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Priebus.
M H^^vkalpatrivtismns hat die Stadt Priebus sehr att gemacht. 

Sie habe uoch vor dem 11. Jahrhundert eine Kirche 
gehabt. Boleslaus Ehrobri habe um 1015 die neue 
Stadt Pricbus, die jetzt noch steht, gegründet. Die 

alte Stadt habe etwa tausend Schritte weiter gegen Abend gestanden. 
Hierzu ist zu bemerken: Jene Zeitangaben sind nichts als Phan- 
tasieen. Die für die Annahme, daß die alte Stadt so weit west
lich gestanden habe, vorgebrachten (Gründe, sind nicht beweisend. 
Sie bestehen der Hauptsache »ach dariu, daß die Äcker au jener 
Stelle noch am Ende des 18. Jahrhunderts') die Altstadt hießen. 
Der Name Altstadt beweist nun wohl eine Überlieferung, aber wer 
weiß, wann und wie sie entstanden ist: der Name Altstadt ist mir 
erst gegen das Ende des 17. Jahrhunderts vorgekommen. Dann 
wird der wendischc Kirchhof bei dieser Altstadt mitten im Felde betont, 
wohin einige Dörfer noch am Ende des 18. Jahrhunderts ihre 
Toten begruben. Indessen kann die Lage dieses Kirchhofs an 
jenem Orte auch noch anders erklärt werden, wie wir am Schlüsse 
sehen werden. Endlich die Pfarrwiedmnth, welche neben dem wen
dischen Kirchhofe liegt. Aber die Pfarrwiedmnth befindet sich 
keineswegs immer bei der Pfarrkirche.

Die erste urkundliche Erwähnnng von Priebus findet sich 
vvm 29. November 1811. Papst Elemens V. erteilt Allen, welche 
wahrhaft bereuen und beichte», wen» sie die Pfarrkirche des hl. 
Egpdins und Nicolaiis i» der Stadt Priebus i» Schlesieu, 
Meißener Diözese, welche (Kirche) zuerst vou Primco, Herzog vou 
Schlesieu, gegründet ist, an den Festen ihrer hl. Patrone und am 
Fronleichnamsfeste besuchen oder mit Geschenken unterstützen, einen 
Ablaß von 8 Jahren und 8 Quadragenen von den ihnen auf- 
erlegten Bnßen.-) Zwar sagt Klöden, Diplom. Gesch. dcS Mark
grafen Waldemar I, 295 über das Land, welches von den

h Ob heule nvch, weis! ich nichl.
h Griinhlmen und Wulke, Regesteu zur schlesischen Geschichte K. 3240. 
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2 Priebns.

schlesischeu au die braudeuburgischeu Fürsten um das.Jahr I30I 
verpfändet wnrde: „Zu diesem Lande gehörte Schlvs; nnd Stadt 
brassen mit einer ansehnliche» Menqe vvn Dörfern, Schlvs; nnd 
Stadt Saga», Schlvs; nnd Stadt Priebns, Schlvs; nnd Stadt 
Nanmbnrg a, B,, das Städtchen Freiwalde nnd das Schlvs; 
Knnzendvrf mit einer großen Menge vvn Dörfern. Beide Länder 
waren sehr waldreich."

Ader diese Angabe ist durch keine Quelle zu begründen.
Ferner findet sich in einer Urkunde vvm 3. Anglist 1301, 

lant welcher Markgraf Dietrich der Jüngere die Lausch, wvrnnter 
damals immer die spätere Niederlansch verstanden wnrde, an den 
Erzbischvf Bnrchard vvn Magdebnrg verkaufte, der Hvs Preluz vder 
Prebuß erwähnt.

Aber dieser Hvf Prelnz vder Prebns; kann nicht nnsere 
Stadt Priebns sein?)

Ans deut päpstlichen Briefe vvn >311 ergiebt sich, das; Prie 
bus im Jahre 131k eine Stadt in Schlesien war, ferner, das; 
Herzvg Prünev ursprünglich die Pfarrkirche des hl. Egpdius und 
des hl. Nirvlans in Priebns gegründet hat. Da Verzug Prilnev 
am 26. Februar 128!» gestvrbeu' ist, 1287 sich Herr vvn Steiuau, 
dagegen 1284 Herr vvn Saga» nennt, sv ist es sicher, das; die 
Kirche vvr 1289, wahrscheinlich, das; sie mn das Jahr 1284 ge 
gründet ist. Auch um diese Zeit gehörte demnach Priebns zinn 
Lande Schlesien.

Markgraf Waldemar vvn Brandenburg gab durch Vertrag 
vvm 10. August 131 !> den schlesischeu Herzögen, Heinrich nnd 
PrimiSlanS vvn Glvgan, das Land Sagan, welches er im Pfand 
besip gehabt hatte, heraus, vhue das; diese die Verpfäudungssumme 
zurückzahlteu, und ahne eine andere Entschädigung, als das; diese 
ihm die Lande Crvssen, Schwiebns nnd Züllichan bis zur Qbra 
und Oder hin sv lauge lehuweise überließen, als er leben würde. 
Nach seinem Tvde svllten sie an die schlesischeu Herzöge zurück 
fallen. Es werden auch die Grenzen näher angegeben. Nnr „nm 
die Greniz zwischen den sagan und görlig", alsv gerade das 
Priebnsser Gebiet, svllten >ivininissarien vvn beiden Seiten sich be 
fragen nnd entgiltig entscheiden. -') Waldemar war damals Herr 
vvn Görlih. Da er am 14. Angnst d. I. starb, sv wird die Grenz 
berichtignng unterblieben sein.

In Fvlge dessen machten die wirtlichen vder vermeintlichen 
Rechtsnachfvlger WaldemarS Ansprüche anf Priebns und sein 
Weichbild, in erster Linie Herzvg Heinrich vvn Inner nnd

') Siehe Zeitfchnst des Vereins für beschichte und Altertum Schlesiens 
Bd. XXVI, 364—386, wo der Nachweis geführt wird: das; Priebns nicht znr 
Laiisip gehörte, darüber siehe auch das Folgende.

0 Zeitschrift a. a. O. S- 384.
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Fürstenberg, zweiter Sohn des HerzogS Bolkv I. von Schweid- 
uitz nnd seiner Geinahlin Beatrix, der Tochter deS Markgrafen 
Otto deS Lange» von Brandenburg. Otto der Lange hatte den 
görlih'schen Kreis inne gehabt. Heinrich von Inner nahm den
selben l 31 9 bald nach WaldemarS Tode in Besitz. Auch auf 
die Lausitz Mieder Lausitz) behauptete er Rechte zu habe», weil 
die brcmdettburgische, vttomsche Linie in seinem Oheim, Hermann 
dem Langen, den östlichen Teil der Nieder Lausitz, den gubenschcn 
Kreis, besessen hatte. So nahm er mich PriebnS in Besitz. Als 
er am 3. Mai 1329 seinem gewaltigen Gegner, König Johann 
von Böhmen, verschiedene Gebiete abtrat, behielt er sich Schloss 
nnd Stadt Priebns nebst Anderem ausdrücklich vor. Zeugen der 
Urkunde waren n. A. die gloganischen Herzöge, Heinrich und Eon- 
rad. Ersterer war als Herr von Sagan bei der Verfügung über 
Priebns besonders interessiert. Seine Unterschrift beweist, daß er 
nichts dagegen einznwenden hatte.')

Heinrich von Inner starb 1346. In einem Vergleiche vvm 
30. Mai 1353 mit dem Abte Dietrich von Sagan nennt Ulrich 
von Pack, Herr von Svran, unter den Zengen: „Petz Nechen 
unser.Hauptmann zu der PrebuS."'-')

Demnach war Priebns in dem Besitze des Herrn von Pack. 
Er hatte es vielleicht schon von Heinrich von Inner selbst erworben, 
vielleicht schon vor 1337, denn in dem Vertrage vom 4. Ja
nuar 1337, iu welchem sich Herzog Heinrich wegen Stadt nnd 
Fürstentum Glvgau als Lehnsmann des KönigS Johann von 
Böhmen bekannte, anf die Stadt Görlitz Verzicht leistete nnd dem 
Könige die Anwartschaft anf die Stadt Lauban mit den Städten 
Friedeberg, Sorau lind Triebet nnd den Schlössern Senftenberg, 
Tzschvcha nnd Schwerta sicherte, ist von Priebus keine Rede. 
Zwar behält er sich nach Wvrbs <in den schlesischen Prov.-Blättern 
1820 Monat Juli 130) iu diesem Vertrage Priebus vor, aber 
iu dem Inventarium clipl. I.us. ins. von WorbS steht nichts da
von, ebenso wenig bei Scheltz, Gesch. der Lausitz I, 283.

Sicher war Ulrich von Pack bereits im Jahre 1348 im Be
sitze von Priebus, denn am 2. Oktober d. I. entbindet Waldemar, 
<der falsche) Markgraf, den Herrn der Herrschaften Soran, Priebus, 
Triebet, Ulrich von Pack der Treue gegen ihn und weist ihn an 
König Kart von Böhmen.

1354, I. August. Ludwig und Ludwig der Römer, Mark- 
graseu von Brandenburg, verzichten auf alle Rechte, die sie als 
Markgrafen zn Brandenbnrg nnd Lausitz gehabt habeu an das

') Im Inventarium ciiplom. I.uaatiae inser. 143 giebt Wvrbs eine Urkunde 
VVM 3. Mai 1319; nber das ist ein Irrtum in der Jahreszahl für 1329. Der 
Inhalt der Urkunde vvm 3. Mai 1329 und der vermeintlichen vvm 3. Mai 1319 
ist der gleiche. Im Jahre I3I9 am 3. Mai lebte noch Waldemar.

-) Wvrbs, Gesch. von Sorau und Triebe! S- 229.
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Land zu Btidissin und Görlid, an dir Städte Lanban, Lödan, 
Eainenz, an Herrn Ulrich von Back zu Sara», Land Svrnn, und 
an Albrecht van Hackenbvrnl) nud seine Herrschaften Trie 
del und Priebns. ^Vorb» <Ii;ü. inv. Nach Schelf tausch I, 994, 
lvelcher dafür Riedel Loci. II. 11. 960 zitiert, ist es nur Ludlviq 
der ältere.

1955, UNI 22. Septeinder übergab der Kaiser >larl I V. zn 
Prag den PriebusB^ald der Stadt Görlid zu dennden.

Scheld I, 468, welcher Lb.-Laus. Urk. Nerz. I. S. 69. N. 920. 
zitiert.

1958. ziöuig .^tarl erklärt, das; die Straße van Zittan 
über Görliß, Priebns und Triebel die eigentliche, alte Land und 
Heerstraße aus Böhmen nach der Mark sei nnd anch künftig nir 
gend anders gehen falle. Scheld I, 890 vergl. 411, welcher zitiert 
Larpxov ^Vnalect. b'^tor. Xittuv. IV, 146, dessen Ehrcntempel 1, 
294. Peschek, Handbuch der Gesch. vv» Zittan II S. 217 ss. 
Bergl. auch Steuzel, t^esch. Schlesiens S. 922.

1959, Dinstag nach unser Brawenlage als sie gebaren 
wart <10. Sept.). Bndissin. Herzvg Nndalf van Sachsen ver
gleicht Albrecht van Hackenbvrn und seine Bruder mit Friedrich van 
Biberstein-) nebst Fran und Erben. Jene machten Ansprüche an 
die 17 Dörfer, die im Lande Sara» gelegen sind, nnd an 
die Haide unter Nanmburg und an den Fvrst var Saran. Diese 
machten Ansprüche an Hvf, Stadt nnd Land Priebns. Es fall 
Friede zwischen ihnen sein, nnd Jene fallen dem Lpitale in Sara» 
einen vffenen Brief geben, daß es das in der Herrschaft zu Prie 
bus gelegene Darf Lenthen sv behalten fall, >vie es Ulrich va» 
Pack ihm gegeben. Wvrbs Archiv. 900.

I981,Lktvber 19. Henezil, Prapst zn Lnteubricz <Leit»ierid> 
und Friedrich, Gebrüder van Hackenbvrn, Herren zn Priebns nnd zn 
Triebel geben dem Nate in Görliß einen Bersicherungsbrief be 
treffend die Kirche in Görliß. Svnntag nach der gemepnten 
Wvche.'h ^VorUrr, invont. clipl. Uu.^. inf. il>7.

I989 <1984 2), den 19. April. Abt Jvhann zu Sagan 
eignet seinem ^anvente nach seinem Tvde eine Mark ewigen Zinses 
ans den Städten Priebns und Triebel für ihre Bekleidung nnd 
eine Mark anf der Schenke in LUnliß zu. ^Vorlni iuv. Ui;>I. - U. I 12.

Das Saganer Stift der Augustiner scheint nach andere Zinsen 
in diesen beiden Städten erwarben zn ßaben; denn der Lutulo^rm 
abbatum p 209 f sagt, daß Ab; Jahann fiir die Zinsen 
der Städte Priebns nnd Triebel 400 aber 500 Mark gegeben habe.

') Albrecht von Hackenbvrn war der «chwaqer dieses Ulrich vv» 
Bock ,Packs.

0 Friedrich Halle die Tvchler des lehleu Ulrich vv» Pack pir <z-rau.
h Lateinisch emmnuni^ die volle Wvche nach dein Michaelis

seste.
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1888, an deine ersten Montage in der Basten, atz man 
singit «icut c>culi. <17. Febr.). Herr Heinrich und Friedrich, Ge 
brüder von Hackenbvrn, Herren zu Priebus nnd Triebet, verlaufen 
an Abt Jobann und sein Kloster zu Saga» das Dorf Grefyn- 
haiu. Z. Her Werner von Panewiez zu kouhu, Nickel Ordau, 
Hoptmau zu der Trebel, Berchter Lyst, Hehnich von Wachaw, 
Hannes Melhose, Euucze voin Bor und audir vel, den wol czu 
glvben ist. tl. 165.

Im Jahre 1889 >var Jvhauu, der jüngste Sohn Kaiser Kark's
Verzug von t^örlih. Aus einem von chm zu Görlch veran- 

stalteteu Turniere erscheint Hans von Hackenbvrn. Im Jahre 1890 
hatte der Herzog Grenzstreitigkeiten zwischen Hans von Penzk in 
Muska, dem von Hackeubvru in PriebuS, Günther von Kottwih zu 
Lodeuau, Wittche von Kottwih, Friedrich von Nabeuau zli 8iictschen, 
Thyme und Oiickel von Nvtheuburg zu Nvtheuburg zu schlichten. 
Die völlige Beilegung gelang in diesem Jahre nicht. Besonders 
blieben Hans von Penzk, der Borschneider des Herzogs, und der 
von Hackenborn noch uneinig. Der Herzog stellte daher noch eine 
Zusammenkunft im Jahre 1891 zu Priebus an, aus welcher Abge
ordnete des Adels und der Städte der OberLausih zusammen - 
kamen. Die Parteien scheinen aber noch nicht beruhigt worden zu 
sein: denn es muhte im folgenden Jahre 1892 noch ein Tag zu 
Nvtheuburg gehalten werden, worauf der Sache nicht mehr gedacht 
wird.')

1898, am 21. Januar gebietet König Wenzel, ältester Sohn 
Kaiser Starts, dem Bvgte der Ober Lausch, Anshelm von Nvuaw, 
das; er „Fleiss und Ernst dar,zu kereu" soll, das; Friedrich von Hacke» 
bvru (zu Priebus) dem Herzoge Jobann, welcher seht mit seinem 
Willen nach Ungarn gegangen sei, „Halde und vvlsüre, was er ihm 
nnd dessen Juden nach Lawte seiner Bnve zu tuende pflichtig ist."^)

Es ist möglich, das; darin der Grund für die Heerfahrt zu 
suchen ist, welche die vberlauscher Mannen und Städte unter dem 
>>auplumuu Haus von Gersdvrf nach Priebus unternahmeu, im 
Juli 189.8. Die Sache scheint aber nach den nicht ganz klaren 
Nachrichten der görlcher Natsrechnuugen friedlich abgegangen zu 
sein?) Die Oberlauscher bekameu Schloß und Stadt Priebus in 
ihre Gewalt. Der von Hackenborn war nicht im Schlosse. Der 
Herzog fehle Jenen von Paulsdorf als Hnuptmann auf das Schloß. 
Lange war es dieser wohl nicht.

Im Jahre 1895, Donnerstag nach dem 4. Oktober, gab 
Herzog Johann dem Hans von Penzk für seine treuen Dienste 
800 Schock und unterpfändlich anstatt des Geldes einen Teil

h Wvrbs, t^esch. SlM»S S- 80. Schelh, Okhch. der Lausih II S. 29. 
h Worbs, inv. <UpI. I.UÜ. ins. p. 205. Schelp, n. a. O. S. 81.
") Werd?, Gcsch. Sa^nnS S. 81.
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der Heide an der kleine» Tschirne an den Grenzen des von 
Hackenborn.')

Nachdem Herzog Johann am 1. März NlW in Nenzelle 
gestorben war, mußte >lönig Wenzel dem Äi»rkgrafen Jobst von 
Biähren, dem ältesten Sohne des Bruders des Kaisers Larl, des 
Markgrafen Johann Heinrich von Mähren, versprechen, ihm das 
Herzogtum Görlig und das Land Budissin anf 5 Jahre einzngeben. 
Dem trat zwar König Siegmund von Ungarn entgegen, welcher seine 
Rechte als Sohn Karls IV. nicht aufgeben wollte, lind forderte 
die Sechsstädte auf, den Markgrafen Jobst nicht aufznnehmen, 
weder als Bogt, noch als Herrn, noch sonst in einer Weise, es 
sei denn mit seiner Genehmigung. Aber im Jahre IW7 setzte 
sich Jobst in Besitz der Nieder Lausig, und darin hinderte ihn 
weder König Wenzel, noch König Siegmund. Die nieder-lansigischen 
Städte hatten aber keine Freude daran, wollten vielmehr wieder 
an die Krone Böhmen kommen nnd versuchten dies dnrch den Mark 
grasen Prokop, den Bruder des Markgrafen Jobst, und dnrch ein 
Bündnis mit den Sechsstädten zn erreichen. Die nieder lansigischen 
Herren dagegen hielten es mit dem Markgrafen Jobst. Nur Hans 
vou Hackeuborn auf Priebus hielt es mit den Sechsstädten. Das ist ein 
Beweis, daß Priebus nicht zur Nieder-Lausig gehörte, sonst 
hätte er eS schon mit ihren Herren gehalten. Nun brach die Fehde 
los. Zunächst berannteu die Herren von Cottbus und Aushelm 
von Ronow Priebns. Die von Görlig geschickte Hilfe, zwei 
Büchsen nnd eine Lage Pfeile mit dem Büchsenmeister Hennig, 
wurden vor Priebnö von den Feinden gefangen genommen. Die 
Stadt fiel in die Hände der Feinde nnd wurde abgebrannt. Das 
Schloß hielt sich. Als der von Hackeuboru wiederholt um Hilfe 
und zwar nicht vergeblich von Görlig gebeten hatte, machte ihm 
schließlich Claus Heller, welcher mit Truppen des Vogts, der 
Stadt Görlig und wohl mich der anderen Städte nach Priebus 
gekommen war, im Namen der Städte und des Vogtes den Vor
schlag, er möge ihnen sein Schloß ganz eingeben mit Vorbehalt 
der königlichen Genehmigung. Die Antwort lautete verneinend. 
Priebus gehörte eben auch nicht znr Ober-Lausig. Die 
Sechöstüdte blieben übrigens trogdem ihrem Versprechen tren und 
traten wacker bei König Wenzel für den von Hackenborn ein. 
Diesem hatte der Landvvgt der Nieder-Lausig iu einem Schreiben 
an die Sechsstädte den Vorwurf gemacht, daß er des Markgrafen 
Jobst Land und Leute schädigte, ja geradezu den Titel „Ränder" 
gegeben.

Uebrigens kamen sie nicht mehr in die Notwendigkeit, ihm 
Hilfe zu leisten, wozu gewiß der Umstand beitrug, daß sie die Burg 
Ronau belagerten, einnahmen und bis auf den Grund zerstörten?) 

") Ol'. Laus. llrk. «crz. I L. 140 N 092.
h Schelg, Gcsch. dcr Lausig 14, 41—49.
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Anfang des 15». Jahrhunderts. Als Zeugen in Sachen der 
Stras;e und des Zolles führt Worbs, Gesch. v. Sagan S. 90 auch 
de» Rat und den Hanptmann Hans von Hogeniste zu Priebus 
a». „Hogeniste" klingt sehr verdächtig, vielleicht „Haugwitz".

1404, Jniii 25. .König Wenzel an die Sechsstädte: Der 
Herzog Primislaw von Tesche» (Besitzer von halb Glogau), seine 
Mannen und Untersassen wären von seinen lieben Getreuen von 
Hackenborn nnd ihren Helfern auf ihrem Schlosse zu Priebus 
schwerlich angegriffen nnd beschädigt worden. Da nun die von Hacken
born mit den Herzogen in Schlesien nnd mit den Sechsstüdten in einem 
Berbündnisse wäre», auch das Schloss zu Priebus der Krone 
Böhmen offen Haus wäre, so sollten sie sich des Schlosses Priebus 
uuterwiudeu und es iuue halten, bis dem Herzoge und seinen 
Mannen von den von Hackenborn nnd ihren Helfern vollkommene 
Genüge gethan worden. Breslau Mittwoch nach St. Joh. Bapt.

Worbs inv. <lipl. I.us. inf.
1405. Sept. X. werden die „edlen Herrn Fridrich, Hanus; 

nnd Albrecht von Hokiubvrn, Herrn zu Pribus" mit Abt Ludolf 
von Saga» durch die von Biberstein verglichen. Es waren Irrungen 
wegen der von den Hackenborn an das Saganer Kloster verkauften 
Dörfer Gräfeuhain nnd Rengersdorf entständen. Zeugen für die 
Hackenborn: „unser manne nnd liebir getruwen Berchter Lyst, Otte 
Melhoze, Kasper von Dobirschwitz, Jurge kosthmann und Hans 
Studoiv, Albrecht von der Unwirde": für die von Biberstein: 
Henrich von Glechow, Bernhard Hocke, Hans vom Berge, Sigmnnt 
von Rogewiez nnd ihr Schreiber Johannes Gotwald. U. 190.

1100. Den 20. September. Friedrich, Hans und Albrecht 
von Hackenborn, Herren zn Priebns, bekennen: Bürgermeister und 
Ratmanne ihrer Stadt Priebus Jost Kern, Johannes Alde, Schul
meister, Petir seh. Hebeustreit, Schnrgelein, uitsche Becker, Bern
hard Jentzsch nnd Hanns Lewtener haben mit Wissen und Willen 
der ganzen Gemeinde den Salzmarkt in Priebus um 100 poln. Mk. 
böhm. Grosch. von Rickil vou Kottewicz's, ihrem Getreuen, welcher 
den Lalzmarkt von denen von Hackenborn in einem Wiederkaufe 
gehabt Hat, gekauft und bitten, ihnen denselben zu einer ewigen 
„Frühmesse an den: Altar des hl. Kreuzes iu der Kirchen 
unsir stadt Prebus" zu leihen und zu eignen. Die Herren von 
Hackenborn thun dies um ihrer Seelen Seligkeit willen und leihen 
und eignen dem Bürgermeister nnd den Ratmannen und ihren 
Nachkommen den Salzmarkt mit allen Rechten, wie ihre Eltern 
nnd sie selbst vor alters ihn gehabt haben, für diese Stiftung. 
Sie behalten sich nur den Zoll vom Salzmarkte vor, nämlich von

9 Am 27. August 1022 giebt der Hanptmann von Sagan, Meol von 
Scheltendvrs, dieses Salzprivilegium den Saganer Stünden bekannt. Aus der 
belressende» Anzeige eifiebt man nach Worbs, dipl. Aachr. W1, das> dieser Meol 
von .Nottwip Altanst in Rochenburg gewesen ist. 
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jedem Pferde, das in dem Salzwagen geht, der in Priebus verkauft 
wird, eine Metze Salz. Bürgermeister und Ratmaune sollen dem 
Altaristen, welcher von denen vvn Hackenbvrn vder ihren Nach- 
kvmmen belehnt wird, alle Jahr 10 polnische Mark böhmischer 
Groschen halb anf Walpurgis, halb anf Michaelis geben. 
Auch haben die ehrbaren Priester, Herr Jakob, Pfarrer zu Selntaw 
und Herr Nicklaws, Pfarrer zu Gräfenhain zu derselben Stiftung 
4 Mark Geldes, die sie von denen von Hackenborn in Priebus zu 
Lehn haben, »ach ihrem Tode bestimmt; mich diese leihen nnd 
eignen die Herren von Hackenbor» i» derselbe» Weise für die 
Stiftung. ^Lie geben ihrer Schwester Jlczen Macht, das erste 
Mal die Stelle zu besetzen, dann behalten sie sich daS Recht vor. 
Z. „unsir liebe» getreue»" Berchtir List, Caspar DobirSwicz, Hans 
Rutschicz »»d Heinrich Rntschicz nnd viel andere biedere Leute.

WorbS, Neueö Archiv I, 326 f.
1407. Brief des Propstes und Offizials Johann von Posen 

vorn 26. Oktober: Die Herren Friedrich, Johann und Albrecht 
von Hackenborn haben den Abt Ludvlf von Saga» beleidigt und 
die .Mustergüter beschädigt. Da sie sich nicht zur Genugthuung 
verstehen wollten, so erhielten die Pfarrer von Svran, Priebus, 
^tunau, Groß-Petersdvrf, Hartmauusdorf und Selten Befehl, die 
von Hackenborn mid ihre Helfer, den Hans Kotwitz auf Lodenau 
bei Rotheuburg und einen gewissen JodocnS Kürschner jeden Sonn 
nnd Feiertag in den Ban» zu thu», bis sie anderem Befehl er
halten würden. WorbS, Gesch. vvn Sorau, 93.

1409 an dem »eeste» Frehtag vor der Gebnrt der Juuc- 
frawen Marien (6. September). Saga». Friedrich, Hannns und 
Albrecht vvn Hackenbvrn, Herren zu Priebus bekennen, das; sie dem 
Abte Ludvlf und dem Stifte „das HalSgerichte vber lhp nnd ober 
lemde und alles oberste Gerichte" in dem Dorfe Rengersdvrf des 
saganschen Weichbildes verkauft haben, nnd geloben, das Kloster- 
wegen dieses Gutes z» vertheidigen nnd zu beschirmen. Z. ber
edte wolgeborne her Frenczil von Borne, der erbare Ritter her 
Franczko von Warnnsdvrf, Hannns von Nebilschicz nnd nnsere 
getreuen Otte Melhvse nnd NielaS Bosuner und viel andere 
fromme Leute. U. 213.'

Nur noch 4 Jahre uud PriebuS ging aus de» Häudeu der 
vou Hackenboru iu die deS HerzogS Johann von Sagan über. 
Uud damit trat Priebus wieder in das Verhältnis zu Schlesieu, 
wie es am Cude des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts be
standen hatte. (Siehe oben 1311.)

Im Anfänge des 14. Jahrhunderts kam es in Pfandbesitz 
des Markgrafen Waldemar von Brandenburg. Nach dessen Tode 
gelangte eS in den Besitz des Herzogs Heinrich von Jauer, und 
da dieser- bei derselben Gelegenheit Herr einiger lausitzischer Städte 
nnd Gebiete wurde, in eine äußerliche Berbiuduug mit der Lausitz.
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Als Priebus, sei es zur Zeit Herzog Heinrichs vou Jauer, sei es 
später, iu den Besitz des Herrn von Sorau kam, trat dieselbe 
äußerliche, lediglich durch den gemeinsamen Herrn begründete Ber
bindung mit Sorau ein. Nachdem aber Priebus um >354 dem 
Herru von Hackeubor» zugefallen war, stand es selbständig, nicht 
zn Sorau, nicht zur Ober und nicht zur Nieder-Lausitz, aber 
auch nicht zu Schlesien gehörig, da, bis zum Jahre >413.

1413 März und April. PriebuS ist im Besitze des HerzogS 
Rudolf von Sachsen. Jedenfalls hatte er sich mit (Gewalt der 
Stadt nnd ihres Greises bemächtigt; aber ob, wie Scheltz' Ge
schichte der Lausitz I I, 57 vermutet, in folge des Schreibens deS 
Bönigs Wenzel vom 25. Juni 1404, ist doch sehr zweifelhaft; 
das war denn doch schon zu lange her. Am wahrscheinlichsten 
ist wohl, daß er in, Interesse seines Schwiegersohnes, des Herzogs 
Johann I. von Sagan, den Zug unternahm, welcher seine kleine 
Herrschaft durch das früher zum glogauer Herzogtum gehörige 
Priebus sicherlich gern vergrößern wollte. An einem Vorwaude 
war in jenen Zeiten kein Mangel, und die Herren von Hackenborn 
waren wohl nicht ernstlich besorgt, ihren Nachbarn keinen Anstoß 
zu geben.

Am 20. März wurde der Augustiner Johannes Lobiu lLäbiu), 
welcher nach Priebus, vielleicht um Zinsen einzusammeln chergl. 
1383. April >3.), geschickt worden war, auf der Rückreise von den 
Sachsen seiner .Kleider, Barschaft nnd des Rosses beraubt, was 
dem Anstiften Herzog Johanns zngeschriebcn wurde.')

Am 27. Juli zu Priebns bekennen Rudolf und Albrecht, 
Herzöge zn Sachsen: Da Bürgermeister, Ratmanne u. s. w. zum 
Sagan auf Geheiß Herzog Johanns ihnen als Vormunden der 
Zürstin Scholaslika von Sagan geschworen und gehuldigt haben, 
so «vollen sie die Saganer bei allen ihren Rechten unbeschwert 
halten und lassen.-)

1413 kaufte Herzog Johann vou deu Herren von Hackeuboru 
Schloß, Stadt nnd Herrschaft Priebus, zahlte aber die.Kaufsumme 
nicht bald und machte nach drei Jahren noch Schwierigkeiten, 
weil ihm die Verkäufer, die im Lande nicht weiter angesessen 
waren, keine Gewähr geleistet hatten. Die Zinsen zahlte er. 
Die Sache wurde mit Einwilligung beider Parteien dem Land
vogte der Oberlausitz zur Entscheidung übergeben. Dieser ver
schickte sie an den Schöppenstuhl nach Magdeburg, welcher entschied, 
daß der Herzog zu zahle» schuldig sei.'') Natürlich. Ob aber Jo
hann gezahlt hat? UebngenS ist es doch fraglich, ob der .Kauf, 
der schwerlich von seiten der Hackenborne ein freiwilliger war, sich 
auch auf Schloß Priebus erstreckte. Denn wie Worbs selbst a. a. O.

') LittlUlPUü MM. >>. rüb.
h Saqam'r Stadtarchiv IU. N.
"I Wvrbs, VUschichtc deS HerzvMmS Saga», S- 3(> s. 
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erzählt, saß einer von denen von Hackeiiborn noch im Jahre 142:; 
in Priebns. „Der Herzog zog gegen ihn zn Felde nnd nötigte 
ihn, Priebns zu verlassen nnd in die Dberlansih zn flächten. 
Durch Bermittelung der Sechslande und Städte und Johanns von 
Wartenberg kam es jedoch zu einem baldigen Frieden nnd der 
von Hackenbvrn ging wieder nach Priebns." 142:; im Jnni.

1426. Von Pvschkan, Hauptmann zn Priebns. Wvrbs, 
Saga» 42.

Herzog Johann besah Priebns bis zu seinem Tode 14:!!>. 
Dann hatte» es die Söhne Balthasar, Rudolf, Wenzel lind Johann 
»»gesondert bis zum Jahre 144»; von da an wohl die beiden 
jüngeren, Wenzel nnd Johann, welche auch zu Priebus residierten.

In dieser Zeit war also Priebns herzogliche Residenz.
Nach 1450. Heinze von Ragewiz, Hauptmaiin zu Priebus. 

Worbs, Sorau lind Triebel 4». Derselbe war »ach derselbe» 
Quelle »och 146«, Hauptmann.

1462, de» 28. Mai. Urteil des Bönigs Georg Podiebrad 
vo» Böhme». Glogan. Cr entscheidet in einem Streite des Her 
zogs Hans von Priebus mit der Stadt Görlitz: alle Wage», welche 
über Köuigsbrück, Camenz, Ba»he» nach Schlesien nnd Polen, 
lilld die Wagen, welche von Polen and Schlesien »ach Sachse» 
gehe» »nd de» Queis berühre», solle» nicht über Priebns, 
sondern über Görlitz ziehen. Worbs, Saga» 100.

146:; , den 5. Juni, ohne Qrt. Johauii von Gottes Gnaden 
Herzog in Schlesien imd Herr znm Saga» „in fiiller Macht Herhvge 
Wentzlaivs imsirs nngesnndirten Brnders .. " bestätigt <in einem 
schrecklichen Deutsche eine Brnderschaft, die eine Andacht für Ber 
storbene zum Zwecke hatte; „so sein wir also jalsj ei» mehrer der lind 
aiidir Gottesdienste gutwillig darzu gen eggt solliche Brudirschast 
und uachfolgeude gestisste des Testaiiients zu fvllir Bekrästuuge 
uusir ivillen ... darzu zu geben". Er gestattet, das; sie Zinsen erblich 
nnd wiederkäuflich erwerbe und will ihnen die ^ehn darüber geben, 
so oft sie in ihrer Notdurft das von ihm begehren. Qhne 
Zeugen. I.. 5. Worbs. D. N. 20.

1466. Nikil von ^ist, herzogl. Hofrichter in Priebns. Worbs, 
Saga» 150.

1472, im Mai. Herzog Balthasar wird vo» seinem Brnder 
Hans im Thurme zu Priebus gefangen gesetzt und stirbt daselbst 
am 15. Juli.

Priebus kommt mit Saga» iu den Besitz der sächsischen 
Fürsteil.

1478, den 14. Jnli. Bischof Johann V. von Meifsen be 
kennt: der Rat von Priebus hat für 60 Mark Schwertgrvschen 
6 Mark derselben Münze jährliche» Zinses auf den Gütern des 
Binzenz .Nirschner, des Wasserbrot, des Caspar Wolfs, des 
Peter Barthusch, des Cnderlei» Walther, halb zu Michaelis und 
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halb auf Walpurgis zu zählen, iviedcrkäuslich erworben und diese 
6 Mark dafür gewidmet, daß alle Sonntage in der Kapelle der 
hl. Barbara vor Priebns vor Tagesanbruch eine hl. Messe 
gelesen werde. Und weil der Altarist dcS hl. Kreuzes in der 
Pfarrkirche zu Priebns, welcher durch seine Fundation zu eben 
solche» vier Frühmessen alle Wochen verpflichtet ist, von seinem 
Altare nicht genügend versorgt ist, was man zur Zeit der Fuudation 
vielleicht anuahm, so hat der Nat beschlossen, jene 0 Mark mit 
der damit verbundenen Verpflichtung für immer mit jenem Altare 
nnd Altaristen zu vereinigen, um ihm eine» reichlicheren Unterhalt 
zu gewähren. Der Bischof Johann bestätigt diese Einverleibung 
lind erklärt diesen Zins als dem geistlichen Rechte unterworfen, 
bestimmt auch, daß, wenn der Zins zurückgekanft wird, sei es ganz 
oder zum Teil, das Geld ohne Verkürzung des Kapitals mit 
Wissen und Willen des diätes nnd des Altaristen sobald wie 
möglich zur Erwerbung ähnlicher Zinsen ansgegeben werde. Ge
geben in der bischöfl. Burg Stolpeu.

Die Urkunde lautet also:
^ONNN08') I)6i ot ^Vpliu6 86(1,8 ^rutia Upi.8oopu8

»U porpotuum roi moinoriam. l unc Eroutori no8tro Dovotinnis 
inunorn 8porumn8 oxliiboro, cum ou ^u»6 ucl clivinum oultum 
okluta clino8ountur iuvumu8 innovuro, tidcüiumcpic! ir>6Nt68 ucl 
oucioni uboriorbu8 Uomcloriw eonfovenUu conumur inUuLere. 
8ano pro parto proviclorum Urooon8uli8 6t Lormulum oppicki 
I^rokci88 no.8tr.io Dioocom» nokm 6xpo8itnm 68t, c^uomocko 
quouci 86X murou.8 unnui L6N8U8 ^ro88orum ^luUiutorum pro 
86xu^intu murci.8 oiu8^6in inonotuo, 8ud sci8to 6t lo^uli r66Mp- 
torum titulo in 6t 8up6r Uoni.8 viclolicot Vinoontii Kir8clrn6r8 
unom murcam, 8nper Uoni8 Vu88irUrota6i i murc; 8upor Uoni8 
c ^^piU' >Volff 2 86XU^6NN8, 8upor Uoni8 Uotri IZartltU8cIr M6- 
dinin m:croam, 8up6r Koni8 Unclorloin VVultiior i murc, pro 
nna ucl f68tum 8. Nictia6ll8, pro uliu voro M6di6tatibu8 »U 
fo8tum VVulpur^i8 8in^uli8 unn>8 8okvonciu8 compuru88ont 6t 
omi88ont, prout in Iitori8 8»por contructu 6iu8rnoUi oUiti8 6t 
formnt>8 oluriu8 continontur, (pm8 c^uiclom unnui L6N8U8 mar- 
6U8 pro Ni8.8u 8ln^uli8 I)ominicu6 Ui6bn8 in oupoklu 8. 8ar- 
dur.ro oxtru oppiclum oorum 8itu 6t 6roLtn uurorL6 
tomporo lobend» 6X moru oorum Iib6rulitat6 ckip6N8Ä886N8 
rctl^uo Uonu88ont. Itt quiu 2X1turi8ta 86U R.6ctor ukturit 
8. Eruoi 8 in Lcolomn Uarooltiuli UiLti oppicki Ur6ku88 6X 
in8titution6 funUittionum 6t LonUrrnationum 6IU8U6M ack 
quatuor mi88U8 8>milit6r in cturora 8in^ul>8 kt6kikomucki8 
I6^6ncku8 okzki^utu8 uc uc>8tri6tu8, ck6 ulturi 6oUom non 6886t, 
qnomuclmoclum sorta88i8 UunUutioni8 tomporo arditraturn 68t,

') Johann V. von Wcissenbach, der 39. Bischof vvn Meißen.
2«
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8usiioi6Ntor provi8U8, oonoiu8um iuorut rrpud 608, ut pro 8U8- 
t6ntutiono ukoriori illiu8 ult:rri8tu6, M6morutao 86X muroa6 
coir8U8 ^nnui oum onere ip8iu8 ud^junoto 8idi uo idtrrri !>. Oruoi8 
pruodioto porp6tui8 futuri8 tomporidu8 inoorporurontur 6t 
unirontur. Idnd6 nok>8 6oruird6in pr6oidu8 tum iiuinilitor 
ciuum dovoto 8upplioutum 68t, Huatonu8 diotum oon.8um rrn- 
nuum 86X rn^roururn, czuomodo pruomittitur oomprrruturn 
pro pr^ofutu m>88L muturu 8in^uli8 Dominion di6bu8 in 
OupoIIu !>. 1jardura6 ut ponitur I6^6n6a conürnurro utc;u6 
pro doto Iru^u8inodi lo^onduo ini88uo Lppropriuro 6t pr^o- 
futi8 Kootori uut ^VItari8tL6 .^U6 Lruci8 pro divini oultu.8 
uri^monto inoorporuro in6i806rur6 6t uniro ^rtio8iu8 di^nu- 
romur. 08 i^itur ^o-mno8 unto ciiotU8 ^pi86o>)U8 volont68 
ox oroditi nobi8 pu8toruli8 ofücii dobito cultum dixinum 
potiu8 uu^ori quum minui, diotoruin Hrooon8uli8 6t Lon8ulum 
8upplioution<! inolinuti potitionom tunquuni ^U8tum 6t rutionu- 
dilom duxiinu8 udmittondum, pruofutuin 66N8um 86X mur- 
curum ^ro88. ^I:ed. pro m>88:r muturu 8in^u1i8 di6bu8 IDo- 
ininioiro in OupoIIu ji. Ijrrrburuo fori8 oppidum I'rod u 88 
8Upr<r dictum 8itu porpotui8 suturi8 tomporiku8 lo^ondrr 
:tdinittimu8 6t ooniirmumu8. Lum quo^u6 cuin onoro ip8iu.8 
udiuncto moinoruti :dturi8t:r6 6t rdturi8 .^>U6 Ouoi8 in Itool68i!r 
ip8iu8 oppidi I^roku88 duduin ut rrco6pimu8 orooto funduto 6t 
oontirmuto unn66timu8 unimu.8 invi866r-unu8 6t inoorporumu8, 
d666rn6nt68 6undkm ud in8tur ulioruin 66N8UUM ip8iu8 ldturi8 
!>L6 Ouoi8 Ito6l68iL8tioum 68t6, iuriquo 6t t'oro 1>iocd68iu8tico 
8udprc6r6 dodoro uo p6r Koctorom 6iu8d6in idterri.8 6t 8UO8 8uc- 
6688or68 NONNN6 doti8 P6rp6tu^6 p088id6ri 6t in 8ui8 ud id 
d6pututi.8 tormini.8 p6roipi ot lovuri. Invu8or68 niln1ominu8 6t 
di8tructor68 illiu8 tunepium 8ucriio^o8 ^L6l68iu8ticu 66N8uru 
6886 ^uciicumu8 puni6ndo8. Vo1umu8 6tium quundo 6t quo- 
ti686unqu6 66N8UIN 8io 6Mptum conirrnurtum 6t inoorporutuin 
in toto vel in purto in futurum r66mi oonti^orit, quod 6X 
tuno pr6tiuin r66Mptioni8 ip8iu.8 ud8qu6 ullrr poouniuc Öirpit:di8 
di8tractiono V6l diminution6 d6 8citu 6t voluntrrto I^roLoon8uIi8 
Lon8uluin 6t ulturi8tu6 pru6f:rtorum !piuntoo)'u8 pro aIÜ8 8imi- 
1idU8 6OMPurundi8 66N8iKu8 6XPOni doKodit. 0"O8 66N8U8 6t 
r6ditu.8 8ic futuro8 6X tuno prout ox nuno ooniirmumu8 6t 
dioto konotioio approprirrmu8 6t unimu8 Doi Xomino p6r 
1^ru686nt68, pru6mi88i8 Oinniku8 6t 8in^uli8 ^Vuotoritut6M 
no.8trum Ordinurium int6rpon6ndo purit6r 6t divinum. Xuili or^o 
omnino kominum Iic6:rt Iruno pa^inum no8tru6oonürmutioni8in- 
oorporutioni8 unioni8 6t iuvi8O6ruoioni8 quoc>uo inodo infrin^i 
(8io) unt 6i !ru.8u tomorurio oontr.uro. >>i qui.8 :rut6M Iroo ut- 
tomptur6 pru68ump86rit, indi^n:rtion6m Omnipotonti8 I)6i 6t 
Ii6utorum f>6tri ot ?uuli 7Vpo8toIorum 6iu8 86 novorit in- 
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cursunum. Datum ot actum in Lastro nc>8tro Loipen anno 
Domini ,478 6!o Naeti8 quarta Okcima M6N8I8 ^uli! nc>8trn 
mujori in teeiom et t68timonium omnium et 8iu^ulorum peas- 
mi88orum Äpp6N8o 8ud8i^iilc>. Abschrift in H. A. 7t, 7.

1488, An der Mitwochs nach dein H1. Sonntage Lantats 
machten der Rat zu Priebns nnd Peter, Trichter in Gräfenhain, 
dieser mit Rat nnd Hilfe der würdigen nnd irbarn Gregors, Pre
digers, Johann SoreS, Ordensgeistlichen, Thuncherrn des Masters 
lzu Tagaus, Gunter Bresens zn Beinsdorf, Caspar Rntschiz zur 
Trebnlle, Hans Opels zum Satze, Lorcnz und Hans Gebrüder 
die Ziegelhcime zu Jänkeudorf gesäßig, einen Vertrag vor dem 
Rate zu Saga», das; der vorgenannte Richter Peter jährlich 40 
Scheffel Gerste oder Weizen, aber nicht mehr, brauen möge. DaS 
übrige Bier soll in PriebnS entnommen werden.

Worbs, dipl. Rachr. über Priebus 25, welcher den Vertrag 
in dem ältesten chicht mehr vorhandenen) Stadtbnchc in Sagan 
vvrgcfnnden hat.

Priebns hatte das Meilenrecht, und die Dörfer Gräfenhain, 
Rnppendorf, Reichenau, Leuthen, Selten, Wellisch, Zesscndorf, 
Ranssen, Janmitz, Patach und Sichdichfür mnsiten nach dem Zeug 
uisse alter Akten ihr Bier in PriebnS holen. Nach einem Brau- 
register von 1508 hatte die Stadt 405>/z Bier zu brauen. Jedes 
Gebräu hielt 10 saganische Scheffel. Worbs, Sagan 204.

1485, den 2. April. Hans von Schwarz, Hnuptmann von 
' Priebus.

I I. März. 1499 am Abeude Gregor Babistes, der Minvr 
zahl Christi yu dem Neun und Newnzigisten Jahre. Heintze 
Hawgwitz znm Patach gesessen verkauft 2 Mk. jährliche Zinsen 
nm 24 Mk. Geldes mit Vcrwilligung seiner Mntter nnd seines 
Weibes mit Cinsetznng aller seiner Güter zu Patach gelegen, HanS 
nnd Hof, Vorwerk n. s. iv. an den wirdigen Herrn Ern Christoff 
Pfarherrn zn Priebns. Diese Zinsen will er, 1 Mk. zu Michaelis 
und 1 Mk. zu Walpurgis, jährlich erlegen zu Priebus oder Rvthen- 
burg, wo sie der Pfarrer fordern wird, so lange, bis er, Heintze 
Hawgwitz oder seine Crben, solche Zinsen wieder für 24 Mk. ab
kaufen wurden. Wvrbs, Crcvrpte 29.

1515, den 22. Jnli. Melchior Oppil, Hofrichter im PriebuS- 
, sehen. D. A.

1515. Melchior von Oppeln „mächtiger" Hanplmann in 
Priebns. L6orbs in Bendels Denkwürdigkeiten S. 71.

-S / 1517 den 24. April, Karenz Meezinrode Richter des Hof-
geeichtes in Priebus.

1518 Souutag uach sucliLu. „Melchvr Apell unser Amtmann" 
zu Priebus. H. A. Lehnsbriefe 7 s. 15.

1518 Dezember. Melchior Oppil von Peterödorf.
„Das Cinkommen im priebischcn Amt hat Herzog Georg dem 
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Städtlei» Priebus vermöge nachgeschriebener Signatur zngelassen 
davon sie Sr. F. Gn. jährlich 245 Schock 2 Gr. zu gebe» schuldig. 
Davon ist jährlicher Abgang I Schock von wegen der Hnbe des 
Pfarrers zu Freiwalde, .^titheuS Wiese und au Reulendeu, so 
forthin S. F. Gn. zu sich genommen. Solche Wo Schock geben 
die Vvn Priebus halb auf Michaelis uud halb auf Walpurgis. 
Item geben auch jährlich I Tonne Honig ins Amt zn Zinse."

1522. Vertrag zwischen dem Herzog zu Sachsen nnd dem 
Rate zu Priebus.

Wir George v. G. G. Herzog zu Sachsen u. j. w. bekennen 
öffentlich mit diesem unsern Briefe ». s. w. das; wir uns mit 
unsern lieben getreuen dem Rate zu Prebus nachfolgender Weise 
verglichen haben also das; sie uns jährlich 114 Mark 6 Gr. vou 
den Geldzinsen inhalt des Registers, 0 Mark .42 Gr. polichen für 
die >lorn Gerste- und Haferzinse, 170 Mark von der Mühle, 
Zöllen, Pechvfen nnd Gerichten, Summa 204 Mark und 48 Gr., 
bezahlen sollen. Dagegen soll zn Unterhaltung ihres Stadtknechtes 
der Rat die Wiesen, so unter unserem Schloß Prebns gelegen, 
zugestellt werden. Anch weil der Bürgermeister das Ämt 
versorgt, so sollen sie, wie vorig unsere Amtleute gethan haben 
fausgeschlvssen in der Heide) Hasen zn jagen nnd zn heben, auch 
auf der pecherischeu Heide Rehe uud Hasen zu sahen Macht und 
Fug haben und sollen der Mühlfuhr halben an denjenigen, so zn 
solcher Mühl nnd Mühlwehre zu führen schuldig sind, den Zwang 
haben. Der Bürgermeister soll auch für seine Amtsversorgnug 
und Mühe jährlich die Ziushühner, den Salz und Schöpszins, 
anch die Wiesenflecke in der Heide für seine Person gebranchen 
nnd empfangen. Und nachdem sie dem Schulmeister 4 Mark und 
8 Scheffel .^orn für die Präbende, desgleichen dem Pfarrer und 
genanntem Schulmeister 2 Schock vorn Salve jährlich geben müssen, 
folche Ausgabe soll nun hinsvrt uns an bestimmter unserer ge 
bührender Summa der 204 Mark 48 Gr. abgekürzt uud abgezogen 
werden. Und so sichs begäbe, das; unverfehentlicher Schaden an 
der Mühle dnrch Brand oder Wasser, also das; Grundlöcher ge
rissen würden, entstünden, soll die Unkost zu Wiederanfrichtung 
desselben halb anf uns nnd der andere halbe Teil über be
stimmten Rat gehen. Wo auch das Wasser die Brücke bei ihueu 
hinweg stieße, so das; man sie wiederum von neuem lege» uud 
bauen müßte, solches soll auf unser Darlegen geschehen, doch daß 
die Brücke mit Schalhölzern zu halte» und zu legen vvn dem 
Rate auf ihre Unkosten versorgt werde. Alles treulich uud vhue 
Gefährde. Zu Urkuud mit unserm Zuruckaufgedruckteu Teeret be
siegelt. Geben zu Dresden Sonnabend nach Zickiaa. nach Christi 
unsers liebe» Herr» Geburt 1522. H. A. 00, 6 f. 144.

1525. Douatlis Pfeiffer, Pfarrer vou Priebus, tauscht wahr 
scheinlich mit Petrus Themmcricz; wenigstens wird dieser dem 
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Bautzener Propste und Ka»vnikus von Meißen, Nicolans von 
Hepnik oder seinem Osfizial, Simon Schellenpergk präsentiert. 
Notiz auf einem Zettel. D. A.

1527. Das Land Schlesien wird geschützt nnd nach dieser 
Schützling die vom Lande bewilligte Summe verteilt. Priebus 
wurde auf >1 7t>8 Mark geschützt oder schützte sich selbst so hoch 
ein. Im Jahre 152b klagen die Priebusser: sie können die kaiser
lichen Privilegien des freien Bran- und Brennholzes nicht mehr 
nutzen, „obwohl ihre Vorfahren versichert, daß sie sich nm der
selben willen über die Maße hoch mit der Tape angreifen 
müssen "

Vom Jahre 1528 findet sich eine lateinische Urkunde von 
Johann VII. von Schleinitz, Bischof von Meißen, welche leider 
schon zu Worbs' Zeiten nicht mehr vollstündig zu lesen war. 
Die Übersetzung <bei Bendel, Prieb Tenkw. S. 7«i, f.) lautet also: 

Wir Johann von (Lottes Gnaden des Apostolische» Sitzes 
und Kirchen in Meißen Bischofs thuen kund und znm ewigen Ge- 
düchtnis, wie wol wir in erwegnng unsers tragenden Amtes aller 
Kirchen Einkommen und wvlstandt zn befördern uns schuldig er
kennen, Jedoch sonderlich derer die vleissige Seelensorger der christ
lichen Gemeinde befunden, das dieselbe mit rechtem Unterhalt ver
sehen mögen werde», denmach wir solches im Vorhaben lind 
betrachte», seuid die ersame Bürgermeister und Nathmanne der 
Stadt Priebus unsers gebits begerend in mangel eines Kirchen 
diners Inen helflich erscheinen wolle imdt mit demut berichten, 
das wir ihnen die begnadung oder Altar der hl. Jungfran Maria 
in vbernaiiten Kirchen Pribns gelegen vormaln gegeben nnd be- 
stetigt mit allen erblichen Zinsen Emkommen und Nutzlingen der 
Wendischen Kirchen vormaln nhu aber zu besser Underhaltung 
eines Mitgehilfen der Kirchen alhier anfs neue bekrüftigen wollen. 
Diweil >vir dann obgenante Johann Bischof ir demütiges ansuche» 
der Kirchen zum besten bewogen und sonderlich mit wissen und 
willen des Dnrchlauchtigsten Here» Herrn Georg» Fürsten zu 
Lachse», zu welcher Durchlauchtigkeit gebitte dieses Kircheiilehu 

- gehörig, haben wir mit eintrüchtiger und völliger bewillung dieses 
kk-ilk-tieium oder begiiadung nnd Altar der hl. Jungfrau Maria 
mit allen ihren erblichen Zinsen als nümlich 7 gülden 14 groschen 
4 Pfemüg nach Görlitzer NUinze gerechnet, darneben 24 Scheffel 
Korn, 24 Sch. Haber, darnach 15 Sch. Weizen und 113 Hühner 
und 4 Schock weniger eine halbe Mandel Eier, wie den solches 
die geschriebene Negister und gethane Vervrdnnng ober die Güter 
zn Priebns, desgleichen ober die Güter zu Müliidvrf und 
Kunau genngsam erklüren, welche wir zu völliger kraft der Kirchen 
zu PribuS zugeschrieben und vor menniglich ungehindert eingeleibt 
haben wollen. Und thun hiermit befchlich, daß ein Jeder oberster 
bestellter Kirchendiner ernannte Termin obgcmelte Zinse» nnscnmlich
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und völlig gleich treulichen einnehmen und einbringen solle, davon 
dein Kaplan, der von den Wende» Bestallung vormal» gehabt, 
ader itzund von dein obersten Kirchendiner bestellet, jährlich lO 
(dulden zu bernhlichcn Termine davon gebe nnd daneben mit ziem 
liehen Tische versorge nnd daneben die beifallende nnd tägliche Ein 
kommen derselben Kirchen Amtshalben mich empfaen soll.

Auf das; aber solche Beguadung oder Altar nicht zu Berterb 
oder Untergang endlich kommen, und gereichen möge, sondern viel 
mehr stedt nnd fest lind unverbrüchlich erhalten werde. So wollen 
und ordnen wir, das; gewelte beide Kirchendiner Oberster neben dem 
Kaplan alle Wochen N Messen, die da vormaln zn diesem Altar 
bestätigt sein, anf gewisse Tagezeit lesen sollen und sonderlich die 
Messe Körnte im Advent des Herrn alle Tage zu singen lind zn 
halten hiermit verstrickt nnd verbunden sein. Hernachmaln soll anch 
dieser Oberste der Kirchen Uns lind allen nnsern Nachkommen iu 
betrachtung dieses gnädigsten Willens und Borsorgs zwey Jar 
nach einander Ein Margk, davor 4 behmisch Groschen gerechnet zn 
erlegen pflichtig sein. Und hiermit besch liesst ich ivvllen ivir das 
keinem diese unser Einverleibung nnd bekräflnng neben dem Befehl 
ein Änderung Mehrung oder Mindernng waserleiweise die ge 
fchehen möge, solle zngelassen und verstattet werden. So auch Je 
maud solchen Besehl znlvidersehig lind mnthwillig befunden lvird, 
soll er in Zorn nnd Straf des Allmächtigen Gottes und der hl. 
Apostel Petrus und Paulus eingezvgen werden. Gegeben in unserm 
Bischvfsbesib Stulpen nach Ehristi Geburt Tausend Jinis Hundert 
nnd im Acht nnd Zwanzigsten Jare am 20. Juli Unsers Amts 
im Nennten. Und zu Urkund mit unserm großen Jnsiegel wissend 
lich bekräftiget. I.. !>. Bendel Prieb. Denkwürdigk. S. 72 ff.

Diese Urkunde vvm Jahre 1528 enthält nach den Anfang 
fvrmalien die Versicherung des Bischofs von Meißen, das; er anf 
Mehrung des Einkommens der Kirchen überhaupt und besonders 
auf Mehrung des Einkommens eifriger Seelenhirten bedacht sei, so 
dann die Bitte des Priebnsser NateS, das; der Bischof die Einkünfte 
des MarienaltarS in der Pfarrkirche zn Priebns zn besserer Unter 
haltnng der Psarrgeistlichkeit mit der Pfarrei vereinigen möge, sowie 
die Gewährnug dieser Bitte mit Angabe des Einkommens dieser 
Altarstiftnng. Soweit stimmen im Wesentlichen der noch vorhandene 
lateinische Text und die Übersetzung bei Bendel überein. Dann 
folgt nach der Bendelschen Übersetzung eine Bestimmung über die 
Bestallung des Kaplans und dessen Einnahmen, über die Verpflich
tung des Pfarrers und des Kaplans, die zn dem Marienaltar ge
stifteten drei Blessen alle Wochen zn lesen und besonders die Rv 
ratemesse im Advente alle Tage zu singen.

Hiervon ist in dem noch vorhandenen lateinischen Texte nichts 
zu finden.

Zum Schlüsse lvird dem Pfarrer chach der Üebersetzung: dem
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Obersten der .Kirche) die Verpflichtung nufcrlegt, eine gewisse Snnnne 
an den Bischof regelmäßig abzuführen.

Die Übersepung stammt offenbar von einem Protestanten, 
welchem die nötige Wissenschaft gefehlt hat. Das zeigt schon der 
Anfang, welcher lateinisch heißt: ^odann68 Osi et ^pnstolicaa 
«ectis psrutia Kunctae in^enus lVÜ8N6N8i8 6CLI68I6 Kpi8copu8, 
deutsch: Johannes dnrch Gottes nnd des Apostolischen Stuhles 
Gnade der hl. edlen Kirche von Meißen Bischof — ferner die 
Stelle: „in mangel eines KirchendincrS Inen helflich erscheinen 
wolle nnd mit demnt berichten, das wir ihnen die begnadung oder 
Altar" n. s. iv., welche lateinisch lantet: panuris plskani «t . . . . 
8uac:urr6ro volent68 nodi8 llumiliter 8upplieLrunt c,uat6nu8 
deneticiuin vc;I ullure StL., deutsch: indem sie (der Rat) der Armut 
des Pfarrers und .... zu Hilfe kommen »vollen, haben sie uns 
demütig gebeten, daß wir ihnen die Pfründe oder den Altar u. s. w., 
ebenso die Ausdrücke: „ein jeder oberster bestellter Kirchendiner", 
„beide Kirchendiner Oberster neben dem Kaplan", „dieser Oberste 
der Kirchen".

Die Urkunde ist sür Priebus und seine Geschichte sehr wichtig 
und wird noch wiederholt berücksichtigt werden.

Im Jahre 1530 geriet der Pfarrer mit dem Rate wegen des 
Bieres in Streit nnd beschwerte sich, cr könne mit 30 Vierteln 
Bier nicht auskonnnen, des Adels und anderes ZugangS, dadurch 
ihm das Bier abgetrunken in erde, könne er sich doch nicht entschlagen; 
der Rat »volle ihn» aber nicht mehr bewilligen?) Der Herzog Georg 
zu Sachseu schrieb am 26. November d. I. an den Verweser S. 
von Nechern in Sagan: der Pfarrer habe besseres Bier, als die 
Bürger: diese sollten für ebenso gutes Bier sorgen, und dann solle 
der Hauptmann unter Strafe befehlen, daß Niemand dem Pfarrer 
sein Bier abtrinke, „dieweil er .... selb fünfte wol kan genüge 
haben". Wenn aber die Bürger nicht so gutes Bier haben, so 
solle der Pfarrer Zuschlag bekommen, doch soll keine Zeche noch 
Taborn bei ihm gehalten werden?)

Der Streit dauerte »och im folgenden Jahre. Am 9. De
zember 1531 schreibt der Rat an den Herzog: „der Pfarrer leth es 
weg nmb gelt, wer da lammt; auch zeche alda gehalten Wirt und 
darneben Zank nnd Hader uf der pfar vorgenvmmen Wirt."") « 

Sinn traten die religiösen Neuerungen hinzu, über welche sich 
der Pfarrer beim Herzog beschwerte. Der Verweser Necheru schickte 
dem herzogl. Kanzler Pistvris an» 4. Dezember d. I. „4 Rephuner, 
ich hab usf diese eile nicht mehr gehabt". Die Klage des Pfarrers 
sei ohne Not gewesen; er, der Verweser, habe denen von Priebus 
in Gegenwart des Pfarrers harte AmtSbefehle gethan, sich nach

h D. A. Schreiben des HerzeqS.
und ") D. A.
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christlicher Ordnung zn halten, habe dem Pfarrer befohlen, Uuge- 
bührlichkeiten ihm anznzeigen, er wollte mit Strafe nicht säumen; 
der Pfarrer habe ihm aber nichts zn erkennen gegeben, „derhalben 
ihm nicht von nöten gewest, hinaus zu laufe» (nämlich au den Herzog), 
ich vermerke, das alle geistliche hinaus lost haben; ich hab mich 
geil allen erbothen, sie sollen mir anzeigen, wo Jemand wider die 
christliche Ordnung handle, ich wolle also darzn thun, das sie ab 
stehn musten, es wil bei den lenthen alles nicht helfen, haben sie 
doch mich selbst vftmaln belogen, sie sehen, das Inen alle irc 
Sachen wol hinanSgehen, darum ist der Wegk leicht.')

Und an demselben Tage schreibt er an den Herzog: der 
Pfarrer habe in seiner Supplik geklagt, das; die Priebnsser wider 
christliche Ordnung gelebt. Er, siechern, habe den Priebnsseru 
Strafe an „Leibe nnd gutte" gedroht, seitdem sei ihm keine Silage 
zngekommen?)

Am 6. Dezember schrieb er an den Herzog: wie ihm der 
Altariste glaubwürdig berichtet, haben zwei am Sonntage vor 
Michaelis gedroschen, er habe die drei (!) Gesellen gesanglich ein- 
gezogeu. Der Rat versichere, er hielte alle Fei erläge der l),'vmiscl;en 
Kirche, große Feste, Sonntage, Unserer Lieben Frauen Tage, 
Apvsteltage, Lorpns OKriH (Fronleichnam), Johannes der Täufer, 
wollte aber noch mehr halte», wenn der Herzog befehle. Der 
Pfarrer habe beim Bürgermeister nie geklagt. „Wenn das Bier 
nicht wäre, so wäre nicht viel Zank zwischen ihnen", sagt er am 
Ende des Schreibens/')

Leider sind seine Berichte die einzige Onelle für diesen Gegen 
stand, so daß man einen rechten Einblick in die Sachlage nicht ge
winnt. Arg scheint es mit der Neuerung nicht gewesen zu seiu, wie 
auch aus der bischöfliche» Urkunde von; Jahre 1528 hervvrgeht, 
daß zur Zeit keine Spur von Auflehnung gegen die kirchliche 
Obrigkeit vorhanden war. Insbesondere war offenbar die Geist
lichkeit von jeder Teilnahme an der neuen Lehre frei.

1582 an; Tage Nicvlai bekennt Seifried von Nechern, der 
Hanptmaun des Fürstentums, daß er neben den Abgesandten deS 
Nates von Gvrlih folgenden Bertrag anfgerichtet habe, betreffend 
die versessenen Zinse, so die ehrbare Mannschaft mit ihren Unter
chanen des priebischen Weichbildes nnd der Stadt Priebns der 
Priesterschaft von Gvrlih schuldig gewesen: anf seine Amtsbitte 
sind den Schuldiger,! alle versessene Zinse bis anf zwei nach
gelassen, fernerhin sollen alle Jahr ein jeder anf dem Lande nnd 
in der Stadt anf Martini vorn 100 5 Mark, von 20 eine u. s. f. 
in Gegenwart eines Abgesandten von Görlitz beim Rate in Priebns 
ohne Verzug uiederlegeu. Weuu Jemand unter ihnen diesem güt
lichen Vertrage nicht nachleben würde, so soll der Hanptmaun über

'), ') und D. A. 
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den Ungehorsamen schleunige Amtshilfe nnf des Schuldigen Zehruug 
uud Unkosten ergehen lassen und ihn ernstlich dahin weisen, diesem 
gütlichen Vertrage nnd eigener Verwilligung nachzuleben. H.A. 90, 6.

1594. Mittwoch nach Margarcth. Dresden. Herzog Georg 
bestätigt den Meistern des FleischerhandiverkS ihre Privilegien, 
die sie „ethwan durch . . Johann Hertzogen zum Saga» erhalten . . 
Der Lehrling soll ein Jahr lerne» . . Über die 12 Bänke, sv sie 
vvn alters gehabt, soll keine neue aufgcrichtet werden . . Kein 
Lewler oder Storer soll anfn kauf fahre«, nur ein viertel oder 
ein halb hundert oder mehr Schöpse zu kaufen soll ihm erlaubt sein."

An demselben Tage erhielten auch die Schuhmacher ein 
Privileg. B. St. A. Wvrbs 52

l 596. Sagan, Sonnabend nach Heimsiichung Maria. Herzog 
Georg oder das Saganer Amt in seinem Auftrage schützt den 
Brannrbar vvn Priebns gegen das Land. Ratschreibcu im 
H. A. 70,2.

1599. Dienstag nach Michaelis. (90. Sept.) Herzog Heinrich 
bestätigt einen Vergleich der Stadt PriebuS mit Herzog Georg 
vvm I. 1522, Sonnabend nach suäica. D. A. siehe oben.

<Dhne Jahr.) Auf eingebracht gezengniS, ein- und gegcn- 
rede der ehrbaren Mannschaft des Pribische» Weichbildes nnd in
sonderheit Melcher Oppels zu Petersdvrf, WittichS von Mehlhose 
zu HartmanuSdvrf, A'ickelS und Hausen BlancksteiuS und BalthasarS 
von Bietzerode an einem nnd des Naths nnd Gemeiner Gcwerken 
der Stadt PrebnS andersteils Erkennen vvn Gottes Gnaden 
wir Gevrg, Herzvg zu Sachse», Landgraf vvn Thüringen 
und Markgraf zu Meißeu, das; ungeachtet vorgewendeter Exception 
Melcher Oppel genugsam erwiese» hat, das; zu PeterSdorf von 
alters ein Schneider gewesen, nnd Wittich vvn Mehlhose, das; 
ein Schneider, ein Schuster, ein Schmied, ei» Bäcker und ein 
Fleischer zn Hartmannsdvrf, dvch das; sich derselbe Fleischer das 
Fleisch anderswvhin zu trage» »nd zu führe» enthalte. Sv hat 
Nickel Blanckstein einen öffentlichen freien Bierschank zu Zesseudorf 
erwiesen nnd Hans Blanckstein einen Schneider zum Großen 
Selten, und Balthasar von Metzervde zu Patach auch einen, dvch 
das; dieselben mit den Schneidern zn PrebnS Zeche halten.

Darm» auch die vvn Priebns vbgemelte ehrbare Btannschaft 
iu dem alle» »»d jede», wie berührt, »»gehüidert zu lassen schuldig; 
dvch das; sie sich auch nicht weiter anmaßen, den» wie vor alters 
Herkommen.

lind ist sonst die ehrbare Mannschaft der bürgerlichen 
Handtirungcu halben sich nach unserer Landcsordnung und den 
Befreiungen derer von PriebnS zu halten schuldig.

Wo auch Balthasar Metzrvdc nicht verneinen könnte, das; 
er den Bürgermeister zu Priebns Thomas Drawnih 
des BierschenkenS halben zu Jemuitz augelauget, so hat er daselbst 

3'
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anderes als das Priebische Bier schenke» zn lassen nicht Fug. 
Bon Rechtswegen zu Urknnd mit unserm zurück aufgcdrucktem 
Teeret besiegelt.

H. A. 70, 2. Abschrift ohne Ort uud Datum.
Herzog Georg starb 1539. Teiu Bruder Herzog Heinrich 

führte die lutherische Lehre eiu.
1540. Kirche» Pisitativiis Protokoll. Lehuherr Mei» G»ä 

diger Herr. Johannes streymann Pfarrer von Beßkaw bürtig ist 
ein Jahr alhier gewesen vvn Rotmburg a»hervkvmme». 13 Dörfer, 
darunter 3 wmdsche.

Einkommen des Pfarrers: 9 Malter Korn minus 
3 Birtel, 8 Malter Hafer 1 Schfl. 24 Biark ungeferlich Opfer- 
auf 4 Quartal, I Mark 3 Gr. voi» Salue gibt mei» Herr.

Hnusha l tuu g : Behausung ziemlich, l Hufe Acker, 2 Gartten, 
15 Fuder Wiesewachs. Frey Holz in der Heide, das dürr ist. 
Ein Weinberg angelegt. 8 Rindsheuder (Häupter), 2 Pferde kann 
er halten.

Inventarium: 6 Scheffel Korn Samen, 0 Scheffel Hafer, 
I Tisch, ein Siedell (Sessel, Bank).

Der Schulmeister: 2 Mark vou S. Anna Meygestift gibt 
der Bescher des LehueS. 3 Schilling vom Lehn Oorporis Lbrisli. 
36 Gr. von suluu gibt mein Herr, 12 Gr. vom Tenebre, 8 Scheffel 
kor» von. Schloß von wegen der Präbent und 4 Mark Geldes. 
3 Groschen von ein Knaben ein Quartal, Summa 2 Mark, 2 Gr. 
vou den kleine» Knabe», eine» die Schule.

Der Kirche Eiukommeu: 9 Schilling 8'/z Gr.') Zins 
jährlich. 3 Mark Barschaft. 18 Mark von Tvdtschlag gegeben. 
15 Mark Testament von wegen der Wenzel Neuman», davon weis; 
ein Rat, steht anf Paul Rvtschusters Hause. Das Testament 
am Wall.

Kleinod: 2 Kelche, ihr seindt 4 gewesen. I Kreuz, 1 Monstranz 
vorkauft. 5 Kasein.

Der Sauet Barbara 1 Eappelleu, 1 Kelch, I Kasel, 18 Mk. 
3 Ort 6 Schilling minus 1 Gr.

Lehn 13. (Heuta« lVlurias Vir^inis) Per Zins;. 3 Malter- 
Korn nnd Weizen. 1 Malter 10 Schesfel Hafer. 7 Mark Geldes. 
20 Gr. 36 alte Hüner. 4 Schock minus 8 Eier.

Lehn Orucnus"): 10 Mk. gibt der Rat. Pvssessvr Fridrich 
Lanbalt, 2'/, Schfl. Weizen, 2'Z Schfl. Korn, 2'Z Schfl. Hafer, 
12 Gr. Silberzins, 2 Schock von der Cappelle» Barbara, I Schock 
4 Gr. zum klein Selten. Behausung hat dieser Priester verkauft 
und zum Lehn gegeben. 5 Mark Gartenzins.

') Die Zahl der Groschen ist »ich! ganz sicher, 
y Soll cruck heißen, das Kreuzlehen.
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Corpus eirristi: Possessor Friedrich Laubalt. Behausung, 
1 klein gertlein, 16 Mark Zinse, 6 Hüner, 1 Pr. Korn.

S. Annen Lehen Possessvr Donatt Kürschner. Behausung, 
l4 Mark. Doch hat solch Lehn znvvrleyhen Christoph von Glintz 
sich auch angemast. l^. 14

1541. Atitlwoch nach Cgidi <3. September). Hans von 
Gruschwitz, Amtmann zu Saga» an Herzog Moritz zu Sachsen: 
Die Priebusser behaupten, sie hätten frei Bauholz, Dürrholz und 
Afterschläge, ohne das; sie einen Buchstaben aufweisen könnten; es 
sei ein reiner Mißbranch. Als er in das Amt kam, hätten sie 
von einer Klafter nicht mehr als 14 görlitzer Heller ins Amt be
rechnet. D. A.

1652. Bon Gottes Gnaden Wir Mauritius Hertzvg zu 
Sachsen Landgraf in Düringen nnd Marggraf zu Meisten thuen 
kund vor nns, unsere Crben und Nachkommen, auch allermännig- 
lichen, daß Wir uns mit unsere» lieben Getreuen, dem Nath zn 
Prpbuß unsers Amts halben daselbst, so Wir ihm bis auf unser 
Wiederrufen eingethan, nachfolgender Weise gnädiglich verglichen 
und vertragen, thun dasselbe hiermit wissentlich in Kraft dieses 
Briefes, also daß sie uns jährlich, alldieweil sie das innehabe», 
nämlich 114 Mark 6 Groschen von den Geldzinsen inhalt 
des Registers, !> Mark 32 Groschen Polichen vor die Korn-, 
Gersten und Haberzins, 170 Mark von der Mühle, Zöllen und 
Gerichten, das alles an der Summa 293 Mark und 38 Groschen 
machen thut, bezahlen, entrichten nnd vergnügen sollen, und dagegen 
zur Unterhaltung ihres Stadtknechtes bemeltem Nath die Wiesen, 
so unter unserm Schlosse Prybuß gelegen zugestellt werden, und sie, 
der gedachte Nath der Mühlfuhre halben an denjenigen, so zn 
solcher Mühle und Mühlwehre zu sichren schuldig sind, den Zwang 
haben, desgleichen der Bürgermeister für seine AmtSversorgung und 
Mühe jährlich die Zinshühner nnd Salzzinse, auch die Wiesen- 
flecke iu der Haide für seine Person gebrauchen und empfangen. 
Und nachdem sie dem Schulmeister 4 Mark und 8 Scheffel Korn 
für die Präbende, desgleichen dem Pfarrherrn und bemeltem 
Schulmeister 2 Schock von etlichen Gesängen jährlich geben müsse», 
soll solche Ausgabe »»» hüstürder uns an bestimmter unser ge
bührender Summa der 293 Mark 38 Groschen abgezogen und 
abgekürzt. Und so sichs begäbe, daß nnvvrsehliche Schäden an 
der Mühle durch Brand oder Wasser, also daß Grundlöcher 
gerissen würden, entstünde», die Unkosten z» Wiederanfrichtung 
derselben halb anf uns und der andere halbe Teil über bestimmten 
Nach gehen. Wo auch das Wasser die Brücke bei ihnen hinweg- 
stieße, weshalb man dann wiederum von neuem legen und bauen 
müßte, solches aus unser Darlege» beschehen, doch daß die Brücke 
mit Schalhölzern zu halte» und zu legen von bemeltem Rath aus 
ihre Unkost versorgt werde. Darüber wir ihnen, dann dem Nathe 
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und ganzer Gemeine anch diese gnädige Nachlassung gethan, das; 
ein Jeder zu seiner Nothdurft sich iu der Priebus'schcn Heide 
der Afterschläge abgcfalleuen Holz und sonst verdvrreten stehenden 
Stangen znm Fenenverke erheben, aber soviel das, so zum Banen 
zu gebrauchen, belangt, unsern Amtmann zum Saga» darum an- 
sprechen und damit »ach seiner Anweisung halten solle». Alles 
trettlich mich ohne gefährde. Zu Urkuud mit unserm »»Hangenden 
Jnsiegel besiegelt und geben zu Dresden Sonnabends nach I'un- 
ticationig kUuriue anno Domini Thanscnd Fünf Hundert und im 
Zwei und Fünfzigsten Jahre. M. H. z. Sachsen.

AuS dem Jahre 1552 kann diese Urkunde unmöglich stammen. 
Denn schon im Jahre 1549 hatte Herzog Moritz das Fürstentum 
Sagan mit Priebns an den König Ferdinand von Böhmen ab
getreten, er konnte also im Jahre 1552 nicht irgend welche Be 
stinnnungen für Priebnö erlassen.

Eine Fälschung ist gleichwohl nicht anzunehmen, denn sie 
konnte eben wegen des Jahres gar keine Wirkung haben. Es 
wird also ein Schreibfehler in der Datierung vvrliegen. Derselbe 
findet sich freilich in den beiden Abschriften, die mir bekannt sind; 
das Original ist mir nicht zn Gesichte gekommen. Aber in dem 
Inventarium der zur kaiserlichen Kommission der verpfändeten 
Fürstentümer Grvh-Glogan und Sagan gehörige» Akte» B. St. A. 
It 12 N. 255 steht ein kurzer Vermerk b'nuc. III .47: „Ban nnd 
Brennholzes Privileg für Priebus von Ehurfürst Moritz 1542." 
Diese Angabe deckt sich wenigstens mit denn letzten Teile der 
Urkunde, und danach wäre sie in das Jahr 1542 zu setzen.

1544, den 28. Juni. Herzog Moritz nnd August zu Sachsen 
jagen in der Priebnsser Heide.

Nachdem sich im Jahre I54I den 28. April Nitterschaft und 
Städte von Saga» u»d PrielmS über de» glogauischen Fnrstentag 
beschwert hatte», Land und Städte hätten sich unterstanden, den 
Sagancr-Priebussern de» vierte» Teil der Türkenhilfe mit Volk 
»»d Geld aufzulegen (D. A.), beschwere» sich die Prielmsscr, Land 
und Stadt, das; sie von den Saganer» »lit Türkenstenern über 
lade» werde».

Herzog Moritz schreibt 1548, Freitag nach klare«!!!, an de» 
Hauptma»» Ha»S vo» Gruschwitz i» Saga»: die Priebusser, welche 
sich erboten, sowie die Saganer vom Tausend zn geben, nicht 
anders als die Saganer anzusetzen. Dabei wird aus eine Ver- 
vrdnnng Herzog Georgs Bezug genommen. D. A.

1548, den 28. Juni. Herzog Moritz belehnt die vo» Meczerode 
mit einem Hause in Priebns „das alte Amthaus genannt". H. A.

1548. Nitter FabianvonSchö»eich,.Hanptmann,vergleicht Georg 
und Joachim Gebrüder Metzroden mit dem Rate zn Pnebus so, das; 
die von Metzrode zn Mosta hinfort zn brauen und ihren Kretschmer 
des Orts zu verlegen sollen Macht haben mit dieser Bedingung, 
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das; der Kretschmer zu Moste jährlich 12 Viertel Priebisch Bier 
allda ausschenken soll. Wenn die von Mchrvde von ihrem ge
brauten geringen Getränke ihren Leuten nicht mehr zuzulassen 
hätten, sollen ihre Unterthanen das Bier zu Priebus zu holen schuldig 
sein, doch sollen die Priebusser die Unterthanen der Mehrode nicht 
übertheuern, sondern ihnen daS Bier so verkaufen, wie ein Bürger 
dem anderen. Die Mehrode haben auch bewilligt, das; der 
Kretschmer zu Dobrau (Dubrau), welchen sie vor wenigen Jahren 
au sich gebracht, Prielnsch oder anderes Bier ohne der Erb- 
herrschaft und männigliches Verhinderung seines Gefallens wie 
vor alters verschünkeu und verzappen möge. Was den Schneider 
und Schuster betrifft, dieselbe» sollen vou denen von Priebus in 
Mvsta, auch sonderlich dieweil es außerhalb der Meile, ohne Ver
hinderung unangefochten bleiben. H. A. 90, 6 f. 207.

1549 kam Priebns mit Sagan an Kömg Ferdinand von Böhmen.
Von 1542 1551 erlangten in PriebuS 107 Männer das 

Bürgerrecht. W. Exce.
1552. Demnach sich er Nicolans Mvsske gewesener Caplan 

zu Prebus beklagt, das; er unlängst zu Prebus von dem Rate 
und Schvsser daselbst wider die Gebühr gefänglich eingesetzt, 
injurirt, auch sonst merklich beschwert worden, welches aber be
klagter Rat und Schvsser, ob sich wohl zwischen Klägern und 
ihnen ein kleiner Unwill zugetragen, nicht geständig gewesen und 
nun die Parteien diesen Handel beiderseits gutwillig auf mich be
kommen, das; ich sie hierinneu nachfolgender Gestalt guthlich ent
schieden und vortragen, nämlich das; Beklagter Rat und Schvsser 
aus mein gütlich begehren, doch aus keiner Pflicht bewilligt 
haben klagendem Priester von wegen seiner desfalls aufgewendeten 
Kosten und folgenden Schadens innerhalb Monatsfrist 4 Mark 
zu geben und daneben 4 Mark, die er zu Priebus schuldig, auf 
sich zu uehmen. Damit soll Alles abgemacht sei«;, Keinem zu 
Schaden an seinen Ehren rc. 1552. H. Ä. 90, 6. f. ?30.

Der Kaplan war protestantisch. Die Priebusser scheinen zur 
Feit keinen „Pfarrer", sondern nur einen „Kaplan" gehabt zu 
haben. Siehe die Willkühr vvm I. 1562.

1553. Priebus wird mit Sagan an den Markgrafen Georg 
zu Brandenburg verpfändet. Den 22. März war Landtag in 
Priebus, auf welchem die Königliche» Kommissarie» de» Stünden 
einen Revers versprachen, das; die Verpfändung ihrem Privilegio 
(immer mit dem Königreiche Böhmen verbunden zu bleiben) ganz 
unschädlich sein sollte. Dann wurde den Abgeordneten des Mark
grafen gehuldigt. W. Sagan 196.

1554. Michael Leuthner'), röm. Königl. Maj. Schösscr und 
Amtsverwalter zu Prebus. W. Exc. aus Frcyw. St. B.

h Oder Leuther, er war auch 1555 Schützer.
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1558, den 2. Mai. Prag. Erzherzog Ferdinand in Macht 
seines Bakers Ferdinand I., entscheidet an den Fadian von Schön- 
aich zu Wittgendorf, I. M. Bat und Hauptmann des Fürsten 
tums Saga», auch zu Sorau und Triebel „denen von Bribus 
aus ir demütigst bitt und verlangen aus Jrer Mas. walden Brenn 
nnd Pawholz Inhalt der Fürsten von Sachsen Freiheit und Be 
gnadnng bis auf Ir. Mas. Wvlgefallen ervvlgen zu lasse«."

Doch soll der Wildbahn wegen Map gehalten und der Wald 
nicht verwüstet werden'). (Bergt. 1541 nnd 1542.)

>562, den IN. Mai. Prag. Bus der Priebusser Bitte und 
des Pfand es in Habers Seifried von Promnip Bericht entscheidet 
der Kaiser: „Nachdem die Stadt des Geholzes halber und bcmelter 
(Priebusser) Heide etlichermaßen privilegirt, das; demnach I. K. M. 
Sie bis anf weiteres dabei lassen, doch weil der Boden schlecht 
und das Holz teuer, soll den Priebusseru nur zum Baue« grünes 
Holz, zum Brauen und Brennen und anderem gemeinen Stadt
gebrauch daS umgefalleue windbrüchige Dürrholz, doch auch nicht 
übermäspgerweise gelassen werden. Den armen Bürgern, welche 
sonst ihre Häuser aus Armut nicht zu erbauen vermögen, soll 
nach Gelegenheit ihrer Gebäne die Nvtdurft Bau und Ninneholz 
aus gedachter Heide, jedoch an denjenigen Orten, wo es dem 
Walde nnd der Wildbahn am wenigsten schadet, ansgezeigt und 
gegeben werden". W. Dipl. Nachr. 148 41.

1558, Sonnabend nach Balentin. Die Räte Georg 
Friedrichs, Markgrafen von Brandenburg, Pfandesherren von Sagan, 
bewilligen, da die Meister der Schneider, Schmiede, Schlosser, 
und Büchsenschmiede zu Priebus zum öfteren vorgebracht, wie 
daraus, das; sie in einer Zeche oder Jnnnng znsammengefas;t, auch 
nicht mit Meisterstücken nnd anderen gebräuchlichen Ordnungen 
der Handwerke versehen sind, allerlei Unordnung und Schaden 
entstehe, das? die Schneider eine eigene Innung bilden. Wer 
Meister werden will, soll zuvor das Bürgerrecht erlangt haben 
und entschlossen sein, sich mit einer ehrlichen Jnngsrau oder Wittwe 
zu verehelichen. Meisterstück soll sein: von seinem eigenen 
Gewände ein „Rcutterkleid, Hosen und WammeS, Rock und 
Kappen zu schneiden." Es soll kein Meister mehr als 6 Kleider 
vor die Thür hängen. B. St. A. W. 52 kicks.

1558 wird Bischof Balthasar von Prvmnih Pfandesherr 
von Sagan.

Bor dem Jahre 1560 durfte Jeder Badestuben bauen; nach 
demselben hatte der Bader das Recht; dem Schulmeister, den

') Merkwürdige Entscheidung, dn Georg Friedrich von Brandenburg 
Psondesherr von Sagan war. 1562 ist eS ähnlich und Proumih ist offenbar 
ganz einverstanden damit.
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Schulkindern nnd 6 Personen aus dein Spital mußte er umsonst 
Bäder reichen. (Es war dies eine milde Stiftung, ein „Seel- 
geräthe", „Seelbad.") B. St. A. Ziekursch ^1«. Aus dem Gerichts- 
buche von Priebus. W. Excerpte.

1562. Gallus Peschel, Schösser und Amtsverwalter zu 
PriebuS. W. Exe. aus Frcyw. Stadtb.

1562, den 19. Oktober. Statute» und willkührliche Artikel 
der Stadt PriebuS, bestätigt von Seifried von Promnch. lAuszug).

I. Jeder soll dem Predigtamt-Capellan als Seelsorgern 
gebührlichen Gehorsam leisten.

7. Der Podrvscher Gang zum Sagausche» und fremden 
Bier ist verboten.

8. Mäklern nnd Verkäufer» soll verboten sein, das, was zu 
Markte kommt, vor den Thoren nnd in Häusern anszukaufeu.

16. DaS Bauholz soll mir zum Hausbau verwendet nnd 
nicht gemißbraucht werde», damit die Stadt nicht das Privilegium 
verliere.

5. Auch sousteu außer den Märkte» die Misthaufen zur 
Verhütung gräuliche» Gestautes nicht über 4 Wochen liegen lassen 
auf Strafen uud Wege».

Ordnung in Hochzeiten: Wenn die Gäste acht Tage vor 
der Hochzeit eiugeladcn werden, so sollen die, welche Zusage gethan 
und zn erscheinen willens, das Geschenke spätestens den Tag vor
der Hochzeit dem Wirthe schicken, die eingcladenen Wirthe einen 
halben Thaler oder was er darüber von gutem Willen vermag, 
ein Gesell 12 sgr., Wittfraum einen Ortsthaler, auf daß der 
Wirth Wissenschaft haben könne anf wie viel Gäste er sich zu 
schicken habe. Um 11 Uhr sollen die Brautleute in die Kirche 
gehen, abends nm 7 Uhr sollen die Gäste »ach Hause gehen. 
Des andern Tages soll das Frühstück oder die Brautsuppe um 
6 Uhr gehalten werden, die Mahlzeit um 1 Uhr fertig sein, um 
7 Uhr die Hochzeit ein Ende haben. Vom Essen soll nichts weg
geschickt werden. Nach der Mahlzeit soll, wer von den Geladenen 
will, die Brautleute aufs Rathhaus zu einen, züchtigen Tanze 
geleiten. Bendel Prieb. Dcnkw. 662.

1562, den 11. März. Georg Trnubniysi Bürgermeister. 
Sag. Stadtb. O. f. 291.

1562, den 6. August. Pfandeöinhabcr Seifried von Promnitz 
verbietet allen von der Ritterschaft und Bauernschaft im Priebusser 
Fürstentum, Salz auf den Dörfern zu verkaufen, damit nicht 
ihm und den Pricbussern dadurch an Zoll und sonst Schaden 
geschehe bei Verlust vou Roß und Wagen nnd anderer Strafe. 
H. A. 70,2.

b Vergl. 1571 und 153!).

4
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1564. kueaS Schmidt, Schösser im Amt zu PriebuS. 
W. Exe. aus Freitv. Stadtb.

1504 sZ PriebuS erhält vvu Erzherzvg Maximilian ein Pri 
vilegium über den Stadtzoll. Die Stadt erhält einen Teil davon. 
Worbs Sagan 201. In seinen Diplom. Nachrichten hat WvrbS 
nichts davon.

>564 Freitag nach den Pfingstfeiertage». Sorau. Seifried 
von Promnih bekennt, daß der Rat von Priebns eine nene 
Ordnung des BierbrauenS ivegen getroffen und festgesetzt hat, wie 
viel ein jedes Hans jährlich zu braueu Macht habe» soll. Er be
stätigt die ihm vorgelegte Ordnung, Innung nnd Register mit Vor
behalt aller Rechte des .Königs. H. A. 70,2.

1564. Wir Bürgermeister und Rathmanne der Stadt Pribus 
mit Namen George Draunitz, Bürgermeister, Hans Specht, Michel 
khnnlein, Peter Forbergk, Hans Kuvel, Jacob Rethel, Melchior 
Sauer, Rathmauue, bekeuuen mit diesem unseren offenen Briefe 
vor Jedermänuiglich, daß wir mit Zulassung des PfandeSherru 
Seifried von Promnih dem edlen Herrn Ehriswsfen von Schelleu- 
dorf von Adelsdorf zum Sahe, R. K. M. .Kriegsrath uud be 
stalltem Hauptmau» drei Mark uud 16 Groschen Geld, je 48 Gr. 
für I Mark und 7 Görlih'sche Pfennige für I Gr. gerechnet, 
15 Scheffel und 1'/z Viertel Korn, 15 Scheffel weniger ein halb 
Viertel Weizen, 15 Scheffel nnd I Viertel Hafer, alles Prie- 
buscher Maß, 62 Hennen, 4 Schock weniger Mandel Eier 
jährlicher und erblicher Zinse auf etlichen Pauerschaften nnd seines 
des von Schelleudvrfs Unterthanen zu .Kuuau, so von lauge» 
Zeiten her zn den Gestiftcn nnd Altären dieser Pfarrkirche» alhie 
zu Pribuß gehörig gewesen und gegeben worden, laut eines Registers, 
sv wir dem von Schellendorf zugestellt, vor Neunhundert sMarks 
obgesagter Währung und landgünger guter grober Münze erblich 
verlauft uud übergeben haben, welche wir auch baar empfange» 
»»d zum Nutzen der Gestifte uud Kirche» auzulege» verspreche» .'e. 
Auf Seite des von Schellendorf sind dabei gewesen Balthasar 
von Haubitz zur Zeiße, Ehristof von Mehelhvsse zn Nieder- 
hartmauttSdorf, Caspar von Metzrod von der Jemmtz. Vvm 
Rath haben sich unterschrieben, die schreiben kannten: Jvrge 
Draunitz, Hans Specht, Peter Fvrberg, Jacvb R'etthell. Freitag 
nach Jaevbi 1564. H. A. 00.8 f. 01 f.

1564. Eine neue Bauvrdining wird gegeben. W. Dipl. Nr.42.
1564. Der PfaudeShcrr Seifriedvv» Prvmuitz giebtals Beitrag 

für den Bau deS neue« Rathauses den Anteil, welchen er 
vvn den Gerichtsbußen erhalten svllte; er betrug im Jahre 1564: 
25 Schvct 46 Gr. 2 Pf., im Jahre 1566: 20 Schvck 16 Gr. 
6 Pfg., W. Dipl. N4)

') Bergt, dazu das Urbar van IMI.
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Der Pfandesherr S. von Promnitz schützt Priebus bei 
der Gerechtigkeit der Straße, die aus Schlesieu nach Sachsen 
durch Priebus ging. W. Sagan. In den dipl. Nachr. steht nichts 
davon.

1564, den 7. Dezember. Der Rat mnßte eine neue Ordnung 
für den Wein- nnd Branntweinschant entwerfen; der letztere wurde 
für einen Zins Zweien auf ei» Jahr ausgetha». Wein durfte 
Jeder schenke», wie vorher, aber von jedem Viertel mußte er der 
Stadt eiueu Ortguldcn zahlen. W. Dipl. Nachr. 43.

1565. Die Stadt erhielt vvn dem Pfandesherrn eine Ordnung 
für die Fleischer, Bankmcister und eine Flcischtaxc. Kein untüchtig 
Fleisch soll auf die Fleischbank gebracht werden, sonst soll es der 
Rat nehmen und den Armen im Spittel gebe»! Das Fleisch soll 
nicht nach der Faust oder Hand, sondern »ach Gewicht verkauft 
werde», keiu Fleisch soll oh»e vorhergehende Besichtigung zum 
Verkauf kommeu. Das Pfund des beste» Rindfleisches soll für 
10'/, Denar, Schöpsfleisch für 9, Kalbfleisch für 3 Denar, KalbS- 
kopf nnd Füße für 4 Groschen. Geschlinke nnd Leber sür 4 Groschen, 
ein Gekröse für 3 Kreuzer verkauft werden. Für sich darf Jeder 
schlachten. H. A. 90, X f. 45.

Spater klagten die Fleischer, sie könnten dabei nicht be
stehen und baten, daß ihnen der Fleischverkauf so gestattet würde, 
wie er in Sorau und Sagan geschah. H. A. 70, 2.

1571. Der „unschuldige" Hanptmanu verordnet für das 
Jahr 1572 dieselbe» RatSperso»e», Bürgermeister George Draunitz, 
Mclcher Rotschuster, Richter, uud die übrige». H. A. 70,2. Konzept.

>572. Georg Drauniz, Bürgermeister, Retell, Stadt
schreiber sind gestorben. Der Schreiber deS betreffenden Stückes 
im H. A. 70,2 ohne O. u. D. hat sie „als jetzo euer unschuldiger 
Ambtmahn im ilkahmen und anstatt meines gnädigen und ge- 
gebietenden Herrn" vor kurzem verordnet. Er will von Amts- 
wegen Melchior Sngken, jetzigen Richter zum Bürgermeister, Peter 
Santmann zum Richter. H. A. 70, 2.

Auf dem zweite» Teile des Bogens steht: „Schreiben umb 
Verändernng des Diaths zu Prebuß den 16. Aprilliö a. 72. 
Melch. Sogk, Bürgerineister, Peter Santmann, Richter, Hans Knöhl, 
Sebastian Gabler, Hans Wagener nnd Merten Drauniz".

1576 und 1577. Der Hauptmann Hcrtwig oder Härtung 
ist Amtsschösser zu Priebus'). W. Exe. aus Frciw. Stadtbl.

1576, den 21. April. Priebus. Hauptmnnu Peter von 
Haugwitz vergleicht den Rat und die Gemeinde wegen des 
Weinschanks. Derselbe soll im Ratskeller stattfinden. Der Rat 
besorgt den Wein, sieht zum rechten und legt Rechnung. Geborgt 
wird nicht im Keller. Von den Bürgern können die, welche

') Die Nachricht ist verdächtig. 



2» PrielmS.

wolle», Wein schenken, aber immer nur einer nach dem anderen, 
sie müssen aber von jedem Viertel dem Rute Gulden geben. 
Frühstücke sind im Ratkeller, wie bei den Bürgern, bei Strafe 
verboten. Borgt einer der Bürger beim Weinschenken, so hat 
dieser auf Hülfe vom Rate nicht zu rechne». Diese »ene Ein
richtung soll zunächst auf 6 Jahre gelten. W. Tipl. Rachr.

157U. Ich Peter von Hangwitz und Zoblos Haubtmann 
der Saganischen Fürstenthumb. Bekhenne himit öffentlich für 
Jcdermenniglich, das die Abgesandte» des HandwcrgkeS der 
Becke» vou Pribus für mir im Ambt Saga» gcsta»de» nnd all
da angezeigt, das sie das freie Backen zne feilem thaufe im 
Dorfe Gros; Selten niemale gefochten, auch kheineswegs zu fechte« 
vermeinen. Und weil Ehristoff von Oppel gedachtes Dorfes Erb 
Herr des ei» sen) Schein zu haben für nothwendig eracht, habe 
ich Jme denselben unter meinem fnrgestellten angebornen Petschaft 
folgen lassen. Geben znm Saga» de» 29. Mai. ^Vo. 157<i. 
I.. 8. H. A. 70, I.

1577. .Kaiser Rudolf II. kommt durch Priebus, bestätigt 
das Holzprivilegium. W. D. N. 48.

1578, deu 20. Juui. Saga». Seifried vou Prvmuitz ent
scheidet auf die Beschwerde des Handwerks der Schmiede zu 
Priebus über Georg von Schwach, welcher zn Klein-Selten eine 
Schmiede anfgerichtet hat: Aus dem Verhör beider Parteien hat sich 
ergeben, das; nach den Privilegien des Schmiedehandwerks kein 
Landsasse berechtigt sei, einen Storer des Handwerks innerhalb 
einer Meile zuwider deu Handwerksmeistern und denen, die mit 
ihnen Zeche habe», zn Hallen. Aus Aulas; eines Streites ist auch 
von den sächsischen Fürsten schon entschieden worden, das; nur jene 
von Adel davon ansgenommen seien, welche von alters und über 
„vorwerethe" Zeit im Besitze waren. Der von Schwartz hat kein 
Recht nachweisen können. Es wird ihm noch eine sächsische Frist 
znr Rachweisung seiner Gerechtigkeit bewilligt. Kann er sein Recht 
auch dann nicht nachweisen, hat er sich auch inzwischen mit 
dem Handwerk zu Priebus nicht verglichen, so ist er schuldig, deu 
Schmied iu Klein-Selten abzuschaffen.
Z. Peter von Haugwitz Hauptmann, Baltzer von Tscheschzu Wüsten- 
Doberzsch, Hans von Berger zn Groß-Doberzsch, Elteste Mannen

1580, den 20. Februar. Der Rat: Peter Saudtmanu, 
Bürgermeister, Sebastian Gabler, Hans Nätisch, Richter, Michel 
Khudeyn's Hans Knöhl, LvrenzLehemcum, Mertcn Möller, Augnstin 
Dnrich, Ratmanne, zeigen Herrn Seifried von Promnitz an, das; 
eS Zeit ist, einen neuen Rat zu bestellen. H. A. 70, 2.

Die Ordnung der Ratspersonen zu Priebus. Herr Johann 
Belger, der Rechten Doctor, Bürgermeister, Peter Santtmann,

h Soll wol)l UnUcw helf«'».
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Lorenz Miniem, Richter, Augusti» Durich, Peter Lewben, Merten 
Trawnih, Christoph Schlesier, Hans Rötisch. H. A. 70, 2. Ohne 
Datum. Vielleicht sind es die für 1580—1581 verordneten 
Ratspersvnen.

Im BreSlauer Staatsarchiv 11. 12 finden sich noch folgende 
Registratnr-Vermerle ohne Datum:

N. 38. Der Stadt PrielmS Privilegium wegen freier Wahl 
eines Bürgermeisters.

R. 40. Etliche der Stadt Priebus Beschwernis; und sonder
lich wider Georg nnd Johann Mehenrode der neu aufgerichteten 
Ausspannung und Gastung halber. (Georg und Johann Mehenrode 
finden sich nnter Herzog Morih zu Sachsen auf Windisch Musta 
und Pechern.)

N. 52. Wilkühr lind Bewilligung der Meister Eltisten und 
Jüngsten der Schneider in Priebus.

(N. 53. Privilegium der Schneider nnd Schmiede zu 
Priebus bestätigt von Herzog Georg von Sachsen 1551. Herzog 
Georg war schon 1539 gestorben. Vielleicht ist eS die Urkunde 
vom I. 1558. Siehe oben.)

N. 56. Kaiserliche und fürstliche Begnadungen wegen des 
SalzmarktcS, erblicher Gerechtigkeit nnd Gebrauch des Brennholzes 
in der kaiserl. Heide und Privilegium, Ziegel zu brennen so der 
Stadt Priebns erteilt worden.

1586 Pest.
1587. Peter Santmann nnd Dr. Beiger Bürgermeister. 

Der PfandeSherr entzog dem Rate die Ratswahl. Das erste 
Mal scheint er am 25. Januar >588 den Rat gewählt zu haben 
lind zwar zu Bürgermeistern Dr. Johann Belger, Peter Santmann 
nnd Sebastian Gabler. B. Pr. Denkw. 84h.

1588. „Verzeichnis; der Ritterdienste im Priebus'schen 
Fürstentume den 7. Januar auf gehaltenem Landtage verzeichnet." 
Sämtliche Dienste bestanden in 22^ Rossen. B. St. A. Ziekursch.

>588, den 11. Rovemltdr. Fabian von Schöneich auf Muskau 
willigt darein, das; die Fuhr nnd Landstriche von Gablcnh nach 
PriebnS anf Moskau lind nicht auf die Keule gelegt werde. B. 
Pr. Denkw. 84.

1589. Bürgermeister Peter Santmann, Dr. Johann Belger.
1589, den 13. November. Sora. Seifried von Prvmnitz, 

Pfandesherr an den Rat von Priebus: „und' weil ich mich zu 
erinnern, das; ich weil, meinem Hauptmann zum Sagan Melchern 
von Blanckstein zn Liebnssen befohlen, denen von Oppeln zum 
Petersdorf die unbefugte Ausspannung bei den Schrottmühlen ab- 
zuschaffen, als hab ich nochmalen solchen befehlich reiteriren und 
bei Poen 100 Ducaten denen von Oppeln solche Ausspannung

') Bergi. 1580.
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abschaffen lind inhibireii lassen, derowegeu mein befehlich, das; ihr 
ihnen solchen befehlich dnrch zween Rathsverwandte oder Gerichts- 
persvncn insinuiren, Euch auch darueben angeben lasset, da die 
Ausspannung nicht abgestellet, das; ihr die Rossen nnd Krippen 
niederivcrfen nnd inhalt des befehlichs die AuSspannnng keines
wegs gestatten sollet." H. A. 70, 1.

1590, 24. Oktober. Der Rat an den Pfandesherrn 
Heinrich Anselm von Promuihch Die Bäcker haben den Rat 
wegen dreier Punkte verklagt. Die Backer habe» in ihre» Pri 
vilegien diese» Artikel, das; die Älteste» sollen das Brot schaden 
and was zu klein befunden, unter die Armen spende». Diesen 
Artikel habe» nicht wir, sondern »nsere Vorfahren vor viel Jahren 
anf der ganzen Gemeine Anhalten, ohne Zweifel auch mit Vor- 
wissen and Hilfe des OberamtS anS erhebliche» Ursache» geändert 
nnd verordnet, das; jährlich vom Rathe eine Person ans der Gemeine, 
die andere Person von den Geschwornen anS dein Rathstuhl zum 
Brotschatze erkoren wurde, wie zum Fleischschaze deSgl.

Diese gehen alle Monat oder wenn sonst Silage gehört wird, 
hernm, besehen das Brot. Befinden sie wes; gegen den Getreide- 
kanf zu klein, das bringen sie zum Rathe; wird'S allda auch zu 
klein befunden, so wird der Verbrecher in Strafe genommen. 
Diesem zuwider haben sich etliche Bäcker unterstanden, die Schaznnge 
deS Brotes ohne unser verland wiederum an sich zu ziehe». Also »»d 
dergestalt. Im »erschiene» dürren Sommer ward groß gedrängnis 
wegen des Mahlens, da unterstanden sich etliche daS Brot mit 
Snmmen aufzukanfen lind nach Banhen zn führen. So das; 
Mangel des Brotes fnrfiel, mnßtens arme Leute beim Ofen warm 
kaufen nnd bald essen, ward auch des Sonntags mit Backen nicht 
verschonet. Da nachten wir dem Abführen stenern, damit Stadt 
und Land nicht an brvte Mangel hätte. Sobald aber Gott Regen 
bescheerte und daS Mahlwerk wieder von Stätten ging, erlaubten 
wir die Abfuhr, doch sofern das; Ma>Ml verhütet wurde.

Hierauf haben die Bäcker eine neue Willkühr erdacht, das; 
forder daS Brot nach den Bänken solle gebacken werden nnd keiner 
mehr backen soll, als ihn; erlaubt wird. Wenn der Brothündler 
beim Älteste» ungesagt, wie viel Floren Werths Brot er haben 
wollte', machten die Ältesten einen Überschlag anf die Bank; was 
also gebacken, mußten sie zum Ältesten zusammen tragen, das; eS 
von ihm geschahet und beisammen weggeladen wurde. AuS dieser 
Neuerung folgte der Unrath, das; die Brvtkünfer an die Ältesten 
gcbnnden, nicht Macht hatten zn laufen, wo sie wollen. Item 
es finge» etliche Meister a» zn backen, die wohl deS Jahres über

') Heinrich Anselm wn» 1590 nach nicht PsandeSherr. Seisried vvn Prvmnip 
starb 1597.
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nie gebacken, sonder» sich des Ackers oder anderer Sachen ernähret 
hatten, geschweige» wir sie ... . l^ude fehlt.) H. A.

1590 wnrden das Jahr über 9A47 Pferde verzollt, 1597 
»ur A451. W. D. R.

1590. Dr. Johan» Belger und Peter Santtmann, Bürger- 
nieister. B. P. D.

1590. Die Krippen nnd Rossen zum Schrott werden von 
den Priebnsser» niedergehauen.

1591, den 2ti. Februar. Bürgermeister, wie 1590.
1592. Bürgermeister, wie 1591, aber in umgekehrter Reihe. 

B. P. D.
1592. Kommission über die Einkünfte des Fürstentums 

Sagan und der Herrschaft Muskan. In den Akten heißt es: 
Wenn die Straßen den Fuhrlenten verboten werden sollten, würden 
die Herrschaften wegen abfallenden Zolles an der erblichen Kauf- 
snmme nm viel Tausend Thaler geringer in Anschlag kommen. 
W. D. N. 49 aus dem Muskauer Archiv. Welche Straße», ist 
»icht gesagt.

159Ä Saatma»» u»d Belger >
1594 Belger »»d Saiitma»» s "rgermeister.
1594, de» 15. April. Sagan. Weil die Herzöge Georg 

und Moritz, sowie ihre Amt- imd Hauptleute Fabian von Schönaich, 
Ritter, und dann anch Seifried von Promnitz, Pfandesherr, durch 
ernste Befehle das Ausspannen zum Schrotthammer verboten haben 
und nnn trotzdem der Scholze Bartel Fvrberg durch Zulassung 
seines Jnnkern Wolf von Oppeln, die vvnnals niedergehauenen 
Rossen und Krippen wieder anfgerichtet hat, die Ausspannung der 
Stadt Priebns zu Schaden gereicht, der Rat von Priebus des
wegen wieder ansgezogen, die Rosse» und Krippe» wieder nieder- 
gehaue» und den Scholze» i» Priebus gefangen gesetzt hat, so 
hat der Pfandesherr den von Oppeln in strenge Strafe nehmen 
wollen. Dieser hat sich aber entschuldigt, sein Brnder Ricoh 
welcher den Kretscham gehabt nnd ihm abgetreten habe, habe ihm 
nichts davon gesagt, nnd hat nm Erlaß der Strafe mid nm Vcr- 
zeihnng gebeten. Auch haben für ihn Ernst von Oppeln zu 
Ouolsdorf, Matthias von Saltzen zu Rickelsdorf, Ricol von 
Oppeln zu Petersdorf gebeten. Er hat für sich nnd seine Nach
kommen versprochen, nie mehr dagegen zn handeln nnd die Aus
spannung nie mehr zuzulassen. Darum läßt der Pfaudesherr die 
Strafe fallen. Er hat aber die Sache der Wissenschaft wegen im 
Amte zu Sagan und Priebns registrieren lassen, anch dem Rate 
zn Priebus davon nnter seinem Jnsiegel Rekognition gebe» lasse». 
Z. Heinrich Anselm von Promnitz, George von der Dahme auf 
Ulbersdorf, Promuitz'scher Hofmeister, Valentin Ludwig, Sekretär 
und Absalvm Dreiling, Promuitz'scher Rat und Diener. H. A. 70, 
4 f. 24.
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Im Juli 1598 protestierte Wolf von Oppeln auf Grund seiner 
Lehnbriefes dagegen. Indessen entschieden Heinrich Anselin von 
Promnitz, PfandeSherr, mit den verordneten ^onderoltesleiu sie 
könnte» aus dem Lehnbriefe kein Spezialrecht entnehmen, wollen 
die Stadt Priebns in ihrem Besitze schützen; die Sache betreffe 
auch dar kaiserliche Regal der Zollgefälle, welche durch solche nn 
befugte Straßen umfahren wurden, sie erkennen daher für billig, 
daß es bei dem Abschiede von 1594 bleibe. Der Pfaudesherr 
hat zu mehrer Nachricht und endlichem Entscheide den Beschluß 
abermals im Amte zu Sagan registriere» »»d beide» Parte» unter 
seinem Siegel erfolge» lassen. Sagan, den 25. September 1598. 
Dabei sind gewesen Baltzer von Nuckel zn .Clipper, Hauptman» 
zum Sagan, Philipp von Wiedebach, Hans von Gladis, Christoph 
von Dhhrn und George vo» Stissel verordnete Cltiste mannen 
als hierzu gezougen. H. A; 70,4 f. 26.

Thatsächlich hatte Herzog Georg am. 23. Juui 1529 dem 
Melchior Oppel zn Petersdorf, welcher „die Mnele an dem Wasser 
der schreckt die Hcidemuelle genannt gegen der Dvbraw gehörig unib 
seiner besserung ivilleu ctivas verrngt nnd ein Hammer diz orts 
gemacht und anfgericht", zugelassen, „ein Hammer und Cretscham 
dis orts" aufzurichten, allerdings „mcnniglichen in seinem rechten 
ohne Schaden" „vor uns nnd unsere Erben". H. A. Dehnbrief 
«op. 7 f. 197.

1595, den 3. Februar. Santmann und Belger, Bürgermeister. 
B. P. D.

1595, den 3. November. Die Bücher des ehemaligen Doktor 
beider Rechte, Johann Belger, werden von den Erben an Professor 
Balthasar Caminäus, Doktor beider Rechte in Frankfnrt a. d. O. 
nm 90 N'eichsthlr. verkauft. W. D. 9k. 50.

1596. Sebastian Gabler und Santmann, Bürgermeister.
1597. Lorentz Äinlein und Michael Haußman, Bürgermeister, 

Gabler, Richter.
1597, den 7. März starb Seifricd von Promnitz.
1597, den 3. Mai bräunte Priebus des Nachts ab „die 

ganze Stadt als daran befindliche schöne Schloß". B. P. D. 
Anm.: Das Schloß hat jedenfalls damals nicht mehr gestanden, 
denn sonst würde es im Urbar von 1601 (siehe nuten) nicht 
heißen: daß in der Stadt PriebuS vor Zeiten ein Schloß 
gestanden.')

1597, den 2. Jnli. Das Amt in Sagan schickt ans Befehl 
des neuen Pfandesherrn Heinrich Anselin von Promnitz drei ver 
eidete Zimmermcister nach Priebns, welche mit zwei Personen vom 
Rat nnd zwei Personen ans der Gemeinde und dem Stadtschreiber 
die Baustellen besehen und taxieren mußten, wie viel Holz zum

') Siehe uMer 1U3I.
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Baue nötig wäre, welches den Pricbnsscrn angewiesen werden 
sollte. Sie wußten aber eine» Revers ansstcllen, daß sie das 
Holz bezahlen, wenn es der Kaiser nicht schenkt.

Am 5. November bewilligte Kaiser Rudolf das Holz, auch 
Nachlaß der Bicrgelder auf 3 Jahre. Wegen der Türkenstener 
aber wurden sie an den Pfandesherren gewiesen. Denn vvn der 
Turkenstener sollte Niemand ausgenommen sein. Nach einhelligem 
Beschluß der Fürsten und Stände von Schlesien sollte jeder Fürst 
und Stand in solchen Fällen hinfüro seine Unterthanen vertreten. 
Der Psandesherr scheint die Pricbusser nicht vertreten zu haben, 
denn am 19. August 1599 schreibt Kaiser Rudolf au dem Bischof 
vou Breslau, er solle sich bei den Fürsten nnd Stünden ver- 
wenden, daß die Priebusser von anderen übertragen und mit dem 
Steuerrest verschont, auch über ein äußerstes Vermögen nicht 
beschwert werden möchten. W. D. N. 51—50.

1597, den 30. November. Kaiser Rudolf bewilligt, daß der 
Stadt Prebuß zu wiedererhebunge und Anfbaunuge ihrer ab- 
gebrunneuen Häaser die Notdurft Holzes aus den Pribischen 
Heiden auf den durch euch bemeldten Weg, daß nemlichen die An- 
weisuuge der gemachtcu Ordnungen nach und mit Vorwisscn des 
Amts geschehe, gewährt werde. W. O. Dipl. Urik. Ns.

>598 Michael Hauptmaun und Loren p Kinlem Bürgermeister 
1599. Abraham Sock und Michael Hanisch BM. B. P. D. 
1599 war die Steuer 00 vom Tausend. W. D. Nachr.
1599, den 12. Mai. Der Sagansche Hauptmann Balzer 

von Rackel verordnet wegen Streitigkeiten zwischen Rat und 
Gemeinde, daß der Rat genane Rechnung über Stadtkcller, 
Kirchen- und Priestergelder mit genanem Inventar legen solle. 
Zn allen Rechnungen soll der Rat zwei Personen aus den Ge
schworenen ziehen, welche besondere Register über Einnahme und 
Ausgabe halte« solle».

Po» »»» an wurde auf des Rats und der Gemeinde An
suchen jede Jahresrechnung von dem Amte Sagan ausgenommen. 
W. D. N.

Vom 19. Mai 1000 bis 17. März 1001 wurden für 
1232 Thaler 24 wg. 11'/, Pfg. Wein sGubener, ungarischer und 
Rheinwein) in den Stadtkeller gekauft; gelöst wurden daraus 
1389 Reichsthaler, Gewinn 171 Reichsthaler.

1002 wurden 032 Reichsthaler für Wein ausgegeben, außer den 
obigen Arten gab es auch mährifchen und kanarischen Wein. 
W. D. N.

1000, den 25. Juli. Der Rat von Priebus bekennt: Der 
Rat von Görlih will etliche» <5) Priebusser» Fuhrleute» nicht 
gestatten straft ihres Privilegs), außer der hohen Landstraße über 
die Heiden in Schlesien und zurückzufahren, außer sie entrichten 
jährlich anf Jakvbi 9 Thaler. Überdies muß der Rat von 

5
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Priebns dafür einsteh». Er thut es hiernüt. Die Straße ging 
„über die Heide nach Schlesien von Freiwaldc über den Stenker 
Schncllpförtel". B. P. D. 94.

1609. Abraham Sock Bürgermeister bis l 605.
I60t, den 14. März. Bischöfliches Schreiben an H. A. 

von Promnitz, das; der Stadt Priebns 800 fl. rh. nachgelassen 
werden. W. D. N. 110.

Den 5. September 1601 wurde zu Prag zwischen den kaiser 
liehen Hof Kammerpräsidenten nnd diäten einerseits und Heinrich 
Anselm von Promnitz anderseits folgende Kaufs-Abrede nnd Ver- 
glcichung wegen der Herrschaft Priebus nnd Naumbnrg geschlossen.

Die Herrschaft Naumburg und Priebns tvird dem Herrn 
von Promnitz mit allem Zubehör, Einkommen, Herrlichkeiten, 
Gerechtigkeiten, Jagden an hohem und niederem Wild, und anderem, 
wie es immer Namen haben mag, auch von dem Herrn vvn Promnitz 
genossen worden ist und in dem Urbar von 1601 verzeichnet ist, 
mit dem Dorfe Peterswalde, dessen Inwohner von der begehrten 
Selbstlösung gewiesen werden sollen, in einem erblichen Muse nm 
70000 Thaler, jeden zn 86 schles. Groschen, hingelassen.

Die Pfandessnmme, welche Herr von Pwmnip vorn Kaiser 
zu sorderu hat, beträgt l 10000 Tbaler.

Er zahlt dem Kaiser von den 70000 Thaler» Laufgeldern 
baar 40000 Thaler. Die übrige» 80 000 zieht er sich von der 
Pfandsumme ab. Die »och verbleibende» 80000 Thaler solle» 
ihm vvm Lande »nd der Stadt sSagan), wie folgt, gezahlt 
werde»:

Auf Martini 1601 80000 Thaler: wenn er diese erhalten 
hat, ist er erbötig, die verkauften Stücke abzutreten. Das übrige 
soll ihm verzinst werden;

anf Georg» 1602 80000 Thaler samt den Zinsen von 
Martini a».

Jvbannis 1602 den Nest von 20000 Tbaler» samt de» 
Zinsen von Martini an.

Wenn das Land nnd die Stadt mit der Zahlung säumt, 
soll er nicht allein den Vorzug vor allen anderen Gläubigern 
haben, sondern auch befugt sein, sich alsbald wieder au die Kammer 
güter zu halten, dieselbe als sein Eigentum solange zu behalte», bis er 
a» Kapital »nd Interessen befriedigt ist. Wenn aus der Nichtzahlung 
Schaden entstünde, den die Kammergüter nicht ersetzen könnten, 
soll Herr von Promnitz befngt sein, sich an ihren übrigen beweg
lichen nnd unbeweglichen Gütern schadlos zu halten.

Die Jagd in der sagan'schen Heide will der Kaiser bei der 
Stadt mit gewissen Bedingungen und aus seiueu Ursachen lassen, 
auch iu andere Wege nicht verkaufen. Desgleichen soll Herr 
von Promnitz alle alte und neue Gerechtigkeit bei diesen Gütern, 
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wie sie sein Vater genossen, dem Urbar nach, Jedermanns Recht 
ohne Schaden, nachmals genießen.

Wegen der acht Meiler des Herrn Wilhelm von Dohnaw 
soll eine Kommission Jedem, was billig, Meilen.

Wegen der benachbarten Hutungen soll es bei dem verbleiben, 
wozu Jeder befugt ist.

Die betreffenden Briese und Urkunden sollen ausgetauscht, 
der Kauf vou dem bisherige» Pfand geschieden sein.

Unterschriebe» und »»tersiegelt.
Herttwig H. v. Seidlitz, H. Metich, W. Burghauß, 

H. A. H. v. Pronuntz.
H. A. 70, l f. 1.
Das Urbar»»» vvi» Jahre 1601 lautet der Hauptsache nach, 

wie folgt:
In der Stadt Priebus, welche vor wenig Jahren ansgebrannt, 

sind die Bürger (182 an der Zahl, darunter Christoph von Un- 
wirde, Adam von Unwirde, Heinrich von Mehlhosen) schuldig, 
Zinsen zn erlegen. Die Summe derselben beträgt 52 Schock, 
2 Broschen, 2 Heller. Davon ist der Rat schuldig, jährlich der 
Herrschaft 32 Schock zn reichen. Das Übrige bleibt gemeiner 
Stadt zum Besten.

Bon Gärten, Reuländen, Wiesen, Weinbergen, Badestuben, 
Hammerwerder sind zu zinsen 31 Schock 30 Gr. H'/z hl.

Erbzins von Brotbänken: 2 Bäcker, jeder von 1 Bank 
24 Gr. 48 Gr., das ganze Handwerk von 2 Bänken, 1 Schock 
12 Gr. Summa 2 Schock. CrbzinS von 7 Fleischbänken 5'/, Stein 
Jnßlet.

Crbzins von 9 Schuhbäiiken, das Handwerk von der Lvh- 
mühlc 4 Schock 10 Gr. 6 hl. — 21 Fischhälterlein, 36 klein g. P. 
12 hl. 21 wg.

Crbzins von dem Dorfsl, so in der Vorstadt liegt, 1 Schock 
25 Gr. IN/, hl. nnd 2 Scheffel. Es sind 12 Zinsgeber.

Robot. Die Leute und Unterthanen in diesen« Dorfe! sind 
schuldig, zur Mühle zu fahren, den Mühlgraben offen zu halte» 
und die Fluthrmue» auszueisen. Die Häusler sind schuldig, beim 
Wehr Handarbeit zu thun nm 5 gr. des Tages. Überdies sind 
5 Personen, so im Dörflcin wohnen, den« Amte aber nichts, 
sondern allein dem Stiftes zinsen (an anderem Orte heißt es 
anstatt „dem Stifte": dem Rathe), thun aber Fuhren zur Mühle, 
wanns die Noth erfordert. Mehr spinnt Jeder 3 Stück für 
6 kl. gr., schneiden das Getreide vom Vorwerk Sichdichfür ab um 
4 Gr. Tagelohu. Die Bauern führen auch Schirrholz zur Mühle. 
Summa 72 Schock 27 Gr. 9 hl.

') Damit sind wohl die alten kirchlichen Stiftungen gemeint.

5»
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Der Zoll zu Priebus ertrügt das Mittel von 6 Jahren samt 
dein Salzzoll 9l Schock 14 gr. 9'/, hl.'s

Walk- oder Kesselgeld. Die Walkmühle trügt das Mittel 
aus 6 Jahren 4 Schock 94 gr. I hl?)

Pechofen von der Priebnsser nnd Pechernschen Heide, Mittel 
auS 6 Jahren 65 Schock 24 gr. Strafgelder, das Bkittel auö 
6 Jahren 9 Schock I gr. 9 hl?)

Mühle, das Mittel aus 6 Jahren Weizen l l Scheffel 
I '/2 Viertel, Korn 369 Sch. 3 P. Gerstenmalz 31 Sch.

Schweincmastnng, daS Mittel anö 6 Jahren jährlich 78 Schock 
33 Gr.

Die 5 >/z Stein Jnslet der Fleischer werden dem Müller zur 
Mühle gegeben.

Ferner ist zn bemerken, daß in der Stadt Priebus vor Zeiten 
ein Schloß gestanden nnd wird fürgeben, samb ein Herzog 
allda sein rosickenx gehabt haben soll, wie solches auch noch alda 
ein alter starker hoher Thnrm confirmirt. Und wenn dan künftig 
ein Herr dieses Weichbildes ihme (sich) gleichergestalt eine Wohnung 
alda aufbaucn wollte, so Hütte er diesen Ranm und alle Gepende 
gleich zum Vortheil, welches nicht vor ein schlechtes zu halten. 
H. A. 78,4.

Zu dem Priebusischen Kreise gehören 3 nnterschiedliche Ge
hölze, als 1. das Stück Holz, die kleine Heide genannt, '/, Meile 
Wegs lang nnd Viertel Weges breit, darinnen Eichen nnd 
lebendig Holz. 2. die Pechersche Heide, 1 Meile Weges lang und 
'Z Meile breit, darinnen zwar viel geringe, doch auch gnt Holz 
steht. 3. die priebnsischc Heide. H. A. Lorpu« Urivil.

Die priebusische Heide, bei 2 Meilen lang, 1 gute Meile 
breit, darin schön, sonderlich Eichen nnd lebendiges Holz zn finden. 
In Pfandtszeiten sind diese Wülder nicht so angegriffen worden, 
wie die Saganischc Heide. Sie haben schwere Servituten. Earl 
Magnus von Schellendorf hat im Walde in der Priebuser Heide, 
„dem Hain", fast anf eine halbe Meile breit nnd lang die hohe 
Jagd gar frei, hat sie bei der jetzigen Veründerung erblich an sich 
bracht. Wilhelm von Dohnaw zn Mnskau hat sich einer Gerech 
tigkeit angeben auf 8 Meiler Kvhlhvlz um eine gewisse Bezahlung 
ihm und seinen Unterthanen zn Verkäufen. Die Stadt Priebus hat 
bisher frei dürr Brennholz, und wann sie sich bei der Herrschaft 
angesagt, auch nmsvnst Banholz gehabt, Holz znm Ziegelbrennen. 
Hans von Rackel zn Pechern und Groß-Selten nnd Heinrich 
Mehlhose haben auch Brenn- und Bauholz und Hntung. H. A.78,4.

') An anderem Orte INI schock. An anderem Orte II Schock. 
") Bergl. IÜN4.
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1002, den II. Februar. Prag. Rudolf II. verkauft an 
Heinrich Anselm von Prvmnitz . . . Die Stadt Priebus samt 
den Baustellen lind allen hierzu gehörigen Orten, wo das Schloß 
gestanden, der Bürgermeister- und Rats-Chur-Befestigung, Erb- 
zinscn bei der Stadt, Garten- und Neuländerzins, Erbzins von 
Brot , Fleisch und Schnhbänken, Fischhältern, Walk- und Kessel
geld, Zollgefälle, Strafgelder, die Mahlmühle mit aller ihrer 
Nutzung und dazu gebärenden Gebäuden und altherkvmmenden 
schuldigen Mühlgästen und Diensten, alle Gärten zum Schloß 
gehörig, daS Dorf, so in der Vorstadt liegt mit allen Erbzinsen 
und Roboten, die Zinsen der Pechöfen auf der Priebusser und 
Pechernscheu Heide, das Vorwerk zu Sichdichfür, Schäferei und 
Ziegelschenne daselbst, alle Heiden und Gehölze, so zu dem 
Priebus'schen Kreise gehörig und wie solche im Urbario begriffen, 
item Städtlein Freiwaldau mit Erbzinsen, Ratschur, Roboten, 
Diensten, Pflichten, das Neudörflein mit Erb und Neuland- 
zinsen, Roboten, Diensten, das Dorf Bnran mit allen Erbzinsen, 
Kretschamverlag, Robot, Fuhren und Diensten, alle Wiesen, so ins 
Amt Saga» gehörig gewesen, den neuen Teich in der Heiden bei 
dem Hammer und den Mejdmvieseuteich, die beiden Hammer zum 
Klix Schottes; und andere benannte Unterthanen samt derselben 
Erbzinsen und Diensten nnd in allen diesen Orten Ober- nnd Nieder- 
gerichte, Pön- und Bußgefälle, item in nachfolgenden Orte» 
Neuland- und Wiesenzins, als zu Werdig, Podrosch, Buch
wald, Klei» Priebus, Kmelisch, Wiese, Leippe, Zessendvrf, Windisch 
Moste, Dvbra, Groß und Klein-Selten, Jemnitz, Kochsdvrf, den 
Steinzins zu Gräfenhain und Groß-Selten, allen .Honigzins, 
Eisensteinzins nnd Neulandzins zum Los; und vom Luchsbruchb — 
sodann die Herrschaft Nanmburg. Für beide Herrschaften zahlte 
Freiherr von Promnitz 70000 Thlr. jede» zu 72 Kreuzer oder 
30 schles. Weißgrosche» und besaß sie als Allodialgut. Doch re
servierte sich der Kaiser Steuern, Biergefälle, Grenzzölle, Metall, 
Bergwerkschätze und andere Regalien. H. A. 33, 6, auch L. Ib I.

1002, 20. April bewilligte Kaiser Rudolf noch ein Jahr 
Nachlassnng der Biergclder.

1003 sucht der Rat bei Herrn von Prvmnitz um Erstattung 
der Kosten an, die er bei Anwesenheit der Kaiserlichen Kommissarieii, 
als die Dörfer und Heide» umritten wurden, aufgeweudct. Heinrich

') Im Urbar heißt es: Hauigzins tauch van Wals Eanrad von Raußen- 
dors, welchem Leippe gehörte, Hans van »indisch wegen etlicher einzelner 
Baumes van verschiedenen Dörfern 11 Schack 13 gr. 5 hl. — Zins von Lvß- 
neuläudern aus der Pechenschen Heide 2 Schack 3 Gr. v Ps. — Zins vvm 
Luchsbruch 2 Schack 14 gr. — Zins vom Eisenstein ist neulich aufgesetzt, wird 
aber nicht jährlich gegeben, sondern öfters von den Personen selber ausgckündigt. 
Seifried von Oppel" ziuset I Schack, 1 Gr. 5 Ps. Balten Gißel zur Halbe 
ebensa. Georg Schneider zur Halbe ebeuso. — MühlsteiuzinS vou der Ge
meinde zu Groß-Selten und Gräfenhain 21 Gr. t> Ps.
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Anselm schreibt an die Stände des satanischen Fürstentuins, es 
sei billig, das; seine Erbunterthanen übertragen würden. Sie svllten 
die 55 Thaler aus der LandeS-Anlage zur fliichtigkeit bringen. 
Sorau, 25. August.

1605 wurde Priebus mit Exccutwn bedroht wegen Stenerrcsten 
im Betrage van 1137 Reichsthlr. H. A. von Promnitz intereedicrtc 
beim Bischöfe von Breslan. Sorau, 27. Februar. Worbs Dipl. 
9lachr. 64 fs.

1606, 15. September verkaufte H. A. von Promnitz an 
Christoph von Berger Freiwaldau nnd Bnhrau. Bendel Pr. D. 97.

1607. Bürgermeister Abraham Sock.
1608. Bürgermeister Peter Santmann. Bendel a. a. O.
I608, den 2. Mai. H. A. v. Promnitz verkanft Priebus 

u. s. w. aii Ricol vvu Schelleudorf für 55000 Thaler. Siehe 
am Ende.

1608, deu 25. Juli. Bürgermeister und Ratmanne, anch 
geschworne Cltiste ans der Gemeine nnd allen Gewerken der Stadt 
Priebus tragen dem neuen Herrn ihre Bitten vor,

I. das; er sie bei der Angsbnrg'schen Konfession verbleiben 
lasse und sie

2. diesfalls gegen alle Gewalt schützen wolle,
3. ihre Privilegien bestätige,
4. sie mit nenen Diensten nnd Beschwerungen verschone; sie 

sind auf 11 768 Mark geschätzt, die Hälfte wäre übrig genug. Der 
Ackerbau ist genug, die Haudwerker wegen der Steuern in Per 
derben geraten, der Branurbar ist schlecht, sie haben keine Bier 
auSfuhr, der Adel verlegt die Kretschame, verbietet den Unter 
thauen auf Hochzeiten nnd Gastnngen das Bier bei ihnen zn holen, 
es wäre denn keins bei ihnen zn bekommen.

5. Sie bitten, den Schäfern zu verordnen, das; sie mit.Hntnng 
der Schafe ihre Erdstriche nach der Ernte nnbedrängt lassen, da 
mit sie für ihr Rind und Zngvieh Weide haben, wie die vorige 
Herrschaft verordnet und sie bevollmächtigt hat, die Schäfer, die 
da betroffen werden, zu pfände».

6. bitten sie nm Rat, wie die unbefugte Ausspannung bei 
der Mühle am Schrott abgeschafft werden könnte. H. A. 70, 2.

1609 starb der chroth Kaplan Martin Kranse, war 53 Jahre 
lang Käplan, schenkte Bier aus. B. St. A. Zieknrsch. N». 29.>)

1609. Peter Santmann, Abraham Sock, Bürgermeister. 
B. P. D. 98.

1610, den 26. Februar. Rieol vo» Schelleudorf hat znr 
Ratswahl deu Christoph von Schiller zn seinem Stellvertreter 
verordnet, den Ricol Specht zum Richter bestimmt, deu bisherigen

') 1608 scheint ein nener Pfarrer (prm.), Pauli, in Priebns zu sein. 
W. D. N. 71.
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Richter Lorenz Gramer zunc Ratmanne lind läßt die übrigen in 
ihren Stellen bleiben. Das. 99.

1611, vom 1. Januar bis 24. April 50 Gebräu Bier, jedes 
von 16 Scheffel Gerste, von jedem 2 Reichsthaler 24 wq. Steuer. 
W. D. N. 75.

König Matthias war hier über Nacht. „217 Thaler 28 wgr. 
oder 280 Mark, was Kaiser Matthias den 9. September 1611 
mit seinen Offizieren hier beim Nachtlager verzehrte und nicht 
bezahlte." Alte Prieb. Stadtrechnung bei Worbs, Sagan, 206.

1612. Nieol von Schellendorf bestimmt: Schindelbänme und 
Brettklötzer könne er ohne Entgelt nicht geben. Das Bauholz 
solle dem, der ihn darum bittet, unverwehrt sein. Die Afterschläge 
und dürre Bäume sollten die Priebusser nach der kaiserlichen Ver
ordnung vom 10. März 1581 haben.

Wegen der Prädikanten wolle er sich auch wie zuvor er
wiesen habe». W. Excerpte 49.

1612, den 20. April, Charfreitag, bräunte Priebus 
ganz ab. Nach diesem Brande blieben 58 Brandstellen un
bebaut. Von solchen Stellen häuften sich die Steuerreste auf 
1000 Thaler. Die Steuer war 36 vom Tausend. W. D. N. 76 f.

Von Lichtmeß 1611 bis Lichtmeß 1615 waren Steuerreste 
1225 Thaler; hiervon wurden des Brandes wegen 800 Reichs
thaler abgesetzt.

Von 1611—1615 kamen bei dem kaiserlichen Zolle in Priebus 
317 fl. ein. W. D. N. 78.

1616. Nieol Specht Bürgermeister bis 1621. B. P. D.
Wenzel von Zedlitz, saganscher Hauptmann, versprach den 

Priebusser», wen» sie »ur 100 Reichsthaler a»f die Steucrreste 
zahlen könnten, so wollte er bewirken, daß ihnen das übrige er
lassen würde. Mit Mühe und Not brachten sie die Summe zu- 
sammen.

Nieol vo» Schellendorf, Erbherr zu Priebus, klagt sehr in« 
Jahre 1612, daß die Dorfschafte» nichts zur Instandhaltung des 
Wehres in Priebus thu» wolle», er »euut als solche Ober- und 
Nieder-Hartmamisdvrf, Wiesan, Qmclisch, Sindorf, Jenkendorf, 
Zibern, Ruppendorf, Cmiau, Libissen nnd Zeis. Er beruft sich iu 
seinem Schreiben an den Amtsverwalter, Herrn Karl von Kittlitz, 
ans seinen Kaufbrief: er habe von Herrn von Promnitz seine Heide 
mit keiner Servitut erkauft, die Dorfschaften aber seien vermöge 
des Königl. Kaufbriefes die Wehr- und Mühlfuhren ohne alle 
Mittel zu leisten schuldig. Der Amtsverwalter zitierte die Dorf
schaften, es kam ein einziger, der Schösser zu Cunau. Auf 
Drängen des Priebusser Erbherrn erklärte der Amtsverwalter 
sich bereit, Executiou eiutreten zu lassen.

Im Jahre 1616 spricht Nieol von Schellendorf von Reisig- 
und Steinfuhren, klagt wieder über Herrschaften und Unterthanen: 
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Christoph Freiherr vo» Schellendvrf hat sich erklärt, seine Unter 
thanen zn Cmmn alles Crnstes znr Leistung ihrer Schuldigkeit 
auffordern zu lasse». Die U«terthaue» aber hadc» nichts gethan. Von 
Zibern ist keine Fuhre geschehe». Hans vo» Lobe» zu Liebusseu 
hat erklärt, er sei nicht gemeint, seine Unterthanen die Reisig
fuhren verrichten zu lassen, eher wolle er sein Gut übergebeu, 
welches er mit einer solchen Servitut nicht erkauft habe, da wäre 
sein Bruder schuldig, ihm Gewähr zu leisten, an den habe er auch 
geschrieben. Die Fran Oppelin Wittib zu Zeisse erklärte, sie 
könne ihren Unterthanen nichts befehlen, bis Richtigkeit nms Gut 
gemacht sei und ihre Brüder kämen. Hans vo» Göllnig zu 
Ruppendorf war nicht zn Hanse, sein Better wollte ihm das Amls- 
patent einhändigen. Gefahren ist Niemand. Die Merzdvrfer Bauern 
haben sich bereit erklärt zu fahren, aber gefahren ist Niemand.

Die klagen gingen fort bis z. I. Nil 7. H. A. 70, I.
1617, den I4. Jaunar. Nicol von Schellendorf als Erbherr 

hält Gericht auf Beschwerde des Rats gegen einige Bürger wegen 
Rebellion. Der Crbhmr nimmt dazn Abraham von Rackel anf 
Lindernde nnd Hans von Latoffsky aus Ober Ullersdorf. Michael 
Schubert, der Alte, seine Söhne Georg und Michel, Michel Lihnel 
sind die Angeklagten. Sie verlegen sich anfs Bitte». Michel 
Schubert soll dem Rate Abtrag thu» »»d 10 Mark Strafe bimie» 
Monatsfrist erlegen. Der Sohn Georg hat sich zugleich eines 
Majestätsverbrechens schuldig gen,acht, ebenso Michel Lihnel, aus 
Gnade werden sie nicht nach Prag überwiese», aber sie sollen 
zwischen jetzt und Georgi bei Vermeidung ewiger Verweisung mit 
Leistung eines körperlichen Cides das Ihrige verkaufen und zu 
Gelde machen und sich von Priebns weg begeben, vorher aber sich 
mit dem Rate anssöhnen >md ihn, Abtrag thun. Michel Schubert 
der jüngere, soll den, Rat in Monatsfrist 10 Mark Strafe zahlen 
und Abtrag thnn. Die Angeklagten stellen Bürgen für ihr weiteres 
Wohlverhalten. H. A. 70,2.

1617. König Ferdinand I I. frühstückt in Priebus au, 2. Ok 
tober auf Kosten der Stadt, welche in den Stadtrechnungen auf 
47 Mk. 3 wg. 36 Thlr. 23 wg. angegeben werde». Dabei 
steht: „es belief sich aber höher". W. D. N. 70.

1618, de» 12. Februar. Der Rat vou Priebus au den 
Crbherru: »ach Priebusser Brauch geschieht die Veränderung des 
Rates auf das bevorstehende Quartal Invocmvit. Sie bitte» um 
die Wahl des ueueu Rates. Nicol Specht, Peter Saiidma», 
Abraham Sogk, Thomas Vvlckmar, Martin Stephaui, Christoph 
Schlesier, Nicol Drauuitz, Christoph Cuuradt. H. A. 70, 1 f.

1619, den 12. Februar. Brieg. Herzog Johann Christian, 
Herzog zu Lieguitz und Brieg, Oberster Hauptmann in Schlesien 
an die Priebnsscr: Was sie bei den Fürsten und Ständen wegen 
Nachlasses der Steuern, Trennung der Stadt Priebus chom Lande) 
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lind Erleichternng der Schätzung am 25. Janliar d. I. gebeten, 
ist von den Fürsten nnd Ständen aus erheblichen Ursachen gänzlich 
abgeschlagen worden. W. D. N. 83.

1610, den 8. Jnli. Musterrolle 123 Mann. H. A. !>0,6 f. 106.
1620 schickte der sagansche Landeshauptmann des Winter

königs, Philipp von Unruh, die Kompagnie des Rittmeisters 
Renssendorf zur (Lreculion „och Priebus. Sie blieb 5 Tage da, 
bis die Stadt laut Quittung vom 5. Januar k620 1312 Thaler 
bezahlte, wozu sie vvn dem Erbherrn Nicol vou Schelleudorf 
1000 Thaler borgte. Sie verpflichtete sich, die Interessen zu 
geben nnd jährlich 200 Thaler abzutragen

Aum.: Nach einem Schreiben des Rats vom 1. Oktober 
1653 waren diese 1000 Thaler nenes lschlcchteös Geld (aus 
der Kipper nnd Wipper Periode) 400 Reichsthalern alten 
Geldes. Die Stadt sollte die Schnid in altem Gelde wieder
zahlen, halte anch 80 Reichsthaler Interessen geben müssen. 
H. A. 70, I.

Die Execution selbst kostete 127 Thaler. W. D. N. W. 
Sagan 207.

Anm.: Die Kompagnie kann nicht groß gewesen sein, sonst 
hätten >27 Thlr. für 5 Tage nicht gereicht. Allerdings heißt es 
später: Zur Abzahlung der 400 sl.') Kosten, die das Kriegsvolk 
verursachte, wurde im I. 1020 eine Steuer gesammelt, 42 vom 
Tausend.

Im Mai d. Js. wurde der Mahlgroscheu eingetrieben, 
1 Silbergroschen vom Scheffel.

Zwischen 1012 1020 hatte Nicol vvn Schelleudorf den 
Priebussern verboten, Stren und Leseholz zn holen.

1620, im November worden 106 Scheffel verbraut, im 
Dezember 70 Scheffel.

„Vermöge der Herren Fürsten und Stände in Ober- und 
Nieder Schlesien Beschluß ist in der Priebnsischen Mühle nach 
des Möllers daselbst Bericht am Scheffel Geld einkommen bis 
anf Michaelis dieses 1620 Jhareß . . 7 Thlr. 26 Gr. lO^ Pf.

Und vermöge des Rates Signatur
von der Bürgerschaft................................. 0 Thlr. I Gr. 1'/, Pf.

Sa. 16 Thlr. 28 Gr.
Selten, den 22. Octokris ^Vo. 1620."

Am 16. Dezember 1620 erhielt „die von der Röm. Kaiserl. 
Majestät hiebevor abgewichenc Stadt Priebus" von Soran aus 
die Aufforderung der sächsischen Oberste» zur Unterwerfung unter 
den Kaiser. W. D. N. 84 f. Der Kurfürst von Sachsen war 
im Bunde mit dem Kaiser, welcher dem Kurfürsten für die Kosten 
seiner Unterstützung die Lausitz verpfändet hatte. Die Stadt

') Die Zahlenangnbc» sind leider nicht immer zuverlässig.

6
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PriebuS zögerte mit der Unterwerfung, bis 300 Mnnn Lachsen 
aukainen, da ivurde sie gehorsam.

1620. „Da die lieben alten solche geistliche Zinsen an 
Getreidigt und Lilberzinsen daselbst zu Onvlsdvrf uud Mclleu 
dorf jährlich auf ein gewisses nach Priebns gestiftet, wie es seht 
von dem Gegentheil zugestanden nnd hier aus den alte» Registern 
bewiesen werden kann ... sie waren zur Erhaltung der Kirchen 
und Schuldiener alhier". Caspar vvn Schwarh anf Mellendvrs 
wollte diese Zinsen an die Seltener Kirche abtragcn. W. D. R. 84.

1621. Berbraut tvurdcn im Januar 67, Februar 148, 
März 163, April 204, Akai 40 Schcfsel Gerste. W. D. 0.'.

Im Laufe des Jahres 162l ergeht wiederholt von Sagan 
aus die Bitte au die Fürsten und Stünde von Schlesien, den 
Priebus'schen Kreis zu resümieren.

Am 15. Mai 1621 schreibt der Kurfürst von Sachsen, er 
wisse nur, das; sein Kriegsvolk von PriebuS und anderen Orten 
schon abgeführt sei. .V p.

1621, den 21. Anglist. Mellendors. Amtsverweser Rieol 
von Schellendorf berichtet an Georg Rudolf, Herzog iu Schlesien, 
zur Liegnih, Brieg und Goldberg, Verwalter der Oberhaupt- 
mannschaft: das; sich die Bürgerschaft in Priebns mit Hand und 
Mnnd verbunden, ohne des Rats Wissen heimliche Zusammen 
künfte gehalten, den Rat erfordern lassen nnd die Privilegien 
von ihm begehrt habe. Als der Rat die Originale verweigerte, 
haben die Bürger sie mit Gewalt genommen und sind damit in 
fremde Markgraftümer (offenbar die Lausich gelaufen, um ihre 
Angelegenheiten zn befördern. Rieol von Schellendorf findet darin 
Bergehen gegen den Rat, gegen sich als den Crbherrn, gegen 
den Kaiser, gegen den Herzog als Oberamt, welches an diesen 
rebellischen Personen nach Billigkeit zn strafen ist. Cr bittet den 
Herzog, etliche der LandeSältcsten anS dem Fürstentum Sagan: 
Freiherr» von Schellendorf anf KönigSbrück, Sah, Cnna nnd 
Halbe, ferner Marjohann von Seclstrang auf GladiSgvrb, Haus 
von LatuffSkh auf Ober llllersdvrf ihm als Beistände zu ver
ordnen, damit er mit ihnen eine Verhörs Tagefahrt zwischen 
Rat nnd Bürgerschaft mische nnd waS recht ist, erkenne nnd 
cxequicre.

Der Herzog entspricht seinem Wunsche durch Schreibe« vvn 
demselben Tage, da „freilich bei jehigen vhne dieses euserst be- 
kümmerlichen Zeiten dergleichen weit aussehende ,Vtwntaw vhne 
Weitläufigkeit bcizulegen sind". HA. 70, 1.

Am 4. Rvvember 1621 war Verhandlung in dieser Angelegen 
heit vvr dem Amte in Sagan. Die Sache wnrde untersucht, ab 
gebeten nnd verziehen. W. D. R. 88 f.
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Nach einer Steuerrechnung vom 18. April 1622 hatte die 
Stadt Geschenk, bcz. Nachlaß erhalten 733 Reichsthaler, gezahlt 
1656 Reichsthaler, nämlich executierte 1312 Reichsthaler, Exe- 
cntianskvsten 127 Reichsthaler, Bewirtung des Kaisers Matthias 
217 Reichsthaler. — Summa 2389 Reichsthaler. Steuerreste 
waren 1472 Reichothaler. Alsa hatte die Stadt gut 917 Reichs
thaler. (Sie rechnete noch mehr heraus.) W. D. N. 89 f.

1622. Martin Stephan, Bürgermeister, wohl bis 1627. 
B. P. D.

1622. 2183 Pferde verzollt mit je 1 ur^. — Drei Märkte: 
zu Himmelfahrt, Kirmes; und S. Andreas.

1622, den 19. September. „Musterzettel der Bürgerschaft 
alle und jede 108 Mann, davon 15 mit Müschketen und langen 
Röhren." H. A. 90, 6 f. 263. Bergt. 1619.

Hauptmann Nieol von Schellcndorf befiehlt dem Rate, zn 
sorgen, das; der Kapla» in seinem Dienste bleiben und sich er
halte» könne. — Ein Bürger wird gestraft, weil er auf dem S. 
Nicolas-Kirchhofe gehütet hat. Soldaten werden angeworben.

1623. Der Rat bittet den Hanptmann, auf dem am 19. De
zember zu haltenden Fürstentage sich zu verwenden, das; doch 
Rechnung mit ihnen gehalten werde.

1624. Der Hauptmann legt Fürsprache ein, das; doch die 
von den Fürsten nnd Ständen geschenkten Gelder den Priebussern 
abgeschrieben werden möchten. Die Saganer Stünde hätten 
es nicht thun wollen, weil die Priebusser nicht das Ori
ginal des bischöflichen Schreibens an Heinrich Anselm von 
Promnitz, welches in Sorau verbrannt sei, sondern nur eine Kopie 
vorzeigen konnten. Die Priebusser bitten um eine Resolution vom 
Oberamt, auch um eine Kommission zur Besichtigung der leeren Brand
stellen, die sie bisher übertragen mußten, was eben der Grund der 
Reste sei, nnd ihrer sandigen Äcker. Priebus sei von der Stadt 
Saga» in Ansehung der Stencrtaxe getrennt und zum Lande des 
Priebusser Weichbildes geschlagen, daher es größere Quoten geben 
müsse. Die Taxe der wüsten Brandstellen von 1597 bis 1620 
schätzen sie anf 400 fl. Znr Pechmann'schen Kontribution mußten 
sie Bieh, Bettgewand nnd Kleider verkaufen und sich noch vor der 
Execution fürchten.

Steuer auf den 1. Termin 30, auf den 2. 35 vom Tausend. 
W. D. N. 93 f.

Es sind noch 47 Brandstellen unbebaut.
1624, den 23. September. Der Rat von Priebus an den 

Hanptmann von Schellcndorf: Herr Paul Scribonius, jetziger (pro
testantischer) Pfarrer zu HartmanuSdvrf habe bei seinem Einzug 
in das Pfarramt von Priebus der Kirche merklichen Schaden 
gethan, indem er viele unnötige Sachen als Hausrat cinfahren 
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ließ, er habe ferner den vvn ihm nicht verdienten Dezem vv» 
einem halben Vierteljahre an sich gezogen. Die Pricbusser hätte» 
nnn Ursache gentig gehabt, znr Schadloshaltung beim Abzüge des 
Pfarrers Scribvnius dessen bei seinem Nachfolger, Magister Held 
(bereits verstorben) stehenden Gelder mit Arrest zn belegen; sie 
hätten es aber nicht gethan, weil sie gehofft, er werde sich gütlich 
mit ihnen absinden; da er das nicht gethan, so haben sie ihn vor 
2 Jahren beim Amte verklagen müssen. Der Amtsverweser habe 
ihm anch befohlen, Ersah mit 7b Mark 3 Groschen 3 Hellern zn 
leisten. Der Pastor habe aber nicht gezahlt, sonder» allerhand 
nichtige Einwendnngen gemacht. Sie bitten den Hanptmaun, er 
möge den Pastor zn einem Tage nach Priebus lade», damit die 
Sache zu Ende komme, sie brauchen das Geld notwendig zur 
Orgel.

Ain 14. März 1625 schrieb der Nat au deu Hauptmanu 
von Schelleudorf: Der Pastor sei inzwischen gestorben; der Nat 
erinnert, daß der Hauptmann selbst schon am I R Januar 1618 
ihueu befohlen habe, die Sache gegen den Pastor zu betreiben; 
am 24. September I624 habe er dem Pastor befohlen, anf den 
15. Oktober nach Priebns zn kommen, sich mit dem Nate zn be 
rechnen nnd was er an Dezem zn viel eingenommen nnd an Fuhr 
lohn zu viel anfgewendet, der armen Kirche znrückzugeben. Der 
Pastor habe nicht gehorcht und sei darüber gestorben. Der Rat 
bittet nm Befehl, daß der Pfarrwilwe ihre Mobilien und was sie 
noch an Dezem zu erwarteu hat, nicht abgeführt werden, bis sie 
mit dem Rate Richtigkeit gemacht habe. (Aus dem Schreiben er 
giebt sich, daß Scribvnius, ehe er nach Priebus kam, iu Zedlih war.) 
Die Witwe wollte, nach langen Verhandlungen, wie der Rat am 
7. August I625 au deu Hauptmanu schreibt, nicht mehr als 
20 Mark geben. Der Rat aber will wenigstens 36 Thaler, 
nämlich 24 Thlr. für den Malter Äorn und 12 Thaler für den 
Malter Hafer nach damaligem Preise, an gntem alten Gelde, und 
bittet den Hanptmaun um entsprechende Befehle. H. A. (Ich 
weiß nicht mehr genau, ob 70, I.)

1624, deu 1l. März. Das General Steueramt in Breslau 
entscheidet: Weil vvn den Fürsten nnd Ständen nvch kein gewisser 
AuSsah gemacht wvrden ist, ivas der Ritterschaft Sagan wegen 
der Stadt Priebus vvu den versessenen Steuern abgeschrieben 
werden svll, darum kann das Generalamt nichts abschreiben. Es 
wird aber der Steuereinnehmer der gedachten Ritterschaft, der die 
Sachen am besten kennt, bei der auf den 15. April ausgeschriebenen 
General Steuer Rettung das Nötige zu veranlassen wissen. H.A. 70,2.

Der Stadt Priebns waren von den Fürsten nnd Ständen 
800 Thaler geschenkt worden. Es entstand aber ein Zweifel, ob 
sie bereits abgeschrieben seien, oder noch bei dem völligen Reste 
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stecke» »lochte». Die Priebusser bitte» daher am 4. Juni und am 
8. Juli um völlige Abrechnung. Daselbst.

1624, deu 24. Dezember. Nieol von Schellendorf ordnet 
an, das; der Wochen- und Biehmarkt in Priebus Mvutags ab- 
gehalten werde. B. P. D.

1625 wurden in Priebus 94'/z Schesfel Salz abgelndcu, 
1626 vom Januar bis zum 8. August 514/g Schfl.

1626, den 17. Jannar. Der Hauptmann an die Stände des 
Priebusser Greises und den Rat von Priebus: Der Herzog von 
Friedland »volle das Ticfenbach'sche Regiment in das Fürstentum 
Sagan eiuguartiereu. Der Hauptmauu habe ein Fähnlein Fuß
volk nach Freiwaldau gelegt; dorthin solle der Proviant, sowie 
er ans die Dörfer verteilt sei, geschafft werden. Das Geld soll 
in Reichsthalern nach PriebnS geliefert und diese Kontribution von 
der Steuer abgezogen werden.

1626, den 28. Juli. Der Rat vou Priebus au deu Erb- 
herru und Laudeshanptmann Nieol von Schellendorf: der Hanpt 
wann hat befohlen, den zwanzigsten Mann in diesem Fürstentum mit 
Dber uud Unterwehr anszurüsteu und hente, Donnerstag, den 
28. Jnli nach Sagan zu stelle». Der Rat hat die Bürgerschaft 
komme» lasse», ih»e» davon Kenntnis gegeben und erklärt, er wolle 
das Los werfen lassen. Das wollten die Bürger nicht, weil das 
Los alte Leute oder Leute mit viele» Kindern treffen könnte. 
Sie baten, der Rat möchte inS Mittel der Gemeine greife», weil 
»»ter ih»e» gar wol müßige Leute seien, die ihres Handwerks 
sich nicht recht gebrauchten. Der Rat that so, aber diese Leute 
wollten sich durchaus nicht einverstanden erklären, deswegen ließ 
sie der Rat einsperre». Auf Beschluß der Gemeinde fragte der 
Rat bei dem Rate iu Sagau au, wie dieser in solchen Fällen 
verfahre uud erhielt die Antwort, daß die jüngsten Bürger dazu 
heraugezvgen würden. So that dann der Priebnsser Rat auch, 
aber die jüngsten Bürger weigerten sich gleichfalls. Der Rat 
ist in Angst, daß ihm dir Sache als Ungehorsam ausgelcgt 
werde, versichert, er werde sich bemühen, die schuldigen fünf 
Mann zu stellen und bittet um Rat, was er gegen die ge
fangenen nnd gegen die jüngsten Bürger thun nnd wie er die 
fünf Mann ausbringen könne. H. A. 70, 2.

1626, den 18. November. Groß Selten. Nieol von Schellen 
dvrf befiehlt: Wenn Bürger wegziehen wollen, sollen sie ihr Hauö 
verkaufen, damit es wieder eine» Wirt bekäme, da»» würde» sie 
Kundschaft <ei» Zeugnis) bekommen; wenn nicht, so sollten sie ihr 
HauS verlieren »nd nicht wieder kommen dürfen. W. D. N. 101 f.

Den 1. Februar 1627 kamen zwei Tiesenbach'sche Kom- 
paguieen; zum Teil brache» sie de» 25. d. MtS. wieder anf; 
allein die Befehlshaber blieben da; es wurden neue Knechte an- 
gewvrbeu; das Städtchen mußte die Leute ernähreu; zwar lieferten 
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die Dörfer etwas, aber nicht genug, das Fehlende mußten die 
Bürger ersetzen. Da kein Hafer, Stroh, Heu mehr vorhanden 
war, wurden die Pferde in die Gärten getrieben. Der Rat bat 
am 18. Mai, die Leute möchten aufs Land gelegt werden. Die 
Ausgaben für die 2 Monate betrogen 007 Reichsthaler, wofür 
der Stadt nur 199 ReichSthaler au der Kontribution zu gute 
gerechnet wurden. W. D. R. 100 f.

1027, den 24. August. Der Rat vou Priebus au den 
neuen Hauptmann von Sagan, Grabns von Necheru: Derselbe hat 
anf Bitten deS Rats eine Tagfahrt angesetzt gegen den Rat von 
Freiwaldau, für welchen der von Priebus bei Einquartierung 
zweier Kompanien im letzten Winter Schulden gemacht hat. Der 
Rat von Priebus kann zu dem angesetzten Tage nicht kommen 
und bittet um eiuen audereu. H. A. 70, 2.

Es kam ein Vergleich zu Stande'), dem aber, wie der Rat 
von Priebus am 4. Dezember I028 schreibt, der Rat vou Frei- 
waldnu nicht treu blieb. Darauf wurde ein neuer Tag angesctzt. 
Das betreffende Amtspatent kam aber durch Nachlässigkeit des 
Freiwaldauer Rats so spät nach Priebus, daß der Bürgermeister 
von Priebus, obwohl er au demselben Tage im Saganer Amte 
war, auf die Sache nicht vorbereitet war. Sie bitten daher nm 
einen anderen Tag. Daselbst.

1027 waren in Priebns wüste Stellen nnd Äcker geschätzt 
auf 2136'/, Mark 1001 Thlr. 20 wg. Bei der jüngst ab 
geforderten Dohnanischen Kontribution, 11'/z vom Tausend, 
wurden von der Stadt I77 Reichsthaler gefordert. Wegen der 
Wüsteneien hätte sie nicht so viel geben dürfen; aber das half 
nichts. ES wurde noch mit der Execution gedroht. W. D. R. 10 l ff.

1028, den 12. Januar. Der Rat bittet deu Hauptmauu um 
Hilfe gegen Caroll von Bebran anf Petersdorf und Ricol vou 
Nostitz auf Wendisch Mnsta, welche zum Verderben der Stadt und 
gegen ihre Rechte Kretschame errichtet haben, „wegen ihrer beider 
Schrothammerischen erbaueten Kretscham". H. A. 70, 2.

1628, den 5. Februar lvird vom Kriegs-Kommissar Audreas 
Licbhold eine Kompanie Lichtenstein-Dragoner von Quolsdorf aus 
augemeldet. ES heißt, sie kämen von Prag und gingen nach 
Frankfurt a. d. O. Der Rat soll für Proviant nnd Nachtlager 
sorgen. B. St. A. Ziekursch. Hierbei ist zu bemerken, daß sich 
in den Priebusser zahlreiche» Schriftstücke» nicht eine Spnr von 
den Lichtensteinern findet. Wurden sie also wirklich von dem 
Kriegskommissar angekündigt, so ist anzunehmen, daß sie irrtümlich 
angekündigt wurden, oder daß sie einen anderen Weg einschlugen.

q Der Rni vvn ^reiwaldnn sollte 72 Thäler in zwei Terminen zählen, 
30 Thaler lies, der Priednner Nnl schwinde». H. A. 70, 3 s. 27.
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1628, den 11. Februar. Der Rat bittet und der .Hauptmann 
Grabuö von Nechern befürwortet bei dem Landeshauptmann vvn 
Schlesien und bei den am 17. Februar versammelten schlesischen 
Stauden, das; doch der Stadt Priebus die erduldeten Kontributionen 
von den Steucrresteu, die wüsten Stellen und Äcker von der Taxe 
abgeschrieben nnd sie künftig mit Exeeutionen verschont werden 
möchten.

1628, den 6. April erwähnt der Rat zweier Kretfchame, 
eines, welcher dem von Bebran gehörig, auf dem Schrothammer, 
uud eines auf der Brücke, dem Nicol von Nostiz gehörig.

Die Abgesandten des Rats zu Priebus haben von Sagan 
die Kunde zurückgebracht, der Herzog habe sich bereit erklärt, die 
von den Priebussern erbetene Kommission anzuordnen. Die Pric- 
busser bedanken sich bei dem Hauptmanne und bitten, er möge 
selbst an die Spitze der Kommission treten und den Fiskal und 
Hans Rothe, älteren Bürgermeister von Sagan, zu Mitgliedern 
der Kommission annehmen und ihnen den Tag bei Zeiten bekannt 
geben, damit sie sich gehörig vvrbereiten können. Die Kommission 
war am 21. Angust in Priebus. Der Rat übergab ihr ein Me
morial: Die Taxe der 47 wüsten Brandstätten und der verlassenen 
Hänser beträgt 1778 Mark.') In Daubitz <Kr. Rothenburg) sind 
infolge der Priebnsser Brände 2 Märkte entstanden; in Podrosche 
ist ein Kretscham nnd Salzmarkt errichtet, alles zum Schaden von 
Priebus. Die Fahrstraße, welche die schlesischen und auch des 
Fürstentums Fuhrleute, so Salz, auch Leipziger uud Breslauer 
Güter zu führen pflegen, benutzten, wird nicht mehr befahren. Die 
Fuhrleute gebrauchen eine neue Straße, die Querstraße geuanut, 
indem sie den Sand, der doch nur eiue kleine Biertclmeile reicht, 
als Entschuldigung vorschützen. Bei dieser Querstraße hat Nicol 
von Schelleudorf zum Schade» der Stadt eiu neues Wirtshaus 
angelegt. Die Stadt schwieg dazu um des Friedens willen. Auf 
der anderen Seite suchten die Fuhrleute, welche von Görlitz nach 
Frankfurt uud zurück fahren, wegen des kaiserlichen Zolles in 
Priebus cher nach einem Ratsbriefe vorn 8. Juni 1629 (H. A. 70,2) 
erst vor etwa 4 Jahren ausgesetzt war) andere Wege, so daß die 
hiesigen Wirtshäuser leer bleiben, während sie doch, eines bis auf 
250 oder 300 Mark iu der Steuer liegen, überdies könnten sie 
das kaiserliche Privilegium des freien Bau und Brennholzes nicht 
mehr genießen.

1628, den 8. Juni. Der Rat an den Hauptmann: am 
4. d. M. ist ihnen spät abends ein Amts-Kanzleizettel mit dem 
Befehle gebracht worden, 9 Scheffel, 2 Viertel, 2 Metzen Hafer, 
52 Bund Heu uud 38 Bund Stroh alsbald bei Vermeidung von 
Execntion durch 10 Musketiere, welche heute geschickt werden

9 Im salgenben Jahre schau 3552 Mk., im Jahre 1632 über 5000 Mk. 
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sollten, zu liefern. Sie bitten nin Erlas; oder wenigstens Er- 
mäßignng. WaS nicht zn erhalten ist, wird der Überbringer ent
weder an Geld oder Futterage richtig machen. H. A. 70, 2.

1028, den 8. September. Bürgermeister und Rat an den 
Hanptmann vvnNechern: Die Kommission war da') und hat zweifels-. 
ohne ihren Bericht erstattet. Aber ihrer Armut wegen stellen die 
Priebusser noch besonders ihr Elend dar. H. A. 70, 2.

Dieselben stellen vor, das; sie bei Einnehmnng der Steuern 
ihre eigene Nahrung zu Hause vernachlässigen. In anderen 
Städten sind der Rat nnd Einnehmer, wo nicht ganz, so doch zum 
Teil von Steuern frei. Sie aber habe» gar nichts, bitten also, 
das; andere Steuereinnehmer möchten verordnet werden.

Den 2. Oktober d. I. schreiben die Priebusser, das; sie von 
Herzog Albrecht von Sagan (Wollenstem) eine Salvegarde erhalten 
hatten.

1629, den 16. Februar. Der Rat von PriebuS an den 
Hanptmann in Saga»: Wenn auch die wüsten Stellen abgezogen 
werden, so bleibt immer noch eine Taxe von 9782Mark. Die 
Steuer zum Termine Agnes <21. Januar) beträgt 159 Mark, sie 
haben nur 169 Mark zusammenbekommen, da Viele ihre Häuser 
verlassen haben nnd die Anderen so arm sind, das; sie nicht einen 
Bissen Brot im Hanse haben. Sie bitten um Aufschub und Für
sprache des Herzogs betreffs Herabsetzung der Taxe.

Am 4. März antwortet ihnen der Amtssekretär: Anf Für
sprache des Herzogs sind dem ganzen Fürstentume alle Steuer- 
reste bis 1628 sausschl.) abgeschrieben worden: aber von da ab 
müsse Alles bezahlt werden. Höchstens könnten sie aufs neue 
bitten.

Mitte März d. I. ist das lebte Taufen von Pastor Johann 
Schefler in das Kirchenbuch eingetragen. W. Sagan 618.

1629, den 2. April Der snbstitnierle Bürgermeister nnd 
der Rat an Hanptmann Grabns von Rechern : Sie haben am Sonn 
tage den Beseht wegen Abschaffung des Pfarrers und Zusperrung 
der Kirche empfangen nnd sind zum Gehorsam bereit, aber es ist 
ihnen ein Bedenken gekommen: sie haben die Priester nnd Schul- 
diener niemals votiert, die Ausführung des AmtSbefehls könnte 
ihnen daher bei dein benachbarten Adel nnd Unadel der Lausitz 
und bei ihrer Erbherrschaft zum Präjudiz gereichen. Sie bitten 
daher, etwa ein Paar Kommissarien nach Priebus zur Ausführung 
des Befehls zu sende». H. A. 70, 2.

Im Mai war der Erbherr Nieol vo» Schelleiidorf tot. Am 
9. Mai wurde sein Testament eröffnet. Seine Söhne waren 
Nicol und HanS Christoph. Der jüngere, HanS Christoph, wurde durch 
brüderlichen Vergleich vorn 27. Anglist d. I. Erbherr von Priebns.

') Den 21. August.
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1629, den 24. Mai. Der Rat an den Hauptmann G. von 
Nechern: Sie haben den Befehl erhalten, nach Sagan zu kommen 
nnd zu hören, was wegen Abholung des neuen Pfarrers verordnet 
wird. Sie bitte» um Entschuldigung, wegen Mangels an Rossen 
ist eine Fuhre nicht so leicht zu bekommen, ihrer sind nur 3 im 
Ratsstuhle, alle alt und kränklich. Sie habe» daher zwei an
gesehene Personen an ihrer Statt geschickt, um die Befehle in 
Empfang zu nehmen, die sie nach Vermögen erfüllen wollen. — 
Da auch morgen eine Verglcichung im Steuerwesen, besonders 
wegen des von den Fürsten und Ständen nachgelassenen Steuer- 
resteö, stattfinden soll, so haben sie eine Bittschrift aufgesetzt, in der 
sie ihre Unfälle auseinaudersetzen, um völligen Nachlaß der Steuer
reste zu erhalten. H. A. 70, 2.

1629, den 29. Mai. Die Priebusscr bitten: Da sie den 
Hausrat des neuen (katholischen) Pfarrers holen sollen, daß es 
ihnen nicht allein, sondern der ganzen Kirchfahrt zugemutet werde. 
Sie erhielten darauf den Befehl, 3 Wagen nach dein neuen 
Pfarrer zu schicken oder für jeden Wagen 18 Reichsthaler Fuhr- 
lohn zu erlegen. Der Rat stellte dem Landeshauptmann durch 
einen Boten die Unmöglichkeit vor. Der Hauptmann ließ den 
Boten in Arrest setzen, bis sie die drei Wagen geschickt oder das 
Geld erlegt hätten. Der Rat wendete sich an den gestrengen 
Herrn N. chic), er möchte den Hanptmann bewegen, daß er die 
ganze Kirchfahrt anhalte, dazn beizutragen, dann wollten sie ihren 
Anteil auch auftreiben. W. D. N. 120.

1629, den 8. Juni. Substituierter Bürgermeister uud Rat- 
manue au den Hauptmauu vvu Nechern. Sie haben auf seiuen 
Rat die Bittschriften verfaßt und empfehlen sie ihm. Weil 
es auch das Ansehen hat, als ob die jetzt angelegte Korn- 
und Geldsteuer vou den Bürgern, die noch da sind — denn 
mehrere sind davon gegangen, andere sind der Meinnng, da
von zn gehen — nicht zu erheben sein wird, so bitten sie um 
Nachsicht bis zur Ernte, „ob sich etzliche in der Zeit möchten 
wieder hereinbegeben, ihr getreidicht einsammeln, davon hernach 
diese Steuer, wie auch die künftige zu Johanniö, gut gemacht 
werden könnte, doch wollen wir bei denen, so noch allhier wohn
haft, alles ernstes anhalten, daß sie ein jedweder das Seine ab
geben sollen; an unserm Fleiß soll es nicht mangeln, allein die 
Armut ist allhier sehr überaus groß bei den Leuten." H. A. 70, 2.

Unter demselben Tage erinnert der Rat (substituierte Bürger
meister uud Ratmauue, auch geschworne Eltistcn und gemeine 
zu PriebuS) an die Kommission vom 21. August 1628, an die 
verschiedenen Mißstände, unter denen sie zu leiden haben, die 
Märkte zu Daubitz, 2 im Jahre, den beständigen Salzmarkt zu 
Pvdrosche uud im Lande, denn die Bauern geben den Fuhrleuten 
Salz anstatt der Zahlung und verkaufen es dann weiter. Die 

7
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alte Strafte, welche früher die Fuhrleute, welche Salz, Leipziger und 
Breslauer Gut fuhren, benutzten. ist vau ihnen verlassen worden, 
weil eine Viertelmeile sandiger Weg jst; sie fahren eine Viertel 
weile von der Stadt vorbei. Die andere Strafte von Böhmen 
und Oberlausitz nach Frankfurt a. d. O. und zurück meiden die 
Fuhrleute wegen des vor 4 Jahren hier aufgesetzten Zolls, fahren 
1^/2 Meilen von der Stadt vorüber. Nach Priebus kommt daher 
kein Fremder. H. A. 70, 2.

1629, den 26. Juni. Den Priebussern kündigt der Haupt 
mann Execution an, wenn sie nicht die Kontribution, Geld und 
Korn, bis zum nächsten Sonnabend nach Sagan liefern.

1629, den 8. September. Wollenstem hat sich erboten, bei 
den Fürsten und Ständen um Nach lass der so übermüftig hohen 
Taxe des Fürstentums onzusuchen. Der Rat von Priebus setzt 
zu dem Zwecke einen Bericht anf.

1629, den 8. September. Die Priebnsser an den .Hauptmann: 
daft sie bei der künftigen Huldigung hofften, von der neuen 
Erbherrschaft ihr Holzrecht zu erlange». Sie waren die 
1000 Thlr., die sie von Nicol von Schellendorf geborgt, noch 
schuldig nnd fürchteten von dem neuen Herrn, daft sie bald 
würde» bezahle» müssen. Viele waren fortgelaufen, nnd die 
übrigen sagen, wenn sie die versessenen Steuer» uachzahle» sollte», 
müftten sie mit Weib »nd Kind fort. Die Durchzöge nnd andere 
kleinere Kontributionen hätten 4000 fl. gekostet, was sie mit 
Quittungen belegen wollen.

Die Priebnsser hatten »och 9666 Mark zu versteuern, indem 
die Taxe der Brandstellen und wüsten Häuser 2102 Mark war. 
(Oben etwas anders).

1630, den 8. Febrnar. Georg Berthold in Görlitz, den, der 
Rat in Priebus für ei» Faft spanische» Weines 29 Reichsthaler 
schuldet, bevollmächtigt den Balthasar von Rackel anf Daubitz, 
auf Kosten des Rats so lange mit Rossen und Gesinde! zu zehre», 
bis die Schuld bezahlt ist.

1630, deu 27. Februar. Herzogliches Patent verkündigt, daft 
das Oberamt in Breslau

a. die Reste auf die dreimal angelegte Kontribution 5 vom 
Tausend,

b. jetzt nun zum 4. und 5. Mal 5 vom Tausend zn Bc 
friedigung deS Lichtcnsteinschen Regiments verlange, auch 
sollten die Getrcidereste durch Geld getilgt werden,

L. wieder 16 vom Tausend bewilligte Steuer,
ck. 9 von, Tausend, welche schon an Lichtmeft hätten ein 

komme» sollen.
1630, den 6. März. Execution wird angcdroht.
Den 3. April desgleichen.
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Den 18. April. Zum 6. Mal waren 5 vom Tausend be- 
willigt. Da anch der Termin Georgii mit 9 vom Tausend vor 
der Thür, so sollte anch dies ungesäumt erlegt werden. Execution 
ist angedrvht.

Den 22. April. Aus dringenden Ursachen und der ganzen 
Christenheit Wohlfahrt fordert der Kaiser, den Termin Bartholomäi 
mit 25 vom Tausend im Voraus zu erlegen.

Am 25. Mai, 6. Juli, 17. Juli werden die Reste mit An
drohung der Execution gefordert. Exeeution von 12 Mann war 
3 Tage da.

Die Priebusser Stadtrechnungen gedenken eines Einfalles der 
Muskauer, gegen welche der Erbherr in Priebus, Hans Christoph 
von Schelleudorf, Sohn Nicols, die Bürger bewaffnete.

1630, den 20. September war Landtag. Schreiben des 
Priebusser Rats vom 2. November 1630. H. A. 70, 2.

Die Priebusser haben von Weihnachten bis Termin Jakobi 
fast an die 700 Mark Steuer gegeben. Auf einen Bürger sind 
bei einer einzigen Steuer 8—16 Mark gekommen. Daselbst.

Den 20. November d. I. schreiben Bürgermeister und Rat: 
sie haben mit Schrecken das AmtS-Patent erhalten, die Steuer
reste, die neuen Anlagen der HH. Fürsten nnd Stände, sowie der 
Saganer Stände in kürzester Frist einzubringen oder auf den 
23. d. Mts. nach Sagan sich zu gestellen. Sie bitten um Ver
längerung des Termins und Verschonung mit der Execution. 
H. A. 70, 2.

1631. Pastor Johann Scheffler kommt ivieder.
1631. „Lonm^nation der Nestanten nnd dann auch der leer 

wüsten Häuser und Äcker, wie auch hierbei der Abschlag von der 
völligen Steuertaxe der Stadt Priebus wegen der leeren Brand
stätte, auf den Termin trium re^um (6. Januars vom Tausend 10.

Erstlich der unvermögenden, die vor diß mall nichts abgeben 
können." Folgen 28 Namen, darnnter „die Frau Kotwitzin von 
adelt", mit 993 Mark Taxe. Dann „im Dörffel" 8 Namen, 
darnnter Melcher vvn Oppel, die Fran Spillerin, mit 690 Mark 
Taxe.

„Überdies noch von der Bürgerschaft angcsetzet, bei denen wir 
noch etwas zu erheben verhoffet, und doch gar vergeblich". Folgen 
6 Namen mit 454 Mark Taxe.

„Der leer stehenden Häuser und wüsten Äcker". Folgen 
19 Namen mit 831 Mark.

„Der leeren Brandstätte aber ihre Taxe ist in der Summa 
l989'/i Mark."

„Und vor dißmal wird nur versteuert 6809^ Mark.
Vom Tausend 10 Mark, so thut die Summe au Geld 68 Mk. 

2 wg. 10 hl.
Des Raths zu Priebus 8l^n-ctur."
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1631, den 13. Januar. Substituierter Bürgermeister und 
Ratmanne an de» Erbherrn Hans Christoph von Schellendorf: 
In Pvdrosche sind noch Musketiere. Wenn sich Priebusser am 
Reisseslusse sehen lasse», schießen jene herüber, so das, die Ein 
wvhiier i« ihren Häusern nicht sicher sind. Ja, die Musketiere 
haben sich verlauten lassen: wenn einer der Priebusser über die 
Brücke nach Pvdrosche käme, würden sie ihn dort behalten. Sie 
bitten den Crbherrn nm Fürsprache beim Laudeshanptmann, das, 
die Abschaffung der Musketiere befördert werde. H. A. 70, 2.

1631, am Johannistage bräunte Priebus fast ganz ab.
Am 10. März 1670 bekundet der Rat, das; dem seligen 

Johann Christoph von Schellendorf sein neu erbautes Schloß 
am JvhnuniSabendc 1631 in entstandener FenerSbrunst in Asche 
gelegt worden. W. Excerpte.

1631. Das priebussische Wehr wird umgehauc» nnd das 
sagansche Amt schickt deshalb einen Boten an Hmn von Kittlitz 
nach Moskau. W. D. N. 137 f.

Nach dem Gutachten der juristischen Fakultät iu Frankfurt 
a. d. O. vom 3. November 1661 ist das Wehr im Jahre 1630 
umgehancn worden nnd zwar auf Veranlassung des Seyfried von 
Kittlitz, Muskanischen Tntors lVvrmundeSj, unter dem Vorwande 
des Rechtes der Herrschaft, als ob nämlich das Wehr anf vber- 
lansitz'schem Grunde stünde.

Auf des Crbherrn Befehl muß der Rat von Priebuü des
wegen Pnlver, Lunten und Blei anschaffen.

1631, den 22. September, kam von Wien an die schlesische 
Kammer infolge der Bitte der Priebusser um Abschreibung der 
hohe» Stenertaxe, »in Befreiung von Steuern und Bicrgefällen 
anf etliche Jahre, nm Aufhebung des bei ihnen gesetzten Grenz - 
zolles das Ersuchen, „Sie uns hierüber in einem und anderen mit 
ihrem tätlichen gutbcdünken des nächsten unbeschwert berichte» 
wollen, wie sie wohl zn thun werden wissen." H. A. 70, 2.

1631 erhielt der Kapla» in Priebns wöchentlich einen schle- 
sischeii Thaler, der Schulmeister jährlich 18 Mark. W. D. N.

Am 3. April 1632 bittet der Rat den „hiesigen fürstl. Fried- 
ländschen Saganschen Geheimen Rat und obersten Kanzler" Bal
thasar Wessel um Fürsprache beim Laudesfürsten wegen des 
Brandes.

1632, den 20. April, befiehlt der Erbherr, daß sich die Prie 
bnsser seiner Heide gänzlich enthalten sollen, sie sollen kein Ban- 
und Schindelholz erhalten, keine Streu sich holen.

den 23. Juni. Kaiser Ferdinand erläßt der Stadt Priebus 
die Biersteuer auf 3 Jahre.

— den 31. Jnli nnd 1. Anglist marschierte die sächsische 
Armee durch Priebus nach Schlesien, wobei alles Getreide auf 
dem Felde und in den Scheuern genommen und ruiniert wurde.
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Arnim, der sächsische General, gab den Protestanten die Kirche 
wieder. W. Sagan 268.

Am 25. August schreibt der Rat, das; sie der Armee und be
sonders den hohen Befehlshabern allen im Stadtkellcr vorhandenen 
Wein hcrgebcn mußten, daher sie den Schenken bevollmächtigen, 
eine Quantität Wein in Sorau zu borge», wofür sie Schuldner 
sein wollen.

Den 10. August kam ein braudenburgischer Oberster mit 
300 Pferden, plünderte das Städtchen, trieb 100 Stück Vieh ab 
und verlangte Kontribution. Der kaiserliche Zoll-Einnehmer 
(Brandenburg uud Sachsen waren z. Z. Feinde des Kaisers) hatte 
sich mit der Kasse geflüchtet; dafür zündeten die Sachsen anf dem 
Rückmärsche am 9. Oktober seine Scheuer an. (Schreiben des 
Rats vom 20. Mai 1633). Es mag wohl manche andere mit 
verbrannt sein, wenn schon welche anfgcbaut waren; jedenfalls 
waren es armselige Hütten.

Den 12. und 13. Oktober kamen drei Schwärme Kroaten, 
plünderten, prügelten nnd verwundeten.

Kommissarien besehen die Brandstätten. Die kaiserliche 
Armee marschiert durch. Die kurfürstl. Armee marschiert durch.

Das Neissethor wird ansgebesscrt. Der bunzlauische Bau
meister erhält täglich 5^ Silbergroscheu, dct Zimmermeister, 
welcher die Eichen zur Brücke verarbeitet, täglich 6 Sgr., die 
Geselle» 3'/„ Sgr., altes Geld.

Zu Podrosche wird ein Markt errichtet. (Siehe 1629). Die 
Priebusser erhebe» darüber i» Sagan Beschwerde.

1633, den 2. April. Hans Christoph vvn Schellendorf in 
Groß-Selten schreibt: die von der Pest Befallenen sollen aus- 
zichen.

Am 1. Oktober schreibt er: Der Rat solle die Pestkranken 
zwingen, an einen bequemen Ort uud auf eine Seite vor der 
Stadt zu ziepen, nötigenfalls sie mit Steinen aus der Stadt 
werfen. Auch die Nachbarn der Kranke» solle» ausziehen. Der 
Rat schreibt am 20. Mai: I» Folge der Pest seien nur noch 
40 Bürger, die Kranken mitgerechnet, übrig. W. D. N. 190—198.

„Nach mehreren Nachrichten aus dem Ratsarchive sollen in 
diesen 3 Jahren (1631—1633) 1400 Menschen (an der Pest) in 
Priebus gestorben sein". W. Sagan 270.

In den dipl. Nachrichten und Excerpten von Worbs habe 
ich das nicht gefunden. Es ist einfach unmöglich, daß so viele 
Menschen in Priebus in dieser Zeit gestorben sein können.

Rechnet man alle Namen des Nrbars von 1601 zusammen, 
so kommen, auch die Frauen, 11 an der Zahl, eingeschlossen, 
205 heraus, welche Zinsen zu zahlen hatten. Bürger gab es nur 182, 
denn so viele werden nach der Rubrik des Urbars: „In der Stadt 
Priebns, welche vor wenig Jahren ganz auSgebranut, seiudt die
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Bürger schuldig, Hernachfolgende Zinßen zu erlege»" genannt.
Nuu branntc Priebus ini Jahre 1612 ganz ab. Das trug 

zur Bermehrung der Einwohnerschaft nicht bei.
Dann kam der Krieg, der eine Stadt wohl entvölkert, aber 

nicht bevölkert.
Im Jahre 1626 (siehe oben) soll der 20. Mann ansgchvben 

werden. Die Priebusser geben sich Blühe, ihre schuldigen 5 Blaun 
zu stellen. Das ergiebt eine Anzahl von 100 Mann.

Im Jahre 1627 waren in Priebus „gebaute und wüste 
Häuser 6, ungebaute wüste Stellen 46, wüste verlassene Äeker 8". 
W. D. N. 101 f.

Im Jahre 1629 hatten Bicle ihre Häuser verlassen. Siehe 
Ratsschreiben vom 16. Februar. Es ist also leicht zu ermessen, wie 
unbegründet es ist, daß vor dem Brande (1681) „bei Menschcn- 
gedenken 218 Bürger befunden worden".

Aber wenn wirklich, wie Bendel P. D. 102 sagt, im Jahre 
1629 218 Häuser in Priebus gewesen wären, so waren doch 
sicherlich keine 1400 Einwohner in Priebus. Rechnen wir auf 
ein Haus 5 Personen, so waren im ganzen 1090 Personen da. 
Daß diese Rechnung, 5 Personen auf ein Haus, nicht zu niedrig 
ist, beweisen folgende Angaben:

WorbS, Geschichte Sagans 877: 1795 hatte Priebus 
140 Häuser und 700 Einwohner.

^1. p. 1780: das Städtlein PriebnS hat seht 105 bürger 
liehe Häuser, 1 Hospital und außer demselben noch 9 bürgerliche 
Häuser. Seelen leben daselbst 509.

N. p. k». 1772 hatte Nanmbnrg a. B. 120 Häuser, Summa 
aller Personen 561.

Es ist also sicher, daß Priebus zu keiner Zeit 1400 Ein
wohner gehabt hat, also auch nicht soviel durch die Pest verloren 
haben kann.

Dazu kam »och der Brand vvn 1681, welcher neue Wüsteneien 
schuf und gewiß wieder Leute in die Fremde trieb.

1633, den 20. Mai. Nach einem Ratsschreibe» hat die 
Steuer auf den 1. Monat 80 vom Tausend, auf den 2. Monat 
70 vom Tausend betragen; dann eine Steuer von 3 Monaten, 
35 vom Tausend auf das neugeworbene Bolk. W. D. N. 190—198.

Am 10. Dezember bittet die Bürgerschaft um Verschonung mit 
der angedeuteten und schon angevrdneten Execution. H. A. 70, 2.

— den 23. Dezember. Die Bürgerschaft an den fürstl. 
Kammerregenten: In ihrem gänzlichen Ruin bitten sie nm Erlaß 
der angelegte» Kontribution auf etliche Jahre, ebenso nm Erlaß 
der wenigen Biergefälle. Sie sind noch ungefähr 12 Bürger. 
Die Fuhrleute gebrauche» des kaiserl. Gre»zzolleS wege» schon 
viele Jahre andere Straßen und neue Ausspannungen anf der 
einen Seite auf Neudorf uud vou da auf Moskau, auf der anderen 



PriebuS. 55

Seite nach Schrolthanuuer »nd Welsch; die rechte Straße über 
Priebns überleben sie. Sie bitten nin Hilfe. H. A. 70, 2.

den 29. Dezember. Die Bürgerschaft von PriebuS an 
den fürstl. Kammerregenten lind Räte: Herzog Wollenstem habe 
durch Dekret „inmassen solches in ori^inuli bei der fürstl. Kammer 
gebührend eingchändigt" der abgebrannten Bürgerschaft 200 fl. 
znr Hilfe verehrt. Sie haben aber bisher vvn der Kammer nichts 
bekommen nnd bitten darum. — Schon am 20. Oktober 1631 
hatte sich der Rat höchlich für diese versprochene fürstliche Hilfe 
bedankt! H. A. 70,2.

1634, den 7. November. Dresden. Der sächsische General- 
Kriegs Kommissarius (Vizthumb von Eckstadt, wie es scheint) 
schreibt an die Städte des Fürstentums Sagan, daß sie sich mit 
dem sächsischen, subdelegierten KvmmissariuS des Fürstentums Sagan, 
Heinrich Proske, wegen der Verpflegung nächstens abfinden sollten; 
wo nicht, würden I oder 2 Kompanien Reuter zur Execution 
kommen.

den 17. November gab der Bürgermeister dem Obersten 
von Rochow eine Obligation über 15 Reichsthaler Traktaments- 
gelder, welche, da sie wegen der Pest nicht erhoben werden konnten, 
im nächsten Jahre bezahlt werden sollten.

Ein Freund des Rats teilt demselben mit, daß die Schweden 
in den priebussischen Kreis entfallen nnd plündern würden. Der 
Rat teilt dem Freunde am 9. Dezember mit, daß die Kaiserlichen 
um Bunzlan liegen und bis auf die görlitz'schen Hammergüter 
streifen.

Am 26. Dezember schreibt der Rat an den sächsischen Kricgs- 
kvmmissar Vizthnmb von Eckstadt: Der subdelegierte Kommissarius 
ist in Sagan, um die Biergefüllc in PriebuS voni I. Mai bis 
<I»w cinzufordern. Das Elend in Priebus ist groß, von den 
Häusern ist noch nicht die Hälfte aufgebaut. „Die Bürgerschaft 
ist wegen der Reformation fast auf 2 Jahr ins Exilium verjagt 
worden". (Ans dem Vorhergehenden ist klar, was an dieser Über
treibung wahr ist. „Viele" hatten die Stadt verlassen, wie viele, 
weiß man nicht; und besonders, wie viele der Religion wegen 
fortgingen, ist erst recht nicht ersichtlich. Krieg, Pest, Brand sind 
Ursachen genug gewesen, um zum Fortgehen zu bewegen).

1635. Vor dem 1. April ging der Oberst Vvlkmann (Brau 
denburger) durch Priebus nach Böhmen.

den 14. Juli. Fellendorf. Nicol von Schellendorf auf 
Felleudors (Bruder des Haus Christoph vvn Schellendorf anf 
Priebus) erläßt der Stadt die Interessen vvn den lOOO Thalern 
anf die Jahre 1630 1633 des Brandes wegen, den Abgebrannten 
aus 3, den anderen anf 2 Jahre, über die übrigen versessenen 
Zinsen anf das Jahr 1635 wollte er Quittung geben, wenn er 
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nur 20 (Thlr.) erhielte. Die Interessen vvm Jahre UNO sollten 
sie zu Anschaffung eines Tunfsteines verwenden.

1605, den 19. Inli. Der Friedensschluß zivischen Kaiser nnd 
Kurfürst von Sachsen wird verkündigt.

Der Kaiser hatte wegen des Brandes der Stadt Steuer er, 
lassen. Solches wirr aber der Stadt noch nicht zn gute gekommen. 
L er chat bittet den Freiherr», Christoph von Schellendorf, Kammer
präsidenten in Breslau, Kaiser!. Kvmmissarinö des Fürstentums 
^"gan (nach dem Tode Wallcusteius) zu verordnen, das, ihnen 
die Kontribution nnd Biersteuer auf gewisse Jahre erlassen werde. 
Sagan, den 27. November.

Im August 2 Kompanien vvm Deinzischeu Negiment eiu- 
guartiert, die eine bis in die 7. Woche. H. A. 70,2. Schreiben 
deö Rats vom 0. November 16.05.

1696, ^eu 90. Juli. Rat an den Landeshauptmann Frei- 
herrn von Schellendorf: Sie haben am 90. Mai um Hilfe gebeten, 
thun es abermals, sie sind in Summa II Bürger, haben die 
Taxe von 2000 Mark ertragen, fast alle 8 Tage sind Kontri
butionen zu leisten, täglich, ja stündlich werden' sie dnrch das 
Kriegsvolk belästigt, bitten nm Befreiung von den Steuern anf 2 
oder 9 Jahre. H. A. 70, 2.

1697, den 22. Februar. Der Rat giebt dem Oberst Wacht
meister Jvchim Milag in Mansfeld's Diensten (nicht der berüch
tigte Mansfelds ^engnis, das; er hier gute Ordnung gehalten habe.

— den 15. Juni. Der Rat bittet abermal um Crlaß der 
Biersteuer auf 9 Jahre.

Reiter waren wieder eingefallen nnd hatten Priebus in 
drei Tagen 5mal geplündert!

Milahes Dragoner sind da.
— den 6. Jnli. Der Rat bittet Heinrich Wenzel, Herzog zn 

Münsterberg, Obersten Hauptmann in Schlesien: die Reste der 
leeren 95 Banstellen mochten abgeschrieben werden, „45 ab
gestorbene wüste Häuser", „17 bewohnte, doch aus Not lvs- 
gesagt", 17 Hütten nm die ^Ltadt. Sv sah es in Priebus aus.

1698, den 12. März. Der Rat an den Kammerpräsidenten: 
Wenn sie mit der ^stenertaxe auf 2000 Mark gefegt würden, 
dann wollten sie ihre Steuer ablieferu. Die non enri-c (wüsten 
Stellen) konnten sie nicht übertragen, noch deren Reste (19 000 Mk.) 
bezahlen. W. D. N. 148—161.

— den 16. März. Der Rat an die Stände von Sagan: 
wenn sie die wüsten Stellen übertragen nnd gar noch durch 
Cxceution dazu gezwungen werden sollten, müßten sie den Wunder 
stab ergreifen.
- — den 9. Juni. Der Kammerpräsident an die Saganer 
Stände: in ihrem eigenen Interesse sollten sie nicht Priebus durch 
Cxeeutivn ruinieren nnd es bei der Taxe von 2000 Mark belassen.
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1638, den 15. Oktober. Die Priebusser beschwere» sich abcr- 
mal über Caspar von Schwarz, über die Gebrüder Hans lind 
Hans Adam von Schwarz anf Mellcndvrf nnd Hanßdorf, über 
Crnst von Oppel auf QuolSdorf wegen etlicher geistlicher Zinsen 
an Getreide nnd Silber, welche von undenklichen Jahren 
ohne Widerrede vo» diesen Gütern und ihren Unterthanen nach 
Priebns abgegeben, nun aber seit vielen Jahren') zurückgehalten 
worden sind. Sie bitten um eine neue Tagfahrt, da die frühere 
wegen Ausbleibens der Beklagten fruchtlos war, um gerichtliches 
Crkenutms und Schuh. H. A. 70, 2.

1039, den 25. Januar. Rat und Bürgerschaft an Albrecht 
von Seelstrang auf Gladisgurp, Laudesdeputierteu, Königl. Mau» 
rechtbeisiher ». d. Z. substituierte» Amtsverwalter, aus dessen Brieflei» 
sie ersehe» habe», das; er der Meinung zu sein scheine, als ob sie 
die Salva Guarda nicht gehörig ausgenommen hätten, und daß er 
ihnen befiehlt, dieselbe so lange zu unterhalten, bis der Marsch 
vorüber. Sie versichern, sie haben gethan, was sie thun konnten; 
es sei freilich wenig. Die 8 Reuter sind aber für sie zu viel. 
Sie bitten, ihnen nur einen Korporal nebst einem Reuter da- 
zulassen und zugleich anzugeben, was sie denselben zu reiche« haben. 
H. A. 70, 2.

1639, den 14. April. Der Amtsverwalter Balthasar Hermann 
von Promnih fordert den Rat auf, zur Abrechnung wegen Quartier 
nnd Berpflegungsspesen des Wevelische» Regiments Bevollmächtigte 
nach Sagan zu schicke».

— de» 7. Mai. Breslau. Fürste» und Stünde entscheiden: 
Die wüsten Stellen sollen übertragen werden, ausser sie würden 
von Niemandem benutzt. Fürsten und Stände konnten sie nicht 
übertragen der Folgen wegen. Die Stencrquote solle, wie die 
sschlesischen) Stände bei Bewilligung der 500 (Tausend) Gulden") 
ausdrücklich beschlossen, ohne Abzug der wüsten Stellen voll 
cingebracht werden. Der Erbherr soll auf Mittel fiime«, ihnen 
(den Priebusser») z» helfe». Die vorzu»ehme»de General 
Steuer-Moderatio» ist des Krieges Wege» »och nicht ins Werk 
gesetzt.

1639. In einem Steuerregister werden 52 Bürger, 
5 Wittwen und 6 unverehelichte Besitzerinnen von steuerbaren 
Dingen anfgeführt. W. D. N. 167.

Dagegen heißt es in eine»! Schreiben von demselben Jahre 
(das. S. 165.): wie wäre es denn möglich, daß 9 oder 10 arme

5 Schon 1620 hatten die Priebusser scharst» AmtSbesehl gegen die säumigen 
Oppcl'schen Erben in Quolsdors erwirkt; diese suchten bei den Priebusser» Teil 
zahlungen »ach, zahlten aber doch nicht. H. A. 70, 2.

h Da der Kaiser das Land mit 12 Regimentern belegte, wurden die 
500000 sl. dem Lande in Händen gelassen. H. A. 74, 10. 8r. p. 222.

8
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Bürger die versessenen Steuern übertragen könnten. Ein 
Beweis, wie wenig anf solche Briefe zn geben ist.

WO Reiter plündern das Städtchen. Der Rat bittet daher 
den sagan'schen Amtsverwalter wieder nm Berschvnnng mit den 
LandeSkvntributivnen, besonders mit der Übertragung der Wüsteneien: 
wenn wieder Execution käme, mühten sie ins Exil.

Im Laufe des Jahres waren einige Executoren da.
Salvegarde vom Schulmanuischen, vom Mardanischeu Regiment 

kostete viel; ein Man», dessen Bcrmögen auf 100 Mark taxiert 
war, gab vom Juni bis September 6 Reichsthlr. 14 Sgr. „nach 
unserm Gelde" ohne die übrigen Steuern.

1640. Als der schwedische Obrist-Lieutenanl Steinbvck in Saga» 
stand, legten die Saganer Stande 70 schwedische Musketiere unter 
einem Hauptmanu nach Priebus, um die Landes Beilräge des 
Priebusser Kreises leichter einznbriugen. Am 2. Weihuachtsfeiertage 
wurden diese von Brandenburgern Überfällen, wobei der Haupt 
man» mit etlichen Knechten niedergehanen, die andern gefangen 
wurden. Dabei wurde die Stadt geplündert und das Vieh weg- 
getrieben. Der schwedische Kommandant lies; 2 Bürger aus 
Priebus nach Saga» holen nnd in den Spitalthurm werfen. 
Der eine, losgelassen, starb alsbald. Die gefangenen Schweden 
muhten die Priebusser mit Verwertung der noch übrigen Nutz
barkeiten, als Branpfannen nnd andere Mobilien, innerhalb Monats 
frist mit 496 Reichsthalern auslösen. Worbs, dipl. Nachr. 187.

Nach S. 219 waren die 70 Man» vom Oberste» Dangnart.
1642. Fuhrleute vvn Sagan, welche auf ihrer Fahrt »ach 

Bautzen Priebns nmfahren, den dasigen Zoll defrandiert nnd die 
alte rechtmäßige Strahe verlassen hatten, wnrden vom Erbherrn 
HanS Ehristvph vvn Schellendvrf bei ihrer Rückkehr mit Pferden, 
Wagen nnd Gütern gepfändet. Die Fuhrleute riefe» deu Rat 
vvu Saga» au, welcher auch an Herrn vvn Schellendvrf schrieb. 
Dieser war mich zn gütlicher Handlung mit den Leuten bereit. 
Den Leuten schien sie aber nicht gütlich genug, daher nähme» sie 
etliches Gesinde! in Saga», wie auch Svldateu, die ehedem iu 
schwedischen Diensten gewesen waren, in Dienst, kamen den 
29. Januar au das Stadtthvr von Priebus, erbräche» es, nahmen 
die 684 gepfändeten Leder aus dem Rathansc und führten sie fort. 
Der vvn Schellendvrf schrieb deswegen an seine» Better, den 
Landeshauptmann, und bat um Genugthuung. PriebuS, den 
2. Februar. W. D. 9k. 168 f.

Schwedische Soldaten lagen in Priebus. Ihr Oberst Wilhelm 
Heugking stellt iu Sagau den 20. Mai alten Stils einen Pas; aus.

1648 erhalte» die Priebusser vom K. K. „General-Feldmarschall 
und Oberster" Graf Johann vvn .Götz einen Salvegnardebrief, 
ck. ck. Zittau, den 18. Dezember. B. P. D.
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1646, den 8. November wurde Gottfried Schesfler, Sohn des 
im I. 1645 verstorbenen Johann Schefflcr, zum Pastor berufen. 
Er hatte seinem Pater schon im Amte Beistand geleistet. Er 
warvvn „Pastor und Ministri" in Wittenberg ordiniert. H. A. 71,18.

1646, den 12. ^November quittiert der Schulmeister Johann 
Mäler über 2'/„jährige Besoldung.

In demselben Jahre wurde Fürst Wentzel Eusebius Lobkowitz 
Herzog von Sagan.

Endlich kam der Friede 1648.
Im Jahre 1649 wurde folgeuder Bericht über den Zustand 

der Stadt abgefaßt.
LonsiSnarian des sonstigen und gegenwärtigen Zustandes 

von Priebus vom Jahre 1649. Demnach von denen Hochlöbl. 
Herren Fürsten und Ständen dahin geschlossen worden, alle non 
Ein nnd was demegleich aufzusetzen und zu Ihr Fürstl. Gn. 
der hochlöbl. Ober-Ämts-Kanzelei eiuzuschicken, als haben wir 
cndesbenannt <am Ende ist aber Niemand genannt) diese Kon
signation verfertigt und bekennen hiermit bei gutem Gewissen, daß 
in unserm Städtcl Priebus
sich vorhin befunden 218 wohl
gebaute und mit so viel Bürgern 
bewohnte Hänser

Darunter sind gewesen:

und befinden sich jetzo nicht 
mehr denn 11 ganz ruinirte 
und unvermögende Bürger und 
6 Tagelöhner, so in ganz 
ruinirten und eingegangenen 
Häusern, daß man sich auch 
fürm Regen nicht darinnen 
schützen kann, wohnen.

2l Schuhmacher
17 Bäcker
12 Fleischer
16 Schneider
22 Hufschmiede

1 Sensenschmied
2 Sichelschmiede
8 Tuchmacher
6 Leinweber
8 Kürschner
6 Tischler
8 Schlosser
2 Rademachcr
1 Wagenstellmacher
3 Töpfer
3 Büttner
1 Barbier

2 Schuhmacher
1 Bäcker
1 Fleischer
1 Schneider
1 Hufschmied

1 Kürschner 
— —

I Schlosser

2 Töpfer
1 Büttner

8'
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I Bader
4 Zimmerleute
1 Hutmacher
1 Schwertfeger
1 Schwarzfärbcr
2 Tuchscherer

Jetzt keiner.

Des Städtels Eiukvmmeu vorhin gewesen jährlich vvin Wein 
keller 200 Thaler. Von« Brandweinschank 24 Thlr. Bvin Salz 
zvll 60 fl. An Pferdezvll 40 fl. An Pferdezoll in Salzwagen 
20 fl. Bom Salzmarkt 80 Thlr. Vom Scheerladcn 8 fl. Bon 
Bäckern 2 fl. Bon Schuhmachern 14 Kreuzer. Bou Tuch- 
macherrühmeu, Färbehaus uud Walkmühle 2 fl. Bom Ziegel- 
streicheu 200 fl. Au (Lrbzius vo» Äckern 40 fl. An Krämer 
budeuzius 8 fl. In Jahrmärkten Stättegeld 80 fl. An Straf 
geldern von unnützen Gästen 40 Schock: an geistl. Stiftgeldern 
151 fl.

Jetzt von alledem nicht ein Thaler.
So ist auch in vielen Jahren und fast undenklichen Zeiten 

kein Fuhrwagen noch ander reisendes Bolk (außer Kriegsleuten) 
allhierv zukommen. (Siehe 1642.)

Kein Wochenmarkt. Die Äcker verpuschet und fast bis ans 
Stadtthor verwachsen.

Da§ Städtchen hat sich nach der alten Stenerlaza auf 
11768 uud nach Abzug des dritte» (Teils) auf 7893 Mk. ver
geben. Jetzt befindet sich alles in allem nicht auf 1500 Mk.

Und wenn die Äcker, die das Städte! jetzt gebraucht, welche 
aus Armut uud Biehmaugel mit.hülfe der Oberlausitzische» Dörfer 
zur Hälfte besäet werden müssen, nach der Stenertaze berechnet 
werden, so können sie nicht auf 400 Mk. gebracht werden. Sie 
bitten znm Beweise nm Besichtigung des Ortes. Zu wahrer 
Urkund mit unserm Stadtsiegel bekräftigt. Priebus, den 18. März. 
W. D. N. 172-178.

An demselben Orte schreibt aber Worbs S. 180: „In diesem 
Jahre (1649) hat Priebus 42 Bürger, 9 Malter, 8 Scheffel, 
3 Biertel Aussaat, 37 Stück Bieh, 27 Ziegen. I» dem Namen- 
Berzeichniß finde ich aber nur 30 Bürger und 5 Wittwen, 
2 Thorwächter nnd l Sauhirte". Da haben wir also drei ver
schiedene Angaben. Wie schwer wird es da, die Wahrheit fest 
zustellen, oder vielmehr, es ist einfach unmöglich.

Sicher ist der Bat im Irrtum, weuu er für die frühere Zeit 
„218 wohlgebaute und mit so viel Bürger» bewohnte Häuser" 
augiebt. Nach dem Urbar vou l60l hat es nicht so viele Bürger 
gegeben. Nach Worbs, dipl. Nachr. S. 154 waren im Jahre 1636 
und 1637 in Priebus 95 ledige Baustellen, 45 abgestorbene wüste 
Häuser, 17 bewohnte, doch aus Not losgesagte, uud endlich 
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17 Hütten IHN die Stadt. Rechnet man auch diese dazu, sv kommen 
174 Wohnstätten heraus.

I 040, den 28. Juli. Priebus. Fragment eines Schreibens 
an Kommissarien mit der Bitte, den Inhalt den Herren Land 
ständen vorzntragen: daß die Brücke, über welche sonst die Kauf
leute vvn Görlitz nach Frankfurt nnd zurücksuhren, ganz ein- 
gegangen; ferner iverden die Stiftgelder aus Mellendvrf nnd 
Quolsdvrf, Erbzinsen auf Dubrau, Patach und Gross-Selten er 
lvähnt, ivelche PriebuS gehörten nnd nnn ganz »nd gar ersitzen 
bleiben. „Sonst ivar "die Steuer Taxa jährlich 8, höchstens 
4mal erhoben worden, nun da es entvölkert, unzähligemale". 
W. D. N. 178—180.

1050. Schtvedische Völker marschierten vorbei und die Stadt 
mußte liefern.

1080, den 4. März, dichter, Misten und wenige Bürger- 
schast an den Amtsverweser von Dphren: Sie sind einen Nest von 
10«, Thlr. in das Steueramt schuldig, können nicht zahlen. Sie 
haben aber bei der Steinbockischen Einguartierung, als das Land 
(im Gegensatz zu den Städten) eine hohe Post schuldig war und 
deswegen einige nnd dreißig Mann auf Execution ausgeschickt und 
in das Städtel gelegt wurden, ivelche von den Brandenburgischen 
Überfällen nnd teils niedergehanen, teils gefangen wurden, für das 
Land 128 ReichSthlr. erlegen müssen, da sie doch^für ihre Person 
nicht einen Groschen zn geben schnldig waren. Ferner haben sie 
für das vorbeimarschierende Stackische Negiment und die hier über 
»achtende Krausemankische Kompanie Lebensmittel im Werte von 
über fünfzig Thalern hergeben müssen,') und der Kommissarius 
von Unruhe hat versprochen, ihnen das bei der Kontribution anzu- 
rechnen. Sie bitten nnn, das jetzt zu thun, damit sie nicht vollends 
verderben. H. A. 70, 2.

Es nutzte nichts. Am 10. Mai 1001 schreibt die Bürgerschaft: 
trotz des Versprechens des KommissarinS von Unruhe, ihnen die 
07 Thaler Auslagen anrechnen zu wollen, ersehen sie aus dein 
Amtspatente, daß sie das ausgeschriebene Magazingetreide ohne 
alle Mittel abgeben sollen. Sie bitten um Anrechnung der 
«7 Thaler. Ferner bitten sie, da neu eiugekvmmene Bürger von 
Abgaben nnd anderen Beschwerungen auf etliche Jahre befreit sein 
wollen, es aber der Bürgerschaft schwer fällt, diese zu übertragen, 
daß, wenn den neuen Bürgern die Befreiung gewährt wird, ihre 
Quote vou der Steuertaxe abgezogen werde. H. A. 70, 2.

Den 8. Juli 1051 befiehlt Herzog Wenzel: mit Priebns ein 
billiges Temperament zn treffen, damit solcher Qrt als euer Mit
glied auch konserviert nnd dem ganzen nicht abfällig wer
den möge. H. A. 70, 2.

') Mcgl. I«M>.
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Der Erbherr Hans Christoph von Schellendorf wird von seinen 
Schwägern nnd Gläubigern gerichtlich belangt. Da er auf den 
angesehen Tagfahrte» nicht erscheint, werden die Glünbiger in die 
Herrschaft Priebus im Mai I652 imiuittiert.

Am 15. Oktober 1652 klagt der muskauischc Amtmaun beiin 
Amte in Sagan, daß von Priebus aus die Steige über die Neisse 
gewaltsamertveise ab und ins Wasser geworfen worden seien. H. 
A. 36, 10 f. 200.

Anf Anfrage des Verwesers') von Dhhern antworten die Jm- 
mittierten, daß von der Brücke über die Neisse vier Jöcher verfertigt 
nnd zu dem fünfte» Joche drei Psäle gestoßen, die übrigen prcro- 
paratorm (Vorarbeiten) sind in der Heide gefällt, auch czlichcs 
von Jöchern und promen beschlagen, mangelt nnmehr mir bloß an 
den Fuhren. Sie bitten um ein schärferes Amtöpatent an die 
zu den Fuhren verpflichteten Ortschaften, da diese auf das erste 
gar schlecht sich eingestellt haben. Ohne Datum. H. A. 70, 2.

Am 19. Oktober 1652 berichten sämtliche immittierte schellen- 
dörfische priebussche Gläubiger, daß Herr von Kallenberg (auf 
Muskau) am 30. September die Brücke, die sie bauen ließen, abge 
hauen hat. H. A. 36, 10 f. 194 ff.

Nach H. A. 84, 2 L. K. hatte Herr vvn kallenberg fünf Jöcher 
durch fünfzig Banern gewaltsam cinhanen nnd niedenverfen lassen.

1652. Priebns hat 32 Bürger, 3 Miethlcnte und 3 Wit
tiben, so doch arm nnd mchrentheils umbs taglohn dienen. Hof
richter Adam Räthel im H. A. 36, l O f. 208.

Aus der amtliche» Taxe vvm Jahre 1652: Die Mühle, all
dieweil sie eine vornehme Nlahlgastung hat, hat hiebevor dem Be
richt »ach jährlich über 60 Blatter getragen (hat 4 Gänge, darnnter 
einer mit Lanffer nnd Bvden Mühlstein versehen). Weil das 
Wehr aber in keinem esse nnd wie die Blühte, nicht ohne schwere 
Unkosten zu ergänze», Eisenwerk nnd Steine mangeln und die Mahl- 
gäste so geschwind nicht zn rednziercn, anßer was das Stüdtlcin 
Priebus, Gräfenhain, Dvbra, Petersdorf, Mellendorf uud Leutheu, 
bei annoch geringer Bewohnung etwa thun möchten, so vermögen 
wir keine Berechnung zu machen; das vornehme Regal aber schätzen 
wir auf 12 Malter ohne des Müllers Anteil, der Malter auf 
12 Thaler angeschlagen zu 5 proc. thut 2900 Thaler.

Die Walk- uud Schleifmühle sind bis auf die Gebäude, so 
»och ha»ge», ei»gegange», daher nicht zu schätzen.

Geschösser. Laut Stadtrcchnuug cke m 1611 haben solche 
an Walpnrgiö »nd Michaelis Geschoß orckincrr eingetragen 
54 Thlr. 10 wg. 2 hl., jetzt aber laut Ratsbcricht kommt jährlich 
ein 12 Thlr., solche als gewisse Zinsen pro 4 Thlr. angeschlagen 
thut 300 Thlr.

') Wahrscheinlich vvm v. September 1652. H. A. 84, 2 L. K.
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Crbzins. Die Schuster zinsen 1 Thlr. 8 Gr. 8 Pf., die 
Bäcker 22 Gr., die Fleischer 3 Thlr., Summa 5 Thlr. 6 Gr. 8 Pf. 
thut 258 Thlr. 9 ur^.

Zoll oder Mnnth hat laut Quittung cla u. 1611 in 5 Mo
naten getragen 30 Thlr. 4 wg., ist steigend nnd fallend. Weil 
Herr von Schellendorf hierzu keinen ordentlichen Einnehmer ge
halten, kann mau die gegenwärtigen Jntraden nicht wissen. Bis
her hat eö Zeit der Immission in 3 Wochen Reichsthlr. ge
tragen.

Item ist hier ein Salzzoll, vom Scheffel l/? Michel. Diese 
beiden Zölle als Regatta in Pansch zu achten pro 600 Thlr.

Kirchlehn 300 Thlr.
Ober- und Niedergerichtc 200 Thlr.
Hohe und niedere Wildbahn, Weidewerk und Vogelfang, 

indem die Heide rutione des hohen Wilds von großer Jmportanz, 
1000 Thlr.

Wilde Fischerei in der Neisse 200 Thlr.
Dörflein bei Priebus hat weder Strumpf noch Stiel, auch 

darin die Herrschaft keine eigenen Güter; es sind aber die Bauern 
alle verstorben und Domininm der Herrschaft zugefallcn, sind deren 
vorhin 4 gewesen, welche etwa 40 Scheffel aussäen können, liegt 
alles wüste.h

Die kleine Heidx ist ejne gute Viertelmeile lang und eine 
halbe breit, hat auch schön Brettschindel und Bauholz.

In der Strittheide ist nur Bau- und Meilerholz, mag seht 
jährliche Nutzung trggen 90 Thaler, weil es nahe bei der Stadt, 
wird 6 Proc. berechnet, thut 1500 Thaler. H. A. 36, lO f. 4 ff.

1653, den 24. Februar. Die Priebusser bitten nm Verbot 
der Ausspannung zum Schrott.

den 29. März. Sagan, Landes-Bnchhaltcrei. Priebus 
restiert in die saganische Landeskassc von 1620—1642: 18536 
Reichsthaler, davon sollte es den 10. Teil mit 1853 Reichsthlr, 
vierteljährlich 463 Reichsthlr. abführen. W. D. N. 180—184.

- den 17. Juni. Die Priebusser bitten die immitticrten 
Herrschaften, das Wehr zu bauen, damit die Mühle wieder in 
Gang komme. Das. 184.

den 3. September wird der Rgtsstuhl wieder ordentlich 
durch den AmtSverwaltcr zn Sagan besetzt. Bürgermeister Christoph 
Prötzig. B. P. D. 107.

1653, den 21. Spptember. Die Priebusser bitten nm Gottes
willen um Wegnahme der Execntiop.

') 1666. Dörflein bei Priebus. Davon ist nieder Strumpf noch Stiel 
zu sehn. Herr Christoph Nicol von Dyher, Landes Cltister hat solches von 
den Herren Landstnnden bis Michaelis 1666 laut Landes Schlusses gemietet, 
giebt jährlich davon 8 Rcichsthaler in die Steuerkasse. H. A. 36, 10 s. 46.
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Den I. Oktober reichen sie wieder ihre Beschwerden dein Amte 
ein. Sie seien seht nnr 36 Bürger nnd 5 Wittwen. Zn den non 
ontien habe sich bis zum festgesetzten Termine, den 24. September, 
Niemand gemeldet. Das Amt woge sie einziehen. Was sie wirklich 
besitzen und versteuern können, betrage nicht mehr als 1676 Mark. 
Sie erinnern an die Kosten, die sie im Jahre 1640 bei dem Über 
fall der Schweden dnrch die Brandenburger gehabt. (Siehe oben). 
Bitten, dein inunittierten Major Ernst vou Seher zu wehren, daß 
er Schafe halte, wozu keine Herrschaft vorher berechtigt gewesen 
sei, wodurch die bürgerliche Weide abgehütet werde. Bitten, daß 
der Erbherr Hans Christoph seine Schnlden an die Bürger abtrage; 
daß ihnen die geistlichen Zinsen von Mellendvrf und Quolsdvrf 
wieder abgeführt werden; daß die Bankzinsen der Gewerke nicht 
gefordert werden, da bei manchem Gewerke nur 1 oder 2 Meister 
seien. Endlich bittet der Rat um irgend eine Begnadigung oder 
Freiheit für seine Mühe im Amte.

Die Städte des Fürstentums hatten Befehl erhalten, ihre 
Brauurbar Privilegien im Original nach Breslau an die Kommission 
ein,zuschicken. Da die Originale dnrch Brand und Plünderung 
verloren sind, schicken die Priebusser die auf Bitte« vom 24. Fe
bruar 1654 vvm Grafen Siegmund Seifried vou Promuitz erhaltene 
Kopie der Brauvrdnnug, welche Seyfried von Promnitz im Jahre 
1564 errichtet, ein, mit der Bitte, sie bei ihrer Gerechtigkeit zn 
belassen.

— den 2t. September. Die Priebusser bitten den Erbherr» 
Hans Christoph von Schellendorf, Jedem anznweisen, wie viel er 
zn brauen berechtigt sei. Viele suchten Häuser uud Baustellen mit 
niedriger Taxe, wollten aber ebensoviel branen, wie Häuser am 
Ringe mit hoher Taxe und jährlichen 4—8 Bieren.

1654, den 17. August. Rat uud Bürgerschaft stelle» dem 
Amtsverwalter vor: Sie habe» ei» Ratsmitglied nach Sagan mit 
10 Rcichsthlr. Steuer geschickt uud dieser hat ihueu die Kunde 
mitgebracht, daß sie noch 219 Reichsthlr. in die sagansche Landes 
kassc schuldig sein sollen. Sie ersehen darano, daß sie immer fort 
nach der vollen Taxe angeschlagen werde». Das ist unerträglich, 
da über 7000 Mark wüste Stellen seien. Sie bitten dringend um 
Hilfe. Ferner ist ihnen ein Patent zugekvmmen, daß sie „auf die 
bewilligte AeciSgelder mit dem Lande umtreteu uud gleich wie 
ander das angelegte Viehgeld geben sollen." Nnn haben sie die 
Aeeise an Fleisch und Bier die Jahre her richtig abgegeben. Wenn 
sie nnn das ausgeschriebene Viehgeld auf die vvm Lande 
verwilligte Accis mitgeben sollten, so hat das fast das Aussehen, 
als ob sie die Aeeise doppelt (geben sollten) oder sonst an anderem 
Orte wieder bekommen sollten. Sie bitte» daher um eine» 
guten Rat.
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Endlich bitten sie dringend, wenn ja diesfalls eine Executwn, 
wie nmn berichtet, ausgehu sollte, um Arist. H. A. 70, 2.

l 655, den 2. Junnnr. Haus Christoph vvn Schellendvrf will 
ein Bürgerhaus zu seinen Gütern ziehen. W. D. N. 196. Am 
17. Juni 1667 chach dem Tode des vvn Schellendvrf) be
richtet der Rat an die Regierung, das; derselbe das bürgerliche 
Hans, in welchem er gewohnt, dem Eigentümer, an den es durch 
Erbschaft gefallen, nicht wiedergeben, sondern vermieten wollte. 
W. D. N. 229, oder kurz vorher. 1670, den 10. März beknndet 
der Rat, das;, da dem vvn Schellendvrf sein nenerbautes Schloß 
im Jahre 1691 in Asche gelegt wurde uud seine Wohnung in Groß- 
Selten durch das Lriegsvolk ganz ruiniert war, er das bürgerliche, 
vvn Christoph Schubert 1618 ueu erbaute Haus inzwischen bewohnt, 
aber nie eigentümlich besessen habe. W. D. N. 249. f.

1655, den 2. Januar. Die Bürgerschaft vou Priebus an den 
Amtsverweser: Der Major von Seher hat zwei Personen aus 
dem Rate entfernt und 2 andere an deren Stelle geordnet, die 
nicht das Bürgerrecht haben, nicht ansässig sind, kein Geburts- 
zeugnis vvrgcwiese» habe».

Derselbe hat eine Schäferei vor dem Stadtthor eingerichtet 
nnd genießt sie schon 2 Jahre znm größten Schade» der Stadt.

Derselbe hat a»f dem Rathavse Fenster und Thüren machen 
lassen und es heißt, daß er in dem Rathause und Weinkeller seine 
Wohnung nehmen »volle. Das würde dem Städtlein schweren 
Schaden zufügen; den» auf de» Jahrmärkten müssen die fremden 
Tuchmacher, Kürschner u. A. auf dem Rathaus feil haben. Die 
sonst ihr Bändel Wein im Ratskeller trinken, würden es bleiben 
lassen. Da das Rathaus mitten auf dem Platze steht und man 
von da aas Alle auf dem Markte sehen kann, würden sich auch 
die Bauer» scheue», bei den Bürgern zu Biere zu gehen. Bitten 
daher nm Hilfe. H. A. 70, 2.

Die Regierung in Sagan fand die Gründe nicht erheblich 
genug: Dem Jmmittierten müsse billig ein Ort zur Wvhuung 
gegönnt werde«.

Darauf wurde die Bürgerschaft am 4. Februar nochmals vor
stellig: Die Stadt sei dem Jmmittierten nichts schuldig, ihr könne 
also nicht zngemutct werden, das Rathaus, einen privilegierten Ort, 
zu ihrem größte» Schade» als Wohnung herzugeben.

Es nutzte nichts.
Am 29. September 1655 klagte der Rat: Bis Ostern habe 

die Regicrnng den» Obrist-Lieutenant Ernst von Seher auf Listen 
und Tillendorf Wvhnnng vergönnt. Nun sei Ostern längst vor
über nnd er sitze noch immer in dem Rathause zum Berderben der 
Stadt. Bittet um Hilfe. H. A. 70, 2.

!)
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1655, den 8. Januar. Steuereinnehmer Heinrich Kalbe schreibt: 
Er mußte nach Priebus Execution schicken und könne sie nicht 
wegnehmen, wenn er kein Geld bekomme.

Die Priebusser hatten sich schon früher beschwert, daß sie 
immer noch nach der alten Taxe besteuert würden. Nmtsverwalter 
und Herzog wollten die Sache zu einem richtigen Schlüsse bringen, 
aber die Landstünde hätten kein Erbarmen.

Auf erneute Bitte oom 12. Oktober 1655 au den Laudes- 
Hauptmaun von Schlesien erhalten sie durch Fürsteutags-Schluß 
vom 23. (13.) Dezember die Resolution, daß der Stadt 1500 fl. 
—1250 Thaler au Steucrrcsten »('geschrieben werden. H. A. 74, 
10. 8t. p. 187.

1656, den 15. März. Die hiesigen Kirchenvorsteher bekomme» 
eine herrschaftliche Instruktion für Verwaltung des Kirchcnwesens. 
Unterschrieben: Ricol von Dyherrn und Johann Christ, von Schön- 
horn als Kommissarien, Julie von Seher geb. von Schelleudorf, 
und der Rcchtsverwaudte aller vou Schelleudvrfscheu Jmmittierteu, 
H. George Franke. W. D. N. 198.

Die immittierte Herrschaft zu Priebus uud der vou Dyherrn 
haben Händel. Daselbst.

1656, deu 21. Juni. Amtsbcfehl an die wvhledle viel ehr 
und tugendreiche Juliane Frau vou Seher geb. Schellendorfin, 
daß man auf eiuc andere Wohnung schleunigst bedacht sei, damit 
alsdann der Weinkeller gemeiner Stadt (Priebus) zu ihrem Urbar 
restituiert werde» könne. So ist auch der Billigkeit ganz gemäß, 
daß die Herrschaft von demjenigen Acker, welchen sie im Gebrauch 
hat, die verhältnismäßige Kontribution abführe, auch die Bürger
schaft mit Hutung vou soviel Schafe», Pferde», Ri»d- uud 
Schweiuevieh nicht belästige. Überhaupt soll die Frau in Ab
wesenheit ihres Herrn alle unbillige uud unbefugte Beschwernisse 
abstellen. H. A. 70, 2.

Die Herrschaft') führte ihrerseits Klage gegen die Priebusser. 
Daselbst.

Der Nat sagt iu einen. Schreiben an die Regierung vom 
5. Dezember 1656, die Regierung habe befohlen, der immittierten 
Herrschaft die Stadtkellerwvhnung nicht länger als bis Ostern 
1655 einzurüumen. H. A. 70, 2.

1656, den 13. September bittet Nat und Bürgerschaft die 
Regierung um Hilfe gegen die Immittierten, welche die Spillerischcn 
und Dörflerücker durch vier Jahre ausgeplündert haben, ohne 
etwas hineinzustecken, keine Steuern davon gezahlt haben, sondern 
der Stadt sie aufladen wollen, ferner wegen der Schäferei uud des

') D. h. die Frau von Seher.
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Weinkellers. Hans Christoph von Schellendorf unterstützt ihre 
Bitte am 12. September 1656.

1657, den 17. März. Sämtliche Jnnnissi der priebus'schen 
schellendorf'schen Erbgüter schreiben an die sagansche Regierung 
gegenüber dem scharfen Amtsbefehl vom 7. d. Mts.: Die Be- 
tvegnng gegen sie gehe nur von einem Teile der Bürgerschaft aus, 
der Rat wolle sie bis Ostern in der Stadtkellerwohnung lassen, 
die Regierung habe selbst am 7. Januar 1655 entschieden, daß 
ihnen ein Ort zur Wohuuug gegönnt werden müsse, die Gemeinde 
wolle ihnen auch kein wüste stehendes Haus zu ihrer Wohnung 
unversteuert eiuräumen. Sie bitten um Schutz ihres gerichtlich 
erlangten Jmmissionsrcchtes. H. A. 70, 2.

Den 13. April 1657 beschloß Rat und Bürgerschaft, daß 
Ernst von Seher, Obrist-Lieutenant, bis anf Michaelis die Wohnung 
im Stadtkellcr behalten soll und giebt das der Fran Juliane 
Seherin geb. Schellendorfin am 8. Oktober 1657 schriftlich. Daselbst.

1657, den 19. November. Rat nnd wenige Bürgerschaft an 
die Regierung in Sagan: Die Fuhrleute fahren immer noch nicht 
die uralte Straße auf Priebus. Ja, selbst ihr Erbherr, Haus 
Christoph von Schellendorf, will dahin arbeiten, daß die Fuhrleute 
den Weg nach Groß-Selten nehmen und bei Priebus vorbeifahrcn. 
Auch die Herberge uud Ausspannung anf dem Schrotthannner ist 
immer noch da. Sie bitten, die Ausspannung zu verbieten und 
den Fuhrleuten die alte Straße zu gebieten.

1658, den 27. Januar. Der Rat an die Regierung: Die 
ihnen auf dem Halse liegende Exeeution, welche nicht eher weichen 
soll, als bis sie alle Reste abgeführt haben, nötigt sie wieder wegen 
der Ausspannnng auf dem Schrotthammer zu klagen uud um Hilfe 
zu bitten. Sie sind nicht im Stande, die wüsten Stellen zu über
tragen.

Otto Heinrich von Bebran schreibt am 28. März d. I. an 
die Regierung: er mindert sich nicht wenig, daß die Priebusser 
ihm die Ausspannung wehren wollen. Wenn sie etwas aus dem 
Jahre 1594 haben, so will er das Original sehe», dann wird er 
sie durch ältere und jüngere Original-Dokumente und Verjährung 
schlage».

Auf de» 9. Mai war ein Tag znr Verhandlung angesetzt. 
Da der von Bebran nicht erschien, ersucht der Rat am 14. Mai 
um eine neue Tagfahrt.

Der vou Bebran schreibt, Pechern, den 16. Juni: Die Vor- 
ladnng zu dem Tage sei ihm nicht zugekommen, er sei an dem 
Tage in Sagan im Amte gewesen, Niemand aber habe in dieser 
Sache von ihm etwas verlangt. Auf den neu anberaumten Tag, 
den 26. d. Mts., wollte er gern kommen, aber da sein Brnder 
ut in dun NUU8L Uris consors, nicht' zitiert ist, so fürchtet er, 
daß es ihm schädlich sein könnte, wenn er allein erschiene, bittet 

9»



68 PriebuS.

also sein Ausbleiben zu entschuldigen nnd die Pricbusser zn er
mähnen, das; sie nicht sich nnd ihn in unnötige Kosten stürzen.

Der Rat bittet am 0. Juli d. I., beide Brüder, Otto Heinrich 
von Bebran auf Pecheru, Wendischmustnw uud Schrotthammer, 
sowie Karl Siegmuud von Bebrau auf Gros;-Petersdvrf, peromptoris 
zu laden.

Den 26. September 1658 schreibt Karl Siegmund vvn Bebran: 
er kann zu dem Tage, deu 7. Oktober, „wegen hochwichtiger Ehe- 
haffteu" nicht kommen, beruft sich auf die Berjährnug, bittet, die 
Pricbusser mit der Klage abzuweisen oder ihnen ausznlegen, das; 
sie die Unterbrechung der Berjährnug Nachweisen.

den 28. September schreibt Otto Heinrich von Bebran, da 
sein Brndcr nicht kommt, so kann er allein auch nicht kommen.

Darauf schreibt der Rat am 15. Oktober: das; die Brüder 
nicht kommen, sei Beweis genug, das; sie keine Beweise haben. 
Er bittet die Regierung, den Brüdern zu befehlen, das; sie aus 
eiuem neueu Tage erscheiuen, deu rechtmäßigeu Bescheid erwarten 
und, falls sie nicht erscheinen, für überführt gehalten werden sollen. 
H. A. 70,4.

1660, den 4. Febrnar. Die Priebusser bitten um Wegnahme 
der Einquartierung und der Execution, welche die alten Reste ein 
treiben sollte.

Den 20. Februar bitten sie den Abt Kaspar als Amts
verwalter, er möge dem Lieutenant Schiessel Einhalt thun, welcher 
von den wenigen Fuhrleuten, die durch Priebus fahren, 4 Groschen 
fordere und dadurch dem kaiserliche» ^oll und dem Städtchen 
schade, indem die Fuhrleute deshalb einen anderen Weg nehmen.

1660, den 12. Oktober kam der Sporksche Generalstab nach 
Priebus zu Mittag uud blieb über Nacht. Grosse Kosten! Da 
einer der Bürger seinen Gästen nicht Konfekt und Jnkowek (sie) 
vorsehen konnte, nahm ihm die Fran Rittmcisterin ein 8elligcs 
Handtuch.

1661, deu 8. Febrnar. Die Priebusser klageu beim Prälaten 
über Eiuquartierungslast, bitten um Erlas; der Stenerrcste oder 
Milderung der Kontribution.

— Den 12. März. Der Landvvgt vvn Kallenbcrg hat den 
hiesigen Bleichplatz zwischen den zwei Brücken mit Schlagbäumen 
versetzt.

Hans Christoph von Schellendorf will die Spillerschen Acker 
zum Allod ziehen. Die Stadt behauptet, es seien bürgerliche 
Äcker, weist nach, das; der von Spiller sie einzeln von Bürgern 
gekauft habe. Dauu kam das Gütchen an Melchior Oppel.'j

1661, den 1. Jnni. Rat nnd Bürgerschaft an den Amts
verweser: Auf Amtöbefehl, welcher deu sagauscheu Tuchmacheru zu

h Später Jende, 1803 Bliimel. 
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verdanke» war, haben sie anf ihren Jahrmärkten nur die svrauischen, 
nicht die muskauischen nnd fvrstischen Tuchmacher zugelasscn. 
Dafür haben die Moskauer anf Befehl des LaudvogtsKallenbcrg 
vor der Stadt zwischen den beiden Neißbrückeu einen Markt auf- 
geschlageu, ja am letzte« Himiuelfahrtsinarkte haben sie einen 
Büchsenschuß iveit von der Stadt zu Podrosche ciueu freie» öffent
liche» Markt gehalten. Kallenberg hat seinen Dvrfschaften befohlen, 
ihr Bieh dorthin zu Markte zu treiben, ebenso seinen Handwerks- 
lenten und Krämern, den Markt mitzumachen, hat in den benach
barten Städten, z. B. Spremberg, Tricbel, den Akarkt empfohlen: 
es könne jeder Krämer nnd Handwerksmann den Markt zu Po- 
drvsche dreinial im Jahre halten nnd zwar an demselben Tage, 
an welchem in PriebuS Markt ist. Sie bitten um Rat und Hilfe. 
H. A. 70, 2.

— den 27. Juni. Dieselben an denselben: Sie sollen die 
sürstl. Subsidiengelder rc. zahlen nnd können nicht. Die Execntion 
ist chnen angcdroht. Kein Bürger bat einen halben Scheffel Korn 
im Vorrat. Wenn einer 2 oder 3 Groschen erwirbt, muß er sie 
iu die Scchsstädtc aufs Dorf tragen, um Brot zu kaufen. Das 
Getreide ist verhagelt. Sie bitten um Geduld bis «ach der Ernte, 
da wollen sie geben, was sie können. Daselbst.

Der Pfarrer kann, weil Alles verwüstet ist, weder seine 
Zehnten erhebe», »och seine Wiedcmut bestellen. Der Schnl- 
meister mnß miserabel leben. Dann ist ein Richter da, 5 Rats- 
persvnen, Handwerker, welche von ihrem Amte kein Eiulvmme» habe», 
3 Fleischer, 3 Schuster, 3 Schneider, 1 Bäcker, 2 Grobschmiede, 
2 Zünmerleute, I Leinweber, k Bader, 3 Töpfer, 2 Büttner, 
1 Mälzer und Brauer, 22 Bürger uud Wittwe», so kein Hand- 
werk haben, diese brauen. Dann noch 1 geringer Bürger, 2 Wittwe», 
2 Tagelöhner, 1 Frohnbote, 2 Knechte, 4 Mägde. W. D. N.

1001. Das geringe Städtlci» Priebus, wo der Zeit über 
40 ganz bettelarme leuth nicht wohnen, befindet sich an Steuer- 
schapnng anf II 708 Mark. 5t. p. 1119.

Der von Schelleudorf zu Priebus liegt iu der Ansage auf 
2014 Thlr. 5t. p. 1117.

1002, deu 17. Februar. Rat und Bürgerschaft au dcu Amtö- 
vcrweser: Sie sollen 50 fl. versessene fürstl. Subsidiengelder zahlen 
nnd habe» die Exccutiv» a»f sich. Sie habe» nicht mehr als 
9 .Reichsthaler, die sie auf Abschlag einsenden, bitten um Geduld 
uud Befreiung vvn der Execntion. H. A. 70, 2.

Den 3. März beschwert sich Kurt Rcinicke vou Kallen- 
berg, daß die Priebusser die Neissebrücke ciugehen lassen. Der 
Rat weist im April die Klage zurück: Das Domiuium baue die 
Brücke uud habe daher auch deu Zoll. Die lansitz'schcn Dörfer, 
welche sonst bei Reparaturen Fuhren gethan, verweigerten sie jetzt. 
Wenn der von Kallenberg sage, der kurfürstl. Zoll leide darunter, 
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so Wüßten sie nickt, daß ein solcher in Pvdrvsche sei, wohl aber 
habe der von Kallenberg einen neuen Zoll in Podrosche angelegt, 
weshalb eben die Fuhrleute die Straße durch Priebus mieden.

Siegfried Schcffler, Sohn des Pastors Gottfried Scheffler, 
schrieb Kalender, einen auf 18 Jahre.

1662, deu 4. November. Instruktion des Rates für den 
Weinschenken: Er soll ... in alle Wege, zu welcher Stunde den 
Weinkeller-Borstehern zu auchteu beliebt, es wären viel vder 
wenige Fasse leer, ohne einige Widerrede dessen abwarten nnd 
sofort bezahlen. Das cingekvmmene Geld soll er bis zum Auchtcn 
oder Einkauf der Weine treulich behalten. Er soll mit dem Wein
lager, ehe grauchtet wird, treulich umgehen, nicht mit Wasser- 
oder altem Weinlager vermehren. Er soll nach jedem Auchtcn, 
es sei an fremden oder Landweineu eine jede Maßkaune, die zwar 
nun bei seinem Anzüge 31 Nvßel halten soll, nur mit 30 Nößel 
bezahlen wegen des Abganges au Troffwein uud Ausgießens beim 
Auchteu. Betreffend aber seinen bei den gehaltenen Anchten und 
künftigen Abzüge verbleibenden Rest hat der Schenke Bürgen 
gestellt. B. P. D. 39l.

Priebus hatte 12 Huben 10' Ruten. B. Extr.
1663, den 27. März wird der Weinkeller und Salzschauk um 

12 Reichsthlr. verpachtet.
— Den 5. April bitten die Priebusser kläglich um Hilfe. Sie 

hatten Execution wegen der versessenen Monatsgelder: nnn kam 
noch der sürstl. Amtöpfändcr wegen 146 Mark fürstl. Snbsidiengelder.

1663. Zinsregister zu Priebus:
Alte und neue Reste des jährlichen Getreide-, Silber- nnd 

Wiesenzinses (für die Kirche in Priebus).
Zu Quolsdorf. Die Oppelschen Erben sind laut Berechnung 

vvm 6. Oktober 1625 lind des eigenhändig unterschriebenen Be
kenntnisses des Ernst von Oppel schuldig an Kapital 86 Mark, 
an Interessen vvm Jahre 1625 bis 1663 jährlich 5 Mark 9 ar^. 
193'/, Mark.

Sie sind schuldig, jährlich 1 Scheffel Weizen vder dafür 
1 Scheffel 1 Viertel Kvrn, ferner 1 Scheffel Kvrn, l Scheffel 
Hafer und Silberzins 5 kleine Groschen; sie restiercn seit 1633: 
38 Schfl. I Vrtl. Kvrn, nvch 31 Schfl. Kvrn, 31 Schfl. Hafer, 
3 Mark 26 kl. Gr. Silberzins.

Ehristvph Wvlf daselbst rcstiert 116 Schfl. Korn, 55 Schfl. 
Hafer, Silberzins von 32 Jahren 5 Mark.

Zu Melleudorf. Caspar von Schwarz zinset jährlich 3 Schfl. 
Korn, 3 Schfl. Hafer, 20 kl. Gr., rcstiert seit 1630 bez. 1633.

Michel Cnnrad 1'^ Schfl. Kvrn, 1^/, Schfl. Hafer, 10 kl. 
Grvschen, restiert seit 1633. Matches Henisch auch sv.

Mit Anderen ist in Mellendvrf Summe der versessenen Zinsen: 
283 Schfl. Korn, 286 Schfl. Hafer, 63 Mark 33 kl. Gr. 6 Heller.
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Dubrauer Wiesenzius dem Rate zu Priebus. Der von 
Metzrode und Andere rcstieren 48 Mark.

Das Gut Patach ist dem Rate zu Priebus an geliehenen 
Pricstergeldern vermöge Obligation vom 24. Juni 1618, worin 
das Gut zum Unterpfande verschrieben ist, 24 Mark schuldig, 
welche jährlich mit 2 Mark verzinset werden, thut in 45 Jahren 
90 Mark.

Mehr giebt das Gut Patach dem hiesigen Schulmeister: 
jährlich entweder 8 «»gedroschene Korngarben oder anstatt deren 
5 Metzcn Korn, seit 1638 hat es nichts gegeben.

^.ctum Priebus, am Tage Michaelis.
Bürgermeister nud Natmanne. 

H. A. 36, 10 f. 240.
1663, den 2. Oktober. Der Rat an den Amtsverwcser: Sie 

sind in starke Reste geraten, sowohl wegen der fürstl. Gelder, als 
auch wegen der Monatsgclder. Nun haben ihnen die Stände in 
dem jetzt begriffenen Landesverteidigungswerk nach ihrer hohen 
Steuertaxe 60 bis 70 Reichsthlr. aufgelegt. Das ist unmöglich 
auf einmal zusammen zu bringen. Sie werden sich nächstens mit 
den Mundicrungsgeldcrn einsindcu, mit den Werbegcldcrn bitten sie 
Geduld zu haben und mit der angedrohten Amtsstrafe sie zu ver
schonen, damit die Leute nicht fvrtzuziehcn veranlaßt werden.

Infolge der wegen der Türkeugefahr befohlenen Aufzeichnung 
wurde auch in Priebus die wehrhafte Mannschaft gemustert. Es 
wareu 36 angesessene und 5 unangcscssene Bürger, wovon 17 mit 
Feuerröhrcn, 1 mit einer Muskete, 16 mit Hclleparthen, 6 mit 
Spießen, 1 mit Ober- nnd llntergewehr versehen waren. Außer
dem waren noch 13 junge Leute, welche zwar das Bürgerrecht 
erlangt, aber nicht eigene Nahrung und Behausung hatten.

Priebus durfte übrigens diesmal, ebenso wie mehrere Dominien, 
keinen Mann geben, aber von 2333 Reichsthlr. 19 gr. gab es 
14 Reichsthlr. zu Auschaffuug vou Wagen u. s. w.

Die Bürgerschaft giebt dem Obersten von Seher 40 Reichsthlr. 
und erhält dafür die Erlaubnis, das umgefallene und liegende 
Holz in der kleinen Heide zu holen. Nur kein grüner Baum 
soll ohne Zettel vou der Obrigkeit umgehauen werde».

Den 6. Juni und 29. Oktober klagen die Priebusser, daß die 
Edelleute auf deu schlesischeu Dörfern brauen und ihre Kretschame 
mit Bier belegen, da sie doch keines Kretschamverlags berechtigt 
sind. W. D.'N.

1664. Der Rat von Priebus wird angewiesen, wegen der 
angegebenen Kirchcnzinsreste von 283 Schfl. Korn, 286 Scheffel 
Hafer und 63 Mk. 33 klg. 6 hl. Geld Beweis zu führen, ob die 
angegebenen Geld- und Gctrcidezinseu allein auf dem Rittersitz 
Mellcndorf oder deu dazu ausgekauften Bauergütern oder aber 
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auf anderen wüsten Banerqütern, wie die Fran Schivarzin weint, 
liegen. H. A. 45, 33 f. 107.

1664, den 6. Oktober. Die Priebnsscr bitten, da sie die im 
Jahre 1641 gefangenen Schweden auszulöscu gezwungen wurden, 
nm Erstattnng dieser Summe, ivie eS ihnen durch Regierung nnd 
Staude versprochen worden, durch Anrechnung ans ihre Reste, 
sonst kommen sie nie ans den Resten, da das, was sie zusammen 
bringen nnd an den Einnehmer liefern, anf die versessenen Reste 
gerechnet wird nnd so die nett angelegte Steuer znrückbleiben mus;.

Der Verweser empfiehlt am 24. November den Landesältesten 
Berücksichtigung. H. A. 70, 2.

Auf die Dankwartschen (siehe 1640) 446 Reichsthlr. werden 
der Stadt Priebus am 4. Juli <1665?) von den Saganer Ständen 
100 Reichsthlr. an Soldaten Verpslegungsgelder» abgeschrieben.

Den 10. März 1666 starb der Erb Herr .Hans Christoph von 
Schellendvrf. Herzog Wenzel wurde sein Universalerbe.

Am 15. April 1666 wurden die Priebusser vou den Herzog 
lichcn Kommissarien in Eid und Pflicht genommen.

Den Eid schwuren folgende Bürger und Einwohner des 
Städtchens, ohne die Wittwen, welche abwesend waren:

Hans Jakob Hochberger, Richter.
George Randack, Schuhmacher.
Christoph Knöhl, Schneider.
Andreas Blasius, Schnlmeister.
Melchior Hartmann, Bote.
Elias Tabor, Leinweber.
David Wandtge, Büttner.
Martin Mechler, Töpfer.
Kaspar Würschig, Gastwirt.
Thomas Vvlkmar, Schneider.
Mathes Saget, Bäcker.
Christoph Schnbart, Fleischer.
Christoph John, alter, Schindelmacher.
Christoph John, jünger, Zimmermann.
Michel Schubert, Fleischer.
Gottfried Henschel, Schuhmacher.
Mathes Blasius, Fleischer.
George Tscherche, Fleischer.
Christoph Protzig, Schlosser.
Balzer Franzke, Schuhmacher.
George Becker, Töpfer.
Elias Heiutze, Schneider.
Hans Wolfs, Schindelmacher.
Christoph RöSner, Steingräber.
George.Krause, Büttner.
Adam Schnieber, Ackersmann.
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Balzer Rothe, Lumpensammler. 
George Scheback, Paucrknecht. 
Christoph Scheback, Weher. 
Lorcnh Lehman», Schuhmacher. 
Joachim Scholz, Tagelöhner. 
Caspar Köhler, Tagelöhner. 
Adam DominiS, Schneider. 
Hans Dreßler, Töpfer.
Andreas Köhler, Lumpensammler.
David Hennig, Töpfer.
Melcher Sage!, Bürger und Besitzer des 

Oppelischen Gütleins.
George Schirge, Tagelöhner. 
Melcher Friedrich, Müller. 
George Sachse, Koch. 
Clias Krahmer, Maler. 
Christoph Paul, Töpfer. 
Hans Micke, Ackersmann. 
George Rothe, Tagelöhner. 
Christoph Mechler, Brauer. 
Adam Henning, Ackersmann. 
George Langhammer, Leiinocbel. 
George Frcntzel, Bader. 
Andreas Blasius, Tagelöhner. 
Christoph Sattler, Schmidt. 
Michel Scholz, Papiermachcr.

Das Städtlein, worin sich obbcschriebene 5li Wirthe iezo be
finden, ist noch mcistentheils wüste und haben die guten Leute 
außer dem wenigen Ackerban gar schlechte oder vielmehr gar keine 
Nahrung: denn sie klagen, daß der Landvogt Freiherr vvn Calen 
berg, Crbherr zu Muskau ihnen die Landstraße auf die andere 
Seite der Neiße vi et tueto entzogen hätte, daß er seine Gränzen 
bis an das Ufer dieser Seiten prätendirte und deswegen vor dem 
Stadtthore diesseits der Neisse Jahrmärkte hielte und ihuen die 
Fischerei gänzlich entzöge, daß auch kein Caleuberg'scher Unterthan 
unerachtet selbige in das Kirchspiel Priebus gehörten, bei Trau
ungen, Kindtauseu oder Begräbnissen bei harter Strafe nicht einen 
Trunk Bier in der Stadt thnn dürsten, daß wegen Ruin der 
Brücke, Mühle lind Wehres alle Mahlgastung ausbliebe und also 
aller Vortheil vom Urbar uud sausten entzogen würde.

Brücke und Wehr. Vom Neißthore kaum einen Steinwurf 
liegt die kleine Brücke über deu Mühlgraben, welchen Herr von 
Calenberg für die alte Neiße ausgiebt, deshalb die Gränze bis 
in die Hälfte desselben prätendireud. 5V Schritte davon liegt die 
Brücke über die Neisse, welche wie die obige an Dielen und 
Pramen ganz rninirt ist. Bon der ersten Brücke des Mühl

10
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grabens oberhalb ei» Paar Musketenschüsse stehen die rudern, 
welche zeigen, wo das Wehr diesseits anfing nnd zu Podrosche, 
Muskanischer Seits angeheftet geivesen. Ohne große kosten nicht 
zu ergänzen.

Die Mühle ist unbrauchbar.
Die Schloßäcker. Den Mühlgarten, Hannncrwerder, Nieder- 

und Oberhail hat Jininissuö (Oberst von Seher) nach Buchwald 
vermietet. Die unten an der Stadtmauer stehenden und dazu 
gehörigen Scheuern sind sehr böse. H. A. 36, 10 f. 42—44.

Öppelische und Spillcrische Gütlein gehören dem von Schellen
dorf nicht zu, daher sie den nächste» privritätischen Creditvren und 
den Bürgern wegen der Steuern pro rntn zu distribuieren wären, 
allermaßen sie teils schon eingeteilt sind. H. A. das. f. 46.

1666, den 2. Juli. Pastor Magister Gottfried Schefler wird 
durch Schlaganfall gelähmt. Die Priebusser wollen de» Lehrer 
Martin Mühle» zum Substituteu. Denselbe» wolle» die Seltener 
zum Prediger habe», sobald ihre Kirche wieder erbaut sein wird. 
W. D. St.

1667 sollte die baufällige priebus'sche Reissebrücke repariert 
werden. H. A. 84, 2. L. X.

1667, den 24. August. Richter und Ratmanne an de» 
Kammcrdirektor Thevphii Räthe! a»f Hirschfelda»: Sie wolle» die 
Viehmürktc, welche früher a»f alle» Wocheiimärkten abgehalten 
worden, aber durch de» Krieg ganz abgekomme» si»d, wieder be 
ginne» u»d zwar zunächst a» de» Jahrmärkten, z»»i ersten Mal 
an, Kirmeßmarkt. Sie habe» den Städte» M»skau, Triebel, 
Rvthettlmrg bereits davon Kenntnis gegeben, wolle» es dem Lande 
nächsten Sonntag von de» Kanzel» verkünde» lasse», bitten aber 
anch nm Amtspatent, besonders aber um ein Brieflein an alle 
Kammerdörfer, daß die Bauern das Vieh, welches sie verkaufen 
wollen, nur in Priebus zu Markte bringen oder wenigstens da
selbst zuerst anbieten.

Die herzogliche Regierung entspricht der Bitte durch Pateutc 
an die Räte der oben genannten Städte vom 27. Anglist 1667. 
H. A. 70, 2.

1668. Reformation. Am 20. März erscheinen vor den 
herzoglichen Kommissarien Hans Jakob Hochberger, Richter und 
I^rimarius, ir. Christoph Weyhka, Georg Randta'), Thomas 
Bolckhmar, (der zugleich auch Kirchvater ist), Christoph Kienl, alle 
Ratsperscmen versprechen den Gehorsam. Der Rat giebt vor, es 
wäre ein Kelch von Silber und Paten in Händen des Rats und 
hat solchen eine Frau zur Kirche verschafft mit der Bedingung, 
daß er, wenn eine Reformation vvrgenommen werden sollte, ihren 
Erbe» wieder heimfallen soll. Die Kommissarien sagten: was

') Oben im Jahre 1666, Nandack. 
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einmal der Kirche gegeben, müsse dabei verbleiben. Rat soll ihn 
in Händen verwahren, bis der katholische Pfarrer kommt, dann 
folgt weitere Berordnnng.

Gottfried Schäfflcr, Pastor nnd Martin Millins, Diakon ver
sprechen zu gehorsamen. Dann aber fängt der Diakon an, gleich
sam zu peroricreu und zitiert Texte aus der hl. Schrift, wozu er 
sich lange zuvor gefaßt gemacht, wird ihm aber von der Commission 
Schweigen auferlegt uud gefragt, ob er die Patente (des Herzogs) 
nnd die Propvsitivn gehört. Millins: Er habe alles wohl ver
standen. Commissarien: ob ihm dann nicht aller actus exercitii 
(kirchliche Amtshandlung) eingestellt worden, dem er nachzukommen 
versprochen. Millius: Ja, er werde auch dem nachkommen. 
Commissarien: Warum er sich baun unterstehen darf, der Commission 
selbst eine Predigt zn halten; ob er meine, die Commissarien Hütten 
nichts anderes zn thnn, als sein Geschwätz zu hören. Millius be- 
guemte sich, meldet aber: wenn sie gleich von hier fort müßten, so 
wäre ihnen schon Condition von dem Herrn von Callenberg in 
der Lausnitz versprochen worden, und weil zu dem priebus'schen 
Kirchspiele 6 Lansnitzische Dörfer des Freiherr» vvu Callenberg 
gehörten, werde er von denselben nichts weiter herüber gehn lassen. 
Commissarien: Ob der Freiherr von Callenberg ihn als Prvcurator 
bestellt, solches an seiner Statt hier anzubringcn, er solle thun, 
was ihm besohle» worden. Man werde schon ohne ihn wissen, 
was wegen der 6 Dörfer zu thun.

Als die Kirche versiegelt wurde, war viel Volk versammelt, 
und unter dem Hänfen sagt Einer: Kommt, der Graf zu Sorau 
hat noch in die 30 leere Stellen, die will er umsonst geben, wer 
hinüber will. Diesen hat die Commission alsbald lassen hinweg
nehmen nnd mit Gefängniß bestrafen, sv wurde darauf alles stille.

Die 0 lausnitzische» Dörfer si»d Leipa, Bnchwaldt, Tobersch, 
Hochwaldt, Klein-PriebuS, Potrvsch, Wretptsch. (Dieser letzte Name 
ist »»leserlich geschrieben. Es heißt „0" Dörfer nnd 7 werden 
genannt. Hochwaldt »nd der letzte Raine sind gar nicht zu veri
fizieren und kommen später nie mehr vor, sondern Wcrdeck, Neu- 
dörfel, Pecharn, vul^o auf'm Hammer genannt).

Der Schulmeister Hans Roth verspricht Gehorsam.
Hierauf kamen 3 sächsische Edelleute aus der Lausnitz als 

Hans Balthasar vvn Schwanitz, Heinrich vvn Deupolt nnd einer 
von Gersdorf anf Dobers und bringen Bitten vor, welche ab
geschlagen werden. H. A. 71, 22. Original.

k669, den l1. Juli. Rat uud Bürgerschaft bitten den Ver
weser um Fürsprache: Sie haben im Jahre 1660 von dem da
maligen Biergefülle-Obereinnehmer der Fürstentümer Glogau lind 
Sagan, Martin Petzoldt, die Erlaubnis erhalten, von den zu 
Priebus fälligen Biergeldern 20 Reichsthaler zu entlehnen, um 

10'
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die eingegangene und verbrannte Braupfanne zu reparieren. Der 
jetzige Obercinnehmer, George Vvn Schenkcndorf, mahnt sie jetzt. 
Ihre Branpfanne ist schon wieder schlecht und reparaturbedürftig, 
sie möchte» wieder 20 Ncichsthaler borgen. Sie wissen wohl zu 
bitten, aber nicht zu bezahle», bitte», wie sie scho» 1668 gethan, 
um Fürsprache, daß ihnen die 20 Reichsthaler geschenkt werden. 
H. A. 70, 2.

1669. Priebns restierte in die sagansche Landes-Steuerkasse 
von 1620 bis Ende 1669 an alten Steuern von 1620—1650 
18558 Reichsthaler, an Magazin- und anderen Getreideresten 
157 Reichsthaler, an neuen Steuern von 1661 bis Ende 1669 
20!9 Reichsthaler, Snmma 20785 Rcichsthlr.

Das Dörflein Priebus, der fürstl. Kammer gehörig, restierte 
an Steuern, fürstl. Hochzcitspräsenten lind anderen Geschenken 
seit 1620: 6l9 Rcichsthlr. W. D. N. 241.

Die Stadt hat dem Kap lau (wahrscheinlich Martin Mühlen) 
zu seiner Hochzeit sür 5 Rcichsthlr. 12 Gr. Zinn vcrchrt. Das.

1670. Bisitativns Protokoll. Abends gegen 6 Uhr. 5. Januar.
1. ward von dem Stadtrichter überantwortet der Frau von 

Callenberg Antwort de dato MnSkau, den 4. Januar aus der 
fürstlichen Regierung Schreiben ds dato 3. Jannar, worinnen sie 
sich entschuldigt, warum sie niemanden wegen der nach Priebns 
eingepfarrten Dorfschaften auf Begehren vor jetzv zur Kicchen- 
Bisitation absenden könne.

2. Dezem soll bekommen der Pfarrer von Priebus der Stadt 
25 Schfl. 1 Brtl. Korn und 18 Schfl. 3 Metzen Hafer, beides 
Prieb. Maß. Dieses Jahr hat er in allem bekommen 5 Schfl. 
Korn und 5 Schfl. Hafer, so mit Geld bezahlt worden.

Bon den 7 Oberlansnitzischen Dörfern als:
Leippe, gehört Hans Balthasar Schwanitzen, allda soll 

geben der adelichc Hof 2 Schfl. 2 Brtl. Korn, 3 Schfl. 2 Brtl. 
Hafer, die Pauern zusammen 3 Schfl. 2 B. Korn ulriusque (vvn 
jedem).

Dobritsch, eine kleine Meile von Priebus (jetzt Dobcrs) 
George Heinrich vvn Dcnpvlt, 2 Schfl. Kvrn, 2 Schfl. Hafer. 
Georg Siegmund Vvn Gerßdvrf 2 Schfl. Kvrn, 2 Schfl. Hafer. 
Die Panren aldvrt Kvrn Hafer. Diese 2 vorstehenden 
Dörfer geben Görlitzer Maß.

Bu chwald. Weges vvn Priebus, dem Herrn von Callen
berg zuständig, gibt 2 Schfl. 3 B. 3 Metz. 3 Maß. Korn, 2 Schfl. 
1 B. 3 Metz. 3 Maß. Hafer Prieb. Maß.

Klein-Priebus gehört dem Herrn von Callenberg, Weges 
von Priebns über der Neisse gelegen. Korn 3 Schfl. 2 B. 2 M. 
Hafer 3 Schfl. 2 B. Prieb. Maß.
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Poidrisch (heut Podroschc) quer über die Brücke an der 
Neisse gelegen. Korn 3 Schfl. 2 P. 2 Metz. Hafer 3 Schfl. 
2 B. Prieb. Maß.

Der Scholz zu Poidrosch (sie) hat auf zweimaliges Erfordern 
nicht kommen »vollen vor die Visitation, will auch nichts an 
Dezem gebe», weil es ihm seine Herrschaft nicht besohlen.

Neudorf. l Meile von Priebus über die Heide ist Herrn 
vvn Eallenberg gehörig, gibt in allen 3 Schfl. 2 V. Korn; ist 
aber niemand alldar und ganz wüste.

Werd ick. '/^ Meil von Priebus zu Herrn von Eallenberg 
gehörig, soll geben Korn und Hafer je 2 Schfl., 1 V. Prieb. 
Maß.'

Summa der Laußnitzischen 7 Dvrfschaften 3 Malter, 9 Schfl. 
2 Vrtl. 1 Metze 2 Mäßel.

Die Saganische cingepfarrte Dörfer sollen geben Alles nach 
Prieb. Maß.

Windisch-Mustau. Herrschaft und Unterthanen zusammen 
7 Schfl. 3 V. je Korn und Hafer, geben jetzt 3 Vrtl. je Korn 
und Hafer.

Mühlbach. 3 Schfl. 2 V. Kor», 3 Schfl. Hafer. Earl 
Rudolf vvn Vebra» berichtet, er gebe in allen» 8 Schfl. Hafer; 
der Pfarrer berichtet, die Herrschaft gebe 8 Schfl. Hafer, die 
Unterthanen 1 Schfl. Korn nnd 1 Schfl. Hafer.

Dubraw. Herrschaft und Unterthanen geben zusammen 
8 Schfl. Korn, 8 Schfl. Hafer. 1 Meile von Priebus. Jetzt 
wird vom Vorwerk gegeben 3 Schfl. Korn 3 Schfl. Hafer. Der 
Unterthan, so jetzt allein, gibt 2 Vrtl. Korn, 2 Vrtl. Hafer.

Welsch in allen zusammen 7 Sch. 2 V. je Korn und Hafer, 
'/z Meil von Priebus ist meist wüste und gibt jetzt nichts an 
Dezem.

Zessendorf in alle» zusammen 7 Schfl. 2 Vrtl. je Korn und 
Hafen Meil von Priebus. Dieses Jahr hat der H. Pfarrer 
von 2 Jahren von den Unterthanen vor alles und jedes bekommen 
l'/» Reichsthaler.

Patach, '/§ Meil stark von Priebus, 2 Schfl. 2 V. je Korn 
und Hafer. Jetzt bekommt der H. Pfarrer 1^ Schfl. Korn, 
1 r/, Schfl. Hafer.

Die Schellendorfischen Vorwerke 10 Schfl. 2 V. 2 Metz. 
Korn, 10 Scheffel l V. 2 Metz. Hafer. Hiervon hat der H. Pfarrer 
»och nichts bekommen^).

Mcllendorf, 1 Meile von Priebus, 5 Schfl., 1 V-, 1 Metz. 
Koni, 4 Schfl. 3 V. 2 Metz. Hafer. Hiervon hat der Pfarrer 
nichts bekommen.

'» Diese Verwerte waren zur Zeit im Besitze des Herzogs Wenzel.
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Dieser Dezein, wie Otto Heinrich von Bebra» berichtet, 
gehöret nach Groß-Selten zur Kirche. Dein gewesenen Pfarrer 
zu Priebus soll hiebevvuetwas von der Herrschaft zu Melleudorf 
gegeben worden sein.

Die Kirche in Priebus ist zwar groß, aber vom Feuer ver
zehrt, an Stelle des Gewölbes mit Ballen gedeckt. Der Altar ist 
aus Nieder-Hartmauusdorf geborgt. Keine Paramente. 2 zinnerne 
Leuchter. Fenster znm größten Teil zerbrochen. Kein Ta»f- 
becken, soll in Poidrische sein bei dem vorigen Pfarrer, von Zinn, 
wie der Pfarrer berichtet, item wären 6 hölzerne Lenchter weg
gekommen und 1 zinnener Kelch. Diese Stöcke herbeiznschaffen, 
wird dem Richter befohlen. Den silbernen, vergoldeten Kelch haben 
Margarethe's, Gregor Hechens Ehefrau, Erben vermöge co»ditio- 
niertcn Testaments und Legats cko ckulo 17. Jnni 1635 wieder 
zn sich genommen bei vergangener Reformation vicko Stadtbuch 
von Priebus.

Kapital hat die Kirche 338alte Mark ü 70 Krzr. oder 
18 gute Groschen und 2 gute Kreuzer und versessene Zinse von 
1046—1652 126 Reichsthlr. 45 kl. Groschen. Die nenesten 
Kirchenregistcr von 1652—1666 sollen bei einer Wittwe sein, 
sollen dem Richter übergebe» werden; der soll sie dem Pfarrer 
ausantworten. Jetzt ist nur ein Kirchvater, der andere ist gestorben. 
Zwei Glocken, eine groß, die andere klein. Erbzinsen hat die 
Kirche jährlich 1 alte Mark 23 kl. Gr., restiert daran von l646 
bis 1652 5 Reichsthlr. 6 Sgr., 10 Pf., von 1652 bis jetzt alles.

Der Pfarrer klagt, daß weder die Stadt noch die Eingepfarrten 
sich zu Offertoriis verstehe» wolle». Diese aber sagen: wäre von 
undenklichen Zeiten keines hier in Branch gewesen. Der Glöckner 
hat vor diesem alle Onartal aus der Kirche aus dem Säckel 
2 alte Mark bekommen. Der Pfarrer predigt hier in 3 Wochen 
etwa einmal. Kirchweih ist Sonntags nach Egidi. Wiedmnth ist 
auf 10 oder 12 Scheffel über Winter zu säe», geräumt uud über 
Sommer könne» etwa 6 Scheffel Prieb. Blaß gesäet werde». 
Die Wiese» sind verwachse». Am Tage Johannis (also 1669) 
hat der Pfarrer die erste Messe hier gelesen und heute am Feste 
der hl. 3 Könige die andere »iid also, wie er berichtet, in 
129 Jahre» 2 mal chämlich das 2. Mal seit 129 I., seit 1540).

Vo» Melleudorf uud Quolsdorf soll die Kirche zu Priebus 
Kirchengeld zu fordern habe». Die Dokumente hierüber sollen zur 
fürstl. Regierungskanzelei eingeschickt worden sein pro li^uickutiono. 
— Pfarrer ist Pater Jakob.

1670, den 18. Juli. Das Amt befiehlt dem Rate, den zu 
Kuna befindlichen Kirchschreiber abznholen und ihm das dem un- 
katholischen Pfarrer gehörige Haus einzuränmen, die Kirche in 
Priebus mit dem unentbehrliche» Apparat z» versehe», ihre» Bei
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trag neben den anderen Eingepfarrten zu Bezahlung des Kelchs 
und Meßgewands abzuführen.

1670. Erläuterte Stcuertabelle vom 12. September. Die 
Stadt Priebus war an alten lind neuen Steuern, Landesanlagen 
und Kriegskvntributionen vom Jahre 1620 bis 1669 Ende De
zember in Nest geblieben 20741 Reichsthlr. 15 ar^. 7^/24 hl., 
davon wurden ihr erlassen 14741 Reichsthlr. 15 ar^. 7^/24 hl., 
4000 Reichsthlr. bleiben auf den Häusern zu Priebus reserviert; 
2000 Reichsthlr. hatte die Stadt in 10 Jahren abzuzahlen, jedes 
Jahr 200 Reichsthlr., jeden Monat 16 Reichsthlr. 20 Sgr. 
8t. p. 2094.

„Priebnßische Stcnerreste ... der Stadt Priebus geschenkter 
Stencrrest an 2000 Reichsthlr. Der Stadt Priebns werden 
4000 Reichsthlr. alte erläuterte Steuern erlassen". Hauptinventar. 
H. A. 54, 12 f. 106. Leider ohne Angabe der Zeit. Das Haupt- 
inventar schließt etwa mit dem I. 1707.

1670. Der Pfarrer Kasimir Patroczki vvn Patronow, Pro- 
tonvtarins Apvstolicus, Ihr. Maj. zn Polen Sckretarius, bittet 
den Amtsverweser um kräftiges Dekret, daß des evangelischen 
Pfarrers zn Podrosche Haus zu Priebus der Kirche zu Priebus 
übergebcn werde. Gründe: Der evangelische Pfarrer behält der 
Kirche vermachte Sachen. Das Haus ist der Kirche mehr als 
20 Jahre Zinsen schuldig. Die Kirche null das Haus nicht be
halten, sondern verkaufen, wenn der evangelische Pfarrer die Kirch- 
sachen nicht herausgeben will, nnd so werde das Hans wieder in 
den Besitz der Stadt kommen.

Das Amt schreibt an Otto Heinrich vvn Bebran am 18. Juli: 
er solle daS Seinige thun, um die bereits einmal auf Anhalten 
des Pfarrerrö zu Priebus gegebene Berordnung wegen Abholung 
eines zu Kunau sich befindenden Kirchschreibers nnd Einräumung des 
dem vorigen unkatholijchcn Pfarrer zugehörigen Hauses ins Werk 
setzen. Der Pfarrer hat auch um die Vergünstigung zu Abführung 
des anf einer zu Mellendorf gelegenen, aber seinem Vorgeben 
nach ihm zukommenden Wiese ausgewachsenen Heues angchalten. 
Das Amt erlaubt es, falls sich die Sache so verhält und die 
Kammer nichts erhebliches dawider hat. H. A. 70, 2.

Die Stadt mußte dem katholischen Schulmeister, den der 
katholische Pfarrer annahm, jedes Vierteljahr 2 Thlr. 22 Gr. 
6 Pf. Solarium geben. W. D. N.

1670 wird Priebus auf Fürsprache der herzoglichen Regierung 
„von den vorhin eingeteilten 4 Klassen der 40, 30, 20 und 
12 Kreuzer nur auf 12 Kreuzer durchweg bei jedem Rauchfange 
kollektiert". Bericht der Regierung an den Herzog. H. A. 74, 10. 
8t. p.
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Der alleinige Wein- Branntwein- und Salzschauk wird an 
den Senator und Organisten Joachim Zdenkv Groebler für 
11 ReichSthlr. jährlich verpachtet. W. D. N.

Ein Ungenannter schreibt über Priebns: Die von Herrn von 
Callenberg in Podrosche im vergangene» Jahre erbaute Kirche 
ist wie eine Scheuer, hat aber an der Stirne Fenster von Butzen
scheiben, ist 80 Schritt lang, l6 breit, 1 Steinwnrf weit von der 
Grenze, 4 Minuten von Priebus. Der Herr von Calleuberg 
gedenkt eine neue Kirche auf dem das Dorf überragenden Hügel 
zn erbauen. 150 Fuhren Steine sind schon angefahren. Die 
Lausitzer Stände sollen znr neuen Kirche beigcsteuert haben. Es 
ist den Priebussern zwar strenge verboten, die neue Kirche zu be
suche», indessen die jüngeren Leute gehen doch heimlich an Sonn
tagen über die Brücke. Der vertriebene Prädikant hat in Priebus 
ein Haus, welches seine Sohne nnd Töchter lind sein Brnder 
bewohnen, in diesem Hanse kann er den Lutheranern heimlich die 
Sakramente spenden, zumal in der ganzen Stadt kein katholischer 
Beamter ist, der nnf die Lente auspaßte. Ja, der Prädikant kann 
sogar in der Kirche seine Sachen machen, denn sie steht Tag und 
Nacht offen, ist sehr vernachlässigt, innerlich gräulich schmutzig. 
Nachdem ich mir sie angesehen, befestigte ich die Pforte mit einem 
ziemlich großen Steine, damit die Schweine, welche anf dem 
Kirchhofe weideten, nicht hinein konnten. Kein Pfarrer, kein 
Kaplan ist da. Alle 5 oder 6 Wochen Gottesdienst. Der Pfarrer 
wohnt eine Meile von PriebnS in Hartmannsdorf und hat noch 
Lenthen, Neichenan, Gräfenhain, Groß-Petersdorf, Selten, Pechcrn 
und Freiwaldan unter sich. Die Priebusser klagen, das; man 
ihnen an die Stelle des vertriebenen Predigers nicht einen Geist
lichen gegeben habe, der sie lehre, was sie glauben sollen. Wenn 
die Jesuiten von Sagan ab und zu einen ihrer Missionäre Her- 
schicken möchten oder das Haus des Predigers kauften und 
Jemand ihnen da eine Residenz gründete! Das wäre wichtig 
bei der Nähe der Lausitz. Unter allen Umständen mns; das 
Haus dem Prädikauteu auS deu Häudeu gebracht und dem katho
lischen Priester eingeränmt werden, denn sonst kann der Prediger 
unter allerhand Borwänden dorthin kommen und die Lente in der 
Häresie bestärken. Die Ernte ist groß, der Arbeiter wenige in 
den reformierten Ländern des Kaisers. H. N. 72,27. Aus dem 
Lateinischen. Ohne Unterschrift, Ort nnd Datum, aber wohl 
aus dieser Zeit.

Ui71. Kirche zu Priebus. Auf dem Gute Möllendorf, Easpar 
von Schwaches Anteil. Die Kirche hat zu bekommen an 
Getreide 288 Scheffel Kvrn nnd 280 Scheffel Hafer Priebnßisches 
Maß, an Gelde 08 Mark 88 Klgr. 0 hl. that zusammen vermöge 
Kirchen Rechnungs EZraet 540 Thaler 9 ar^.: wird erläntert 
nnd behandelt auf 50 Thlr.
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Die Kirche zu Priebus hat zu bekommen vom Gute Patach 
laut odli^utinn 6. <1. 29. Juui 1t>18 Priestergeld Kapital 24 alte 
Mark — 29 Thlr. l2 log., hiervon von 1918 bis 14>7I jährlich 
2 Mark Zins, thut 100 alte Mark 108 Thlr 2 wg., wird er- 
läntert nnd behandelt anf 83 Thlr. 2 wg. H. A. 30, 8 f. 153. 
Laut Seite 176 wird die Kirche mit den 50 Thalern an 
die Stadt Priebus verwiese», lind vielleicht war es mit deu 
33 Thlru. von Patach ebenso. Der Herzog hatte nämlich in
zwischen beide Güter zur herzogl. Kammer gezogen, und diese 
vermied es gewissenhaft, mich mir einen Heller zu zahle», wen» 
sie nicht mußte.

1071, den 8. Febrnar. Der katholische Pfarrer beruft 
Matthias Mißigbrodt zum Rektor iu Priebus zunächst auf ein 
Jahr, daß er die Kirche uud Schule versehe und ihm gebührend 
an die Hand gehe. Sowohl der Pfarrer, als der Rektor haben 
das Recht vierteljähriger Kündigung. Gehalt des Rektors 
vierteljährlich 4 ReichSthlr., die Accide»tieu nach der Taxe, das 
Neujahr, Gründonnerstag, Wettergarben nnd Brote, freie Wohnung, 
5 Scheffel Äcker, der znr Schule gehörige Wicsewachs hier, zu 
Groß-Selten nnd Pctcrsdorf. Hätte er Lust zu einer Banstelle, 
so sollte cr sie bald bekommen nnd zwar mit Braugerechtigkeit. 
Unterschrieben Casimir Patroczki von Patronow, Urotonnr ap., 
Kon. Maj. in Polen Sekretarius, Erzpriester des Fürstentums und 
Pfarrer zn Priebns. W. Exe. 21.

1671, den 20. Anglist. Der Rat von Priebus bittet die Re
gierung um Hilfe, daß er vou Haus George von Lüttig zu Patach 
die schuldige» Priestergelder samt Interessen, 19 Reichsthaler an 
Kapital und die Interessen von 80 Jahren mit 24 Reichsthalern 
16 ggr., die er znr Erbannng der Kirche hoch nötig hat, erhalte, 
um so mehr, als es das Ansehen hat, als sollte eine Veränderung 
wegen des Gutes Patach geschehen. H. A. 70, 2.

Schon am 18. April d. I. hatte der Rat die Regierung um 
Hilfe gebeten und dabei die Forderung aus die Obligatiou des 
Heinrich von Hangwitz vom Jahre 1499 zurückgeführt. Helena 
Lübin Erbnehmin habe 1618, den 24. Juni, die Obligation aus- 
gefertigt; seit 1618 seien die Zinsen im Rückstände verblieben, 
2 Mark alle Jahr, mache 106 Mark. Daselbst.

1671, den 21. Oktober. Sämtliche Bürgerschaft an den Amts
verweser Freiherr» vo» Garnier:

Sie sollen wieder Steucrreste in die Landes-Kasse zahlen 
193 Thaler 33 wg. Nun ist ihre Armut bekannt, in der Stadt 
ist kein Kreuzer zu erwerben; von dem Dorfschaften wird kein Faß 
Bier mehr aus der Stadt geholt. Die besten Äcker sind zu dem 
fürstl. Vorwerk gezogen. Die fürstl. Schäfer hüten die Schafe bis 
an die Stadt heran nnd verwüsten die Felder so, daß kein Bürger 

n
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Lust Hut, die Felder zu bestellen. Sie bitten ulsu nm Geduld. 
H. A. 70, 2.

167 t. I. Zd. Groebler wurde Bürgermeister. Er tvur Katholik 
und begünstigte die Katholiken, war roh nnd gewaltthätig anch 
gegen Katholiken. Es wird ihm vvrgeworfen, das; er Steuern 
einzog und den Bürgern keine Quittung gab, die Steuern auch 
nicht abtrug.

Sagan, 19. Dezember. Da der Bürgermeister I. Z. Groebler 
gewisser Ursachen halber abgesetzt worden war, sv wurde die Ad
ministration dieses Amtes dem hiesigen Bürger Christian Gnttmann 
übergeben.

Den 20. Dezember kam ein Amtsschreiben, worin die Exeeutiou 
des gestrigen Dekrets suspendiert wnrde. Groebler blieb noch 
einstweilen im Amte. W. D. 9k.

1671. Der Herzog hat die Güter der Bauern im Dürfet in 
Besitz genommen. 1672. Der Pfarrer soll sich Heu, welches der 
Stadt gehört, haben schenken lassen.

Der Stadt droht Exeeution wegen 475 RcichSthlr., welche 
sie der herzogl. Kammer restiert.

Als Schulmeister und Notar wird Mitlacher erwähnt, als 
Schulmeister Valentin Zelter. Ersterer soll entlassen werden und 
die Stadt verlassen. Der Rat soll von Mitlacher und Groebler 
Rechnung abnehmen. Groebler habe Kirchengelder mit Wissen des 
Mitlacher an sich gezogen, den Brauer Andreas Lehmann bewegen 
wollen, die Bet-Scheune zu Pvdrvsche anzuzüuden, Kollekten zu 
Steuern unrichtig augewcndet.

1673. Groebler will den katholischen Brauer Lehman» verjagen 
und einen lutherischen annehmen; die Regierung schützt ihn.

Den 13. November wird Groebler abgesetzt und in Arrest 
gesteckt.

Den 13. Dezember wird Bürgermeister Wenzel Schubert 
installiert. Groebler soll gegen Kaution freigelassen werden.

1674. Dem neuen Bürgermeister wird von Worbs der Bor- 
wurf gemacht, daß er das Interesse des Fürsten auf Kosten der 
Stadt forderte. W. D. N. 259 f.

Der Markt zu Podrosche dauert fort.
1673, den 10. Juni. Cnrt Reinicke, Herr von Callenberg, 

schreibt einen sehr artigen Brief an Herzvg Wenzel in betreff des 
Wehr- nnd MühlbaneS bei der Stadt Priebus uud der Grenze, 
über welche Sachen zwischen dem Herzvg und dem verstorbenen 
Baron von Callenberg Streit gewesen war. Er habe dem herzogl. 
Rate Andreas Friedrich Magirus von Logan erklärt, der vvn der 
herzogl. Kammer unternommene Mühlbau bei Priebus könne nicht 
allein ungehindert fortgesetzt werden, sondern er wolle auch allen 
sonstigen Ansprüchen entsagen und darüber eine schriftliche Er
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klärung in der gewöhnlichen Form abgeben, wenn erst einige 
Differenzen mit dem Bormundc seiner Schwester bcigelegt sein 
würden.

1674, den 6. Oktober, erinnert der herzogl. Verweser Adam 
Leopold Freiherr vvn Printz den Baron von Kcillcnberg an die ver
sprochene Erklärung. Aber es scheint, daß er sie me abgegeben 
hat. H. A. 84, 3. O. K.

1674, den 22. Oktober. Hat man mit dem Obermüller als 
jetzigen Baumeister beim Priebusischen Wehr geredet wegen der 
kleinen Flntrinne, welche der Regent vor nötig zu sein erachtet, 
und hat der Müller berichtet, daß solche Flutrinnc gar nötig und 
dienlich sein würde, damit der Sand durch die Neisse darüber ab- 
gcführl werde» könne, welcher sonst den Mühlgraben wieder aus- 
süllen würde. Die Neuländezmsen zu Priebus solle» untersucht werden.

Den 26. Oktober erging ein Dekret an den Nat zu Priebus 
wegen der dort verwachsene» Neuläuder, daß einem Jeden, welcher 
selbige räumen würde, drei Jahre Freiheit davon gegeben werden 
sollte. Wer sein Neuland nicht räumt, soll desselben verlustig, und 
ein anderer, der dasselbe räumt, desselben teilhaftig werden. Das 
gilt von den Neuländern, welche ihre Herren haben. Wenn 
Jemand ein wüstes Neuland räumt, so sott er dreijährige Freiheit 
haben; findet sich aber einer zur Baustelle, so soll das geräumte 
Neuland wieder zur Baustelle gezogen werden, nachdem Jener die 
dreijährige Freiheit genossen und für das Nvden entschädigt worden 
ist. Kammerprvtvkoll. H. A. 88, 3.

1675, den 28. Januar. Bürgermeister uud Natmaune der 
Stadt Priebus beschwere» sich, daß der fürstl. Nentmeister vv» 
der Stadt die Geschösser, ob zwar nicht für voll, wie sie in dem 
alten Urbar begriffe», dennoch über 10 Neichsthlr. ohne alle 
Mittel fordere, da es doch nicht viel über 7 Neichsthlr. und 
etliche Groschen eiutrüge und sich Niemand zwingen lasse, ein 
mehreres zu geben, als was er vvn seinem Hause zn geben schuldig, 
wvmit sich auch die vorige Herrschaft allewege beschlagen lassen.

item klagen wegen des geforderten Neuländezinses, da sie 
doch erst von u. 1675 Michaelis anfahcn, nnd vom Scheffel Aus
saat 4 Groschen geben sollen, dem sie auch gehorsamlich nachlcbcu 
wolle»; bitte», sie i» Schutz zu uehmeu und mit ueuc» Auflage» 
nicht beschweren zn lassen.

Darauf und auf deö Neutmeistcrs Bericht wurde am 4. Fe
bruar entschieden:

daß vvn den Geschössern pro tormino Michaelis sv viel für 
das Jahr 1674 eingekvmmen, die Hälfte, 6 sl. 47 krz. 4^ Pf. in 
das fürstl. Rentamt abgegeben, die andere Hälfte der Stadt und 
dem Rate in Priebus in Händen gelassen werden svlle, die sehr 
baufälligen Thore und andere Stadtnotdürften in etwas davon 
anzurichten.

II-
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2. Die Neuländezinsen werden wegen der a. 1678 geschehenen 
Wintcraussaat nnd der Sommersaat von 1674 nachge^chen, was 
aber a. 1674 über Winter und a. 1675 über Sommer ausgesäet 
werde» wird, davon sollen anf Michaelis instchenden 1675. Jahres, 
als dann anzufahen, vvn jedwedem Scheffel 4 kais. Groschen ge
geben. Kammerprotvkoll. H. A. 88, 3.

1675. Rittmeister Johann Sebastian von Hcigel war in 
Priebus am 17. Juni vom 1. Februar ab. H. A. 70, 2.

— Reichskrieg mit Schweden, daher Durchmärsche. Wasser
schaden.

— den 21. Juni. AmtSbefehl, sich bei Tanfen, Trauungen, 
Begräbnissen an die Patente zu halten.

— den 7. August wird die Stadt vvn der fürstl. Kammer 
gebeten, dass ein Jeder einen Tag am Wehre arbeite — nicht ans 
Schuldigkeit — und versprachen, bei vvrkvmmender Rvt ihr wieder 
zn helfen.

- den 23. September. Das Amt befiehlt dem Rate, den 
Bürgern lind Eiuwvhnern anfzngeben, bei Strafe, das, sie Fuhren 
zum Brückenbali thun.

1676. Dem Bürgermeister wird scharf befahlen, Rechnung zu 
legen.

Den 28. Mai. Dem Bürgermeister und dem Ratmann, den 
er bei sich hat, wird gesagt: sie svlle» der Bürgerschaft nnd dem 
Rate van Priebus audcuten, den Reichsthaler vvn jedem Gebräu 
Bier zusammeuzlckmngen. Wenn der Verweser nach Priebns kvmmt, 
soll das Geld bereit liegen. Wer von den Bürgern es nicht giebt, 
der soll eingcsperrt, die von dem Rate abgescpt werden.

Deu 25. August. Der Bürgermeister Melchior Wenzel Schubert 
soll die Rechuuugcn bereit halte», wen» ma» de» 31. Ii. »ach 
Priebus komme» und de» folgende» Tag Dingtag halte» werde. 
H. A. 88, 3.

— Verbot, in einer neuen Kirche sich trauen oder seine Kinder 
taufen zu lassen. Zuwiderhandelnde sollen keinen GebnrtSbrief 
erhalten. W. D. N. 165. (Anm.: Neue Kirche im Gegensatz zu 
derjenigen, zn welcher die Leute vvn alters her gehörten).

Im Kammerprvtvkvll vvm 2. November 1674 heißt es: Erging 
eine Verordnung an den Regenten und Rentmeister, das; sie bei 
denen bevvrstehenden Dingtagen den Fürstlichen Kammerdvrfschaften 
ernstlich anbefehlen fallen, das; ein jedweder Unterthan nnd Haus
wirt das Taufen, Trauen und Kirchgchen in keiner andern Kirche, 
als wvhin Er vvn alters her gewidmet, bei Strafe 5 Reichsthaler 
verrichten lassen solle >c. H. Ä. 88, 3.

1675. Das Amt hat befohlen, sofort die Priebnsser Brücke 
zu reparieren. Die Bürgerschaft aber erklärte am 2. Oktober dein 
Rate: die vorige Herrschaft habe das nie von ihr verlangt, trotz
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dem die Brücke über 20 Jahr wüste gelegen. Als Herr Schellen- 
dorf im I. 1646 die Bürger zu seiner Arbeit zwingen wollte, sei 
ihm von dem Oberamte nnd damaligen Präsidenten und Landes
hauptmann Freiherr» von Schellendorf bei 100 Dukaten Strafe 
verboten worden, die Bürger mit neuen Auslagen zu beschweren. 
Anch die fürstl. Kvmmissarien Theophil nnd Adam Nettel haben 
ihnen nach des Herrn von Schellendorf Tode, als sie dem Herzog 
huldigten, mit Mund nnd Hand versprochen, ihnen keine neuen 
Lasten aufzulegen. Als der Herr von Seher die Brücke bante, habe die 
Bürgerschaft nichts dazu gegeben, sondern er habe sie aus eigenen 
Mitteln bauen müssen. H. A. 70, 2.

Das Amt deutet darauf am 8. Oktober an, es werde ja den 
Priebnssern nicht allein zugemutet, die Brücke zn bauen. Die 
Nachbarn in der Lausitz thun ja freiwillig Fuhren. Wer sich 
weigert, soll zur Strafe gezogen werden und künftig die Brücke 
nicht unentgeltlich benntzen dürfen. — Execution.

l 667, den 20. August. Die Stünde des Fürstentums an den 
Herzog: Die Stadt Priebns hat ungeachtet der ihr bei der Steuer- 
Erlünterung des Jahres 1670 erwiesenen Ergötzlichkeit gar wenig 
in die Landes-Steuerkasse eingebracht und ist in starkem Reste 
verblieben. Sie wird von ihren Administratoren durch eine wöchent
liche anf die bürgerliche Nahrung gelegte Anlage kollektirt. Die 
Stünde, welche wegen der Landschaft Ursache haben, zu wachen, 
was vermöge solcher Anlagen wirklich einkomme und warum in 
das Landes-Steneramt so wenig abgeführt werde, haben einigen 
ans ihrer Mitte den Auftrag dazu gegeben und das fürstl. Amt 
um die Vollmacht dazu gebeten, sowie darnm, daß die fürstl. 
Kammer dabei mitwirke, aber umsonst. Sie bitten den Herzog, zn 
verordnen, daß die Kommission fortgestellt werden möge. H. A. 74, 7.

Der Herzog ließ sich Zeit zur Antwort. Das Amt aber 
entsprach inzwischen dem Wunsche der Stünde.

1677, den 22. Oktober. Die evangelischen Priebusser an den 
Herzog Ferdinand: Da sein Vater bei der Reformation von 1668 
versprechen ließ, die Gewissen nicht zn krünken, die angsbnrgischen 
Konfessionsverwandten könnten hin und wieder in der Nachbar
schaft ihre Religion ausüben, wenn sie mir den gewöhnlichen Opfer-, 
Tauf- und Traugrvschen nach der kaiserl. Stolae-Taxordnung 
dem katholischen Geistlichen entrichten, so bitten sie jetzt, da der 
Wirtschaftshauptmann verbot, anderswo taufen und trauen zu 
lassen, als beim katholischen Pfarrer, daß sie doch bei der alten 
Gnade bleiben dürften; sie wollten ja gern Accidenticn an den 
katholischen Pfarrer nach wie vor entrichten. Der Wirtschafts
hauptmann von Backstroh schlügt die Bitte ab und weist die 
Petenten an den Amtsverweser am 24. Oktober. Ellas Prötzig 
müsse seine 2 Reichsthlr. Wachs Kirchenstrafe geben, weil er sein
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Weib kaiserlichem Befehle zuwider in einer unerlaubte» lutherischen 
Kirche habe cinleiten lassen. W. D. N. 266 f.

1678, den 21. Mai. Das flirstl. Amt zu Sagan an den Rat 
zu Priebus: Im April hat das Amt den Landesälteste», Christoph 
Nicol von Dyhren und Georg Abraham von der Heyde, Auftrag 
gegeben, in Priebus zu unteyuchcu, wie dort die Steuereiunahme 
gchandhabt wird. Aus ihrem Berichte hat mau gefunden, daß 
keine Ordnnng ist, indem der Bürgermeister einem Teile der Bürger
schaft ihre Stcucrbüchcl vorc»thäit, was großen Verdacht nach sich 
zieht, indem der Bürgermeister der armen Bürgerschaft aus dem, 
was er ciugcuommcn, 68 Reichsthaler, und die anderen Einnchmcr 
62 Reichsthaler schuldig geblieben sind. Kein Wunder, daß weder in 
die Laudesstcucr, noch in das fürstl. Rentamt etwas Erträgliches ab
geführt wird. DaS Amt befiehlt allen Einnehmern, die 126 Reichs- 
tbaler binnen 6 Wochen uud 3 Tage» einzuschickeu, deu Bürgern 
die Steuerbüchel eiuzuhandigeu, widrigenfalls Executiou und Strafe 
erfolgt.

Der Bürgermeister, Melchior Wenzel Schubert, verteidigt sich 
am 4. Juli d. I.: Steuerbüchel sind liege» geblieben, weil ihn der 
Rittmeister Heygel aus dem Rnthause trieb. Dauu hat er etliche 
Jahr die Steuereinnahme nicht gehabt und daher sind die Büchel 
vergessen worden; er hat sie aber hcrausgesucht uud deu Bürgeru 
zugestellt. Die Kommission ist so plötzlich gekommen und hat ihn 
so scharf vor der ganzen Bürgerschaft examiniert, daß er sich nicht 
auf alles besinnen konnte, was vor 44/, Jahren geschehen. So 
hat er 22 Reichsthlr. 1.6 ar^. Liefergelder nach Sagan geschickt, 
7 Reichsthlr. 21 ar^. den, Stadtschrciber Besoldnug, macht schon 
30 Reichsthlr. 6 ar^-., die vou deu 68 Reichsthlr». abgehe». Die 
übrige» Reste sind jetzt »»möglich ei»z»treibeu, da Monat- »nd 
Hubensteucrn, verakkvrdicrte »iid erläuterte Steuern, fürstl. Tub- 
sidien, Nauchfanggelder, Fleischpfeunig abgeführt werden müssen. 
Wenn gemeint wird, er habe der Bürgerschaft Unrecht gethan, so 
wolle er seines Salars von 4'/, Jahren, jedes Jahr 12 alte 
Mark'), also 54 Mark, die er noch zu fordern habe, verlustig gehe», 
wiewohl er bei jetzige» Kricgüzciteu und Märsche» viel nuSstehe» 
und zusetzc» mußte, bittet also demütig um Geduld, bis sie alles 
gut machen.

Unter demselben Tage bittet auch der Rat um Geduld uud 
Berschonuug mit der Execuüon. Sie haben aufs Land, für die 
entwichenen Bauer», au Bier uud andere» Lebensmittel» ei» 
ziemliches vorschieße» müsse» und »och keine» Ersatz bekomme». 
Es sind auch viel Restanteu in der Stadt. Wohl hat der Re»t- 
mcistcr Johann Rütel bei abgehalteucm Dingtage befohlen, daß,

1680. Das Biirgmneister-Salarium war 12 Schock — 11 MeichöthU.
16 ggr. W. D. N. ' 
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wen» ein Restant ei» Stück Acker rc. verkauft, man seine rück- 
stehendc Steuerschuld zurückbehalten nnd dem Einnehmer zustellen 
solle, aber das möchte langweilig zngchen. Sie wollen aber 
möglichsten Fleiß anwenden, um die Reste einzutreibeu. H. A. 70,2.

1078, deu 9. November. Bericht an das Amt: Der Freiherr 
von Eallenberg will den Priebnsser» das Recht, in der Neissc und 
im Mühlgraben z» fischen, abstreiten. — Ein Mann Execntion.

l 078. Ein Rauchfangkehrer ist entleibt worden, ein wendischer 
Bauer ist der That verdächtig, er hat den (allerdings nicht wen
dischen) Namen Peter Scholz. Derselbe soll nach Sagan vor den 
Stadtrichter gebracht werden. Der Rat möchte das wohl thun, 
erinnert sich aber seiner uralten Gerechtigkeit der peinlichen Gerichts
barkeit und bittet, ihn dabei zu schützen. Da alsdann der Mann 
den fürstl. Hofgerichten überliefert werden soll, sind sie sofort bereit.

Bei der Gelegenheit berichtet der Rat, das; ein Kirchen- 
diebstahl neuerdings herausgekommen ist. H. A. 70, 2.

Am 29. April 1079 hat der Herzog Ferdinand die Antwort 
auf das Schreibe» der Stände vom 20. August 1077 fertig:

Er findet es für unnötig nnd inkonvenient, daß die Stünde 
anstatt seiner Kammer eine solche Visitations-Kommission vor
nehmen wollen, da er schon selbst auf anderen Wegen wissen 
wird, die Sache zu untersuchen und nach Gestalt der Sache Ab
hilfe zu schaffen. Er befiehlt dem Verweser, die Kvllektierung der 
Priebusser mit dem Rate und dem Ober-Hauptmann Johann 
Gottfried von Backstroh gründlich zu untersuchen und zu berichten.

Der Verweser, Leopold Freiherr von Printz, berichtet am 
29. Mai 1079 dem Herzog: Er hat auf Bitten der Stünde schon 
vor dem Jahre das Werk vorgenvmmen und befunden, das; der 
Rat zu Priebus sich der Kollekte erstlich zusammen, dann auch 
eine Zeit lang absonderlich unterfangen, keiner aber sei abgetreten, 
der nicht ein ziemliches in die Steuer schuldig gewesen wäre. Er 
habe also für thunlich befunden, daß einer die Rechnung führe, 
wie denn auch bis ckato geschieht. Allein alhie scheint wider die 
Justiz gehandelt zu werden, indem den jetzigen Bürgern zu Priebus 
bei der Abführung nur über die alten Reste quittiert wird, da 
doch diese vor ihrer Zeit augcschwollen sind. Daher sei er der 
Meinung, an die Stünde zu verordnen, daß alle ihre Schuldig
keiten (der Priebusser uümlich) an den neuen Anlagen abgeschrieben 
und also Richtigkeit gepflogen werden möchte. H. A. 74, 7.

1079, den 19. April, werden mehrere Personen verzeichnet, 
welche den Prüdikanten dnrch die Stadtmauern eingeführt und 
des Nachts beherbergt haben, z. B. „Der junge Genaspius dar- 
bei der Notarius gewesen." H-A. 71,22.

Ein Mann Execntion durch 4 Tage.
1080. Matthüus Blasius, Bürgermeister. B. P. D.
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1680, deu 22. Dezember, kam im Hause George Wagners, 
welches au Herrn von Lamboh^ vermietet war (seine Frau war eine 
geb. Freiiu vo» Rechenberg), Jener ans; 3 Hänser wnrden in 
Asche gelegt.

1683, deu 17. Mai. Verzeichnis aller Personen zum Zwecke 
der Kopfsteuer. ES waren 239; sie gaben 165 fl. 53 Kreuzer, 
3 Pf. In der Mühle und im Vorwerk 11 Personen. In Sich- 
dichfür 9 Unterthanen und 6 Personen. W. D. N. 270.

1684. Maximilian Silvester Horak, Bürgermeister. W. 
D. N. 272.

1684, den 20. Juni. Vergleich zwischen der Fürstl. Saga
nischen Kammer nnd Baron von Callenberg auf 10 Jahre ohne 
weitere andere Folgen. Callcnberg'scherscitS wird verstattet, das 
ganze Wehr völlig zu repariere», aber ohne seine Unkosten nnd 
Zuthnn, anßer, das; die anf die 4 deutschen Dörfer gehörigen 
Unterthanen zn Werdeck, Pvdrosche, Klein Priebns und Buchwald 
jeder einen Tag zur Reparatur Dienste thnn sollen, die Bauern 
mit Fuhren, die Gärtner und Büdner mit der Hand.

Wenn das Wehr vollendet ist, macht sich die fürstliche Re 
giernng verbindlich, »ach Ansgang jede» Quartals einen Zins aus 
der Priebusser Mühle nach Muskau abführeu zu lasse», jährlich 
a» Mehkvru 5 Malter oder 60 Scheffel uud a» Weizen 3 Scheffel 
Muskaner Mas;. Auch soll der Müller jährlich ein Schwein, so 
ihm von MuSkan gegeben wird, von Michaelis bis Ostern tüchtig 
mästen, oder falls es nicht tauglich wäre, auf Muskau 7 Reichs
thaler zahlen.

Dagegen sind alle Unterthanen, wie auch der Herr Pfarrer 
uud Schulmeister aus gedachten Ortschaften verpflichtet, nnr in der 
Priebusser Mühle zu mahleu. Darauf soll genau Acht gegeben 
werden, eventuell sollen von Callenberg'scher Seite die Unter
thanen zum Ersähe der entzogenen Mehe angehalten werden.

Wenn die Mühle wegen Grundbanes oder Unglücksfalles 
über 14 Tage stehen bleibt, wird diese Zeit an dem Zins ab 
gerechnet.

Sowohl zur Reparatur, als auch nachmaliger Erhaltung des 
Wehres wird das „Läch" von Bnchwalde abzuhoien, wie anch das 
Reisig von Eallenberg'scher Seite nehmen zu lassen bewilligt. Es 
wird durch Calleuberg'sche nnd Fürstl. Unterthanen zugeführt. Die 
jährliche» Hilfsdienste der erwähnten 4 deutschen Dörfer, die da 
bestehen, von 33 Banern samt den Schulzen, 5 Gärtnern und 
20 Hänslern oder Büdnern, geschehen des Jahres zweimal, wenn 
sie begehrt werden, nämlich jeder Unterthan 2 Tage sowohl mit 
Fuhren als mit der Hand.

') Er selbst schreibt sich Ehristus Heinrich ven Lnmbo.
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Falls sich die Unterthanen über den Müller zn beschweren 
haben, soll ihnen vvn herzoglicher Seite alle Förderung zu teil 
werden. Priebns. Aaron (Gottfried vvn Backstw. H. A. 84, 8. E. K.

1686, den 12. Juni. DaS herzogliche Wirtschaftsamt giebt 
dein Rate von Priebus einen Berweis, weil er einen fürstl. Knecht 
eingesteckt hatte, und befiehlt ihm, den fürstl. Pachtmann in Sich 
dichfür auf den Nenlanden hüte» zu lassen, weil der vorige Pacht 
wann auch dort gehütet habe.

Die Priebusser hatten sich beschwert, daß er in der Ane gehütet 
habe, was zu dulden sie nie schuldig gewesen.

168t). Wetterschaden.
1686. Der katholische Pfarrer, Georg Ernst Brnnner, Augu

stiner aus Sagan, verkauft „das auf dem Kirchhofe baufällige 
bi. Barbara.-ziirchel um und vor 6 schlesische Thaler dem Michael 
Langhammer, welcher sich gleich über eine Scheune aus dem Holze 
erbauet." U. p>. I>. 111.

1687, 13. April. Die Priebusser reichen Beschwerden ein: 
Die Stadt muß jährlich 15 —16 fl. Geschoß zahlen, die un
bewohnten Häuser müssen vvn den bewvhnten übertragen werden. 
Leute, welche der Bürger Erbe in den Neulanden »ätzten, müssen 
Zinsen geben, was unbillig sei. Die Kirchcnzinsen sind eingegangen. 
Der Salzschank ist der Stadt entzvgen. Bieransschrvt und 
Kretsehanwerlag anf den Dörfern Gräfenhain, Ruppendorf, Rei 
chenan, Leuten, Selten, Welsch, Zessendvrf, Jenkendorf, Rausse», 
den sie früher hatten, ist ihnen entzvgen. Durch den Zoll des 
Freiherr» von Callenberg in Podrosche ist die Frankfurter Straße 
von Priebns nach Muskan verlegt. Die Ausspannung zum 
Schrvthammer ist immer »och. Die Stadt ist zu schwach, um 
gegen Kallenbcrg nnd Gottlob von Bebran Prozeß zu führen. 
Bau- nnd Brennholz ist ihnen genommen, sie müssen dafür 
40 Reichsthaler in die fürstl. Dienten zahlen und noch von jedem 
Stamme 1 Sgr. dem Fvrsttnccht geben. Sie müssen Rauchfang
geld geben, was früher nicht war. Es sind so viele Pfuscher auf 
dem Lande. Der Wetterschaden vvn 1686 ist wvhl taxiert, aber 
eine Bvnifikntivn ist nvch nicht erfolgt.

>687, den 3. Dezember. Georg Brnnner, Pfarrer von Priebus 
und HartmannSdorf, bittet den Herzog, zu verordnen, daß die 
herzogl. Kammer die vorenthaltenen Zinsen, welche einzig und 
allein zu Erhaltung der Gotteshäuser und Pfarrwohnung gewidmet 
sind, sowie die Zehnten nnd Pfarrschnldigkeiten, wie solche aus den 
Registern der Borgänger und Kirchenbüchern zu erweisen, sowohl 
für die Bergangenhcit, wie für die Zukunft unweigerlich reiche. 
Die Zehnten von den 5 nach Priebus von alters her cingepfarrten 
Eallcnberg'schen Dörslein samt allen Accidentien werden ihm von 
dem Eallenbcrg'schen Amte vorenthalten, »»erachtet vo» unseren 
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im Hcrzogtume liegende» 14 Dorfschaften i» Lausitz hinüber so
wohl die Accidentien als Zehnten unweigerlich geliefert werden.') 
Die herzogliche Kannner nehme verschiedene dem Pfarrer gebührende 
Einnahmen ein nnd gebe dem Pfarrer nichts. H. A. 72, 43.

1689, den 17. Jnni. Bürgermeister Max. Sylv. Hvrack bittet 
den Oberrat Klöckler „wegen der Stndt^ravuminrc und der 
Zünften ?rivilozxm allhier, wie nicht weniger wegen meiner Be 
freinng anf den Garten gnädig eingedenk zn sein, weil die Bürger
schaft nnd Zünften dieses Orts großverlangen tragen nnd mir auch 
viel an meinen gelegen."

„I". 8. Ich habe gestrigen Tages einen Callenberg'schen 
Unterthan von Bnchwalde, so auf den ihnen verbotenen Wiesen 
zu Schaden gehütet, einen Ochsen pfänden lassen, habe ihm zur 
Strafe drei Neichsthlr. zu entrichten anferlegt, (er) vermeinet, es 
geschehe ihm zu viel, hat sich entschlossen, selbsten zu Euer Gn. 
(um Gnade zu erlangen) zn gehen". H. A. 47, 58 f. 45.

1690. Priebns erhält einen neuen Markt am Sonntag Sexa- 
gesima. Alle Landunterthanen sollen ihre Ware bei der Strafe 
der Konfiskation nnr nach Priebns zn Markte bringen.

— den 13. Juli. Bürgermeister Horack nnd Nat bitten aber
mals den Herzog: Anf ihre Kimvuminn (Beschwerden) sei noch 
keine Resolution gekommen. Im Gegenteil werden sie immer mehr 
unterdrückt. Der fürstl. Regent Pet. Max. Janowsky von Janvwitz 
habe den Vorwerken Jamnitz, Patach und Sichdichfür, welche alle 
drei nicht mehr als 9 Gärtner haben nnd sonst unter die Juris 
diktiou des" Rates gehören, geboten, ihr Bier bei Tanfen und 
Hochzeiten nicht mehr in Priebns, sondern in Hartmannsdorf zn 
holen. Priebns habe den Verlag gehabt, und nur der vorige Re 
gent, Herr von Bebran, habe ihnen den Verlag Us üccto entzogen, 
als er diese Dörfer mietweise gehabt. Sie bitten, dieses Gebot auf 
zuheben nnd anf ihre Beschwerden Resolution erteile» zu lasse».

1691, den 28. Angnst. Bürgermeister Hvrack von Priebus 
an den Verweser Klöckler von Münchenstein: Beruft sich auf deu 
Amtsbefehl, „in puncto auf feiten der gräfl. Callenberg'schen Unter
thanen angemaßter Äcker nnd Wiesen zu vigilieren, das Heu vou 
deu Wiese» einziischaffen »»d da sich einige Gewalt ereignen würde, 
Widerstand zu leiste» »»d de» Gr»»d und Boden auf herzogl. Seite 
zu verteidigen". Er habe alles gethan, beschwert sich aber, das; 
Vvn den herzoglichen Schützen nur der Sichdichsürer und der 
Seltener gekommen; er habe mit der hiesigen Bürgerschaft nicht 
ohne Mühe und große Gefahr drei Tage nnd zwei Nächte geopfert, 
aber zu wenig ÄrbeitSlente gehabt, so das; noch ein drittel stehn 
geblieben, gleichwohl habe er schon 22 Ander hereingebracht.

') Welche Dvrfschasten gemein! sind, ist (täglich. Nach H. A. 72, 4V gaben 
Krmnlnn nach Gabienz, Ligke nach Schleise den Zehnten.
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Der Verweser antwortet am 31. d. M., der Bürgermeister 
werde alle Hilfe erhalten, wenn es noch einmal nötig werden sollte. 
H. A. 70, 6. f. 17 f.

1691 waren in Priebus 209 Personen, welche 152 fl. Kopf
steuer gaben; im Vorwerke und in der Mühle 12 Personen.

— Der Rat" schließt mit dem Pächter von Patach und 
Jamnitz einen Vertrag über den Bierausschrot. Dieser giebt 6 Reichs
thaler und der Pächter von Sichdichfür 3 Reichsthaler dafür, daß 
sie sich das Bier selbst brauen dürfen. B. P. D.

Nach H. A. 74, 6 waren in Priebus 210 Personen, auf dem 
Vorwerk, welches der Bürgermeister in Pacht hatte, 12 Personen, 
Summa 222 Personen.

Revolution in Priebus.

1691, deu 28. August. Der Bürgermeister Maximilian Syl
vester Horack an den Verweser, Neichsfreiherrn Klvckler von 
Münchenstein: Der hiesige Fcldscherer Johann Bachmann hat sich 
unterstanden, der von den Landes-Ältesten aufgesetzten Spezifikation 
in der neuen Kapitation (Kopfsteuers in meiner Abwesenheit zn 
opponieren, dem Rate Vorschriften zu machen und andere auf- 
zuwiegcln. Am 30. d. Mts. schreibt der Rat an den Verweser: 
Der Fcldscherer habe vor der ganzen Bürgerschaft auf dem Rat- 
hause gesagt, er hielte deu für einen Schelmen, der ihn einen 
Aufwiegler heiße. Der Bürgermeister gebot ihm vergeblich Schweigen 
und hieß ihn endlich in Gehorsam zu gehen. Der Fcldscherer 
gehorchte nicht, sondern sagte der Bürgerschaft: Nehmt Euch doch 
meiner an. Da ist der Schmied Martin Sattler sofort über die 
Ratsstnbe gegangen und hat mit etlichen heimlich geredet. Die Bürger 
begehrten hierauf eiueu Abtritt und ließen dein Rate durch die 
Ältesten sagen, sie ließen den Fcldscherer nicht in Gehorsam gehen, 
nnd machten dem Bürgermeister allerhand Vorwürfe. Als nun 
die Ältesten gefragt wurden, wer ihnen das in den Mund gelegt, 
antworteten sie: Die Bürgerschaft. Als aber ein jeder besonders 
vernommen werden sollte, weigerten sie sich, einzeln zu kommen, 
sondern ließen dem Rate sagen, sie wollten insgesamt herein 
kommen. ÄlS nnn gefragt wurde, wer der wäre, der nicht wollte, 
was der Rat befiehlt, da besorgten sie, es würden so die Rädels
führer bekannt werden, und kamen einer nach dem anderen herein. 
Einzeln befragt, ob sie nicht zugebcn wollten, daß der Fcldscherer 
in Gehorsam ginge, erklärten sie, nichts dagegen zu haben, bis 
auf deu Schmied Martin Sattler und die beiden Heinrich Hönisch.

Der Rat hofft, der Verweser werde den drohenden Brand 
rechtzeitig dämpfen.

Das Amt an den Bürgermeister am 31. August: Des 
Balbieres daselbst strafbare Insultation und angemaßte Aufwiegelnng 
betreffend ist damit etwas anzustehen und zu warten, ob er sich 
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dessen etwa» mehres unterstehe» möchte, da dann die Sache auf 
erfolgenden anderweiten Bericht untersucht uud gehörige Remedie- 
rung schon vvrgekehrt werde» soll. Das Amt an die Bürgerschaft 
den 1. September: wegen der Mischelligkeiten zwischen ihr nnd den, 
Rate ergeht der ganz ernst gemessene Befehl, von solchem Beginnen 
abzustehen, dem Bürgermeister und Rate Gehorsam zu leisten, bis 
die Sache untersucht ist, mit der Verwarnung, daß die geringste 
Widersetzlichkeit die strengste Ahndung nach sich ziehe» würde.

Das Amt a» de» Rat »ud Interessierte den 5. September. 
Der Rat wird vorgeladcn, eben so wie der Johann Bachmami, 
Martin Satler und andere dicsfallö interessierte, am 10. d. M. im 
Amte zu erscheinen und nach Untersuchung den Bescheid zn erwarten.

Am 9. September schreiben Bürgermeister nnd Rat an den 
Verweser: Obwohl sie selbst vvn Obrigkeitswegen in dergleichen 
Jnsolentie» die Inquisition fvrtstellen und die erkannte Strafe 
exequieren könnten, so ist es ihnen doch lieber, daß der Verweser 
die Mühe über sich nimmt. Sie senden zur Beschleunigung der 
Sache die llntersuchungsartikel, die Namen der Zeugen, das Direk 
torium zur Untersuchung uud den Zeugeneid und bitten, die Aus
sagen fleißig registrieren zn lassen, die Akten in einen Rotnlns zn 
bringen, auf eine Universität oder CoNo^ium UruUentum nebst 
einer Frage zu schicken, nnd wenn die Antwort einlanft, dieselbe 
gebührend auszuführen.

Der Feldscherer schreibt ebenfalls den 9. September an den 
Verweser, schildert den Bürgermeister als einen jähzornige» Man», 
der ih» vh»e alle Ursache mit Schimpfwvrte» überhäuft habe, stellt 
de» Vorgang auf dein Rathause gauz anders dar und bittet um 
Schutz gegen den Bürgermeister.

Am l 1. September ergeht Amtsbefehl an den Richter in Priebus, 
Elias Heinze, an Christoph Cutter und Jeremias Peisert, Ratmanne: 
Sie sollen mit Zuziehung nnd in Gegenwart der Gemeinältesten, 
Gottfried Blasius und Christoph Hennigs, diejenigen von der Bürger
schaft, welche am lO. d. M. nicht in Saga» gewesen sind, vor sich 
fordern nnd fragen, ob sie sich neulich des Balbieres Johauu 
Bachmaun insgesamt angenommen und ihn in den ihm aufgelegten 
Gehorsam nicht gehe» lasse» wollte», desgleichen ob sie den anderen 
Mitbürgern, so gestern vor dem fürstl. Ämt erschienen, Vollmacht 
gegeben, eine und andere Beschwerde vor und anzubringen. Sie 
sollen die Aussagen fleißig notieren, jeden eigenhändig unterschreiben 
lassen und den Bericht cinschicken.

Das Gericht erstattet am 13. Bericht: Sie haben den AmtS
befehl befolgt. In demselben stehe nichts davon, daß die Gemein
ältesten bei dieser Handlung der Bürgerschaft ihren Rat geben sollten. 
Das sei geschehen, und so seien fast alle auf ihre Seite getreten. 
Die am 10. d. M. in Sagan gewesenen Mitbürger seien mit Jauchzen 
und Frohlocken nach Hause gekommen, habe» sich gerühmt, daß der 
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Verweser die Sache in Güte beilegen und ihnen gar keine Strafe 
geben dürfte, und seien geradewcgs nach Podrosche in den Kretscham 
gegangen. Als nun das Gericht mit der verfertigten Spezifikation 
vom Rathause nach Hause geheu und den Bericht an den Ver
weser abfassen wollte, da verlangten die Gemcinältesten und die 
versammelte Bürgerschaft die Spezifikation oder wenigstens eine 
Abschrift. Das Gericht verweigerte sie, man könne sie später 
vvm Verweser bekomme», jetzt wollte es sich vom Bürgermeister 
Rat erholen. Die Versammelten gaben dem Gerichte das Geleit 
bis 15 Schritte vor dem Hause des Bürgermeisters, welcher die 
beiden Gemeinältesten in seine Stube fordern ließ nnd ihnen 
klar machte, der Amtsverordnung sei »nachzulommen, lind ohne 
Wissen des Verwesers könne ihnen die Spezifikation nicht aus
geliefert werde«, worauf sie denn nach Hause gingen. Das Gericht 
ersucht, dieses neue Vergehen scharf zu strafen, denn sonst sei 
nichts Gntcs zu hoffen.

Die Spezifikation ergiebt, daß 55 Bürger die vorgelegten 
Fragen bejahten. Die Gemeinältesten Gottfried Blasius und 
Ehristvff Hennig machen dazu die Bemerkung: „Diese verzeichneten 
Bürger, welche sich alhier unterschrieben und unterschreiben lassen, 
die halten bei den Gemeinältesten lind anderen zugeordneten 
Bürgern, welche in das hochfürstl. Amt abgeschickt und der Bürger
schaft Beschwerungen vorbringen sollen. Was aber des Johann 
Bachmanns seine Sachen zwischen dem H. Bürgermeister wie anch 
andere unnötige Reden aulangct, hat die Bürgerschaft weiter nichts 
damit zu thun". Vier Bürger verneinten die Fragen.

Am 17. September d. I. schreiben die Gemeinältesten und 
Bürgerschaft mit Rücksicht auf einen Amtsbefehl vom 15. d. M. 
(welcher nicht vorhanden): Sie hätten sich durchaus nicht wider
spenstig auf dem Rathause gezeigt. Die beiden Gemeinältesten 
und andere Bürger, die in Saga« gewesen, hätten ihnen berichtet, 
daß ihnen anfänglich eine Strafe von 20 Mark Saganisch vom 
Amte auferlegt worden, sie hofften aber, daß sie ihnen aus Gnade 
erlassen werden würde. Sollte einer oder der andere etwas Un
gebührliches geredet oder gethan haben, so möge er es verant
worten, aber nicht Alle es büßen. Sie hätten nur eine Abschrift 
der Spezifikation haben wollen, die vom Rat hätten sich gegen 
Bürger verlauten lassen, daß eine hohe Strafe erfolgen würde, sie 
sollten es nur mit ihnen halten. Sie bitte» »m Amtsschutz, 
Erlaß der Strafe.

Den 1. Oktober übcrsendet der Bürgermeister au den Ver
weser ein Zeugnis des Schuhknechts des Gemeinältesten Gottfried 
Blasius, daß dieser, als er am 11. September 1691 von Sagan 
nach Hause gekommeu, sich gerühmt habe, daß ihm das Bürger
meisteramt angctragcu worden sei, er aber hätte sich gegen den 
Herrn Verweser dafür ganz höflich bedankt. Er klagt noch über 
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zehn aussätzige Bürger und sagt, daß er wegen Steuer und Beschwer 
sich auf den Herzog berufen. H. A. 7 t), 6.

1692. Großer Wasserschaden am 18. August, von der 
Kommission auf 654 Reichsthlr. geschätzt. „Der Stadt Priebus 
sind 100 fl. wegen ihres erlittenen Wetterschadens, welche» Herr 
Retsch (Gräfl. Promnitz'scher Agent in Breslau) sollizitiert in ante- 
c688um auf ihre Reste abgeschricbeu worden, doch soll sie das 
erhaltene Subsidium den H. H. Ständen cedieren". Hauptinventar. 
H. A. 54, 12 f. 114.

1692, den 19. September, haben die Stünde des Fürsten
tums 400 Fuhre» ohne Zuthat der fürstl. Knmmcrnnterthanen 
bewilligt. Davon verriethen die Stiftsunterthanen den 4. Teil 
— 100 Fuhren, der Kreis Saga» mit 249 Huben 4^ Rute» 194 
Fuhre», der Kreis Naumburg mit 58 Huben 2^ Ruten 46 Fuhren, 
der Priebussische Kreis mit 76 Huben 60 Fuhren.

Den 5. September 1693 befiehlt demgemäß der Landes- 
Älteste vou der Hehde auf Bvgendorf, daß die Ortschaften Bloiß- 
dorf (1 H. 6 9«'.), Lißka (1 H. 3 R.), Buhrau <2 H. 10^ 9i.), 
Freywaldau, Cromlau, Hermsdorf bei Sagan (9 H. 11»/, R.), 
Jämlitz, Kunau, der Vergschvlz zu Klix <13 H. 2 R.), Licbse» 
und Mcrzdvrf <6 H.), Leuthen <4 H. 6 R.), Groß Petersdvrs, vvn 
Bebran und von Raben <6 H. 10»/, R.), Quolsdorf, Satz und 
Halbau <2 H. 11 N.), Windischmusta, Tschepeln, Tschernitz <7 H. 
11 Vr R), Wolfsdorf <3 H. 6 R.), Zcissau, Halb Zeisdorf, Dubrau, 
<12 H. 8»/, R.), Bvgendvrs, Hermsdorf bei Kvchsdvrf, Pechern 
<2 H. 8»/, R.) binueii 8 Tagen ihre Fuhre» »ach Priebus uiit 
Bauholz verrichten. Jeder, der Fuhren verrichtet, soll sich beim 
Bürgermeister von Priebus melden, von dem ihn« der Ort benannt 
werden wird, von welchen, das Holz zu hole» ist. Wolle» die 
entfernten Ortschaften lieber ihre Fuhren bezahlen, so genügt es, 
daß eine Person nach Priebus geht, da dort Leute genug zu 
haben sind, welche die Fuhren gegen Bezahlung verrichten werden. 
H. A. 70,2.

1692, den 27. November. Die Einführung des gesiegelten 
Papieres wird in Priebus publiziert. W. D. N. 282.

1693. 115 fl. erläuterte Steuerreste solle» durch Exeeutio» 
eiugetriebe» werden. Die Priebusser bitten den Herzog Ferdinand, 
solche zu kassiere». Der Herzog antwortet von Regensburg ans 
am 13. Dezember verneinend „wegen erwachsenen Präjudiz", 
doch sollte die Kammer leidliche Termine setzen.

1694 wurden Kirche und Thurm gebaut, Glocken angeschafft. 
Eine Frau mußte Kirchenbuße geben, weil sie an Mariü Himmel
fahrt Brot gebacken. W. D. 9t. 284.

— 18. September. „Bei der Stadt Priebns herzogliches 
Kammergut: ein gemeines Vorwerk 1 fl. 30 krz. Rauchsang
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steiler, 1 Mehlmühle 3 fl., 1 Brettsäge 1 fl." Herzogl. Amt
mann Wachny. H. A. 74, 6.

1694 , den 1. März, Curt Reinicke Graf von Callenberg 
an den Oberregenten Janowsky vvn Janvwih: Er ivill den 
Mühlen Kontrakt vom Jahre 1684, welcher den 20. Juni d. Js. 
zu Ende geht, erneuern, wenn die von seiner Gemahlin vor längst 
gesuchte Erbverreichung ihrer Güter (zum Fürstentum Sagan ge
hörig) erfolgt. H. A. 84, 6 L. K.

1695 . Zengenverhör, daß der Hammer in Pechcrn zur Kirche 
in Priebus gehöre.

1696 . Pfarrer Brunner verlangt die Bestrafung des Wagner, 
weil er an Mariü Himmelfahrt Holz gefahren hat. W. D. N. 284.

Ungefähr 1696. Visitation. Collator der Herzog Vvn Sagan. 
Kirche mit dem Titel U. L. Frau. Kirchweih Souutag nach Egidi. 
Kirche nnd Thurm aus- uud inwendig völlig renoviert lind in gntem 
Stande. Vorrat n. a. ein silberner, vergoldeter Kelch, ein silbernes 
und inwendig vergoldetes Ciborium, welches in der Hartmanns- 
dorfer Kirche verwahrt wird, ein zinnerner Kommunikantcn-Becher 
n. s. w. Der Kirchvater bekommt für Einnahme der Kirchenzinsen 
und Rechnungführnng 2 Reichsthaler.

Capitalia an Priesterzinsen von jeder Mark ä 4 alte Kreuzer:
20 Mk. Christoph vvn Spillcr, die gndste. Herrschaft.
15 Alk. Lorenz Holz, anch die gndste. Herrschaft.
24 Mk. Herr Hans Georg von Littich auf Patach, 

zus. 59 Alk., thut die gnädigste Herrschaft an Priesterzinsen alle 
Jahr 8 Reichsthlr. 6 ggr. 8 Pf.

Snmma 268 Alk. Kapitalien. Kommt davon jährlich ohne 
die gnädigste Herrschaft an Interessen ein 14 Rcichöthlr., 17 ggr., 
8 Pfg. Der letzte Posten dieser Reihe heißt: 9 Mark, Paul 
Hämisch vvm striche über S. Nicolaus gelegen 12 ggr.

Zinsbare Kapitalien vvn jeder Mk. 1 ggr. 2 Pfg.:
21 Mk., sv auf die gnädige Herrschaft kommen jährlich an 

Interessen 1 Reichsthlr. 6 Pf. Es wird aber 6a.ro nichts gegeben. 
Sonst noch 118 Mark kommt jährlich ein ohne die gnädige Herr
schaft zusammen an Interessen 5 Reichsthlr. 9 ggr. 10 Pf.

Erbzinsen der Kirche in Priebus: Christoph von Spillcr hat 
die gnädige Herrschaft 2 kleine Gr. Michel Broßens Neuland die 
gnädige Herrschaft 4 kl. Gr.

X U. Wird cluro nichts gegeben.
Sonst von 81 Verschiedenen 79 kl. Gr.
Die Kirche bekommt von 2 verpachteten Kirchwiesen 5 Neichs- 

thaler.
Letzte Kirchrechnnng war 1689.
Uaroolüu: Pfarrer ist Franziskus JvsephuS Friedlat, Augustiner 

von Sagan. Keine Pfarrwvhnung ist da, soll gebaut 
werden. Neben der Pfarrwohnung liegt ein Grascgarten, worin 
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ei» Fuder Heu gemacht werde» kaum Vor der Stadt hat der Pfarrer 
eine Scheune, welche jetzt vermietet nnd vvn der Pacht durch die 
^lirchväter baustäudig erhalte» wird. Die Wicdmut desteht i» 
»»terschiedetten Stückru, als ei» Stück fä»gt a» bei de» Pfarray 
che» im Patacher Wege ueber !>. Kicolau« ziirchhof, auf der ander» 
Seite gränzet es mit Glias Prätzken nnd gehet in der Länge über 
den wellscher Weg bis in Bregens Nenlände, es ist ein gws; Stiick 
Land, wvrauf über 2 Malter gesäet werden können, aber hat viel 
geringen und sandichten Boden. Das andere Stück, der Hammer- 
werder genannt, gnler Boden, worauf ungefähr 10 Scheffel gesäet 
werden könne», liegt zwischen Martin Sattlern nnd der Podro 
scher Seite, geht bis an den Lipper Weg, it. geht vvn da ein Strich 
unterm so genannten Hagelberge hin bis an den Berg ungefähr 
vvn 2 Gewänden, it. Die Capellanei genannt, sv anitzv bei der 
Wiedmnt genntzet wird, liegt ein Flecklein Äcker anf der Altstatt, 
gränzet mit Hans Gevrge Tabern, ivvrauf ein Scheffel gesäet werden 
kann. it. ein ander Flcckel liegt zwischen den Borwerksäckern nnd 
de>n Weg von 2 Viertel Aussaat. Von der Wiedmut und allen 
vbbemelten Stücken soll der H. Pfarrer jetzt Pacht bekommen 24 Reichs 
thaler. it. liegt über derReisse einStüchdieÄettankgenannt, zwischen 
HanS Schrillern nnd George Richtern Paner» zu Pvdrosch, wovon 
clnto der H. Pfarrer b üieichSthaler Pacht bekommt. Bei diesem 
Stück ist ein Wiesel, worauf ein Fnder Hen gemacht werden kann.

Nach Priebns sind eingepsarrt: Zessendvrf, Welsch, Dnbrau, 
Mühlbach, Wendisch Mohkan, Jämnitz, Rutsche, Patach nnd Sich 
dichfür, so im Sagnischen Fürstenthnuib gelegen, it. folgende Dörfer, 
so in Sberlaugmtz gelegen, als: Leippa, Dobrisch, Bnchrvelda, Allein 
PriebnS, Podrosch, Werdeck, Nendörfel nnd bekommt der H. Pfarrer 
von Priebns der Stadt in Summa:

Von Priebus der Stadt in Summa .
DaS sürstl. Vorwerk sau» den Spilleri- 

schen Ackern gibt............................
Zessendvrf. DaS sürstl. Bvrwerk . . 
7 Bauern....................................................
5 Gärtner, sv Bnuergüter besitzen . .
Gärtner nnd Händler gebe» an 8. dlictwel 

den Tischgrvschen.
Welsch. Das sürstl. Bvrwerk . . . . 
Der Erbschvlz vom Gnte nnd 7 Bauern 
3 Gärtner an 8. kcllek. den Tischgrvschen. 
Dnbrau. Die gestrenge Herrschaft Hei»

rich GvNlvb vvn Bebran . . . .
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Andres Bradack........................................
Die übrigen 7 Paucrgütter linket die Hen- 

schaft und führet dato keinen Dezem ab.
Die Gärtner den Tischgrvschen.
Mühlba ch. Die gestrenge Herrschaft Herr

Johann Balthasar von Diestel. . -
George Scholtzc ........................................
Chnstoph Krüger........................................  
der Scholtze.................................................... 
Hans Griger..............................................
Michel Lehman»........................................
Hans Deine!..............................................
Matthäus Schmidt...................................

diese obgesetzte Gärtner geben an 8. dll- 
ckset den Tischgroschen.

Wendisch Mvstlau (»ich. Die gestr. Herrsch.
H. Heinrich. Adolph von Bebran. .

Mathes Klümet........................................
Von 7 wüsten Paucrgültern, so beim

Vorwerk gebraucht werden, hat 
die Herrschaft noch keinen Dezem ab- 
gesührt. Die Gärtner geben an 8. 
dticbael den Tischgroschen, wie auch 
die 2 Gärtner in Kutscha.

Jüm uip. Das sürstl. Vortverk . . . 
die Gärtner den Tischgroschen
Patach. DaS süchl. Vorwerk . . . 

die Gärtner wie oben.

Sichdichsür gibt ä-uo keinen Dezem, ist 
zn erweisen, woher es exempt.

Prieb. Mas, 
Korn Hafer

Echt. «l. Mz. Schi. Vl. Mj. Ml.

2 2 —

__ ._ 5 3 __ —

— 1 — — — — —
— I — — 1 — —

— 2 — — — — —
— 2 — — — — —
— 2 — — — — —
— 1 2 — — — —

— 2 — — — ——

4 4 __

— 2 — — 2 — —

2 2 — 2 2 — —

2 2 — 2 2 — —

Die Lausip'schen Dörfer:

Leippa gibt Galliger Mast. Die Herrschaft Carl Siegfried von Kiese- 
wctter und 19 Wirtschaften mit verschiedenen Leistungen, darunter eine, 
welche die Hcrrsäiast hat, geben zusammen Prieb. Mast 4 Sch- 1 B. IV? Metze 
je Kom nnd Hafer.

Dvbrisch. Heinrich Sigmund von Blankstem, die Witwe des Carl Sigmund 
von Bebran und 5 Wirte geben Prieb. Mast 2 Sch- 1 V. 1 Metze je Korn 
und Hafer. Buchwelda 2 Schulzen und 8, Klein Priebus, der Scholz und 7, 
Werdeck, der Scholz nnd 3, Po drösche, der Scholz und 9. Summn des 
Dezem aller 6 oberlansipischen Dörfer 18 Sch. 1 V. 2'/, Metzen, je Korn und 
Hafer. Neudörsel soll je 3 Sch. Korn und Haser geben, so jetzt der Graf 
von Callenberg behält, Diese Dorsschajten geben nichts als den Dezem. 
Pecharn diesseits der Reiste, vu^o aufm Hammer genannt, ist auch nach Priebus 
eingepsnrrt.

13
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cusw-Ua: Das Wohnhaus ist in schlechtem Stande. Der Schulmeister 
hat jährlich vvn der Kirche Besoldung 11 Neichsthlr., in im Städtel einen Um 
gang jährlich zum neuen Jahr, sonst nichts. Vv» dem siirstl. ÜammergM zu 
Pnebus jährlich Kvru I Viertel, vvm siirstl. Vvrwerk zu Zesseudvis 2 Viertel, 
il. von den Bauern daselbst 12 Korngarben; von den siirstl. Kammergütcrn 
Jämnih und Pntaäi Korn 2 Viertel, vvm fürstl. chnmmergnt zn Welsch .Horn 
2 Viertel, von den 9 Bauern zu Welsch 0 Korngarben. Bon den Zessendoyer und 
Welscher Bauern vvn jedem jährlich 2 Brote. Vvn Herrn Heinrich Ndvlhh vvn 
Bcbran auf Wcndisch-Muskaw Koni 2 Viertel. II. aus den sämtlichen Dorf 
schaften 2 hl. Abend.

1697. Der Rat bezeugt dem Rittmeister Karl von Hochberg 
vvm Prinz Hannoverschen Kürassier-Regiment, der vvm 29. Januar 
bis 5. April hier gewesen, das; er unter seinen Leuten gute Ord 
nung gehalten, so daß gar keine Klage entstanden.

Anton Ionisch hat dem Bürgermeister Hvrack für die Oppel'sche 
Wvhnuug bei Priebus 580 Reich'sthlr. gezahlt. H. A. 46, 47 f. 205.

— Den 20. August wurde die kleine Glocke angefcrtigt zu 
Ehren der, hl. Hedwig, unter Herzog Ferdinand, Abt Andreas 
Adalbert, Ökonomie-Regent Pehcr Maximilian Janvwskp von 
Jauowitz, Pfarrer Friedelat, Bürgermeister Hvrack. B. St.-A. Fie- 
knrsch. Ns. 29.

Ziekursch meldet aus dem priebusser Gerichtsbuchc: Im 
17. Jahrhunderte: Edelleute erscheinen oft vor gehegter Dingbank 
iu Priebus. Haudel vou Priebus nach Leipzig, Naumburg, Breslnu. 
Priebusser Sensen- und andere Schmiede bereisen die Messe in 
Leipzig. Eiseuhändlcr gab es drei. Am Ende des 17. Jahr
hunderts hatte Priebus 118 bewohnte Häuser.

1699, deu 8. September. Bürgermeister M. S. Horack zeigt 
der Regierung an, daß Eallenberg'sche Bediente am 29. August über 
die Neißebrucke iu deu Mühlgraben jenseits von der kleinen Flut 
riuuc an bis an uud sogar unter die kleine Brücke gekommen, 
mit Geschrei und Schießen gefischt, sich auch über den Graben und 
die kleine Brücke begeben, auch diesseits oben und hinter der Brücke 
bis gegen die Flutrinne gefischt, auf fürstlichem Grunde.

Dem Landesältesten G. A. v. d. Heyde erklärt die Gräfin 
Eallenberg: Das sei mit ihrem Borwissen geschehen, sie habe das 
Recht dazu. Der Kontrakt wegen der Mühle sei längst zu Ende, 
die herzogl. Kammer habe noch kein Verlangen gehabt, ihn zu 
erneuern; man wolle der muSkäuer Herrschaft eine halbjährige 
Nutzung zurückbehalten, dem alten Kontrakte zuwider. Wen» diese 
Nutzung gezahlt und die Erneuerung des Vertrags verlangt würde, 
sei sie nicht abgeneigt, ihn anf gewisse Feit zn "erneuern.

Die Regierung frägt deu Herzog Ferdinand, was zu thun sei. 
Der Graf uud die Gräfiu seien bei dem König von Polen wegen 
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ihres Verfahrens mit den Mnskauern in Ungnade, der König habe 
den Grafen in Töplitz nicht vor sich gelassen. Ob sie sich bei dem 
Könige über den Grafen beschweren sollen? H. A. 84, 3. L. K.

1700. Graf von Callenberg ist von den herzvgl. saganschen 
Wirtschaftsbeamten ersucht worden, den Mühlen-Kontrakt zu erneuern.

Schreiben eines Callenbcrgschen Beamten an den Bürger
meister Horack vvn Priebus vom 25. Juni 1700.

Er schlägt den nächsten Montag zu einer Konferenz in Priebus 
vor. H. A. 70, 2.

1700, den 2. Juli. Muökau. Die Gräfin von Callenberg 
verlangt: Da das Wehr auf ihrem Grund und Bode» stehe, da 
die nach Priebus geschlagenen Mahlgäste in die Mühle zu Süniz 
gar willigst wieder ausgenommen werden wollen, da die Gräfin 
versichert ist, es müsse weit mehr von der Mühle in Priebus cin- 
kommen, als bisher nach Muskau abgegeben worden, anch des 
Müllers Nachlässigkeit wegen der Kerbhölzer und anderer nötigen 
Aufsicht ihr nicht prüjudiziercn könne, sie übrigens bei Erbauung 
einer eigenen Mühle noch mehr Nutzen zu habe» verhoffe, 72 Scheffel 
Kor«, 4 Scheffel Weizen jährlich und zu Auerkemmug iu betreff 
des auf muskauer Gruud gesetzten Wehres jährlich 12 Rcichsthlr. 
H. A. 84, 3. OK.

1702, den 6. Oktober. Obcrregent Janowitz befiehlt dein 
Bürgermeister Horack von Priebus, denjenigen von der buchwalder 
und Klein Priebusser Gemeinde, welche die dasigen Neulände nnd 
Wiesen gepachtet haben, die Pachtung zu kündigen, weil sie die 
Zinsen lind Dienste nicht geleistet nnd sich angemaßt haben, ohne 
Erlaubnis die Nenlände zu erweitern, zu räumen und die Grenzen 
zu erweitern. H. A. 70, 2.

1702, den 22. Mai. Dresden. Curt Reinicke, Gras von 
Callenberg an den Oberregentcn Janvwsky von Janowitz: Er ist 
bereit, den Mühlkontrakt anf 10 Jahre zu erueueru, verlangt aber 
in betracht der zahlreicheren Bevölkerung 6 Scheffel Roggen jährlich 
mehr nnd 12 Rcichsthlr. zn Anerkennung des auf seinem Grund 
nnd Boden gehenden Wasserlanfs und Mühlgrabens. H. A. 84, 3. 
O K.

1703. Da im vorigen Jahre auf herzoglichen Befehl im 
Nathause zwei Zimmer für den Herzog (wenn er etwa zur Jagd 
nach Priebns kam) angelegt und dadurch der Tanzboden flir Hoch
zeiten nnd der Ort, wo die Tuchmacher feil haben, verbaut worden 
war, so daß die Stadt ein neneö Haus für diese Zwecke erbauen 
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mußte, da ferner an Maria Lichtmeß der Sturm den neu erbauten 
Rathausturm, welcher mit dem Holzwerke noch nicht völlig ver- 
bnnden gewesen war, hinnntergcworfen nnd dabei die schöne 6 Zentner 
schwere Glocke zerschlagen hatte, so bitten die Priebusser am 
22. Dezember um Hilfe zum Bau des Hauses uud des Turmes 
uud erhalten durch Dekret vom 22. März 1704 einen Kasten 
Fensterscheiben aus der saganer Glashütte, 2 Schock Bretter und 
lOO Schock Schindeln.

1704. Verzeichnis der angesessenen Bürger: Maximilian 
Sylvester Horack, Bürgermeister, Gabriel Henisch, Stadtrichter, 
Zacharias Wenzel Schöne, Stadtschreiber, Jeremias Peisert, Christoph 
Mommert, Johannes Michael Hanisch, Andreas Schöbel, Ratmänner. 
Dann folge» 98 Namen, darunter 9 von Witwen. Unangesessene 
Bürger waren 26. R. A. l..

1707. Man sammelte protestantischerseits in Priebus Geld 
zu einer Deputation nach BreSlan, um die Kirche wieder zu erlangen. 
Die von Kiesewetter auf Leippa, vou Blaukstei» nnd von Bibra 
auf Dobers besorgten die Sache. Ohne Crfolg. Die Kinder 
kamen zu Betstunden anf dem Barbarakirchhof, nnd da sie von da 
vertrieben wnrden, hinter der Stadtmauer zusammen. Das währte 
drei Vierteljahr. So Worbs, Geschichte, Sagans 408 s., mit ganz 
gläubiger Miene.

1707, den 20. Juni. Die Priebusser beklage» sich, daß, während 
sie gegen Erlegung des Forstzinses vorher in ihrem eigenen Kessel 
Pech gesotten hätten, nnn der Forstmeister sich dieses Nahrnngs 
stück angemaßt nnd einen eigenen Kessel «»geschafft habe, so zwar, 
daß, wer in demselben sieden will, ihm außer dem gewöhnlichen 
Zins einen Thaler erlegen muß.

Den Schwede» nuiß »ach Saga» Proviant geschafft werden. 
Die Schweden marschieren dnrch PriebnS, kostet der gemeine» Stadt 
132 Reichsthlr., oh»e die Ausgabe», die jeder Bürger besonders hatte.

1710. Die Stände bewilligen der Stadt Priebns wegen 
durchgeführten processus criminalis in puncto sockomiue 
35 Reichsthlr. H. A. 74, 6.

1710. Die Stände lassen der Stadt Priebus Steueru nach, 
168 Reichsthlr. 14 sgr. 6 ps., wegen des erlittenen Wetterschadens 
9 Reichsthlr. und wegen der Abgebrannten 20 Reichsthlr., in 
Summa 197 Reichsthlr. l4 sgr. 6 pf. H. A. 74, 6.

1711. Janowsly vou Janowitz uud Franz Adam von 
Schoberg berichten dein Herzog: Der Graf von Rcchenberg sei 
hier in Sagan, sie Hütten mit ihm wegen der priebusser Mühle 
verhandelt, sind der Meinung, er wolle bezahlt sein, fragen also 
an, ob sie ihm folgendes Anerbieten machen dürften, daß, wenn 
er die Gräfin von Callenberg dazu disponiere, daß sie die Erbauung 
des Wehres gestatten wolle, jetzt und für die Zukunft gegen bloße 
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Restitution der Hutuug, Neulände und Wiesen, doch geben den 
gewöhnlichen Zins, ohne ferneres Zuthun und mit Verzicht auf 
die prätendierten 12 Scheffel Korn, der Herzog ihm ein Präsent 
vvn 2 oder 300 Gulden Wert in Silber reichen lassen würde. 
Den 13. Oktober. Der Herzog schreibt den20. d. M.: Er sei damit 
einverstanden, das; Hutung, Neuläude und Wiesen den bnchwalder 
Unterthanen, jedoch gegen den gewöhnlichen Zins und ohne Nach
teil für herzogl. Waldung und Wildbahn, restituiert werden. Doch 
sollen diese Bestimmungen in den Vergleich ausgenommen werden.

Am 27. Oktober d. I. schreiben dieselben an den Herzog: 
Graf Rechenbcrg hat von der Gräfin Callenberg einen Brief 
erhalten des Inhalts: Wenn der Herzog die 12 Scheffel Korn 
nicht geben will, dann will sie die Anbauung des Wehres gestatten, 
wenn der Herzog den Pfarrer von Priebus veranlagt, daS Stück 
Acker auf podroscher Seite, zur priebusser Wiedmut gehörig, au 
die Grüfiu zum Vorwerk in Pvdrosche zu überlasse», und den Zins 
vou 8 Reichsthlr»., welchen jetzt der Scholze von Pvdrosche für den 
Acker zahlt, übernimmt. — Das wurde abgelehnt. Dann brächte 
der Graf folgende WilleuSmeinung der Gräfin Callenberg: Entweder 
die 12 Scheffel jährlich, oder den Acker ohne Zins, oder den Zins 
von den Neulünden, Wiesen uud Hutuugcu, so ihre Unterthanen 
dein Herzog reichen sollten, wo nicht ganz, so wenigstens die Hälfte.

1711. Die herzoglichen Räte waren nicht sehr erbaut über 
diese Aussichten. Der Graf von Rechenberg lies; sie wissen, sie 
sollten nur mit Pfändung des Viehes anf der fürstl. Heide fort- 
fahreu, um der Gräfin Ernst zu zeigen: Er hoffe, sie zu bewegen, 
das; sie der Regierung »achgeben werde, wenn dieselbe ihr zu dem 
Vvrwerksbau iu Pvdrosche etliche Hundert Stämme aus der prie- 
bus'schcu Heide verabfolge» lasse; wen» »icht, dann wolle er auf die 
Curatel verzichten, der Gräfin werde er aber dann bei Hofe und 
beim Oberamte solche Schwierigkeiten machen, das; sie es bereuen 
werde, seinem Rate nicht gefolgt zu sein. H. A. 84, 3. L. X.

Neustadt. 1711, deu 22. August. Herzog vcrorduet, das; den 
Priebusser» das nötige Bau- und Brennholz verabfolgt werde, 
jedoch solle» sie sich »icht »nterstehe», ohne vorherige Anweisung 
deS Forstamtcs solches zu füllen oder die Holzungen zu besuchen. 
Wegen der Schashutuug sollen sie sich an die Kammer tuenden. 
Das that die Stadt am 10. September: Die Schäfer von Sich- 
dichfür, Kmelisch, Gross-Selten, Zessendorf, Wcllisch, Jamnitz, Patach 
unterständen sich schon seit Jahren, auf den Stadtfcldern, ja bis 
an die Mauern zu hüten, bitten, es ihnen ernstlich zu wehren.

1713. Auf Vorstellung des Rats von Priebus, welcher ver
nommen hat, das; Herzog Ferdinand beim Rat in Sagan die Ver
ordnung gethan hat, das; den Ratsgliederu zu besserer Unterhaltung 
ein Merkliches an Besoldung nach der Proportion zugelegt worden, 
und um dasselbe für Priebus bittet, da eiu Ratmauu nur 3 Reichs
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thaler genießt, sonst nichts von der Stadt hat nnd über den Arbei 
ten für dieselbe seine Nahrung versäumt, verordnet der Herzvg am 
5. Juni 1718 zn Sagan, die Negierung solle nntersuchen, ob die 
Lage der armen Bürgerschaft gestatte, den Natmännern zwei Rcichs- 
thaler zuzulegen. Die Bürgerschaft sei darüber zu hören. H. A. 
70, 7.

1714 nnd 1715. Die Stadt wirbt anf eigene Kosten Nekrnten 
nnd unterhält sie, 3 Mann, bis zur Ablieferung im I. 1715 (gegen 
Frankreich und die Türken).

1715, 18. Dez. Gabriel Hänisch, Stadtrichter, Zacharias 
Schöne, Jeremias Peisert, Andreas Schöbet Ratmanne, Tobias 
Saget, Gottfriedt Hcintz, Gottfried Sadtter, Geschworene, bezeugen 
dem Bürgermeister Maximilian Sylvester Horack, daß das von ihm 
verwaltete Hospital ack. 8. crucem in Priebus nicht mehr als 
17 fl. 4 pf. jährliche Einnahmen, Erbzinsen von bürgerlichen Äckern, 
hat. 1710, 12. Okt. Bürgermeister Horack sagt dasselbe in Bezug 
auf die Einnahme aus.

Ju den letzten drei Jahren hat der Bürgermeister 41 fl. 
13 silb.gr. anf den Ban des Hospitals verwendet. H. A. 73, 18.

Der Kaiser wollte nämlich wegen des Türkenkrieges auch die 
Hospitalieu uud milde» Stiftungen unter weltlicher Administration 
zu einer Steuer heranziehen, und das Oberamt verlangte genaue 
Spezifikation. Verweser von Burgan schrieb: die 3 Hospitäler 
seien ammas misvrakiles und misorrime fundiert (2 in Sagan). 
H. A. 73, 58.

1715, 12 Juli. Vertrag zwischen Herzog Ferdinand . . . . 
„als Herrn der Herrschaft Priebus uud zwar von wegen der bei 
der Stadt Priebus befindlichen Mühlen folgsam des zu solcher 
benötigten Mühl Wehres — nnd dem hochgebornen Grafen . . 
Johann Alexander vvn Eallenberg .." „als Herrschaft vvn Buchwalde 
nnd Klein-Priebus, svwohl wegen repurierun^ obig Priebus'schcn 
Mühl-WehreS als mich gewisser Hntnng, Wiesen nnd Nenlände," 
welche der Graf für seine Unterthanen zn Buchwalde uud Klein- 
PriebuS in den anf schlesischeu! Grunde nnd Boden befindlichen 
und zu der Herrschaft PriebuS gehörigen Waldungen nnd Grün 
den prätendiert.

I. Der Graf gestattet, daß der Herzvg und alle Nachbesitzer 
vvn Priebus das zur hiesige« Mühle benötigte Wehr oberhalb 
der langen Brücke im alten und uenen Neißestrome ohne die 
geringste Tnrbation und Exception also bauen nnd unterhalten 
möge, daß das Wehr in der Mensur, wie früher gleich der vor
handene alte Grundbaum, auch der Augenschein selbst gcnügliches 
Maß nnd Ziel setzt, beobachtet, folglich ans der Erhöhnng sv der 
Flutrinne, wie des GruudbaumeS der Klein-Priebusser Mühle und 
dortigen am Wasser wohnenden Unterthanen kein Schaden oder 
Hinderniß zngezogen werde. Zn dem Ende soll jedesmal bei

silb.gr
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Legnng einer dergleichen Flutrinne oder Grnndbanmes Jemand 
vvn wegen der muskauer Herrschaft anwesend sein, und von prie- 
lmsser Seite vorher dessenwegen die nötige Notifikation und 
Requisition geschehen.

2. Der Graf verspricht für jetzt nnd ewige Zeiten, daß die 
prielmssische Herrschaft alle zn solchem Ban erforderlichen Ban- 
Materialien auf der mnSkauische» Herrschaft und den Fandis 
ihrer Unterthanen an den Neisse-Uferu abzuleacn berechtigt sei und 
vollkommen Macht haben solle, das Wehr jederzeit zn banen und 
in baulichem Zustande zu erhalte», doch mit wiederholter Bedingung, 
daß es mit der Flntrinne nnd dem Fuchtbaum in vorher ausge
messenen Schranken und bei der bedungenen Notifikation lediglich 
bleibe, auch mit den Baufuhren und Ablegung der Bau-Materialien 
der Herrschaft Muskau oder ihren Unterthanen nicht nnnötige Be
schwernis, noch weniger Schaden zugefügt werde, sondern vielmehr 
nach Möglichkeit verhütet werde.

3. Der Herzog verspricht, bald nach vollzogenem gegenwärti
gen Vergleich an den Grafen 300 Kaiser-Gulden baar auszuzahlen.

4. verspricht der Herzog, Zeit wehrenden Baues der prie- 
bussischen Mühle, bis solche in Gang und brauchbaren Stand ge
setzt ist, die priebussische» Unterthanen, welche bisher in der 
pecherische» Mühle gemahlen, in der Klein - Priebussische» Mühle 
mahle» zu lasse», mithi» gedachten H. Grafen dasjenige emolu- 
mont, so der Heinrich Gottlob von Bebran auf Pechern Uv prue- 
terito genossen, in futurum und eben in derselben Formalität 
zuzueignen.

5. Den buchwälder und Klein-Priebnsser Unterthanen soll 
das gepfändete Vieh por reoquivulens an Gelde gut gethan, selbe 
wegen ihrer Hutunge», Wiesen und Neuländer in intv^rum (resti 
tuiertj nnd nicht mehr turbiert werden. Sie sollen allerdings 
gehalten sein, von Zeit der erlangten Restitution anzufangen, künftig 
den versprochenen jährlichen Zins nach Ausweis der alten Urbarien 
zu St. Michaelis abzuführen, von der verflossenen Zeit aber, weil 
sie des Nutzens ihrer Hutnngen, Wiesen, Neuländer entsetzt gewesen, 
derenwege» unangefochten nnd ohne Nachforderung bleiben. Auch 
werden sie durch Abräumung des Holzes und der Stöcke von den 
Neuländen „das alte Bezirk" keineswegs überschreiten, anch 
nichts abränmen, als was mittlcrzeit anf den Stöcken, wovon sie 
außer Genuß gesetzt gewesen (welche ihnen bei erfolgender Resti
tution anch -nach den alten Cireumferentien einzuweisen kommen), 
mit Sträuchern verwachsen ist, anch sich nicht der Hutnng auf 
Stücken anmaßen, auf welche sie ihr Vieh vor alters zu treiben 
niemals befugt gewesen, wohl aber bei ihren vorigen Rechten und 
Gebräncheu ungeirrt bleibe».

Bei künftige» Jrrn»ge» zwischen ihnen oder den Unterthanen 
wollen sie keiner den ander» cko Reu» oder gewaltsam tarbiere», 
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sondern wenn gütliche Zusammentretung nichts hilft, nur den 
ordentlichen Weg der Rechte einhalte». Zwei gleichlautende Exem
plare, von beiden unterschrieben, sollen je vorn Oberamt in Breslan 
nnd Bndissin konfirmiert und auSgetanscht werden. Bendel, P.D.I75.

1715, 12. Juli. Beudel erzählt nun, das; dieser Vertrag 
gehörig konfirmiert und ansgcwechselt worden, und das; zu Anfang 
des folgenden Jahreü oberhalb der Stadt das eingegangene Mühl- 
wehr repariert und die eingczogcne Mühle neu erbaut wurde. 
1717, den 28. Augnst, wurde das Wasser wieder zum ersten Male 
in den Graben zur Mühle gebracht uud deu 30. August der Anfang 
mit Mahlen gemacht. 1719 kam am 2. Februar ein so gewalt
sames Wasser, das; das auf der Neiße aufgerichtcte Wehr eiu Loch 
«ach der podroscher Seite machte uud daher die hiesige, an der 
Stadt befindliche Grabenmühle trocken und ohne Wasser stehen 
bleiben mnßte. Den 16. Febrnar wuchs die Neiße eiu wenig, und eS 
konnte trotz Loch gemahlen werden 9 Tage, dann unterblieb es bis zum 
9. März, da wurde wieder großes Wasser, uud es wurde bis zum 
16. gemahlen.

Inzwischen kam es znm Brache des Vertrages vorn 12. Juli 
1715. Am 6. Februar nämlich lies; Bürgermeister Hvrak als 
Mühleninspektvr am Wehre bauen; der Ban wurde aber zwei 
mal inhibiert; am 7. reiste der Bürgermeister nach MuSlau, um 
dem Grase» die nötige Meldung gemäß dem Vertrage zu machen; 
hieß aber inzwischen die Baulente fleißig fortzubauen. Allein 
Freitags den 8. cher 8. war im Jahre 1719 allerdings nicht Freitag) 
um 1 Uhr nachmittags kamen der Zollbereiter des Grasen mit 
einem Jäger und die Bauern von Buchwald, Kleiu-Priebus, Po- 
drvsche und Werdeck jeder mit seiner Holzaxt und erklärten, sie 
hätten vom Grafen Befehl, die Arbeit zn verbieten, eventnell mit 
Gewalt zu verhindern, den angefangenen Ban zu vernichten und 
das angefahrene Holz zn verderben. Der Protest des Stadtrichters 
und StadtschreibcrS, welche sich darauf bewiesen, daß der Bürger 
meister zum Grafen in dieser Angelegenheit gereist sei, wurde nicht 
angenommen, und die Arbeiter und Zimmerleute mußten nach Hause 
gehen. Abends kehrte der Bürgermeister zurück uud war sehr er 
staunt, als man ihm Bericht erstattete; denn der Graf hatte ihn 
sogar zu Tische geladen; cS war keine Erwähnung von der In
hibition geschehen, vielmehr ihm alle Assistenz versprochen worden. 
Das verdroß ihn so, das; er nichts mehr that; die Mühle blieb 
trocken stehn nnd ging in Nnin. Beudel 181 uud 182.

Hier war vvu beiden Seiten gefehlt worden. Der Bürger
meister fehlte, das; er den Ban anfing, ohne dem Grafen Meldung 
gemacht zu haben. Der Graf fehlte, indem er den Ban gewaltsam 
inhibierte. Beides lief gegen die ausdrücklichen Bestimmungen deö 
Vertrages.
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1718. Aus einem Rats Dokumente vom 25. Februar ersieht 
man, das; außer deu gewöhnlichen 12 Schuhdänkeu es noch Guadeu- 
Schuhbäuke gab, welche arme Schuhmacher unter gewissen Bedin- 
gnngen und Eiuschräukuugeu vom Handwerke erkaufen konnten. 
(Wohl eher vom Rate!)

Der städtische Steuereinnehmer legt vor dem Rate nnd ganzer 
Bürgerschaft Rechnung für 8 Jahre, hat 84 Reichsthaler in der blasse.

1719, den 5. Juni, brennen 108 Wohnnngen ad. Der Scha
den wurde auf 20998 Reichsthaler tariert. Es blieben !> Häuser, 
12 Personen, die nicht abgebrannt waren. Nachbarn, darunter Triebel, 
schicken beschenke. Graf Eallenberg ladet zur Niederlassung in 
Podrosche ein.

1720. Fürsten und Stände beschließen, der Stadt zu der .Kirche 
uud deu vffeutlicheu Gebäuden 3000 fl. nnd den Abgebrannten drei
jährige Freiheit zn schenken. Bon den 3000 fl. wurden 1000 fl. zum 
Bau der Kirche bestimmt. Dieselbe wurde 1723 am Oster-Dieus- 
tage eiugeweiht. 300 fl. wurden im Jahre 1719 aus Gnade der 
Fürsten und Stände der Stadt im saganer Steueramt abgeschrieben. 
Dagegen hatte die herzogliche Regierung anf die Bitten der Prie
busser vom Jahre 1719, 1720, 1721, 1724 keine Antwort, erst 
am 30. Januar 1726 kam der Bescheid: Die Stadt solle 5 Jahre 
vou herzoglichen Abgaben frei sein. W. D. N., W. Exe. II. p. U.

1725. Pfarrer Schuhmacher schreibt au die fürstl. Regierung, 
vorher sei noch nie ein Pfarrer in Priebus gewesen (nämlich seit 
der lntherischen Reformation kein katholischer Pfarrer, der m Priebns 
residiert hätte); er sei auf Bitten der Stadt zn ihrem Pfarrer 
gesetzt worden. Die Stadt habe ihm ein schlechtes Schulmeister- 
Häusel zur Wohnung bis anf bessere Zeiten angewiesen nnd ver
sprochen, eine» Keller zu baue», aber obgleich Jahr uud Tag vor
über, »och nicht gebaut. Bittet die Stadt auzuhalte», deuselbeu 
zu baue». W. D. N.

1726, Bürgermeister Gabriel Hänisch. B. P. D.
— Herzog Philipp bewilligt dem Schützenkönig ein Kleinod 

von 12 fl. Seine Vorfahren hatten 9 fl. bewilligt. B. P. D.
1728. Das Pfarrhaus wird gebaut. W. D. N.
1728. Die Bürgerschaft wollte dem Bürgermeister nicht län

ger den Stadtgraben von der Pforte bis zum formier Thor lassen, 
sie brauchten das Hen selbst für die kaiserliche Fvnrage. Darüber 
kam es zum Prozeß. Eines Nachts, am 16. Juni um 11 Uhr, 
kamen 12 Bürger mit Ober- und Untergewchr nebst einem Korpo
ral lind Amtspfäuder von Sagan nach Priebus, holteu eine An
zahl Bürger aus deu Häusern und führten sie nach Sagan; den 
andern Tag wurden sie lvsgelassen. Der Prozeß selbst wurde 
dahin entschieden, daß der Graben der Gemeinde verblieb; die 
Kosten des Prozesses mußte sie trage». Der Bürgermeister erhielt 
die aufgewendete» Unkosten auch nicht zurück. B. P. D. 189.

14
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1729. Herzog Philipp und Gemahlin 4t)ilhelmine geb. Grä 
fin Althau innren in Priebns voni 14. bis 20. Oktober nnd 
wohnten in des gewesenen Bürgermeisters Horak Hause. B. P. D. 191.

20. Oktober zogen die .Herrschaften feierlich in Sngnn ei». 
B. P. D.

29. Oktober. .Huldigung in Sngnn. W. D. N.
1720 erhielt die Stadt nuf ihre Bitten von 1719 und 1724 

um Holz zur Antwort, dns; ihr Bauholz für deu landesüblichen 
Preic? sollte gelnsseu iverden. Die Afterschläge, das liegende Brenn 
Holz sollte in .Mustern geschlngen werde» und die Bürgerschnft sollte 
es um eiueu proportionierten Preis Hoden. W. D. R'. Bis 1729 
hatten die Priednsser das Holz um das Stammgeld vou 1 sgr. 
3 Mz., je!» sollten sie es in klaftern ü 8 sgr. dekommen. B. P. D.

Auf den Artikel Bier wurde gar nicht geantwortet. W. D. N.
Die Priednsser schicken den adgedraunten Sagauern für 

11 Reichslhawr 17 g. 6 pf. Fleisch <2 Viertel Rind), 100 Brote, 
5 Achtel Bier.

1731. Das katholische Schulhans wird aus der gemeinen 
Stadt Misse auf eine dürgcrliche Brandstelle erdant. W. D. R.

1732. Die Priednsser schicken den Adgedraunten in ^eippa 
8 Thaler. W. D. R.

1733. Johann Joseph von Blanc, Bürgermeister. Der ganze 
Rat ist katholisch. B. P. D.

Pater Schuhmacher iu Priedns wußte es dahin zu dringen, 
das; es den Priednsser» dei 10 Thalern Strafe verdaten wnrde, 
ihre Milder nach Podrosche in die Schule zu schicken. Roch gin 
gen einige Müder dahin. Rnn wurden acht Bürger nach Sagan 
gefordert nnd ihnen ledenslange Gefangenschaft angedroht, wenn 
sie ihre Mnder noch einmal in diese pietistische Schnle schickten. 
Bier von ihnen gingen nach BreSlan nnd das Schnlgehen ward 
wieder erlandt. W. Sagan 415.

1734. Johann Franz Schneider, Rektor. W. D. N. 324.
1734 in, Jnli Mnnmissivneu der Landstände üder die Art der 

Stenererhednng, nm die Reste zn vermeiden. Desgleichen im Jahre 
1736, anch eine Aeeiskonunission.

1736 erhielten die Priednsser anf ihre der Fürstin Bvrmün 
denn ged. Gräfin von Althan emgereichten ^rnvamina. znm Bc 
scheide, das; dieselden von deni degehrten BierAusstos; von Jam- 
niu, Patach nnd Sichdichfür, ivie es ihnen schon öfters dedentet 
worden, adstehen nnd die Fürstin ungehindert lassen sollen. Hin
gegen wolle sie anch nicht, das; in die Stadt oder Vorstadt einiges 
Bier aus den herrschaftlichen Bräuhänsern ihnen eingefnhrt werde, 
worüber die Kammer feste Hand halten werde. W. D. N. 321.

1737 wieder eine Acciskommission: Stadt nnd Kreis Prie
bus sollten sich zu einem Nachtrage bequemen, als ob sie die 
Aeeise defraudiert hätten.
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1728. den 15. Mai. Die Bäcker Hallen zuni ersten Male 
in ihren nen errichteten Brvtbäukeu ain lliathause feil.

Den 2. Jnli wurde die Kapelle bei dein Kirchhofe L. Bar 
hara »nederum repariert, darin die Kreuzigung Christi mit der 
Stadt Iernsaleni gemalt war oder werden sollte. B. P. D. 208.

Den 2. September. Im Naihause wird bekannt gemacht, 
das; die Juden, so nicht privilegiert, das Land alsbald räumen 
sollten.

1720, den 27. Januar. Bürgermeister von Blanc und Gottfried 
Sattler gehen nach Sagan, um den Landständen wegen der alten 
Neste, die abgefordert werden wollen, Borstellnng zu machen. 
Wenn den Priebnssern alles genommen werden sollte, wurde es 
nicht hinreichen, um die Neste, 4115 Neichsthaler, zu bezahlen.

1740. Das wunderbare Manifest Friedrichs, Bönigs von 
Preussen.

1741, den 4. Januar, muhte Priebus iu das Königl. lsdaupt 
guartier »ach Ziebern, eiuc halbe Meile vor l^logau, 12. Centuer 
>?eu, 4 Schsl. 5 Meh. I Bläh, .^orn, 28 Schsl. 5 Biert. 2 Meh. 
5>afer, 50 Schsl. I Mehe Wechsel liefern. B. P. D.

Den 0. Februar reiste» Deputierte der evangelische» Bür 
gcrschast in das königl. Lager bei Glogan, »m vo» dem Prinzen 
Leopold von Dessau einen Geistlichen zu erlangeu. Sie ivnrde» 
ansgefordert, am 22. wiederzukomme», erhielte» aber dann znr 
Antivort, vor Übergabe der Festung Glvga» werde nichts geschehen. 
Es sei Mangel an Predigern.

1741, den 17. Febrnar, zahlt die Stadt an die Stenerkasse 
nach Sagan 50 Neichsthaler aus Nahrungsmittel, welche in Prie 
bns nicht aufznbringe» waren: den 10. Apui ebenso 07 Neichs
thaler.

Den 20. Juli kamen znm ersten Male preußische Soldaten 
aus Werbung nach Priebns, nahmen mit List und Gewalt, wen 
sie bekamen, blieben nie lange, sondern sobald sie etliche hatten, 
brachten sie sie nach Sagan, nnd sv machten sie es einige Male. 

- Den 20. Juli kam ein preußischer Kriegs und Steuer 
rat, um die Zolleiuuahme zn untersuchen.

— Den 8. Oktober wnrde ein königl. preußisches Maudat, 
ausgesertigt iu Neicheubach, Oberschlesicu, aus dem Nathause vor 
gelesen, welches alle schlesischen Bnsallen nnd Unterthanen der 
Eidespflicht gegen die röm. kais. Mas. lossagte, anch diejenigen, 
welche schon der Königin Maria Theresia geschworen hatten.

Am 12. Oktober kam ein Kapitän und 22 Mann von Frei 
waldau nach Priebus zur Exekution. Die Priebusser aber hatten 
das Monatsgeld schon nach Sagan geschickt. Abends kam die Onit 
tung an, nnd am 12. ging die Exekution nach Sagan.

Den 12. November rückte Nittmeister von Lchwald von 
Prinz Friedrich Kürassieren mit seiner Schwadron nach Priebus 

14*
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ins Winterquartier. Der Soldat bekain täglich ^/z Pfd. Fleisch 
und 2 Pfd. Brot und alle 5 Tage 12.gr. Den 8. Februar 1742 
marschierten sie ab.

1741, den 24. Oktober, wurde ein Dieb Staupe geschlagen 
durch 9 Ruten, mit jeder wurden 6 Schwitze gegeben am Pranger, 
ein R. wurde auf dem Rücken des Diebes zwischen den Schultern 
eingeschlagen und mit Pulver eiugerieben, der Dieb wurde deS 
Landes verwiesen und mußte schwören, nie wieder Schlesien zu 
betrete». Urteil der fürstl. Regierung.

— Den 20. November wurden die kaiserl. Wappen über den 
Thoren abgenommen.

Den 12. Dezember kam ein Kvmmissarius zur Einrichtung der 
neuen königl. Accise her; von da ab mußte die Accise erlegt 
werden.

Die preußischen Wappen werden anfgerichtct.
Die Herren Landstande werden ab nnd ein Landrat eingesetzt.
11. Januar 1742. Köuigl. Patent, daß Niemand eine» andern 

Kalender als den von der Societät der Wissenschaften in Berlin 
heransgegebenen zu Hause haben solle bei 2 Reichsthalern Strafe.

11. Januar wird den Priebussern in Sagan verkündigt, wie 
sie die Accise ferner zu geben hätten, daß aber der König die alten 
Reste ihnen vollständig erläßt.

Den 19. Januar wird der Stadt PriebuS die Accise wieder 
erlasse». Die Leute bekomme» die Accise vom Einnehmer wieder, 
müssen aber das Hubengeld gleich dem Lande, für die Hübe monat
lich 3 Rcichsthaler 10 sgr., abführcn.

— Den 28. Januar. Ein Feldprediger kommt nach Priebus; 
im Weinkeller wird gepredigt und kommuniziert.

Betstunden auf dem Rathause verbot die fürstl. Regierung.
Den 12. Februar schicken die Priebusser ein Memorial an 

den König: Der Landrat von Seelstrang hnbe eine Klirrende 
publiziert, wonach das anf 12 Huben 10>/z Ruten veranschlagte 
Städtchen monatlich 43 Reichsthaler ». s. w. abführcn folle. Sie 
seien nur 85 ansässige Bürger, wovon 15, höchstens 20, ihr Brot 
vom Acker erwerben. Sie schildern die Verluste, die sie erlitten, 
Bierausschrot, Straße durch Priebus, Bau- und Brennholz, die 
Störer auf dem Lande; die Mahl-, Walk-, Lohmühle ist wüst, 
die Kämmerei hat keinen Kreuzer Einuahme. Alles muß durch 
Kollekten von den Bürgern bestritten werden.

— Den 0. März., Das Hubengeld wird erlassen, Accise 
wieder eingeführt.

Den 13. April kamen 8 Kompanien vom Prinz Ferdinand 
Infanterieregiment nach Priebus, hielten den 14. Rasttag; jeder 
Bürger bekam 20—30 Mann. Wenn sie nicht den 15. nach 
Böhmen aufgebrochen wären, würde ein erbärmlicher Zustand gewesen 
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sein, ^ein Bisse» Brot, kein Tropfe» Bier oder Branntwein war 
mehr da.

Am 15. marschierten 2 Kompanien, am 18. eine Kompanie 
nnd der Stab eines Kürassierrcgimcnts kamen znm Nachtlager nach 
Priebns.

8. Jnli. 3 Kompanie» vvm Regiment Schwerin übernachten 
auf dem Rückmarsch in PriebnS.

— Den 12. wird der Friede verkündigt.
- Den 18. September wurden in der priebusser Gegeud 

13 Warnungstafeln anfgerichtet mit der Inschrift: Diese» Weg 
soll Niemand fahren bei Strafe des KvntrabandS. Infolge dessen 
kamen am 20. September wieder die ersten Fuhrleute nach nnd 
dnrch Priebns.

Im November wnrde der ServiS in Priebns eingerichtet nnd 
für diesen und folgende Monate 10 Thaler nach Glogau an die 
Serviskasse abgcführt. — Zahlreiche Diebstähle und Einbrüche, 
namentlich bei dem Pastor in Podrosche. Evangelischer Schulhalter 
Carl Wurch.

1743, den 24. Oktober, mußten sich alle jungen Leute von 
15 — 40 Jahren stellen, sie wurden gemessen und konnten wieder 
nach Hause gehen. Das Mützschefahl'sche Regiment bekam hier 
seinen Wcrbcplah. Alle Pferde wnrde» ausgezeichnet.

— 14. November wurden vvn der ausgezeichneten Mannschaft 
Stückwagen — und Proviantkncchte ansgehoben.

1744, den 24. März. Königl. Patent, das; anf den Straßen 
von den Bürgern Obstbäume gesetzt werde» sollen.

— 25. Mai. Auf köuigl. Verordnung erhalten die Häuser 
Nummern wegen der Eingnarticrung.

— 28. Mai. Der Schützenkönig erhält als Kleinod ein Stück 
vom Stadtgraben.

— 25. Juli. Die Bewilligung eines Predigers trifft ein. 
Die Pricbusser schlugen der saganschen Regierung 3 Subjekte 
vor, uud die Herzogin Witwe als Bormündcrin erteilte dem ehe
maligen Kantor zu Sagan, H. I. Klingsporn, die Vokativ» am 
26. September 1744. Heinrich Jakob Klingsporn hielt aber schon 
ai» 14. März seine Antrittspredigt. Man richtete den oberen Stock 
des Rathauses für den Gottesdienst ein, aber die herzogl. Regierung 
machte Schwierigkeiten, weil das Rathaus für die fürstl. Herrschaft 
bei ihrer Anwesenheit in Priebus bestimmt sei, und weil die königl. 
Konzession ausdrücklich von der Errichtung eines eigenen Bethanses 
spreche. Erst im Juni 1745 wurde durch königl. Resolution das 
Rathaus zum Gottesdieuste eingeräumt.

Am 16. November 1744 wurden dem Pastor Klingsporn an 
festem Gehalt 100 Neichsthaler zugcsichert im Namen der Bürger
schaft zu Priebus uud der dahin eingepfarrten Ortschaften, B. P. D.

Der zweite schlcsische Krieg ließ Priebus fast unberührt, mir 



110 Priebus.

am 1-9. August 1744 zag das Kürassierregimeut Prinz Friedrich 
durch Priebus. Am 2ü. Dezember l 74ö war Friede, am 7. Januar 
1790 zog das holsteinische Regiment vom ^eluvald'sche» EorpS 
durch Priebns.

1740, am 10. August, bereiste der glogauer Kamuier Kalku
lator deu Adel des priebusser Kreises, um zu ersahreu, vl> derselbe 
dem Könige die Alliier verkaufen wollte.

Leute uud Vieh werden ausgezeichnet, auch die Händler 
den Greisen.

1747, den 27. März, wnrde wegen der vielen, im vorigen 
Jahre erlittenen Brandschäden eine Brandstener eingezvgen.

- Den 30. März. Durch das hiesige Zollamt werden 
Warnungstafeln vor dem Reißethore, in Freiwaldau und bei der 
pccherischen Brücke gegen fremde Bettler nnd Vagabunden errichtet. 
Inwohner sollen bei 2 Reichsthalern 2träte denselben nichts ver
abreichen, indem jeder Lrt seine Armen unterhalten soll.

1747, den ü. Juni. Der Grundstein zum PredigerhauS wird 
gelegt.

1746, deu 2. Dezember, wird wieder der erste Wochcumarkt 
abgehalten.

- Den 13. Dezember bestätigt die Kriegs- und Domänen- 
tammer zu Glogau dem Herzoge ein Privat Mautpalent sür Wagen 
und Vieh.

1749, den 20. April, verbot die Kriegs und Domünenkammer 
in Glogau deu Fuhrleuten den Nebenweg über Wällisch uud Schrott 
Hammer bei Strafe des Koutrabands vou Wagen nnd Pferden 
nnd gebot, nur der Straße tiber Priebus sich zu bedienen.

Am 13. Juli wurden die beiden ältesten Tochter des Bürger
meisters le Blaue') vom Pastor Kliugspvrn in die evang. luth. 
Gemeinde ausgenommen. In der Rede des Pastors, wie in dem 
Bekenntnisse der beiden Mädchen ist öfters vou dem allein selig- 
machenden evangelischen Glauben, vou der Abgötterei der Katholiken, 
von dem bösen kalvinischen, herrnhntischen, schwärmerischen Geiste 
die Rede. Er ist aber mit seinen Leuten nicht sehr zufrieden. Es 
ist zu beklagen, sagt er, das; auch die Evangelisch-Lutherischen an 
eine Untersuchung nnd Prüfung ihrer Religion wenig denken. Denn, 
ob wir gleich nicht an der Wahrheit unserer Lehre zu zweifeln 
haben, so ist's doch ein großer Fehler bei vielen unter uns, daß 
sie sich so wenig um die Religion bekümmern und nur deswegen 
in unserer lutherischen Religion verbleiben, leben nnd sterben wollen, 
weil sie vvn lutherischen Eltern geboren und erzogen worden. Im 
übrigen lassen sie ihre Lehrer sorgen, wie es um die Religion 
beschaffen. Also daß wahrhaftig bei vielen Lutheranern nicht viel 
mehr als der papistische Köhlerglaube ist, indem sie nicht wissen,

h An anderer Sielte heißt er von Blaue. 



PriebuS. 111

was sie glauben und worinuen sie van Papisten, Ealvinisten und 
andern Jrrgeistern unterschiede» sind, sie bekennen sich zur augs 
burgischen .Konfession und baden sie wicht nie gelesen, wissen auch 
wicht nicht, was eS für ein Ding sei und woher sie den Namen 
habe.

— Den 8. Oktober lvird ein neuer Saugarien iu der großen 
Heide, nicht weit vvn Kinetisch, abgestochen nnd der Zaun angefangen. 
B. P. D.

Ungefähr 1749. Zur Pfarrei Priebus gehören 2 Kirchen, die 
zu Priebus uud die zu Großselten. Die erste ist Residenz. Die 
Pfarrkirche zu Priebus ist gemauert, Holzdecke, Fenster, alle Regui 
site, Ziegelpflaster, Holzdach, kirchweih Sonntag nach S. Egidi, 
Patrocinium 14. V. ^Uiruco. Hochaltar des hl. Egidius. Ziborium, 
silbern vergoldet. Baptisterinni. Sakristei gemauert und gewölbt, 
mit Fenstern, Steinpflaster, Hvlzdach. ZinS: 24 Reichsthaler 
19 arg., aus 2 Wiesen 5 Reichsthaler, Capital 190 Reichsthaler. 
Aus Möllendorf 9 Schock. Gr. Turm gemauert mit 9 Glocken. 
Kirchhof zum Teil mit Mauern umgeben. Eingepfarrt „Wilsich, 
Zessendorf, Dnbrau, Milbach, Wendismnschc, Glemnih, Patach 
und Sichdichfür." PfarrhallS vou Holz, aber bequem. Pfarrer 
Sebastian Solf sdarüber steht Joaunes Hentschels cun. re^.
8 Jahre Pfarrer.'> Patron der Fürst von Saga». Aussaat 
18 Scheffel. Garten am Hause. Ovcimus uck ckomum 12 Malter 
2 Scheffel 9 Piertel. Offertorium 40 fl., Aecideus 100 fl.

Schulmeister Jvanues Schneider sdann wohl Kober). kleines 
Hans. Bon der Kirche 12 fl. Dezem 2 Scheffel 1 Piertel. Gar
ben 50. Erbsen Vz Piertel, .Kollekten 2, AccidenS 9 Thaler.

Pisitations Protokoll in den Akten der Eiseuberger Pfarrei.
1750, den 10. Juni, kam Regierungspräsident von Dpherrn 

nebst Sekretär Tobias Klette nach Priebus, um iu Angelegenheiten 
des Bürgermeisters Leblanc's Nnlersnchnng zu führen. Die Bürgerschaft 
stellte sein unrechtmäßiges Perfahren im Rechnungswesen vor. Er 
wurde im Ralhause in Arrest gebracht und von 2 Bürgern bewacht.

— königl. Befehl, daß nicht mehr, als 9 Personen Pathen 
bei der Taufe sein sollen.

— 2. Oktober. Der Herzog war zur Jagd in der großen 
Heide und ging über Sagan nach Berlin.

— Den 11. Oktober wird zum ersten Male priebusser Wein 
verkauft, das Quart um 5 Kreuzer.

— Neue Stolae Taxordnung.
1751, deu 11. Januar, wird eine Karte vvm Fürsteutume durch 

Offiziere ausgenommen.
Seit 1751 ist ein Postwärter hier. Wöchentlich alle Sonn-

9 Nach n,i»e. p. v. wurde Ich 1733 Psarrer in Priebus, danach wäre die 
erste Bisbatwn im I. 1741 gewesen.

9 Auch le Liane, vvn Blaue.
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abende ging ein Bote nach Saga», um Briefe, Gelder u. s. w 
dahin nnd hierher zn bringen. B. P. D.

1751, den U>. Dezember. Die bürgerlichen Deputierten zu Priebus 
überreichen der herzogl. Legierung in vim ckuplicae die wider den 
Leblane extrahierten Hospitalrechnuiigsdesekte. R. A. D. .

Leblanc hatte Fener, Societäts und Servisgelder defektiert. 
Die Kassen wurden ihm 175)1 abgenommen, Sachen von ihm wurden 
gepfändet und vertonst. Anch die Hospital und .Kämmereikasse 
wurden ihm bald daraus abgenommen. R. A. B. P. D.

1752, den 25. Januar. Die Kriegs und Domänenkammer 
überreicht der herzogl. Regierung den Etat der Stadt Priebus, 
Ivelcher 3 Jahre dauern soll. R. A. I..

1752, den 14. März. Die Bürgerschaft zeigt an, wie ihnen zu 
empfindlichem Nachteil der provisorische Bürgermeister Hänisch, 
Notar Bendel und die übrigen Senatoren sich anmaße», Amtsbier zu 
brauen nnd zwar ersterer zwei zu 0 Scheffeln, letztere aber jeder 
3 Scheffel. Sie bitten nm Abhülfe, da die Regierung am 12. Juni 
1733 dem Bürgermeister 2, den übrigen Ratsgliedern 1 Scheffel 
ihres geringen Salars wegen verstattet habe. Der Magistrat 
antwortet: er sei in seinem Rechte, und bittet, die tumnltuierenden 
Priebnsser zn strafen.

1752, den 18. März. Charlotte Tugendreich von Blaue 
klagt gegen Johann Bendel in Priebus wegen Injurien in Wort 
und That. R. A. D. w.

Anfang Juni wird anf königl. Befehl im Lande eine General- 
Polizei-Orduung veröffentlicht, wonach alles Getreidemas;, Ellen, 
Gewichte, Quartmaß in den Städten „geächtet" werden soll.

Die neuen Maße wurden aus Glogau um 50 ReichSthaler 
besorgt.

Den 1. August wird an Stelle des entlassenen Bürgermeisters 
Leblanc Johann Jakob John, gewesener Auditenr im Bathianifchen 
Dragoner-Regiment, Bürgermeister.

Den 12. Juli. .Commission in Priebus wegen Reparation 
der Kirche, Psarr- uud Schulwohnung. Die eingepfarrlen Dörfer 
waren dazu gerufen, wollten sich aber nicht recht dazu verstehn. 
B. P. D.

1753, den 6. Februar. Kommission wegen des Baues des 
evangelischen Bethauseü. Die Bürgerschaft will 120 Reichsthaler 
dazn geben. Die eingepfarrlen Dorfschaften sollen ebensoviel geben, 
wollen aber nicht. Die Deputierten zanken sich mit einige» Bürgern 
vor der Kommission, schlagen einander nnd kehren «»verrichteter 
Sache »ach Hause zurück. B. P. D.

— Den 17. Dezember wieder Kommissio». Die Dörfer wollen 
sich wieder zn nichts Gewissem verstehen, nur was sie gutwillig 
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thun könnten. Die Kommission war wieder fruchtlos. B. P. D. 
1754, de» 28. Februar, wurden de» La»dleute» aus königl.

Befehl die Schießgeivehre abgeuommen uud iu das KreiS-Stcucramt 
geliefert, nach 2 Monaten wieder zurückgcgebeu.

Johann 'Jakob John resigniert als Bürgermeister uud Stadt- 
schreiber, da er sein Auskommen nicht hat.

Die katholische Kirche wird repariert. Die Stadt giebt 
13 Reichsthaler, das Land I3 ReichSthaler, die Kirche 52 Reichö- 
thalcr, die Herr-schaft als Patron das Holz. B. P. D.

Zn dem evangelischen Bethause wies die ^»egierniig die wüste 
liegende Gewaudhausstelle an. Die Bürger kauften dazu das 
.Häuschen des Böttchers Protzig für 32 oder 35 Reichsthaler. 
Bon der Herrschaft kaufte die evangelische Gemeinde 3 Schock 
Bauholz um l>0 Reichsthaler. Deu 31. Oktober wurde der Grund 
stein gelegt. B. P: D. nnd kl. p. l^.

PriebuS halte l 0!» Häuser iu und 8 Häuser außer der Stadt. 
Zur Stadt wurde» die Dörfer Zesseudorf, Wellisch, D»bra», Akühl- 
bach, Wendisch Musta, Jam»itz, Patach »nd Sichdichfür gerechnet. 
AnS deui Zettel, der in den Grundstein gelegt wurde, kl. p. ?. 111. 

Stadt-Magistrat: Haenisch, JnterimS-Kousul, Johann Gottfried 
Beudel, Polizei Konsul, Kobert und Mummert, Ratmäuuer. Johauu 
George Beudel, Senior im Stadtgericht.

Patent, betr. Abschaffung der Feiertage.
1754. Der Scharfrichter in Priebus stahl eine» Ochse« i» 

Wicsau, wurde entdeckt und floh. Die Stvckmeisterei wurde vom 
Magistrat anderweitig verkauft.

Iu diesem Jahre wurden in Spremberg viele von den Dieben 
und Einbrechern ertappt, welche seit vielen Jahren in der priebusser 
Gegend die Kirchen heimgesucht hatten, so 173!» in Säuitz, 1740 
zn Podrosche, 1745, den 4. Januar, in Knnau (Kelche, Meßgewand 
u. dergl.s, 1749, den 13. Juni, zn Freiwaldan (Meßgewand nnd 
Altartiich), den 28. Juni zu Sänitz, 1750 zu Reichen«» (Leuchter, 
Altartuch), zu Selten (Leuchter, Altartuch, Meßgewand, Spreug- 
kessel, Glöckchen). B. P. D.

Beudel klagt, daß die Beiträge zum Bethause sehr gering 
waren. Im Gottcskasteu kamen nach und nach 20 Thaler ein. 
Die Gemeinde bat den König nm eine Kollekte. Der König ge
nehmigte sie am 28. August 1755 für Schlesien. Er schreibt: 
„wie ich's sehr billig finde, daß die herzogliche Regierung als 
Patronns zn erwähntem Ban anf eine oder die andere Weise kau 
kurrieren müßte."

Evangelische Ratoperjvueu waren: Jvh. Gottsr. Bendel, Polizei 
Bürgermeister, nnd Gottfried Brückner, Rotar nnd Stadtschreiber.

1755, den 10. Juni, wurde das Commercium (Handels
verkehr) zwischen Sachsen und schlcsischen Landen gänzlich verboten, 
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am 12. Oktober aber wieder auf alten Fuß gesetzt. — Das 
evangelische Bethaus wird bezogen. W.

1756. Neuer Bürgermeister Johann George Wind, sonsten 
Berwalter bei den Jesuiten in Wartcnberg, von der herzoglichen 
Regierung eingesetzt.

1756, den 19. Februar. Die Unterthanen von Zessendvrs, 
Wällisch, Mühlbach, Jamnitz, Pattag, Sichdichfür bitten „Seine 
Hochedlcn" um Hilfe. Sie sind „angeklagt ivorden, die 
des priebusser BethauseS anfangs angenommen und unterschrieben 
zu haben." Die Anklage wird man ihnen nicht beweisen können, 
sie sind „auch von aufang bis zum Ende solches willens uiemal 
gewesen, wie auch bei vorgegangener dreimaliger Commission von 
Zwangsmitteln nichts gedacht worden, sondern allemal bei unserm 
gutwilligen Beitrag verblieben ist, nnd da wir nnn hierbei beständig 
zu verbleiben gesonnen," so bitten sie nm Hilfe, „daß sothanc 
streitigkeit durch unser vewilligtes (sich ^urumont zu einem ge 
wünschten Ende kommen möge." H. A. 73, 68.

Man sieht: die Opferwilligkeit der Evangelischen war nicht groß.
Der Garnhandel, welcher sonst in hiesiger Gegend blühte, 

liegt sehr darnieder.
Den 12. März. Gestellnug im Kreise. Im Anglist wurde 

die Stadtmauer auf königl. Kosten repariert.
Den 29. Dezember sollte des katholischen Einwohners 

Kochius in Podrosche Tochter nach PriebuS begraben iverden. 
Wie nun der katholische Pfarrer die Leiche abholeu wollte, wurde 
er von den Pvdrvschern nicht über die Brücke gelassen. Der evan 
gelische Pfarrer sang mit seiner Schnle bei dem Leichenhanse, 
begleitete die Leiche bis an die Brücke nnd ging dann zurück. 
Dann nahm die katholische Schnle die Leiche in Empfang. B. P. D. 341.

1756, den 20. Dezember. 2 Regimenter gehen dnrch Prie
bus von Pommern nach Görlitz.

1757, den 11. April. General von Mannstein dnrch Priebus 
nach Görlitz mit 4 Grenadierkompanien nnd einem Kavalleriekvm- 
mando.

28. Juli. Oesterreicher kommen nach Priebns, ebenso am 1., 
3., 6., I I. Anglist in verschiedener Stärke. Bürgermeister Wind ver 
kehrte mit den Anführern sehr freundschaftlich. Die Stadt mußte start 
Lebensmittel liefern. Am 15. Preußen, am 17. Österreicher nnd 
dann Preußen, welche am 18. den Bürgermeister als Landes
verräter nach Glogau bringen ließen, er wurde zu 8 Jahren Festung 
verurteilt und starb im 2. Jahre.

10. September kam die ganze Egnipage des Generals 
von Winterfeld, 22 Wagen mit seiner Leiche, begleitet von einem 
kaiserlichen Kommando, »ach Priebus, von da gingen jene nach 
Glogau zu; das kaiserliche Kommando blieb einige Tage in Po
drosche. Die Stadt mußte täglich jedem Mann 1 Pfd. Fleisch



PricbuS. 115

»ebst Bier lind Branntwein liefern. — Den 19. September mußten 
an die Kaiserlichen 50 Schsl. Roggen nnd 50 Schfl. Hafer geliefert 
werden. Im November waren verschiedene Durchzöge kaiserlicher 
Truppen nach Svran und Triebet und zurück.

1757. Auf hiesigem Rathaus soll für das Aecise- uud Zoll 
amt eine Amtsstube errichtet und dazu die Kirche im ersten Stock 
verwendet werden. Die herzogliche Regierung wollte dies nicht 
gestatten. Die königl. Dvmänenkammer befiehlt es mit einem 
Bcrweise an die Regierung.

I758. Aufhebung der Zahlung der Stolgebühren an die ka 
thvlische Geistlichkeit seitens der Evangelischen.

II. Juni. Der Rats-Senior Franz Max. HanichZ wird als 
regierender Bürgermeister eingeführt von der herzogl. Regierung. 
Bendel P. D.

Jnni. Kaiserliche Husaren ziehen vorbei.
Jnli. 150 Mann kaiserliche Husaren. Die Dörfer 

mußten liefern.
21. August. Österreichische Dragoner kamen mit der 

Berordnnng vorn Kriegs Kommissariate, das; der Kreis täglich 
500 Zentner Mehl, 1000 Scheffel Hafer, 100 Zentner Heu liefern 
soll.

Den 22. Angnst kamen 00 Mann Jäger mit einem Haupt
mann nnd einem KommissariuS; Magistrat und Bürgerschaft 
wurden versammelt, ihnen ein Patent publiziert, sie wurden in 
Pflicht gegen Österreich genommen, Polizei-Bürgermeister Bendel, 
der nicht da war, ward für einen Meineidigen erklärt, die preu
ßischen Adler wurden abgebrochen, die österreichischen aufgerichtet, die 
königl. Accise und Zolllasse aufgehoben, der Servis für September 
eingetrieben. Die Landschaft wurde durch die Dragoner cxekntiert, 
mußte die Steuer« für September erlegen.

Den 23. August kommt vom österreichischen Kommando der Be
fehl, den Bendel znr Stelle zn schaffen oder 200 RcichSthaler zn 
zahlen. Da Bendel nach Glvgau gereist war, mußte die Stadt 
die Summe zahlen. Am 30. marschierte die Abteilung nach Gilben; 
am 1. September kamen 74 Mann Kürassiere und Dragoner, für 
welche Brot, Fleisch, Bier nnd Branntwein, 12 Schfl. Hafer und 
78 Heuportionen geliefert werden mußten.

Am 2. kamen preußische Husaren nnd Dragoner, überfielen 
die Österreicher nnd nahmen sie sämtlich gefangen. Kanin waren 
sie nach Hartmaunsdorf abmarschiert, als eine stärkere Abteilung 
österreichischer Kavallerie ankam. Die Stadt sollte 200 Reichsthaler 
erlegen, 8 Scheffel Hafer, 80 Portionen Brot und Heu liefern. 
Das Lichtere wnrde geliefert, vvn der Zahlung nahmen die Feinde

') Jedenfalls richtiger Hvenifch oder Haemsch.
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Abstand auf Bitten und Vorstellungen, daß die Stadt ganz un 
schuldig an dein Überfall sei, und zogen ab.

Am 3. langte die preußische Armee unter Markgraf Carl an 
und blieb bis zum 5., au welchem sie nach Dresden abging.

Am 6. kamen wieder kaiserliche Husaren, deren Offizier 12 Du 
katcu erzwäng.

Am 7. erschienen 88 feindliche Hnsaren, die 88 Pfd. Fleisch, 
ebensoviele Gebund Hen nnd 8 Schfl. Hafer verlangten und er
hielten. Am 8. September war wieder eine feindliche Schar da, 
welche sich mit 2 Viertel Hafer und 5 Portionen Heu begnügte.

Am 11. erhob ein kaiserlicher Kurier dieAccisc uud Zollgelder. 
Den 18. und 28. September fanden sich neue feindliche Truppen ein, 
die befriedigt werden mußte».

Am 18. uud 18. Oktober, vom >9. bis 28., vom 28. bis 25., 
am 26. Oktober wäre» verschiedene feindliche Truppen hier, welche 
zum Teil wenige, zum Teil starke Unkosten verursachten, besonders 
jene, welche vorn 19. bis 28. im Kreise fouragierten nnd wohl anch 
plünderte».

81. Oktober und 1. November preußische Patrouille», 4. »nd 
12. November österreichische. 80. November preußische Husaren 
vom Puttkammerscheu Regimente; ei» Kommaudv scheint bis zum 
Februar l759 hier gelegen zu haben: kamen auch »och wiederholt, nach 
PriebuS. Juli uud August staudeu starke Truppeumasseu der Öster
reicher iu der Gegend: am 5. Juli 12000 Mann unter General 
von Beck, 6. ebensoviel unter General Maguiro: im August die 
ganze kaiserliche Armee unter Dann gegen 18 Tage. B. P. D. 
Den 13. Anglist rückte die Armee unter Dann in den priebusser 
Kreis. H. A. 87, 52..

ES entstand eine Viehseuche im ganzen Kreise, in und nm 
die Stadt gingen 200 Stück ein. Dazu kam auch ansteckende 
Krankheit; in einem Monat wurden in der Stadt 40, auf dem 
Lande 120 Leichen beerdigt. Getreide war wohlfeil.

1760. Die Neißebrücke sollte znm Teil abgebrochen werden, 
so befahl ein Leutnant, der mit einem Kommando Husaren vom 
Dingelstädtischen Regiment eintraf. So geschah es. Vom 21. bis 
29. März kamen täglich sächsische Ulanen: 30. ebenso; 1. bis 
7. April ebenso. Am 9. Mai fand sich ein Leutnant mit 16 Hu
saren ein, welcher die königl. Kassen leerte, uud, nicht zufrieden 
mit den 4 fl., welche darin waren, vom Bürgermeister 30 Reichs
thaler Mündelgelder und 40 Reichsthaler eigenes Vermögen mit- 
uahm. Am IÖ. Mai kamen Hnsaren von Soran zurück uud wollten 
alle Pferde mituehmeu, ließen sich aber mit 30 ReichSthalern zu 
friedcn stellen, ein Pferd aber nahmen sie doch mit. Die Frau 
des Besitzers aber ging nach Zittau zum General vvn Beck und 
bat um Zurückgabe des Pferdes. Bei dieser Gelegenheit hörte der 
General von den Excessen, die in PriebuS begangen waren nnd 
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ließ sofort die Offiziere i» Arrest legen, das Pferd restituieren, 
dem Bürgermeister die Gelder außer 12 Rcichsthalern und auch 
die 30 Reichsthaler, welche zur Loskaufung der Pferde gezahlt 
worden, zurückgebcn.

Anfang Juni brach die preußische Armee von Sagan und 
Sorau nach Sachsen auf. (?) Im Juli kamen wiederholt öster
reichische Truppen nach Priebus. Vom 23. Juli bis 6. August 
war Priebus mit österreichischer Exekution belegt, wegen »ach Löwen
berg ausgeschriebener Lieferung. Den 6. August wurde die Neiße- 
brücke von deu Österreichern zum größte» Teile abgebramlt.

I» der Nacht zwischen dein 2. und 3. Oktober kam die kaiser 
liehe Armee unter General von Lasci uud damit schwere Lieferung. 
Durch die Fürbitte des Fürsten von Lichtechtem wurde die Plün
derung verhindert, der aber doch die Vorstädte und abgelegenen 
Häuser zum Opfer fielen. Nach verschiedenen kleineren Trupps 
kamen am 14. 10000 Man», nahmen alles, was noch übrig war, 
und besonders auch alles Holz, auch vou Scheuneu und Zäunen.

Ein kaiserlicher Hauptmann erpreßt von der Stadt 200 Reichs
thaler, ivelche diese borgen muß unter dem Vonvande, Benoel 
sei im Jahre 1758 Schuld gewesen, daß die Preußen ihm seine 
Equipage im Werte von 450 fl. abgenommen. Im Jahre 1758 
hatte derselbe Hauptmann unter gleichem Vonvande dem katholi
schen Pfarrer vvn Gräfenhain, Kühn, 80 Reichsthaler abgenommen. 
Bis zum 15. Dezember waren fast täglich feindliche Truppen in 
der Stadt.

l761 giugs nicht besser. Da im Juni ein österreichischer 
Hauptmann vou Eckert vou dem preußischen Rittmeister von 
Szeckulp ausgehoben worden war, sollte die Stadt 5000 Rcichsthlr. 
zahlen, was natürlich unmöglich war. Militärische Exekution 
brächte 330 Reichsthaler zusammen; Vieh, Essen und Trinken 
berechnet Bendel auf 1100 Reichsthaler. Im September mußte 
die Stadt 192 Reichsthaler Servisgelder nach Görlih an die 
Österreicher zahlen. B. P. D.

G. O. Heinh, neuer Ratmann. H. A. Juramentenbuch. 
1762, 6. Juni. Dankfest für den Frieden mit Rußland. 
Am 9. Juni kamen 2 kaiserliche Deserteure, denen 2 kaiserliche 

Husaren auf dem Fuße folgten; viner entkam, der andere wurde 
gefaßt, deu Bürgern zur Verwahrung übcrgebcn nnd auf Befehl 
von ihnen nach Zittau transportiert- Den 20. Juli kam deshalb 
Rittmeister Szeckulp nach Priebus, um deu Bürgermeister wegen 
Auslieferung des Deserteurs zur Verantwortung nach Glogau 
abzuhvleu. Bürgermeister Hocuisch entschuldigte sich, daß er als 
alter Alaun nicht zu Fuß gehen könnte, er wollte sich um eine 
Fuhre bewerben nud in Sprvtta» den Rittmeister einholen. Anstatt 
dessen ging er über die Grenze und nach Wien.
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Den 1. November wurde Gottfried Heiutze zum Bürgermeister 
eingesetzt, Johann Christoph Cläre, Apotheker, zum Rntmauue.

7. Dezember Heiutz, Konsul. S. C. Uhse, Polizei Konsul, 
Cläre, Horack, Friedrich, Mummert.

I 3. Dezember traf königliche Garde ein.
Das Geld stieg hoch im Werte, weil im Kriege sehr schlechte 

Münzen geprägt wurden: 1 Kreuzer galt l sgr.; I Groschen 
2 sgr.; der harte Thaler 3 Reichsthaler, I Dukaten 8 Reiche) 
thaler; 1 Friedrich- oder Louisdor 9 bis 10 Reichsthaler. 
Natürlich stiegen auch die Getreidepreise: I Scheffel Koru 
24 Reichsthaler, l Scheffel Weizen 30 Reichsthaler, I Scl>essel 
Hirse 20 Reichsthaler; die Clle Leimvaud Flachs 10 fgr.; 
mittlere 8, grobe 5 sgr.; ein Stück Flachsgaru I ReichSthaler 8 sgr.; 
der Kloben Flachs 8 Reichsthaler; das Quart Butter 20 sgr. 
I Kuh 30, 40, 50 Reichsthaler, I Ochse 70, 80 bis 100 Reichs 
thaler, Pferde doppelt soviel, also gegen vorigen Wert das fünffache.

1703 kam kein Feind mehr nach Priebus, nur einige Züge vvn 
Rekruten uud anderen Truppen. Am 0. März kam die Nachricht 
von dem am 15. Februar geschlossenen Frieden und der Befehl, 
ihn festlich zu feiern, was am 20. geschah. B. P. D.

1701 im Juni war Gottfried Kobert, Schulrektor in Priebus 
uud Schulhalter in Groß-Selten, gestorben. Die herzogliche Reut 
kammer präsentierte dem Abte Felbiger den Johann Jakob Donath, 
der die Stelle einstweilen versah. Dieser aber hatte sich nach 
Zeugnis des Pfarrers während dieser Zeit nicht empfehlenswert 
betragen. Nach Zeugnis der Kammer hatte er sich in Groß-Selten 
20 Jahre gut geführt. Bor Kobert war Schneider Rektor. 
H. A. 71, 2.

1703 war Donath immer noch in Groß-Selten, obwohl er 
sich Schulrektor zu Priebus und Groß Selten nannte. 1782 war 
er gestorben, uud die Kammer präsentierte seinen Sohn, Schulen 
Kandidaten, zu demselben Posten. H. A. 71, 2.

1702, den 12. November, hat der neue priebusser Bürger 
meister Johann Gottfried Heintz den Eid geleistet, wurde auf sein 
Ansuchen entlassen und in seine Stelle trat Horack ein. H. A. 
Jurameuteubuch.

1704 erlangte die Stadt Priebus nach eiuem geführten Pro 
zeß Gerechtigkeit, daß die herzoglichen Schäfer nicht mehr anf den 
Feldern der Stadt hüten dursten. W. Sagan.

1705 Bürgermeister und Rat: Heintze. Horack, Notar. 
H. A. 84, 5.

1707. Joseph Loreuz Winkler, neuer Ratmanu.
1708. Der alte Bürgermeister I. G. Hciutz wird neuer 

Ratmanu.
1709. Joachim Berthold, neuer Ratmanu.
1770. Tobias Hübuer, neuer Ratmanu. H. A. Jurameuteubuch.
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1774 im April starb Pastor Kliugspvru. „Franz Christoph 
Hvfmann, des Pächters Sohn von Mcllcndorf, kam an seine Stelle. 
Die Stadt war damit nicht zufrieden, weil er ein schwacher Mann 
und dem Trunke ergebe» war. Sie protestierten gegen ihn, 
mußten ihn aber behalten, darauf fingen sie Prozeß wegen des 
Patronatsrechtes an und gewannen." W. in Beudels Extract.

Dagegen heißt es in p. ?. 111: Als Kliugspvru mit 
Tode abgegangen, berief Herzog Ferdinand Philipp des verstorbenen 
Predigers Sohn; als die Bürgerschaft diesen nicht annehmen 
wollte, erhob sich ein Prozeß. Der Herzog unterlag, daher das 
Recht, die Pastoren zu präsentieren und zn vozieren, der Bürger
schaft allein zusteht.

1776. Bis zu diesem Jahre hat der Herzog das PatrouatS- 
recht über die evangelische Kirche prätendiert und exerziert, in 
diesem Jahre aber durch Prozeß verloren. Bericht des herzogl. 
Berichts. H. A. 76, 80.

1779, den 14. April. Christian Ludwig Keßler Oon»ul 
cliriS. 6t prov. Kotur. Johann Gottlob Golng Burgemeister, 
Balthasar Joachim Börthvld, Tobias Hübner. H. A. 84, 4.

1780 ungefähr. Das Städtlein hat 2 Thore, eine Mühl- 
pforte, 4 kleine Psvrtel, außer einigen öffentlichen Gebäuden 
existieren im Städtlein jetzt 105 bürgerliche Häuser, ein Hospital 
uud außer demselben annoch 9 bürgerliche Häuser. An den Markt 
sind nicht mehr als 6 große und 6 Quergassen. Seelen leben 
daselbst 509. Der Magistrat besteht aus einem Bürgermeister, 
Polizei-Bürgermeister und zwei Ratmäuuern. ^1. p. 1^. 111. Bürger
meister Karl Horack wurde- kassiert. W. Cxc.

Bürgermeister Wiukler mußte resignieren. W. Cxc. (Wohl 
ein Irrtum: Wiukler war nur Ratmauu.)

Bürgermeister Keßler wurde kassiert. W. Cxc.
1783, den 3. Oktober. Walther, Oonsul ckiri^., Bärthold, 

Herold. H. A. 84, 4.
1784. Bürgermeister Walther. H. A. 70, 8. 

Organist Donath. H. A. 70, 8.
1786 starb Pastor Hofmann (von 1775 an Pastor). Nach 

seinem Tode kam der Kandidat Johann Gottlob Worbs von 
Röhrsdorf bei Friedeberg a. Q. an seine Stelle. Dieser war der 
erste, den die Stadt por plurima vota^) wählte. W. in Beudels 
Cxtract.

1788, deu 12. September. Regierender Bürgermeister Johann 
Gottlob Walther von Zeiz. Feuerbürgermeister Otto Friedrich 
vou der Weusc. Pvlizeibürgermeister Johann Gottlob Friedrich. 
Katholischer Pfarrer Joseph Fischer, Küster nnd SchulmeisterDonath. 
Schriftstück im Turmknvpf der katholischen Kirche 1860 gefunden.

') Durch Mehrzahl der Stimmen.
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Pastor Worbs hatte in den ersten Jahren seines Amtes viel 
Streit mit dem damaligen Bürgermeister Walter, der vorher in 
Halbau, dann in Priebns Apotheker gewesen war. Endlich, da 
Walter eine Menge Zänkereien mit den übrigen Magistrats Mit 
gliedern angefangen hatte, kam Kommission von Glogan. Eine 
Anzahl vo» Bürgern klagte über Ungerechtigkeiten. Die saganischc 
Regierung mußte eiueu Kommissarius zur Untersuchung schicken. 
Hätten die Bürger alle Beschwerden anf dem Rechtswege ent 
scheiden lassen wollen, so wäre er vielleicht schlecht weggekommen. 
Der Pastor bewog sie aber, das; sie mit Entschädigung zufrieden 
waren, nnd so kam er davon. Er mußte resignieren, kanfte endlich 
Järschke nnd wurde geadelt. Worbs iu Bendels Extract.

1790. Bürgermeister Rvske aus KvttbnS. W.
1795, am Sonntage Kominiswre, wurde das 50jährige 

Kirchenjubilänm gefeiert. Aus dem dabei gesämmelten Offertorium 
kaufte mau einen silbernen Kelch, der mit Patene nnd Fntteral 
32 Reichsthaler kostete.

1790 worden in Priebns sieben neue Häuser gebaut auf 
Brandstellen, weil aus der Wüste Baustellen Zins Kasse Banhilfe 
gezahlt wurde.

1795 hatte Priebns IlO Hänser und 700 Einwohner. W. 
Sagan 377.

Bürgermeister Roske geht am 9. Jnli ab nach Steinan. 
Worbs lobt ihn. Georg Friedrich Tnnkel aus Buuzlau, wo er 
Gerichtsasscssor war, wird Bürgermeister iu Priebus, stirbt im 
Januar 1798 an der Schwindsncht. 'Die Stelle bleibt unbeseht, 
denn sie bringt zu wenig: fester Gehalt 24 Reichsthaler, als 
Notar fester Gehalt 20 Reichsthaler, die übrigen Einnahmen 
gegen 80 Reichsthaler, Summa 127 »bis 128 ReichSthaler. Als 
Referendar Roste im Jahre 1790 Bürgermeister wnrde, gab Herzog 
Peter 100 ReichSthaler Gehaltszulage. Als Roske 1795 als 
Justizbürgermeister nach Steinan ging, zog der Herzog die Zulage 
zurück. Dunkel mußte sich mit dem alte» Einkommen begnügen. 
H. A. 70, 9.

1800 und 1801. Feuer-Bürgermeister vou Kiuskh in 
Priebus mit 10 Thaler monatlich Gehalt, Frau uud 4 Kindern. 
H. A. 70, 9.

1801, den I. Januar. Aceis und Zoll Einnehmer, Polizei- 
Bürgermeister Friedrich. H. A. 70, 9.

1801, den 29. Juni. Die königliche Regiernng fordert die 
herzogliche Ober-Bvrmundschaft anf, für den seit 1798 vakanten 
Bürgermeisterposten ein geeignetes Subjekt biuueu 4 Woche» 
vorz»schlagc», vorher aber die Einkünfte so zu ordnen, daß der 
Inhaber sein Auskommen habe.
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Den 11. August wurde die Bestallung für Joseph Titz, 
welcher die zweite juristische Prüfung (d. h. für den Posten als 
Justizlwrgerweister, lvelcher dann Gerichtsämter auf den Gütern 
übernehmen konnte,) bestanden hatte nnd katholisch war, von dem 
Geh. Rat von Goecking ausgestellt.

Die 100 Reichsthaler Gehaltszulage wurde» wieder bewilligt. 
H. A. 70, 9.

Im Jahre 1809, den 19. Dezember, berichtete die Rentkammer, 
daß Polizei-Bürgermeister Friedrich von PriebuS sich einer Holz- 
Malversativn schuldig gemacht habe. Herr von Goecking als vvrmnnd 
schriftlicher Administrator ordnete an, daß gegen den Friedrich eine 
Klage bei der Ober-Amts-Regierung in Glogau angestellt würde; 
er werde gewiß verurteilt iverden, denn wenn er sich unschuldig 
wüßte, würde er nicht um einen Aufschub der Bezahlung der von 
ihm verlangten Geldstrafe angcsucht haben. Die Anklage war 
jedenfalls nicht begründet, denn von einer Verurteilung ist nichts 
bekannt. Die Rentkammer berichtet Herrn von Goecking, daß die Stadt 
Priebus zwar vermöge eines Privileg» vom Jahre 1091 das Recht er- 
halten habe, ans Anweisnng deS Dominii freies Bauholz ans derpriebusser 
Heide zu erhalten, daß jedoch schon seit dem Jahre 1740 diesem 
Rechte widersprochen und solches bisher nicht ausgeübt worden sei, 
daß aber die Stadt Priebus vermöge gedachten Privileg» freies 
Brennholz zu ihrer Notdurft, doch nur iu Afterschlägen und 
sonst liegendem dürren Holze und verdorrten, stehenden Stangen, 
aus besagter Heide zu holen berechtigt sei und nach Aussage der 
ältesten Fvrstbedienten von jeher dieses trockene Holz mit Wagen 
aus dem Forste geholt habe. Dabei werde es uuu bleibe» müsse». 
Jedoch sollen die Forstbedientcn darauf achte», daß nicht die prie
busser Bürger uachhelfeu, so daß Äste und Stangen notwendig 
vertrocknen müssen, uud daß die Priebusser nur an den wöchent
lichen bestimmten zwei Holztagen in den Forst kommen, auch nichts 
von dem Holze verkaufen. Briefe Goeckings von 1804 in Privatbesitz.

1804 bildeten den Rat: Tip, Friedrich, Becker, (welcher 
Kantor war). H. A. 70, 10.

1804, am 14. Juni, war die große Neiße-Überschwemmung. 
Den Schaden schilpt Wvrbs anf 90000 Thaler. Gs fehlte nur 
eine reichliche Viertelelle, und das Wasser wäre über den Mark! 
gelaufen, lvelcher durch den Schutt des Brandes von 1719 uud 
durch die Neupflasterung vom Jahre „1790 bedeutend erhöht worden 
war. Von den früheren großen Überschwemmungen von 1679, 
I692, 1698, I709 reichten die beiden letzten bis über den Markt. W.

Tip ging im Oktober 180!, als Syndikus nachNaumburg a. Q.') 
Im August 1806 Auskultator Schüller, Schwager vou Mepke-Sagan, 
als Bürgermeister eingeführt. Schüller schreibt, Titz habe die Geschäfte

') Inzwischen versah der Aeeise Einnehmer Friedrich die Stelle. 
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in einer sehr schlechten oder gor keiner Ordnung hinterlassen, er 
habe sie nur so weit bearbeitet, als sie Sportelu trugen. H. A. 70,9.

Anch Worbs lobt Tih ebensowenig wie Tunkel.
1806 kamen preußische gefangene Offiziere und ranzioniertc 

Gemeine häufig durch Priebus. Mehrere Monate war kein Tag 
ohne dergleichen Einquartiernng, manchen Tag über 100 Mann 
und 50, 70 und noch mehr Pferde.

Einnahmen und Anögaben der Stadt Priebus.

1803/4 Solleinkommen Jsteinkommcn. SollauSgabe Jstansgabe 
407 Rthlr. 378 Rthlr. 407 Rthlr. 481 Rthlr.

hierzu Reste bei der Eiuuahme 78
1804/5 407 280 407 374
hierzu der Rest der Einnahme 156
1805/6 407 294 407 345
hierzu der Rest der Einnahme 137

8umma 1223 1326 1223 1200
Ausgabe ab mit 1200
Bleibt Überschuß 126

Auf ein Jahr 42
H. A. 70, 9. f. 22.')

1807. Im Februar streifte ein Korps Franzosen zwischen 
Bober und Neiße, nnd Priebus bckam 500 Mau» vvu demselben, 
mehrcnteils Kavallerie, welche gutes Essen, Wein, Kleidungsstücke 
verlangten, anch hie nnd da Einen schlugen, aber doch nicht grob 
mißhandelten. Priebus mußte 3000 ReichSthaler Kontribution 
geben. Dazu die vieljährige Teuerung - 1805 wurde in Priebus 
eiu Sack Korn mit 12 Reicbsthaleru bezahlt — die Hemmung 
des Verkehrs, kein Wunder, daß die Armut in Priebns sehr groß 
wurde. W. iu B. E.

Die Franzosen waren 1807 nnd 1808 in Priebus. Sie 
errichtete» daselbst eiu Magazin. >808, den 3. Februar, ging Kapitän 
Davoux von Priebus nach Bergisdorf ab.

1808. Zu dem herzoglichen kleinen Vorwerke bei der Stadt 
Priebns gehört nur eiu einziges Haus. So erklärt die herzogliche 
Rentkammer in H. A. 49, 91 f. 29.

1808 bis I809. Herzogliches Geschoß im Jahre betrng 
28 Neichsthaler 9 gr., nnd zwar zahlten 136 Personen, anch 
Witwen, Geschoß. Bankzinsen gaben die Bäcker 1 Reichsthaler, 
die Schuhmacher 2 Reichsthaler 8 gr., die Töpfer 1 Reichsthaler, 
die Fleischer 3 Reichsthaler 4 gr. 9"/z pf. Das Stockhaus, dessen

') Die Rechnung ist falsch; ich habe aber nichts daran ändern wallen.
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Besitzer in Naumburg am Bober war, gab 1 Rcichsthaler 8 gr., 
jeder Branntweinbrenner 8 gr.; wenn sie aber nicht geschwellt 
baden, haben sie keinen Zins gegeben. Gasthöfe entrichteten keinen 
Zins. H. A. 70, 10.

1809. Bürgermeister Schütter tritt ab.
1809 — 1810. Bürgermeister Friedrich.
1810— 1816. Bürgermeister Pohlack (Polcck).

Anglist 1813. Die bei Sorau gestandenen (französischen) 
Trappen gingen über Priebns nach der Oberlansitz. Die pariser 
Husaren unter dem Befehl des Divisions-Generals Corbineau 
nahmen den Bürgermeister von Sorau und andere Personen als 
Geißeln mit bis Priebus. Worbü, Sorau uud Triebel, S. 197.

Verluste, die Priebus durch das Korps Corbineau erlitten: 
9 Ochsen, 9 Kühe, 4 Kalben, 10 Kälber, 7 Schweine, 14 Ziegen, 
20 Schafe. Freiwillig zum Schlachten gegeben Ochsen und Kühe 
9 Stück. Weizen 10 Schock und 39 Garben, Roggen 125 Schock 
47 Garben: Gerste 29 Schock 50 Garben, Hafer 30 Schock 
36 Garben. Kartoffeln 207 Scheffel; einiges an Kleidern und 
Goldwert. Worbs in Bendels Prieb. Dcnkwürd.

1816. Pastor Worbs hat einen Prozeß gegen das herzogl. 
Dominium verloren. Er hatte von demselben ein festes Offer- 
torium von deu teils nach Priebus eiugepfarrten, teils sich gast- 
weisc dahin haltenden herzoglichen Dörfern verlangt. H. A. 49, 
9I f. 27.

Bis 1822 Bürgermeister Treuk.
1819. Priebus hat 562 Einwohner, 169 Wohnhäuser; auf 

dem herzogliche» Vorwerke war ein Häusler, eine Mühle. H. A. 
49, 91 f. 38 f.

1822 — 1850 Bürgermeister Becker.
1822 und 1823 wurde die evangelische Kirche allmälig um- 

gebaut. Alle Ziegeln, bis auf 10000, die in Leippa gekauft wurden, 
gab die Stadt. Das nötige Holz — das alte war »och gnt 
gaben die Dominien Wendisch-Musta nnd Dubrau, die Äürger, 
welche Holz hatten, nnd die Landgemeinden Groß-Selten nnd 
Wellisch. Der König schenkte 300 Reichsthaler.

1824. Die Orgel wird gebaut, kostet 700 Reichsthaler. 
W. iu B. Extr.

1826 Kantor Pachaly.
1828 wnrde das katholische Pfarrhaus gebaut. Dazu wurde 

das Vermöge» der Kirche von Groß-Selten, 280 Thaler, verwendet. 
Nachricht in, Turmknvpf der katholischen Kirche.

1832, den 14. August. Königliche Verordnung, daß Schieds- 
ämtcr errichtet werden.

16*
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1833, den 1. Februar. Die königliche Regierung führt die 
Pervrduuug aus. B. P. D.

Im Jahre 1841 wurde zur Verstärkung des Hospitalfonds 
die Einrichtung getroffen, das; von Tanzlnstbarkeiten eine Abgabe 
entrichtet werden sollte nnd zwar vvn Gemeinen 7 '/^ sgr., von 
Honoratioren 10 sgr. für den Abend. Der Schankwirt und Kauf
mann CrusinS gründete eine Ressourcen Gesellschaft bei sich nnd 
hielt ein paar öffentliche Bälle im Winter ab, die er überall bekannt 
machte, so das; sich von aussen Fremde einsanden, darunter Spieler 
von Profession aus Triebel, Pforten, Sagan. Crusius beschwerte 
sich über jene Abgabe durch alle Instanzen, bis der Magistrat den 
Bescheid erhielt, die erhobenen 20 sgr. zurückzuzahlen. Darauf 
hob der Magistrat die ganze Abgabe auf. Die Ressource ging 
dabei auch ein.

1842. Da durch die neue Stcuerverfassung auch die Brauut 
weinsteuer statt der ehemaligen Accise eine andere Berfassung er
halten hatte nnd nach dem Blähe der Maische und nach der Zeit, 
während welcher die Manche abgebraunt werden mußte, berechnet 
wurde, so wurden neue Apparate erfunden, durch welche in sehr 
kurzer Zeit mehrere hundert Quart Maische nicht nur iu Brauut 
wein umgeseht, sondern auch der Brauutweiu sogleich iu reinen 
Spiritus hcrgestellt werde» konnte. Die Folge davon war, das; 
die kleinen Brennereien einginge», und das; das Getränk durch die 
großen Brennereien sehr wohlfeil verkauft werden konnte. Das 
Quart gewöhnlichen Branntweins, in welchen; der Spiritus durch 
Wasser bis auf 20 oder etliche 20 Grad verdünnt war, galt nun 
mehr 2'/?, auch I4/z sgr. Es wurde viel mehr getrunken. Dem 
setzte die Regierung verschiedene Verordnungen entgegen: Die 
Schenlhäuser sollten vermindert werden und stets gutes Bier führen. 
Der Kleinhandel mit Branntwein sollte keinem Kaufmann gestattet 
sein, nämlich unter '/, Eimer 15 Quart. Die Schenkwirte 
durften einem Angetrunkenen nichts mehr verabreichen. Die Polizei
stunde, 10 Uhr Abends, wurde eiugeschärst. Die Druukeubolde 
wurden verzeichnet und den Schenkwirten bekannt gemacht.

Das Gesetz der neuen, städtischen Prvvinzial-Feuer Societät 
kommt zur Ausführung.

In diesem Sommer wurde die Abeudseite der Stadt, sowie 
die Mittcruachtseite des Marktplatzes umgepflastert. Für die 
Morgenseite hatte die herzogliche Rentkasse die Kosten der Um- 
pflasternng getragen. Diesmal aber übernahm der herzogl. Bau- 
inspektor nur die Straße vou einem Rinnstein zum andern.

1843. Die Straße von Sagan nach Priebus, welche die Stadt 
Priebus von; Jahre 1820 au mit bedeutenden Kosten hatte bauen 
helfen, wurde dem priebusser Magistrat zur Instandhaltung übcrwiesen. 
Bon Priebus weiter iu die Lausitz staud es mit den Wegen schlecht.
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Die muskauer Herrschaft widersetzte sich der Regulierung. Es 
war nicht eiuinal ein fahrbarer Weg nach Rothenburg.

Der völlig erläßt 2 Millionen Staatsabgabcn. Deputierte 
aller Provinzen beschließen in Berlin, daß dieser Erlaß auf die 
Salzsteuer gelegt werde. Daher wird der Preis für die Tonne 
Kochsalz von 15 Reichsthaler auf 12 Reichsthaler herabgesetzt.

Es wurde iu Priebus eine Salzniederlage eingerichtet. Der 
Staat behielt sich die Kontrvle durch seine Steuer-Beamte» vor, 
leistete aber sonst keine Gewähr.

Die Zahl der evangelischen Kinder hat sich seit 20 Jahren 
fast nm die Hälfte vermehrt.

Niedrige Preise, aber wenig Verdienst der Garnspinner, was 
durch die Maschinen verursacht wurde.

1844. Wege werden verbreitert wegen der breiteren Wagen- 
spnr.

Den 14. Anglist war Herzogin Dorothea in Begleitung ihres 
General Bevollmächtigten Geh. Rats vvn Wolfs in Priebus, schenkte 
deu Armeu 5>0 Reichsthaler.

Das neue Feuer Soeietätö-Gesetz hatte sämtlichen Hausbesitzern 
die Pflicht auferlcgt, ihre Gebäude das erste Jahr zwangsweise 
zu versteuern.') Die Verwaltungsbehörden hatten die Sätze zu 
niedrig bemessen, daher in diesem Jahre die Beiträge 2- und 4-fach 
ausgeschrieben wurden, nm die Landschädeu zu vergutigcu. Infolge 
dessen traten viele Hansbesitzer aus der Societät aus. Die Ver
sicherungssumme bei der alten Societät hatte gegen 15000 Rcichs- 
thaler betragen, bei der neuen stellte sie sich auf 01090 Reichsthaler. 
Mobilien waren bei Privatgesellschaften mit lO bis l4000 Reichs
thalern versichert. Ehrouik vou 1842 1844 iu B. P. D.

1845, 17. Januar, erschien die nene allgemeine Gewerbe- 
Ordnung nnd das Entschädigungsgesetz für die königlich preußischen 
Staaten, nach welchem alle Real-Berechtignngen aufhören und die 
Gewerbe überall frei betrieben werden können, nach welchem Gesetz 
auch wieder Juuuugs - Verbindungen unter den Gewerbetreibenden 
errichtet werden sollen, ebenso anch in jeder Stadt Gewcrbe- 
PrüfungS Kommissionen errichtet werden müssen, vor welchen die 
Gesellen und Meisterprüfungen abgelegt werden, damit ordentliche 
nnd geschickte Handwerker seien.

Der Winter dauert bis in den April.
Am 29. März wnchs die Neiße bis zur Höhe vou 1804 und 

verursachte großen Schaden.
Den 14. März, Sonntag Rcminiszere, feierte die evangelische 

Gemeinde das 100 jährige Jnbiläum des öffentlichen evangelischen 
Gottesdienstes. Herzogin Dorothea schenkte der Kirche 50 Reichs-

5 «eil wM „vnlichem" lieisie».
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!>». 331 Reichsthaler 29 sgr. — pf.

thaler. An milden Beitrügen für die Kirche kamen ein von der
Stadtgcmeinde............................ 123 Neichsthaler 1 sgr. pf.
An Schuldgeschenken .... 16 20 „
Von den Landgemeinden . . . 120 10 „
Von einzelnen Gemeindegliedern 12 21 — „
Von Konfirmanden nnd Schulkunden 25 29 „ 1 „
Opfer ani Jubelfeste ___ 66 8 „ 1 „

Rathaas und Turm werden erneuert, lastet 197 Reichsthaler, 
ebenso die evangelische Kirche mit Aufwand von 67 Rcichsthalern, 
die Orgel in derselben wird durchgreifend verbessert, kostet 202 Reichs 
thaler. — Kartosselfäulnis. — B. P. D. Fortsetzung, Verfasser 
unbekannt, vielleicht der damalige Bürgermeister Becker.

1845. Priebus hat ein herzogliches Stadtgericht, verbunden 
mit dem FürstentnmSgericht zn Sagan, verwaltet dnrch einen 

s Kommissarius. 138 Häuser und 8 öffentliche Gebäude i» 
der einfachen Ringmauer, 38 Wohnhäuser vor dem neißer, dem 
svrauer Thore und beiden Pforten, nebst 191 Ställe», Scheuern 
und Schuppen. Anö dem ehemaligen Schloßthore, die Kluppe 
genannt nnd jetzt nur vvn Fußgängern benutzt, gelangt man anf 
die noch jetzt mit Gräben umzogene Stätte der alten Bnrg und 
z» dem »och stehende» Hu»gert»rme, i» welchem Herzog Balthasar 
starb. Eittwohuer 1062 (cv. 947, kath. 115); bürgerliche Haus
stände 246, Schutzverwandte 36. Ein königliches Unter Stcneramt 
des Haupt-Steueramts Groß-Glogau, eine Postexpedilion seit 1840 
mit Fahrpost nach Sorau, Halball und Rothenbnrg. Stadtbehörden: 
Magistrat nnd Stadtverordnete. Ein Rathaus mit Turm und 
Uhr. Eine evangelische Pfarrkirche; Patron Magistrat und Ge
meinde; sie wählt nnd er voziert. Alle Gcldanslagen für Bunten 
der Kirche und des Pfarrhauses trägt die Kirchkasse. Eine evan 
gelische Schule, 2 Lehrer, Collatnr, Magistrat. Eine katholische 
Pfarrkirche, ein Pfarrer, eine katholische Schale, ein Lehrer, Patron 
beider der Herzog vvn Sagan. Der Turm der kathvlijchen Pfarr
kirche trügt das Geläute beider Konfessionell. Ein städtisches Bran, 
einSchießhaus; eine Apotheke; von 7 Brcnnereieii nur 2 im Gange. 
94 selbständige Handwerker, Woll- lind Leinwebcrci anf 21 Stühlen. 
Handel durch 4 Kaufleute mit Material lind Schnittwaaren, 11 Klein
händler und 13 Hausierer, 3 Gasthäuser, 6 Schankhäuser. Ackerbau 
am meisten betrieben, 351 Rinder, 12 Pferde. 4 Jahr- nnd Vieh- 
märkte. Eine Ziegelei. Nach Knie.

1850—1855 Bürgermeister Bock.

1855—1867 Bürgermeister Cvtta.

1854 lvlirde das priebusser Archipreöbyterat errichtet; es 
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umfaßt die Pfarreien Priebus, Hartmannsdorf, Gräfenhain, Sorau, 
Bloischdorf mit Muskau.

1855. Einwohner 1418.
1856. Mission in Priebus.
1863. Priebus zum Fürstentum Sagan gehörig. Bürgermeister 

Cotta. 1172 evang., 180 kath., 13 jüd. Einwohner. Bei der 
KreisgerichtS Kommission sind ein Kreisrichter, ein Kreisgerichts- 
Sekretar, ein Burcau-Diätar, ein Exekutor angestellt. Der Bürger
meister ist mit der Handhabung der Polizei betraut. Ein städtisches 
Gefängnis. Ein Kornmarkt Montag nach Sexagesima, ein Vieh
markt Sonnabend nach Lütare, 3 Kram- und Viehmärkte: Freitag 
nach Himmelfahrt, Montag nach Egidius, am Andreastage oder 
am Tage nachher. Die Stadt Priebus bezieht ihr Gemüse meist 
aus Görlitz. 8 öffentliche und 551 Privatgebäude. B. U.

1867 bis 1871. Bürgermeister Neugebauer.
1871 bis I878. Bürgermeister Floessel.
1878. Bürgermeister Schönbach.
1887. Kath. 206, Prvt. 1040, Jud. 7. Sch.
1891. Kath. 185, Prot. 1025, Jud. 5. Sch.
1895. 1262 Einwohner.
1895. Nebeneisenbahn Hansdorf-Priebus wird am 1. Oktober 

d. I. dem Verkehr übergebc». Sie geht über Nieder-Ullersdorf, 
Teichdorf, Ober-Ullcrsdvrf, Ober Hartmannsdorf, Wicsau, Groß- 
Selten. Gebaut wurde sie durch die Münchener Aktiengesellschaft 
für den Bau von Lokalbahnen.

l896. Kardinal Fürstbischof Dr. KvPP weilt den 18. und 
19. Mai in Priebns, nm zu firmen nnd Visitation zu halten.

1898. Amtsgerichtsrat Goebel geht nach Striegau, nachdem er 
27 Jahre in Priebus gewirkt hat. Auch sein Vorgänger, Kreis- 
gerichtsrat Schwarzer, hat viele Jahre in Priebus amtiert und ist 
auch daselbst gestorben.

Die katholischen Pfarrer von Priebus.

Bekannt sind anS den alten Zeiten nur wenige.
>499 Ehristvff, Pfarrherr zu Priebus. Siehe oben.
1525 Pfarrer Douatuö Pfeiffer; er tauschte in diesem Jahre 

mit Pfarrer Petrus Themmericz. Siehe oben.
1539,1540 Johannes Strcymann, Pfarrer. 1540 Altarist 

vvn lv Anna: DonatnS Kürschner. Altarist vom hl. Kreuz und 
von 8>. Oorpus Orri.^i: Friedrich Laubalt.

1670. p. Jakob, vielleicht schon seit 1668. Siehe die Be
merkungen über das Hospital.

1670. Pfarrer Kasimir Patrocki von Patronow, Protono- 
tarius Apvstolikns, Ihrer Majestät zu Polen Sckretarius. Der
selbe noch den 8. Februar 1671, wo er sich als Erzpricster des 
Fürstentums zeichnet, am 20. Dezember 1671 wird gemeldet, daß 
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Tobias Jgnatius Weidlich sein Nachfolger sein werde. W. D. N. 
253. Daraus wnrde aber nichts, sondern Georg Brunner, Augustiner 
von Saga», wurde Pfarrer von Priebus nnd Niederhartmannsdorf 
n» Jahre 1672 nnd war es noch 1696. W. D. N. 285. Nach der 
Ratsäuszerung über das Hospital wäre Brunner wenigstens 27 Jahre 
Pfarrer gewesen, also noch i. I. 1699.

Ihm folgte Franz Joseph Friedlat, nach derselben Nats- 
üußerung 6 Jahre, also bis 1705. Nach anderen Nachrichten 
starb er schon 1703.

Bon da bis 1723 Michael Franz Schrötcr.
1723 nnd 1724 waren Evmmendare Otto nnd Hanel.
1724 wurde PriebuS, Pfarrei, von HartinannSdorf getrennt.
1724 Pfarrer Johannes Antonius Schnhmacher, wurde 1732 

zum Stiftsprior gewühlt.
1733. Pfarrer Joannes Sebastian Solf, wurde 1746 zum Propst 

von Naumburg ernannt und hielt am 2. Jnli d. I. seine Abschieds 
predigt.

1746, de» 2. Oktober, Antrittspredigt von Pfarrer Christian 
Heutschel, starb den 21. Juni 1753.

1753 Administrator Dominikns Brückner.
1753 Pfarrer Joannes Neumann, 1778 Propst von Naumbnrg.
1778 Pfarrer Joseph Fischer, starb den 20. Jnni 1789.
1789, den 16. Juli, Joseph Mayer, Augustiner. „Mayer 

wurde 1824 von seiner Gemeinde wegen unwürdiger Amtsführung 
und übler Sitte verklagt nnd 1825 entlassen. Langfeld ist znm 
Administrator gesetzt. Da er die Pfarrei nicht erhalten soll, so 
will er nicht nnr dieses sein Amt, sondern den geistlichen Stand 
ganz anfqeben. Er ist deswegen Anfang April 1825 in Breslau." 
W. Exee. 202.

Jedenfalls änderte Langfeld seinen Willen, wenn er wirklich, 
wie angegeben, vorhanden war. Denn er blieb bis Ende 1836 
Administrator.

Franz Hübner, Pfarrer, dann Erzpriester des Archipresbyterats 
Priebus, als das ArchipreSbyterat Sagan in zwei, Saga» nnd 
Priebns, geteilt wurde, von 1836 bis zu seinem Tode, 12.Dezember 1881.

Nach seinem Tode blieb die Pfarrei verwaist bis Ende Februar 1884, 
eine Folge des Kulturkampfes. Dann wurde August Nvack Hilfs- 
seelsorger. bis August Hoffmann am 1. April 1887 als 
Pfarrer von PriebnS eintrat.

P rotestanti s ch c Geistli ch e.

Der erste ist vielleicht Johannes Streymann, erwähnt 1540. 
Siehe oben.

1552. Gewesener Kaplan Nievlaus Mvstke. Siehe oben.
1562, den 19. Oktober, wird nur der Prcdigtamt-Kapellan 

genannt. Siehe oben.
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1584. Pastor Georg Feige gestorben. W. K. und P. G.
1585—1614. Pastor Magister Gregorius Flemming. W. das.
>609 starb Martin Krause, der 53 Jahre lang Kaplan war. 

Siehe oben.
Pastor Paul Scribonius vor 1624. Siehe oben.
Magister George Held. Siehe oben.
Pastor Johann Schcfler, 1629 vertrieben, 1631 zurück, 

gestorben 1645. W. K. und P. G.
Diakon Johann Petri, 1621 — 1626. W. das.
Diakon Johann Krüger, 1629 vertrieben. W. das.
Magister Gottfried Schefler, 1629 vertrieben. Siehe oben 

1646 und 1668.
Diakon Martin Millius, 1668 vertrieben. Siehe oben.
1744. H. I. Klingsporn Pastor bis 1774.
1775 — 1786. Franz Christoph Hofmann.
1786— 1832, den 12. Dezember, Pastor Johann Gottlob 

Worbs, ein fleißiger Forscher in der Geschichte Schlesiens und der 
Lausitz. Seine Urteile über die katholische Kirche und Alles, was 
zu ihr gehört, besonders das Ordensleben, sind mitunter sehr un
gerecht; es scheint fast so, als ob sie aus der Voraussetzung her
vorgegangen wären, daß das Heil nicht durch Christus, sondern 
erst durch Luther in die Welt gekommen sei. Er hat eine

Geschichte des Herzogtums Sagan,
Kirchen- lind Predigergeschichte des Herzogtums Sagan, 
Geschichte der Herrschaften Sorau und Triebet,
Einen Band Archiv für die Geschichte Schlesiens, der 

Lausitz und zum Teil von Meissen,
Zwei Bünde neues Archiv für die Geschichte Schlesiens 

und der Lausizcn, , ,
Ein Inventarium ckiplomaticum Tusatiae interiori»,
Die Rechte der evangelischen Gemeinden in Schlesien u. s. w. 

hinterlassen. Ein umfangreicher handschriftlicher Nachlaß befindet sich 
im B. St. A. und in Priebus.

1834 — 1838. Pastor Wende.
1838 — 1869. Pastor Matthäus.
1869. Pastor Tiesler.
1882 — 1883. Vikar Stenger.
1883. Vikar Schmidt.
1883 — 1884. Vikar Rademacher.
1884, den 1. Juli, Pastor Haacke.
l895. Pastor Schade.

Nachtrag über die Kirchen, Kirchhöfe, Schule 
uud das Spital der Stadt Priebus.

Es gab in Priebus nur eine Kirche, die Pfarrkirche zu den 
hl. Egidius und Nikolaus, welche nach der Urkunde vom I. 1311

17
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(siehe oben) zuerst vou Herzog Primko gegründet wurde.
Eine besondere Kirche des hl. Nikolaus kommt urkundlich 

nicht vor. Ebensowenig eine wendische Kirche. Nur in der Beudel'- 
schen Übersetzung der Urknnde vvm I. 1528 erscheint die wendische 
Kirche, 's Und aus dieser macht dann Beudel, Pr. Denkw., S. 72, 
„die S. Nikolaus Kirche."

Die Beudcl'sche Übersetzung ist aber nicht richtig. Gerade an 
der betreffenden Stelle ist der lateinische Text der Urkunde noch 
vorhanden; da heißt eS: quatonu8 boneticium vol altaro beatae 
vir^inis Alarms in pr-refata soclesia paroctriali Urod... cum 8u>8 
08N8iku8 Iia6r66itnrÜ8 provontidu8 st 6molumonti8 pro moliori 
pledani ein8ll6m 8ace1lani vol pr6<Zicatori8 8U8t6ntationo oiclom 
paroclriao inoorporaro ot inviLcvrnro cli^naromur. (Dentsch: daß 
wir die Pfründe oder den Altar der seligen Jungfrau Maria in 
der vorgenannten Pfarrkirche zu Priebns.............mit seinen Erb- 
zinsen, Einkünften und Nutzungen znr besseren Unterhaltung des 
Pfarrers, seines Kaplans oder Predigers eben derselben Psarrei 
einzuverleiben und zu vereinigen geruhten).

Die wendische Kirche ist also von dem Übersetzer erfanden, 
lind so anch die Nieolai Kirche.

Wenn eS wirklich eine solche Nievlai-Kirche gegeben Hütte lind 
zwar im Jahre 1528, so wäre sie gewiß bis zum Jahre 1540 
noch nicht eingcgangen gewesen. Und dann hätte das Visitations 
Protokoll voiii Jahre l540 derselbe» ebenso Erwähnung gethan, 
wie der S- Barbara Kapelle. Aber es schweigt von ihr.

Natürlich kann noch weniger von zwei Pfarreien in Priebns 
die Rede sein, so daß ein Teil der umliegenden Dörfer etwa in 
die vermeintliche Nieolai-Kirche eingepfarrt gewesen wäre. In 
allen mir zugänglich gewesenen Schriftstücken ist immer nnr von 
einer Pfarrkirche lind einem Pfarrer die Rede.

Außer der Pfarrkirche gab eS noch eine „Kapelle der hl. Barbara 
vor Priebus." Siehe die Urkunde vom Jahre 1478. Das Bist 
tationS-Prvtokoll von 1540 erwähnt „der S. Barbara eine Eapellen, 
1 Kelch, I Kasel, 18 Mark 8 Ort, 6 Schillinge weniger I Groschen."

Eine Kapelle beim „Hospital znm hl. Krenz" ist nicht nach 
weisbar. Siehe auch weiter unten über das Hospital.

In der Pfarrkirche waren mehrere Altäre mit gewissen Ein 
fünften. Diese Altäre wurden besonderen Priestern verliehen, 
welche Rektoren des Altars oder Altaristen genannt wurden. Es 
waren folgende: 1. DaS Lehn (bonotioium) oder die Stiftung 
deö Altars zum hl. Kreuz. Nach der Urkunde vom Jahre 140t> 
(siehe oben) erhielt der Inhaber des Benefiziums dieses Altares 
jährlich 10 Mark nnd hatte die Verpflichtung einer (ewigen) Früh 
messe. Wie oft er diese Frühmesse zu lese» hatte, ist aus unserer

'1 Siehe oben.
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Urkunde nicht zu ersehen. In der Urkunde vom Jahre 1478 
< siehe öden) heißt es aber, daß der Altarist des hl. Kreuzes in 
der Pfarrkirche zn Priebns durch seine Fnndation zu 4 Früh
messen alle Woche» verpflichtet sei.

Nach der Urkunde vom Jahre 1406 haben die Pfarrer von 
Selten und Gräfenhain zn derselben Stiftung, also für den Altar 
des hl. Kreuzes und die Frühmesse an demselben, 4 Mark Geldes, 
die sie von denen von Hokinborn in Priebns zu Lehn hatten, nach 
ihrem Tode gewidmet. ES scheinen das auch 4 Mark jährlicher 
Zinse zn sein, da die Hokinborn fortfahren: „Dieselben Zinse wir 
anch zn dem Gestifle eignen und verleihen in allem Maße als vor
geschrieben steht." Der Altarist znm Altare des hl. Kreuzes hatte 
also 14 Mark polu. Zahl böhmischer Groschen jährlich und dafür 
die Verpflichtung, wöchentlich 4 hl. Messen zn lesen.

Wenn man zur Zeit der Fundation vielleicht auuahm, sagt 
die Urkunde vom Jahre 1478, daß diese Einkünfte genügten, so 
kam man zur gegenteiligen Überzeugung bis zu genanntem Jahre, 
nnd daher beschloß der Rat vvn Priebus, eine neue Stiftung mit 
der ersten zu vereinigen. Der Rat hatte für 60 Mark Schwert
groschen eilten jährlichen Zins vvn 6 Mark derselben Münze auf 
verschiedenen Gütern gekaust lind diese 6 Mark jährlichen Zinses 
für eine Frühmesse gewidmet, welche alle Sonntage in der Kapelle 
der hl. Barbara vor Priebus gelesen werden sollte. Der 
Altarist zum hl. Kreuz übernahm diese hl. Messe in der Barbara- 
Kapelle nnd erhielt dafür die 6 Mark, er hatte also 20 Mark 
jährlich nnd die Verpflichtung, 5 hl. Messen wöchentlich zu lesen.

Nach dem Pisitativnsprotokoll vom Jahre 1540 war mit 
dieser Krenzaltarstiftnng eine Behansung verbunden. Der zeitige 
Inhaber, Friedrich Lanbalt, hatte sie aber verkauft uud zum Lehn 
gegeben, also den Kaufpreis, der nicht bekannt ist, zur Aufbesserung 
der Einnahmen der Stiftung gewidmet.

Er meinte jedenfalls, das thun zu können, weil er als In
haber eines zweiten Altarlchns, nämlich zn Lnrpus OuMti (Leib 
des Herrn), ebenfalls eine Behansung hatte.

Die Einnahmen des Altarlchns zum hl. Kreuz giebt das 
Protokoll von 1540 an, wie folgt: 10 Mark giebt der Rat, 
2'Z Scheffel, je Weizen, Korn und Hafer, I2 Groschen Silber
zins, 2 Schock vvn der Kapelle der hl. Barbara, 1 Schock 4 Groschen 
zu Klein Selten, 5 Mark GnrtenzinS. Also 10 Mark 4 Groschen 
Geld und den Getreidezins. Wie wir oben sahen, hatte daS Lehn 
nach den Urkunden von 1406 und 1478 20 Mark Einkünfte: die 
fehlenden 44 Groschen dürfen wir wohl in dem Getreidezius suche», 
ohue behmiptc» zu wollen, daß der Wert ganz gleich war.

2. Der Altar der allerseligsten Jungfrau Maria. Er kommt 
urkundlich zum ersten Male im Jahre 1528 vor. Ganz verkehrt hat 
man die Ürkunde von diesem Jahre dahin verstanden, daß das 
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Einkommen der angeblichen Nicvlaikirche mit dem Altare der hl. 
Marin vereinigt wurde. Bon einer Nveolaikirche ist da gar keine 
Rede. Vielmehr wird dnrch den Bischof die Altarstiftnng der hl. 
Jungfrau mit der Pfarrkirche vou Priebus vereinigt. Darüber 
läßt der lateinische Text keinen Zweifel. Aber selbst die vvn 
Bendel überlieferte Übersetzung ist in diesem Punkte ganz nnzwei- 
deutig: „haben wir <der Bischof) dieses benelivium oder Begna- 
digmkg nnd Altar der hl. Jnngfrau mit allen ihren erheblichen 
Zinsen, als nämlich 7 Gulden 14 Groschen 4 Pfennig nach Gör- 
litzer Münze gerechnet, darneben 24 Scheffel Korn, 24 Scheffel 
Haber, darnach 1 5 Scheffel Weizen nnd 33 Hühner und 4 Schock 
weniger eine halbe Mandel Eier, wie den solches die geschriebene 
Register und gethane Verordnung ober die Güter zu Priebus, des
gleichen ober die Güter zu Mälndorf und Knnau genngsam erklären, 
welche wir zu völliger Kraft der Kirche» zu Priebus zugeschriebeu 
und vor menmglich ungehindert eingcleibt haben wollen."

Nach dem lateinischen Texte der Urkunde waren die Ein
künfte des Altars: 7 fl. 14 Gr. 4 Denare Görlitzer Münze, 
2» Scheffel Hafer, 15 Scheffel Weizen, 33 Hühner, 4 Schock 
Eier weniger 7 Das Protokoll vvn 1640 giebt sie folgender
maßen an: 3 Malter Kvrn und Weizen, 1 Malter 10 Scheffel 
Hafer, 7 Mark Geldes, 20 Groschen, 36 alte Hühner, 4 Schock 
weniger 8 Stück Eier. Nach der Übersetzung bei Beudcl hatte der 
Altarist die Verpflichtung, alle Wochen drei hl. Messe» auf gewisse 
Tageszeit zu lesen und im Advente alle Tage die Roratcmesse zu singen.

Ganz entsprechend unserer Deutung der Urkunde wird im 
Protokoll von 1640 bei diesem Altar kein Inhaber genannt. Der 
Inhaber war der Pfarrer.

3. Die Altarstiftung zu Lorpus Lkrmti (Leib des Herrn 
EhristuS). Diese Stiftung bez. Altar kommt sonst urknndlich nicht 
vor, dürfte aber ein hohes Alter haben, wenn wir uns erinnern, 
daß in dem päpstlichen Briefe vvn 1311 der Ablaß denen, welche 
am Feste Lorpus Owmti, FrvhnleichnamSfeste, die Pfarrkirche in 
Priebus besuchen, verliehen wurde.

Die Einkünfte waren: I6 Mark Zinse, 3 Hühner, 1 Piertel 
Kvrn. Der Altarist hatte eine Behausung nnd ein kleines Gärt 
chen. Siehe das Protokoll von 1540.

4. Die Altarstiftung zur hl. Auua. Im Jahre 1540 war 
Inhaber Donat Kürschner. Er hatte eine Behausung und 14 Mark 
jährlich.

Der Schulmeister erhielt nach dem Protokoll von 1540 
vvn S. Anna-Meßgestift, bez. vvn dem Altariste» 2 Mark, vvn dem 
Lehn Lorpori» Orri8ti 3 Schilling, vvm Herzog: 36 Groschen vom 
Salve, 12 Groschen vom Tenebrü, 8 Scheffel Korn und 4 Mark 
Geldes von wegen der Prübend.
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In den Zinsen voin Tenebrä und Salve — auch die Kirche hat 
1 Mark 3 (draschen voin Herzog von „Salue"— finde ich eine Spur 
der Stiftung einer Bruderschaft für die Berstorbenen, welche Herzvg 
Johann iin Jahre 1463 (siehe oben) bestätigt hat. 8ulve und 
Denodimo gehören zn den kirchlichen Gebeten für die Verstorbenen.

Es scheint, daß der Herzog die Stiftungsgelder geliehen oder 
an sich genommen und sich verpflichtet hatte, die Zinsen zu zahlen. 
Der Ausdruck „vvn wegen der Präbend" ist nicht verständlich.

Wenn die sehr mangelhafte Abschrift des Protokolls vom 
Jahre 1540 richtig verstanden ist, so hatte der Schulmeister von 
den Knaben Schulgeld in einem Quartal 2 Mark, das sind 96 Gr., 
von einem Knaben 3 Groschen (ein kleiner Knabe gab 2 Groschen, 
den dritten die Schule,) das würde eine Zahl von 32 Knaben, 
welche die Schule besuchten, ergeben. Mädchen gingen damals 
noch wenig in die Schule.

Die Kirchhöfe.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß um die Pfarrkirche herum, 
auf dem eigentliche» Kirchhofe, von den ältesten Zeiten an begraben 
wurde. Über ihn finde ich nur in dem Visitationsprotokvlle vom 
Jahre 1741, bez. 1749 eine Bemerkung: „Der Kirchhof zum Teil 
mit Mauer» umgebe»."

Außer diesem werden noch der Kirchhof S. Nicolaus und der 
Kirchhof S. Barbara genannt. Die betreffenden Nachrichten sind 
folgende:

1622. Ein Bürger wird gestraft, weil er auf dem 
S. Nicolas-Kirchhof gehütet hat.

1696 „Vom Striche über S. Nicolaus gelegen." 
„ueber S. Nicolaus Kirchhof." Visitationsprotokoll.
1742. Auf S. Nicolaus oder wendischem Kirchhof wird be

graben. B. P. D. 226.
1686. „Das auf dem Kirchhofe baufällige S. Bar

bara Kirchel."
1707. „Die Kinder kamen zu Betstunden auf dcni Bar 

barakirchhof zusammen."
1738. „Die Kapelle bei dem Kirchhofe S. Barbara 

wurde wiederum reparirt."
1743. „Wegweiser am S. Barbarakirchhof." B. P. D.

Also waren drei Kirchhöfe. Der Barbarakirchhof ist der noch 
heute im Gebrauch befindliche, der evangelischen Gemeinde gehörige 
Kirchhof im Nordwesten der Stadt am sorauer Thore zwischen dem 
'Wege nach Groß-Selten und dem nach Wällisch. Seinen Namen 
hat er offenbar von der in den vorstehenden Nachrichten wiederholt 
erwähnten Kapelle der hl. Barbara. Wann er errichtet wurde, ist 
unbekannt.
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Der Name scheint aus die vorresormatvrische Zeit hinzuweisen, 
indessen ist eine spätere Zeit der Gründung nicht unbedingt aus
geschlossen. Vielleicht ist einmal bei einem großen Sterben der 
Kirchhof außerhalb der Stadt bei der Kapelle der hl. Barbara, der 
Patronin der Sterbenden, angelegt worden.

Er ist wohl nach der preußischen Besihergreifnng Eigentum 
der evangelischen Gemeinde geworden, da die katholische für ihre 
Toten Raum geung nm die alte Pfarrkirche hatte.

Der S. Nicvlans-Kirchhof oder der wendische Kirchhof hat 
seinen Namen nicht von einer Nicolai-Kirche, welche, wie wir gesehen 
haben, nicht nachweisbar ist, sondern jedenfalls von der Pfarrkirche, 
welche dem hl. Nicolans neben dem hl. Egidins geweiht war. Der 
hl. Nicolans war wohl bekannter nnd sein Name dem Volke ge 
läufiger. Heutzutage ist der Name ebensowenig wie der Kirchhof 
selbst im Gebrauche; man spricht nnr noch von ihm als dem wen
dischen. Er liegt etwa 1 1<m westlich vvn der Stadt auf einer 
Anhöhe an der Straße nach Patach. Die Grabhügel sollen noch 
zn erkennen sein. Über die Zeit seiner Anlegung, wie über die 
Veranlassung dazu fehlt jede Kunde. Vielleicht ist er znr Erleichterung 
der westlich gelegenen Ortschaften der Pfarrei so weit vor der Stadt 
eingerichtet worden.

Spital.
Zuerst finde ich das Spital erwähnt im Jahre löttO: Der 

Bader mußte 6 Personen ans dem Spitale umsonst Bäder reichen. 
Es war dies eine milde Stiftung, welche vielleicht mit der Bruder 
schaft für die Verstorbenen vom Jahre 14b3 in Verbindnng steht.

Dann im Jahre 1605. Die vom PfandesherrnSehfried vvn Prvm 
nitz gegebene Ordnnng für die Fleischer bestimmt, daß kein »»tüchtig 
Fleisch a»f die Fleischbank gebracht werden svll, svnst svll eS der 
Rat nehmen nnd den Armen im Spittel geben. Für die war 
eS gnt genug!

Nach diesen beide» Nachrichten können wir annehmen, daß 
das Spital nicht für Kranke, sondern für Anne bestimmt war nnd 
U Insasse» hatte.

Worbs berichtet i» de» D. N. S. 314 f, daß daö alte Stadt 
buch vo» 1585 a» eine große Menge Beweise habe, daß der IM- 
rockus locn sOrtSpfarrer) auch bei de» Evangelische» die Admini 
stratio» des Hospitals i» Gemeinschaft des RatS hatte, nnd daß 
die Hospital-Vorsteher, wenn sie Kapitalien anslehnten, immer die 
Entlehner zum Pastor schicken mußten, um sich seine „Vergünstigung" 
auszubitten.

Um so auffälliger ist eS, daß Worbs weder in seinem gedruckten 
noch i» dem handschriftlichen Nachlasse, sv weit ich ihn benutzt 
habe, insbesondere in den dipl. Nachrichten, auch nur einen ans 
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der Menge von Beweisen angeführt hat. Ebensowenig hat Beudel 
etwas davon erzählt.

1715 erscheint das Hospital auf einmal als Hospital uä 
crucem, zum hl. Kreuz. Es hat nur 17 fl. 4 pf. jährliche Ein

nahme, Erbzinsen von bürgerlichen Äckern, und wird vom Bürger
meister verwaltet; derselbe hat in den drei Jahren 1714— 1716 
auf de» Bau des Hospitals 41 sl. 13 Silbcrgroschen verwendet. 
<Siehc oben).

Im Jahre 1727 wollte der Pfarrer Johannes Antonius 
Schuhmacher dem Magistrat das Recht der alleinigen Verwaltung 
des Hospitals streitig machen. Das Hospital gehöre eigentlich 
zur Kirche. Das will er damit beweisen, daß die Verwaltung des 
Hospitals »ck K. cruccrm oder Lehn crucisZ) wie es in der Kirchen- 
visitation von 1540 heiße, jederzeit bei der priebusser Pfarrkirche 
gewesen sei. - Das ist allerdings ei» sonderbarer Beweis.

Der legte Anlaß zu diesem Vorgehen des Pfarrers scheint der 
Umstand gewesen zu sein, daß der Bürgermeister Hospitalwohnuugen 
vermietete, ohne den Pfarrer zu fragen und ohne daß die 
Kirche einen Rüge» davon hatte.

Der Rat antwortet auf deu Antrag des Pfarrers bei der 
Regierung in Sagan, der magistratlichen Gewalt Einhalt zu thun, 
am 17. März d. I. Er weist den Angriff des Pfarrers ab durch 
den Hinweis auf den Bau des Hospitals. Dasselbe sei unter 
Bürgermeister Blasius erbaut worden, nachdem es lange Zeit wüste 
gelegen. Das Geld dazu haben sie durch den Verkauf des dabei 
liegenden Gartens uud eines Ackers, welcher der Stadt gehöre, in 
der Steueranlage sich befinde und Dezem gebe, beschafft. Z Der 
Pfarrer möge beweisen, daß die Kirche etwas znm Baue gegeben 
habe. Als das Hospital erbaut worden, sei Pfarrer Brunner schon 
27 Jahr hier Pfarrer gewesen. Nachher sei Pater Friedland über 
6 Jahr hier Pfarrer gewesen, nachher Pater Michael Schrötcr; 
unter allen sei der Rat ungestört in dem Besige des Hospitals 
geblieben. Namentlich Pfarrer Brunner würde sich das Recht der 
Verwaltung nicht haben nehmen lassen. Der vörige Hospitalvor 
steher Scheback habe von den Hvspitalgeldern arme» Leuten 
wöchentlich etwas gegeben und dem Bürgermeister Blasins, unter 
dem das Hospital wieder erbaut wurde, Rechnung gelegt.")

') Eine ganz unmoüvirte Verschmelzung des Hvspitnls und des Kreuzaltar- 
lehns.

') Vergleiche die Nachrichten aus dein Jahre 1715 und 1716, welche den 
Bürgermeister Horack nennen und die Gelder zum Baue aus de» Zinsen des 
Hospitals fliegen lassen. Darnach ist die obige Angabe des Rats nicht richtig.

") Das Hospital bestand also damals nur in Almosen, welche armen Leuten 
geweiht wurden. Wahrscheinlich verfuhr man so weiter, auch als das Hospital 
schon erbaut war und vermietete dasselbe, anstatt es mit armen Leuten zu be
sehen.
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Der Pfarrer suchte die Ausführungen des Hals zn entkräften 
und seine Ansprüche zu begründen. Die Hauptgründe waren: 
Bürgermeister Hvrack sei vom Erzpriester zum Hospitalvorsteher 
gesetzt worden. Im Jahre 1703 sei die Hospitalrechnung bei der 
Kirchenrechnung vvm Erzpriester als bischöflichem Kommissar abge
nommen worden. In des Bürgermeisters Horack Rechnung seien Kirchen 
und Hospitaleinkünfte vermischt, anf derselben Seite hatte» Einkünfte 
der Kirche und des Hospitals gestanden; mithin müßte das Hospital 
zur Kirche gehören.

Der Rat antwortete: Habe Bürgermeister Horack die Rech
nungen vermischt, so sei das eine Unordnung von ihm gewesen 
und beweise nichts für die Rechte der Kirche. Die alten Gerichts
bücher beweisen, das; die Hospitalvorsteher vom Rate eingesetzt 
worden seien. So habe anch Scheback als Hospitalvorsteher Almosen ge
geben und dem Rate Rechnung gelegt. Mietzettel vom Jahre 1677 
zeigen, das; das Mietgeld dem Rate erlegt worden sei. Pater 
Ärunner und vor ihm Pater Jacobi hätten keine solche Ansprüche 
erhoben. Das Hospital stehe zwischen nnd anf Bürgeräckern.

Die Regierung setzte am 7. Juli 1728 Jnterimsvvrsteher über 
das Hospital, denen der Rat Assistenz leisten sollte.

Am 22. Juni 1735, erfolgte das Urteil, das; der Besitz der 
Hospital-Verwaltung dem Magistrat so lange znerkannt werde, bis 
Klüger das Recht der Kirche besser erweise. W. D. N. 314 fs.

Pastor nnd Superintendent Dr. Wvrbs sagt in den diplv 
malischen Nachrichten 314 ff.: „Wäre mir nicht" an dem Frieden 
sv viel gelegen, so würde ich mir die Teilnahme an der Admini
stration des Hospitals vindiziren." — Wenn das alte Stadtbuch 
von 1585 an wirklich die oben angedenteten Beweise enthält, dann 
wäre es wohl dahin gekommen, das; ihm die Mitadministration 
zuerkannt worden wäre, wenn es nicht die Verjährung verhindert 
Hütte.

Aber an nnd für sich scheint es nicht zweifelhaft, das; der 
Rat die Verwaltung des Hospitals vvn Anfang an hatte, wenn, 
wie anznnehme» ist, daö Hvspital aus vorreformatorischer Zeit 
stammte. Damals hatte der Pfarrer keine Veranlassung, die Last 
der Verwaltung ganz vder teilweise anf sich zu nehmen. Der Rat 
war katholisch nnd die Armen waren katholisch. Die Verwaltung 
war daher selbstverstündlich katholisch. Als der unselige Zwiespalt 
das deutsche Volk zerriß, da wurde leider das Mißtrauen gerecht
fertigt und Vorsichtsmaßregeln wurden notwendig.

Früher war das anders. Der Rat war der bernfcnc Ver
walter aller stüdtischen Anstalten. Eine Ausnahme fand nur statt, 
wenn ein Hospital einem Orden übergcben wurde, welcher die 
Pflege von Armen und Kranken zum Hauptzwecke hatte oder 
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wenigstens als eine seiner Aufgaben betrachtete. Sv wurde das 
Hospiiol zum bl. Geist in Sagan den Augustinern übergeben; über 
die Hospitäler znr hl. Anna nnd zum hl. Kreuz dagegen hatte der 
Nat immer die Verwaltung.

Jetzt heißt das Hospital in PriebuS Dorotheen-Hospital, 
weil die Herzogin Dorothea demselben 400 Thaler geschenkt hat. 
Die Gelder der Stiftung sind für die Armen beider Konfessionen 
bestimmt.

Das Siegel der Stadt Priebus zeigt drei Türme. Der 
Mittelturm trägt drei sehr schlanke Spitzen, gekrönt durch runde 
Knopfe, die mittlere Spitze ist noch einmal so lang, als die Seiten- 
spitzen. In der Mitte des Tnrmes ist eine große Thoröffnung 
mit halb herabgelassenem Gatter. Der Turm steht auf dem Schilde, 
iu welchem ein Adler mit gehobenen Flügeln sich befindet. Die 
beiden Seitentürme sind nicht halb sv stark als der Mittelturm, 
haben je eine solche schlanke Spitze, eine kleine Thoröffnung und 
stehen auf Konsolen, ivelche das Schild flankieren. Umschrift in 
Majuskeln: !>i^illvm eivitntm l^rikvsivnsi«.

Dir Schelleudorf in Priebus.
1008, den 2. Mai. Heinrich Anselm von Prvmnitz verkauft 

die Stadt Priebus, Dorf nnd Vorwerk Sichdichfür erb- und eigen 
tümlich, Groß Selten, Jemnitz nnd Welsch lehnsweise, mit Aus
nahme von l I Bauern zn PeterSdorf, ivelche er seinem trenen Diener, 
Hanptmann Georg vvn der Dahme auf Ulbersdorf, und mit Aus
nahme der Stücke, welche er vorher an Christoph Georg Berger 
verkanft hat, für 55000 Thaler, jeden zu 30 weißen Groschen 
schles. an Nicol von Schelleudorf auf Buchwald und Fellendvrf. 
Zengen: Karl von Kittlitz, Georg von der Dahme anf Ullersdorf 
und Reichenan, Absalom Dreiling auf Lvos und Bergisdorf, Bernhard 
vvn Schkvpp anf Kvzenan, Heinrich vvn Schellendvrf auf Göllschen 
nnd Heinrich vvn Bvrwitz auf Kvz. H. A. 0. U. I. auch 30,10 f. 00.

Im I. 1010 war Nicvl Vvn Schellendvrf zu seiner Schwester 
Sohii nach Alten-Wvhlan zur Hvchzeit geladen. Bei Tische be- 
kvmmt er mit seinem Vetter Friedrich vvn Schellendvrf von Herns 
perge bei Liegnitz, welcher sagt, Nicol habe ihm mit dem Trinken 
nicht wieder Bescheid gethan, Streit. Als Nicol nach seiner Her
berge unten im Dorfe ging, fiel ihn Friedrich a i. Nicol wehrte 
sich und erstach den Vetter. Am 4. Juli bat er den Kaiser nm 
Vergebnng der That. W. D. N. 73.

Die That scheint ihm nie ganz vergeben worden zu sein. 
Wenigstens ist sonst kein Grnnd zu finden, weshalb man ihm, der 

18
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vvm Jahre 1621 bis 1627 Hauptmann des Fürstentums war 
und so Vielen Lehnbriefe ausstellte, keinen Lehnbrief gab.')

Er hatte nach L. 1^. 1. schon am 27. Februar 1611 vor dem 
damaligen Hanptmann Heinrich Anselm von Promnitz die Be- 
lehnnng gesucht und den Eid geleistet, ebenso den 9. Mai 1612; 
wegen Zessendvrf den 25. Mai 1611, den 22. Juli 1619, den 
10. Juli 1614.

Am 22. Juli 1622 sucht er die Belehnung beim Kaiser wegen 
Groß-Selten, Welsch, Zessendvrf, Jemnitz; „wegen des Erbes 
Priebus nebst einem Dörflein und dcro Heyden giebt er sich 
schuldigsten Gehorsams an, als Lehn- und Erbs-Unterthan mit 
Lehn iind Erbpflicht bittet er um den Lchubrief lind Nekognition 
des angegebenen Gehorsams der Erbgüter halben." H. A. k'. Lehns- 
Negistr. f. 168.

Die Landesältesten des Fürstentums Sagan, Hans von Waldaw 
auf Mittelwaldali, Pillendorf und Klein-Selten, dieses Fürstentums 
Landes-Bestallter und Obersteuereinnehmer, Karl von Bebra» auf 
Groß-Petersdorf und Schrotthammer, Hans von Loben anf Liebsen, 
Nickil von Nostiz auf Windischmustau und HermSdvrf, Joachim 
von Unruhe auf Ober- und Niedergurp und der Sekretär Johann 
Kolb bezeugen am 28. Januar 1624, daß der Hauptmaun des 
Fürstentums Nicol von Schellendorf im Jahre 1622 wegen Groß- 
Selten, Welsch, Zessendorf nnd Jemnitz die Lehn bei dem Könige 
gesucht lind bis Uuto noch nicht erhalten habe. Er wiederholt 
vor den LandeSüitesten als ?nribu8 Ourine^) Alles, was er vor 
Sr. Mas. gemntet hat, und sie geben ihm darüber diesen Schein. 
O. ?. III, 44. H. A. 52, 4.

Am 18. April 1628 erhält Nicol von Schellendorf von Prag 
die Nekognition (Bescheinigung) über seine LehnSmutung vvm 
Jahre 1622. Das. III, 46.

Endlich empfing er noch eine Nekognition über die beim 
saganschen Hanptmann Grabus von Nechern geschehene Lehns- 
mlltung sud U-lto 26. September 1628, in lvelcher zu lesen, 
„daß Nicol von Schellendorf wegen seiner im Herzogtum Saga» 
und priebns'schen Weichbilde gelegenen Lehngüter, als da sind 
Groß-Selten, Welisch, Zessendorf und Jamnitz, wie auch seine 
Erbgüter Halbau?) neblich (!) der Stadt PriebnS nebst der Heide 
und anderen Zugehörungen angegeben." Dabei steht endlich diese 
LInu8ul:

„ Jedoch soll wegen solcher Mnthnng obgedachter Lehngüter 
„Jhro Fürstl. Gnaden und Bvttmäßigkeit sowohl Lehnfällen 

') Allerdings, in einem Verzeichnisse der Lehnbriese, welche nnler Kaiser 
Matthias von 1616 — I6I9 ausgestellt sind, fehlt Nicol von Schellendors. 
H. A- 37, 23 s. 33. Er scheint also die LehnSsuchung versäumt zu haben.

Etwa: ihm gleiche Mitglieder der betreffenden Behörde.
") Halbau hatte er nickt.
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„und anderen mehr, davon Jhrv Fürstl. Gnaden Recht haben. 
„Bevoraus von Nieder Schlesischcn Kammer Fiskals wegen 
„der Lehngüter ivider ihn angestrengten Klage Zu und An- 
„sprücheu nichts verschenkt nnd benommen sein."

1U. p. 111, mit Angabe der Quelle: „Aus Saganschcr 
Lehns-Registratur f. 188."

Die Abschrift ist schlecht, aber es geht aus ihr hervor, daß 
Nicvl von Schellendorf schon wegen Lehnvergehcns in Anspruch 
genommen war.

Allerdings erhielt Nicol von Schellendorf am 1. Februar 1629 
von Wollenstem einen Lehnbrief über „das Lehnstück zu Zessen- 
dorf Prieb. Weichbilds, so weiland Sebastian von Lessel besessen, 
nnd er aniho vvn nns käuflich an sich bracht" — mit Schaf 
trift und halbem Teil an Ober- und Niedergerichtcn (H. N. Lehns 
Registr. I' 482), aber die übrigen Stücke hielt Wallenstein fest.

Nicol von Schellendorf starb jedenfalls im Jahre 1629. Er 
hinterließ zwei Söhne, Nicol und HauS Christoph. In seinem 
„vollkommenen" Testamente vvm 12. Mai 1621') hatte er dieselben 
zu Universalerbe» eingesetzt, sv daß sie dnrch das Los die Lehn- 
nnd anderen Güter unter sich teilen sollten. „Dieser Losnng hat 
sich der ältere Bruder Nicvl begcben uud uach Sachsenrccht die 
Teilung gemacht, die Wahl aber dem Jüngere», Hans Christoph, 
überlassen, nnd haben beide Brüder den 27. August 1629 sich also 
verglichen, daß der jüngere die Herrschaft Priebus, der ältere das 
Gut Fellendorf^) willig angenommen, mit der Bedingung: Was 
Felleudorf au Wert geringer, als die Herrschaft Priebns, sollte 
vvn anderen Mitteln ersetzt werden. Wenn auf des einen oder 
anderen Anteil sich einige Ansprüche oder Schäden finden würden, 
so sollten beide Brüder solche Schulden und Lasten, jeder zur 
Hälfte trage», uud sollte zu diesem Ende einem jeden der Brüder 
des Anderen Anteil zur ausdrücklichen Hypothek haften.

Nun haben sich anf der Herrschaft Priebns viele Ansprüche 
und von der angesetzten Taxe merkliche Abgänge gefunden, als 
I. „daß der Pater das Lehn davon verschwiegen und darauf der königl. 
böhmische Prokurator des Fiskus die sämtlichen priebussischen Güter 
apprehendiert und innerhalb 2 Jahren von den Einkünften über 
6000 Thaler erhoben, bis endlich beide Brüder mit dem Fiskal 
im Jahre 1691 anf 7000 Thaler sich verglichen, welche Summa 
aunoch sim Jahre 1661) nicht abgetragen, sondern jetzt an Kapital 
nnd Zinsen gerechnet wird."

Ans: Gutachten der Juristenfaknltät in Frankfurt a. d. O. 
vvm 8. November 1661. H. A. 86, 10 f. 71.

y Den 0. Mai 1029 wurde es publiziert. H. A- 36, 10 s. 100.
Auch Hans Chriswpbs Aussage aus 80000 Thaler geschützt. Bericht 

der herzvgl. Regierung an Herzvg Wenzel. H. A. 36, 00 s. iü. Felleudvrs 
lag iin Mrstenlum Liegnitz

18»
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Wie viel Töchter Vicol vvn Schelleiidvrf hatte, ist unsicher. 
Auf mindestens drei denket suchendes Verzeichnis vvn Kleidern, 
welche für die Hochzeit vvn Jungfrau Barbara iu Aussicht ge
nommen wurden.

Verzeichnis das s?) zu der Jungfrau Barbara Hochzeit 
Kleidern ausgenommen werden soll:')

18 ellen gcmcsirten Sammet znm besten Blocke darzu 20 Ellen
30 ellen gülden Posament die elle pro I thl. . . 34
27 ellen kleine gntte güldene sparschnüre die elle 

pro 12 arx.................................................................30
18 ellen geblümten Sammet zum andern Volle . . 20 „
30 ellen atlaß bvrtter....................................................... 34
27 ellen schmale Atlas; bvrtlin zum Wammest . . 30
24 elleu florentiner Atlaß
30 ellen seidene schnüre aufn Atlaßroll .... 34 „
27 ellen kleine jenllichtc seidene schnürle .... 30 „
27 ellen seidene Schnüre aufs Mentelchen ... 30

1 elle rauhen schwartzer Sammet............................„
5'/z elle schwarze seidene Jenllcn auf die Schürze . 6

18 elle» Doppeltaft zu 2 Vollen < mehrfarben) . . 20
60 elleu güldene leonische schnüre auf die 2 Volle

zu brcmen
50 elle» kleine güldene leonische sparschnürle aus

die Wembster
6 eilen gutt Tuch zum Volle

30 ellen silberne leonische schnür auf den roll . . 34
26 ellen silberne leonische sparschnürle aufs wambst 30 „

3'/, elle kirschfarbene Atlaß zum Wambst — ist 
nicht vorhanden............................................. 4 „

17 lauge elle schwarze Tamaschke zum Schlafpelz . 20 „
20 ellen schnüre zum Schlafpelz..........................24 „

8 Tutz seidue Quaste» a»fn Schlafpelz
9 Virtel viol brau» Atlaß zum vorschiebcu sist nicht 

vorhanden)
15 Thlr. zur Seide
4 unheu Gold.

Jungfer Susanlc»

24 ellen schwarzen Atlaß
14 ellen leonische Silbern Jenller
30 ellen silbern leonische schnürle
12 ellen Dvppeltaft lichtblau uud goldgelb
I4 elleu silbern leonische Jenller lJancker)

') Am Rande stehen die abweichenden Zahlen eines zweiten Verzeichnisses 
anS H. A. 70, I.
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30 eilen silbern leonische schnüre
0 eilen kirschfarben Tuch

34 eile» silbern leonische schnüre
30 eilen silbern leonische schnürte zum Wammes
4 elleu kirschfarben AtlaS
9 Birtel leibfarben Allas vorzuschieben.

I. Cliner Svpl)ie 

l elleu rosenfarben vierdralt
14 eilen silber leonische schnürte
4 ellen weißen parchend

H. A. 70, l.
Barbara heiratete den Abraham von Dyhern auf Ober-Hart- 

maunsdors. Sie hatte», soviel bekannt ist, einen Sohn, Christoph 
Nicol nnd eine Tochter, Anna Margaretha, vermählte Petersdorf. 
Abraham von Dhhern war im Jahre 1635 tot. Barbara vvn 
Dhhern, geborene von Schellendorf, starb am Schlage, den 10. August 
1638. Christoph Nicol vou Dyhern war im Jahre 1637 noch 
unmündig. Ihm trat sein Schwager Joachim von Uechtritz auf 
Holkirch Amtskonsense über 2200 Thaler und 2289 Thaler auf 
Ober-Hartmannsdorf ab. H. A. 37, 29 f. 31; 44, 30, f. 42; 
45, 41.

Susanna hat nach W. Dipl.Nachr., S. 84, den 30. Januar 1620 
deu Christoph von Quoß auf Tschechell, Hauptmauu der Herrschaft 
Sorau, geheiratet. Der Erbherr Nicol von Schellendorf ladet am 
12. Januar den Rat von Priebus zur Hochzeit nach Groß-Selten.

Weder diese Susanne, noch Christoph von Quoß sind mir iu 
der priebusser Immission oder in der Fellendorf'schen Nachlaßsache 
begegnet.

In dem unten folgenden Briefe vom 16. September 1629 
erscheint noch eine Tochter, Clie Sophie, zur Zeit noch nicht 
18 Jahr alt, bei der Mutter, Ursula von Schellendorf, geb. Ga- 
beleuhin, lebend. Wohl dieselbe ist es, welche oben iu dem Kleider- 
verzeichuisse I. Eliucr Sophie genannt uud als Helene Sophia Schelleu- 
dvrfiu in einem Berzeichnisse der Gläubiger des Abraham von 
Dhhr (Dyheru) vom Jahre 1636 (H. A. 44, 30 f. 15.) mit konsen 
tiertcn 2289 Thalern Kapital und 1507 Thalern Zinsen auf 
geführt wird.

Juliane Seherin geb. Schellendorsin bezeichnet in einem Briefe 
vom 3. Januar 1657 Hans Christoph vou Schellendorf als ihre» 
Bruder „iu welchem (nämlich, daß die Priebusser die
Juliane ohne Bersteuerung eiu non bebaue» »nd bewohne» 
lasse» sollte», aber nicht wollten) sie doch meinen Bruder Herru 
Haus Christoph vou Schellendorf auf viel Jahr uud in etzlich 
Hunderte rl. anlauffeude, nachgesehen." Sie spricht davon, daß 
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die Priebusser so unsreundlich gegen sie seien, „wvrvvn sie doch 
meinem selig. Herrn Puters vor sie jederzeit getragene obrigkeitliche 
Vorsorge. Hülfe nnd Schuh billich abbalteu sollte." H Ä. 70, 2.

Ob diese Juliane älter war, als die drei vorgenannten, oder 
jünger, vielleicht von der zweiten Frau Nicols von Schellendorf — 
denn er war offenbar zweimal verheiratet, Nicol der jüngere nennt 
ausdrücklich in einem Schreiben vom 18. September 1652 „ unsere 
Frau Stiefmutter" — muß dahingestellt bleiben.

1629, den 16. September. Groß-Selten.
Nicol und Hans Christof, Gebrüder von Schellendorf auf 

Fellendvrf und Groß-Selten, Erbherren der Herrschaft Priebus, 
bekennen: Auf Antrag ihrer Mutter, Frau Ursula Schellendorfin 
geb. Gabelentzin, Wittib, nehmen sie das ihr durch Testament des 
Vaters (Nicol vo» Schellendorf) zngeordnete Leibgedinge, nämlich 
das Haus zu Priebus samt den zugehörigen Äckern und Gärten, 
sowie die zwei Vorwerke zu Zessendorf, das des Caspar Schöneich 
und des Nickel Deupvld mit den, heurigen Zuwachs an allem Ge
treide, mit Schaf- nnd Rindvieh, an, nnd zwar gegen 1450 Usu- 
altthaler, welche ihr, sv lange sie nicht wirklich ansgezahlt sind, 
nach Landesgebranch verinteressiert werden sollen. Die Mutter 
sagt zu, die jüngste Tochter Elie Sophie, bis sie 18 Jahr erreicht, 
ohne Entgeld, besage des Testaments mit nothdürftiger Alimen- 
tation und Kleidung zu versehe». Z. Ernst von Oppel anf Quvls- 
dvrf, der gewesene Bürgermeister von Priebns, Martin Stephan»

Unlerschnebcn 
». 8.

Ursula Schellendorfin 
gebohrene geblenzin

H. A. 70, 1.

8.
Hans Christosf v. Schellendorf 

8.
Ernst von Oppel

Martin Stephan! 
ohne «iegcl.

Die Lehnsfülligkeit, welche der Pater den beiden Söhnen 
hinterlassen hatte, die Ausstattung der Schwestern und vor Allem 
der entsetzliche Krieg brachten Verderben über den schönen Besitz, 
den Nicol, der ältere, gesammelt hatte. Freilich war Hans Christoph 
nicht frei von Fehlern, aber unter besseren Umständen wären sie 
wohl nicht von so traurigen Folgen für die Familie begleitet ge
wesen.

Wallenstein hatte das Fürstentum Sagan mit den Lchns- 
fälligkeiten übernommen. Er trat seine Rechte nnd Ansprüche an 
seine damaligen Kammerherren ab.

Wie sich aus dem Gutachten der Juristenfakultät iu Frank
furt a. d. O. vom 3. November 1661 ergiebt, nahm der königlich
böhmische Prokurator des FiskuS die sämtlichen priebussischen Güter 
des verstorbenen Nicol von Schellendorf in Beschlag und erhob 
innerhalb 2 Jahren von den Einkünften über 6000 Thaler.
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Die beide» Söhne baten den Kaiser um Hilfe. Der Kaiser 
Ferdinand II. schrieb an Albrecht, Herzog zu Mechelburg, Fricdland 
uud Sagan, den 8. Februar 1881: Niclas und Hans Christoph 
Gebrüder vvn Schellendvrf haben ihn gebeten, an den Herzog zu 
schreibe», das; sie des vo» dem kais. Fiskal auf ihres Vaters hinter
lassene im Fürstentum Sagan gelegene Lehngütcr intentierten und 
auf deu Herzog erwachsene» Anspruchs entbunden werden mochten. 
Der Kaiser erinnert sich, das; sich das Geschlecht der von Schellen- 
dorf nm seine Vorfahren und sei» Haus wohl verdient gemacht, 
das; der Bittsteller Pater die Hauptmannschaft in Sagan etliche 
Jahr nicht allein ganz rühmlich und wohl getragen, sondern auch 
sonst in seinen Diensten sich jederzeit ganz treulich und also ver
halten, „ das; wir nicht hoffe», »och sehen wollen, daß demselbigcn 
einziger 6olu8 dißorts mit recht imputirt oder bcigemessen werden 
können. Als haben wir nicht nmgang nehmen wollen, an Deine 
Liebden in gnaden zu schreiben, dieselbe gnädigst ersuchende, Sie 
uns disfalles etwas zu gucdigstem wollgefallen zu thun, die Gnade 
der Schärfe vvrzuzichen nnd da anch gar etwas von ihrem Vater 
übersehen worden were, dasselbe schwinden und dessen seine Kinder 
nicht so hart entgelten, sondern vielmehr denselben dieser unser gnc- 
digsten Vorschrift, wie sie sich unterthänigst getrösten, gemessen 
lassen wollen. Solches gereichet uns »eben dem, das; sie es selbst 
gegen deine Licbden in Unterthünigkeit zu erkennen, nicht unterlassen 
werden, zu sonderbarem angenehmen gnedigsten wollgefallen." 
„Und wir verbleiben D. L. im übrigen mit Kais, und Königl. 
Gnaden wohlgewogen." Wien.

H. A. 44, 80 f. 26.
Es nichte nichts. Wie sich ans einem Schreiben der beiden 

Schellendvrf vom 9. August l687 ergiebt, wendete Wallcnstein 
ein, die Sache sei nicht mehr intern, der Ansprnch sei deu 
Kämmerer» übertragen nnd man solle mit diesen pro roclimonclL 
vexn^) unterhandeln.

Das geschah denn anch. Am 24. Mai 1681 verglichen sich 
die Kümmerer mit den Gebrüdern Nicol nnd Hans Christoph von 
Schellendvrf dahin, das; diese an jene 7 000 Gulden an Bartholo- 
mäi 1681 zahlen sollten, um aller Ansprüche ledig zu werden. 
H. A. 44, 30 f. 23.

Hierauf ereignete sich irgend Etwas mit Hans Christoph von 
Schellendvrf, aber was es war, ist aus den vorhandenen Schrift
stücken nicht zu erkennen.

Von Prag läßt nämlich Wallcnstein am 6. Juni 1631 an 
den Landeshauptmann von Stosch in Sagan schreiben: „Demnach 
wir Euren Bericht zusambt den anfgenommenen attosrmionen des 

') I» dem ursprünglichen Stande.
U Wegen Ablösung des Anspruches.
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von Schellendvrfs verübte» Frevels lind höchst strafbarer begangener 
attontaton halber unserer Regierung nacher Gitschin nm dero Gut 
achten, wie in dieser Sache wider den von Schellendvrf eigentlich 
zu proce^iron, zugeschickt" — besieh!« der Herzog, eventuell um 
stündlichen Bericht einzuschicken. H. A. Ab, 4 s. lt>.

Am 27. Juni 1631 schreibt Walleustein wiederum vou Prag 
au den Landeshauptmann' Wir verhalten Euch hiermit nicht, waß- 
gestalt Hans Christoph vvn Schellendvrs ihn des von Ench be
schuldigten Ungchvrsambs halber wir Hechtens hören nnd für 
unsere Regierung zu Gitschin dieselbe Sache vontiliron zu lasse», 
inmittelst auch bis außtracht der Sache die Sequestration seiner 
Güter zu kassire» und unser sicheres Geleit z» Recht ihm zu er 
teilen, gehvrsamblich angclauget. Wann ivir dem NiemaudS wider 
Recht oder unverhörter Sache zn conclomniron, besondern einen« 
jeglichen die Justiz unparteiisch und rroquL administrircn 
zu lasse« gemeinct, als haben >vir nicht allein diese Sache an ge 
dachte unsere Regierung nacher Gitschin remittiret, besondern auch 
den gebetenen »alvuin enncluetum ^sicheres Geleit) zu Recht, wie 
Ihr auS beikommender Abschrift zu ersehen, erteilet. Und ist 
demnach auch unser Befehl, die Seqnestration des von Schellen 
dorfs Gütern alsbald zn kassiren nnd denselben, so die Güter 
administriret, zn ordentlicher Raitnug zeit seiner Administration an 
zuhalten, auch wenn unsere Regierung dieser wegen einen Bcrhörs 
tag ansehen nnd Ench dazu citiren wird, daselbst durch einen 
geuugsamben Gevollmächtigten, weil Ihr unserer Amtsgeschäste 
halber in Person nicht abkvmmen könnet, zu erscheinen uud recht 
licher Verordnung zu erwarten. Magen Ihr zn thun wissen werdet. 
Leipelt, Geschichte von Sagan, 129.

Endlich schreibt Wallenstein am I2. Jnli 1631 vvn Prag an 
den Landeshauptmann: Wir haben aus Eurem Schreiben vom 
Sechsten dieses vernomben, waggestall Euch fast befremd! Vorkommen 
thuet, daß wir die zwischen Ench uud dem vou Schelleudorf eut 
staudene Jnjuriensache au unsere Regierung nach Gitschin znm 
Anssprucl) remittiret. Worauf wir Euch aber uit verhalten, daß 
Allermaßen den Rechten zuwider, daß einer klüger und Richter 
zugleich sei, also auch wir keineswegs ein solches oder sonsteu 
Eures Amtes zu mißbrauchen nnd unter dessen Prätext < Bvrwand) 
Jemand llurecht zu thun, Euch zu gestatten noch Jemand unerhörter 
Sachen eondemiiiren, sondern vielmehr einem Jeden nach Befindnng 
die Justiz unparteiisch admiuistrireu zu lassen gemeinet. Dannen 
Hera wir unserer vorigen Resolution nochmals iuhäriren, Ench 
ernstlich befehlend, für gedachter unserer Regierung zu Gitschiu, 
wenn dieselbe dieser Sache halber Ench citiren wird, durch einen 
genngsamen Bevollmächtigten zn erscheinen und rechtlicher Eut

') Mit gleicher Wmpchvle 



Lchellendors in PriebuS. 145

scheidllng zn erwarten, denn wir gewiß denjenigen, welcher unrecht 
befunden wird, der Gebühr bestrafen und darin sowenig Euch als 
den von Schellendorf nach Befindnng nachsehen werden. Wornach 
Ihr Ench zu richten. Leipelt a. a. O. 130.

Es handelte sich also um einen Frevel und höchst strafbare 
Attentate des von Schellendorf (Brief vom 6. Juni); in dem 
2. Briefe ist von einem Ungehorsam die Rede, dessen der Landes
hauptmann den von Schellendorf beschuldigt; in dem 3. von einer 
Jnjuricnsachc zwischen dem Landeshauptmann nnd dem von Schellen
dorf. Wenn es allemal dieselbe Sache ist, dann hat sie der Landes
hauptmann anscheinend gar sehr anfgcbauscht, und sie wnrde im 
Lanfe der Zeit nnd angesichts des Richters immer kleiner. Die 
angeführte Sequestration ist wahrscheinlich die von dem Fiskal 
infolge der LehnSfälligkeit angestrengte Sequestration der Lehn 
güter nnd nicht der Erbherrschaft Priebns.

Die vereinbarten 7 000 fl. wurden am bestimmten Termine 
nicht erlegt. Sie waren im Jahre 1637 anch noch nicht bezahlt. 
I» diesem Jahre schreiben die beiden Brüder Nicol und Hans 
Ehristoph an den Kaiser Ferdinand III.: Waldstein habe gegen 
die Fürsprache Kaiser Ferdinands II. vom 8. Februar 1631 in 
betress der in Anspruch geuvmmencu Lehngüter Groß-Selten, Welsch, 
Jemnih und Zessendorf eingewendet, die Sache sei nicht mehr in- 
w^rn. der Ansprnch sei den Kämmerer» übertragen, und man solle 
daher mit diesen pro roUimonUu vexa unterhandeln. Sie, die 
Schellendorf, haben denn anch aus Furcht vor dem damaligen, 
allzugeschwinden, harten Negimente in diese Unterhandlung eintrc- 
ten müssen. Nun nehmen die Herren Freiherr von Breuncr nnd Graf 
von Buchheini') die Sache wieder auf. Die Schellendorf hoffen, die 
kaiserliche Entscheidung von 1631 werde ihnen helfen. Bon der 
königl. Appellation sei in dieser Lehnssache nie definitiv gesprochen 
worden. Sie bitten und hassen, der Kaiser werde, nachdem sein 
Bater ihren Bater entschuldigt, sie, die nicht gesündigt, von allem 
Anspruch befreien. H. A. 44, 30 f. 34.

Der Kammerpräsident von Schlesien, Landeshauptmann von 
Sagan, Ehristoph Freiherr von Schellendorf, schreibt an den Kaiser 
am 7. September 1637: Falls Seine Majestät den beiden Brüdern 
Schellendorf die 7000 fl. zn zahlen befehlen würde, so würden 
sie dadurch au ihrer ganzen zeitlichen Wohlfahrt verderbt, 
es würde ihnen auch unmöglich fallen, zu dieser Zeit zu 
einer solchen Barschaft zu gelangen. H. A. 44, 30 f. 11 f.

Der Kaiser befahl am 27. März 1638 dem obersten Haupt
mann von Schlesien, Herzog Heinrich Wenzel, in der Buchheim

h Diesen Halle» die übrige» Herren ihre Ansprüche abgetrclen. Nachmals 
hatte Bnchheim allein alle Ansprüche.

IN



14« Schellendvrs in Priebus.

Brelmcr'schen Sache die Lehnsinteressenten vvrzuladen, wo möglicb 
einen Vergleich zu bewirken, wenn nicht, zu entscheiden, was recht 
und billig ist. Den Kammerpräsidenten nnd Landeshauptmann 
von Sagan will der Kaiser mit der Sache nicht belasten „demnach 
auch diese Sach des Landeshaubtmanus nahe Befrenndte, sv mit 
den andere» Jntercssirten similem onusum sichren, antriefft und 
ihme also hierinnen die Grkhandtnuß sv schwähr, als denen iwue- 
tknäentkn') beschwerlich fallen möchte." H. A. 44, 24 f. 21.

Darauf setzte Herzvg Heinrich Wenzel eine Tagfahrt auf den 
20. Juli d. I. an. Die Interessenten erschienen nicht, nnd ihre 
Mandatarien hatten nicht genügsame Vollmacht, darum setzte er 
einen neuen Tag auf den 16. August an. Die Interessenten er
schienen weder in Person, noch durch einen Bevollmächtigten, son
dern entschuldigten sich mit der Lembkawischen nnd Capaunischen Ein- 
gnartiernng und großer Unsicherheit der Straßen. «Chursüchsische 
nnd Brandenbnrgische Reiter streifen anf den Straßen; manche 
von Adel und Unadel sind auf deu Straßen verwundet, ja getötet 
worden, sagen die Lehnsinteressenten. H. A. 44, 80 f. 41). Sie 
baten nm anderweitige Tagfahrt. Der Herzvg setzte einen peremp- 
torischen Termin anf den 6. September an. Hans Christoph er
schien, zugleich im Namen seines Brnders. Sie bewilligten 4500 fl. 
rhein. und setzten dafür dem Grafen vvn Buchheim, vder wem er 
seine Forderung rechtmäßig übergeben vder hinterlassen würde, 
ihre Lehn nnd anderen Güter zum Pfande. Wenn sie die gesetzten 
Zahlungstermine nicht einhalten, soll der Vergleich nichtig sein 
und der Graf alle Rechte behalten. Den 13. September 1638. 
H. A. 44, 30 f. 47 ff.

Es scheint, als ob sie den Termin Michaelis 300 fl., nnd 
Martini 450 fl. gezahlt hätten'^), denn am 20. Anglist 163!) schreibt 
der Buchheim'schc Mandatar an den Herzog Dberhanptmann: Die 
Gebrüder vvn Schellendorf haben den Termin Jvhannis Baptistä 
500 Reichsthaler — 750 fl. rhein. nicht gezahlt, daher ist der Re 
zeß vvm 13. September 1638 hinfällig und Graf Bnchheim ist 
befugt, sich entweder der freien Lehnsfälligkeit vder des ersten 
Vergleichs, Gitschin den 24. März 1631, zn bedienen, alsv die 
Immission in ihre Lehns- und anderen Güter, sowohl wegen des 
Kapitals der 7000 fl., als wegen der Zinsen und aller Unkosten 
zu ergreifen. Da der Mandatar") nach Wien reisen mnß, so pro
testiert er gegen jede Deutung, die man dem durch die Reise ver
ursachten Verzug seitens der Schellendorf zum Schaden seines 
Mandanten geben möchte. H. A. 44, 30 f. 82.

') Buchheim und Brenner.
h Dvch siehe weiter unten des Kammerpräsidenten Schreibenvvm 30. Oktvber ti>30. 
") Jvhann Georg Bachstcdt.
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Der Landeshauptmann von Sagan, Kammerpräsident Freiherr 
Christoph von Schellendvrf, schreibt am 30. Oktober 1639 an den 
saganischen Amtsverwalter von Promnitz: Das Oberamt hat die 
Immission deS Bnchheim'schen Mandatars in alle Lehn- und 
Erbgüter der beiden Brüder Schellendorf befohlen. Dem Kammer
präsidenten ist das gar nicht lieb, aber er hat von Anfang an 
gefürchtet, daß es so kommen werde. Der Amtsverwalter soll 
denen von Schellendorf den Obcramtsbefehl eiligst bekannt geben 
und sie ermähnen, daß sie sich von der Stunde an möglichst be
mühen, ob sie durch angebotene bare Bezahlung des ver
sprochenen ersten Termins die Immission hintertreiben und mit 
dem Mandatar im Guten abkommen können. Wenn das nicht 
geschieht, soll der Verwalter ausführen, was das Oberamt befiehlt. 
H. A. 44, 29 f. 52.

Die Jmnüssion scheint nicht erfolgt zu sein, jedenfalls des 
Krieges wegen.

Am 26. Mai 1645 schreibt Hans Christoph von Priebus 
aus an den Landeshauptmann Freiherr» von Schellendorf: Es sei 
ihm und seinem Bruder unmöglich gewesen, die Termine einzuhalten, 
denn bald nach den gepflogenen Traktaten seien die Lehngüter durch 
Freund und Feind so desvliert, in Asche gelegt nnd in eine solche 
Wüstenei nnd Einöde verwandelt worden, daß sie, weil ganz ver
wachsen nnd verbuscht, in früheren Stand nicht gebracht werden 
können. Er habe sie verlassen müssen, und wenn ihm nicht der 
Bruder deS Landeshauptmanns, Freiherr Wolfs, Lebensunterhalt 
gegeben hätte, würde er sich oft mit leerem Magen haben auf 
seine Lagerstatt bcgeben müssen. Er habe verschiedene Schuldner, 
könne aber keines Hellers vvn ihnen sich getrösten, bitte also den 
Landeshauptmann um Fürsprache beim Grafen Buchheim; wenn 
die Zeiten nur etwas besser werden, werde er mit seinem Bruder 
den Verzug um so dankbarer ersetzen. H. A. 44, 29 f. 53.

Inzwischen scheint auch die Mutter gegen Hans Christoph 
klagbar geworden zu sein, denn sie ist wohl unter der Fran Haupt
mann Schellendorfin zu verstehen, wenn der Amtssekretär H. Wiesner 
zn Sagan an den Landeshauptmann Freiherrn von Schellendorf 
am 13. Dezember 1638 schreibt, er hoffe die Frau Hauptmann 
Schellendorfin nnd Hans Christoph von Schellendorf in der be
wußten Schnldsache zu vergleichen, „obwohl sie ziemlich zwischen 
einander lliscrepunt." H. A. 44, 29 f. 34.

Am 6. April 1639 übernahm Hans Christoph von Schellendvrf 
nebst Hans vvn Gölnitz als die nächsten Cognaten die Vormund
schaft über die dphernschen Kinder, wahrscheinlich die Kinder von 
Abraham von Dhhern auf OberhartmannSdorf, welcher Barbara von 
Schellendorf znr Fran hatte.

Christoph von Dhhern aus StrcitelSdorf, ihr Vetter, hatte die 
Vormundschaft abgelehnt. <H. A. 44, 30 f. 56.) Dann hatte der 

19»
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Amtsvenvalter vvn Pronnütz an N'icol von Schellendorf als nächsten 
Verwandten geschrieben, er solle Vormnnd sein oder eine taugliche 
Person nennen, lind dieser hatte seinen Bruder uud Hans von 
Gölnitz vvrgcschlagen. H. A. 44, 29 f. 39 und 40.

Herzog Wenzel Lobkowitz hatte sein Ange bald, nachdem er 
daS Fürstentum Sagan in Besitz genommen hatte, auf den Schellen 
dorf'schen Besitz, besonders die Herrschaft Priebns, gerichtet. 
Schon am 0. Juli 1651 gab er dem Amtsverweser Georg Abra
ham von Dyhern Befehl, „damit bedeutete Herrschaft umb eine 
leidliche Summe Geldes au uns käuflichen gebracht" werde. 
H. A. 36, 10 f. 245.

Nun kam ein schweres Unglück über Hans Christoph, welches 
ein Schreiben des Amtsverwesers von Dyhern vom 12. September 1651 
an den Herzog uns enthülle» mag. Dyhern schreibt: „Der von 
Schellendorf ist wegen eines nnvvrschenen Totschlages znm Forst 
in Niederlansitz in Arrest geleget nnd noch bis auf diese Stunde 
darin." Es wäre gut, wenn der Herzog beim Oberamt in Lnbcn 

,fürsprcchen wollte, daß der vo» Schelleudvrf aus jenem Territv 
rium in die Jurisdiktion des Herzogs gebracht würde. Er habe 
selbst schon deswegen an den Herrn von Biberstein geschrieben, 
aber fruchtlos, anscheinend, weil der von Schellendorf keine Geld
strafe zu erlegen vermöge. Er rät dem Herzog, weil Schellen
dorf aller Geldmittel bar ist, ihm etwa 100 Thaler oder mehr 
gegen Kantion darlehnswcise zu reichen, iveil er dadurch vielleicht 
sich deS ArrcsteS entledigen könne. So würde der Herzog einen 
guten Grund für sein Vorhaben, die priebusser Herrschaft an sich 
zn bringen, legen. H. A. 36, 10 f. 246.

Das leuchtete dem Herzog ein, und er schreibt Wien, den 
18. Oktober 1651: Wegen der von Euch erinnerten Intervention 
an den Herrn von Biberstein wegen des zu Forst verarrcstirten 
von Schellendorfs sehen wir kein Bedenken und soll selbige mit 
nächstem erfolgen. Wo ihr auch vermeint, daß mit dem vorge
schlagenen Vorlehn von 100 ReichSthaler» der vorhabende» Hand 
lung nützlich geholfen würde, sind wir gnädig zufrieden, daß ihm 
von Schellendorf die lOO ReichSthaler gegen annembliche Kantio» 
aus Unserm Saganschen Rentamte vorgestreckt werden mögen. 
H. A. 71, 9.

Ein Bericht vom 6. Januar 1652 besagt: Der vou Schelle» 
dorf ist »»» auf 14 Tage aus dem forst'scheu Arrest gegen Kam 
tio» sich wieder hinzustelle» gelassen. H. A. 37, l1. f. 26.

Ein Unglück kommt nicht allein. Das mußte Hans Christoph 
auch erfahre». Er beklagt sich in einem Schreiben, Priebus, den 
4. Januar 1652, an den Amtsverweser: „Daß bei wehrendem 
forstischen Unfall meine Herren Schwäger wider mich allerlei 
Beschwernisse movirt nnd Euer Gestrengen deswegen zn vielen
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malen sehr behelligt in Betrachtung das; Ew. Gestrengen anf der- 
selbcu impvrtuuliches Anhalten contra absentem (gegen einen 
Abwesenden) unterschiedene Amtsbefehle ergehen lassen," beklagt 
sich, das; sie außer Acht gelassen haben, c;uo6 aMioto non mt 
uOclonelu nKictio (daß man einen Geschlagenen nicht nach mehr 
schlagen svll). H. A. 36, 10.

Ob es sich bei dem Borgehen der Herren Schwäger blos um 
die Ausstattung der Schwestern des Hans Christoph, oder auch um 
andere Schulden handelte, war aus den vorhandenen Nachrichten 
nicht zu ersehen.

Daß aber unter solchen Umständen Hans Christoph daran 
dachte, seine Herrschaft zu verkaufen, ist begreiflich. Er ivollte 
aber zur Zeit noch 90000 Thaler dafür haben. H. A. 37, 11. f. 26.

Am 26. Fevruar 1652 war eine Tagfahrt angesetzt. Der 
AmtSverwescr berichtet am 1. März an den Herzog: Auf dieser 
Tagfahrt haben die Schellendorf'schen Gläubiger') zu verstehen ge
geben, es wäre ihnen lieb, wenn der Herzog die Herrschaft Priebus 
als ihre haftende Hypothek kaufen wollte. Der Amtsverweser 
meint: gegen bar Geld würden sie von ihren Forderungen ein 
Merkliches herunter lassen, der Herzog möge bar Geld nach Sagan 
verordne» und vo» dci» Grase» von Buchheim den Schuldenrest 
vvn 2500 Reichsthalern, die zur Zeit noch als fast die vornehmste 
Schuld aus der Herrschaft Priebus laste, an sich bringen, sie werde 
uni 500 Neichsthaler zu erlangen sein und die Schellendorf'schen 
Prätendenten werden dadurch geneigt werden, noch mehr nachzu 
lassen. H. A. 36, 10 f. 202.

Hans Christoph erschien nicht zu deu angcsetzten Tagfahrten 
und gestaltete seine Sache immer ungünstiger. Am 2. Mai 1652 
schreibt der Verweser von Dyhern an den Herzog: verhoffe also, 
es werde den Rechten gemäß verfahren nicht weniger uumehr diese 
Sache zu dem our^u kommen sein, daß Eiter Fürstl. Gnaden gnä
digstes Jntent (nämlich die Herrschaft Priebus zu erlangen) Iro- 
nosto mo6o (auf anständige Weise) füglich wird erreicht werden 
können .... nur daß es auch länger an den Mitteln nicht er
mangeln möge. H. A. 36, 10 f. 2l3.

Aber daran blieb die Sache hängen. Bar Geld geben war 
keine Liebhaberei des Herzogs.

So wurde denn am 6. Mai 1652 den Gläubigern des Hans 
Christoph von Schellendorf die Immission in die Herrschaft Priebus

Joachim von Uechtritz mit...................................................4160 Thalern.
Abraham Adam von Lest...................................................4160 „
Ernst von Seher............................................................... 7730 „

mit Vorbehalt von Schaden und Unkosten. 
Christoph vvn Vothbrch........................................................ 3580 „

behält sich die Interessen von 1631 ab vor. 

H A. 36, 10 s. 204.
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zugesprochen; die Hofgerichte erhielte» Befehl, dieselbe »och der 
üblichen Warnuugsfrist fortzustellen; die Gläubiger wurden ver 
pflichtet, durch einen von ihnen, dein vom Amte ein Anderer bei 
gesellt werden sollte, die Güter zu verwalten nnd alle Lasten zu 
tragen. H. A. 36, 10 f. 217.

Nun erfolgte die Immission der Gläubiger in die Herrschaft 
PriebuS im Mai desselben Jahres, 1652. H. A. 36, 10 f. 46.

Die immittierten Gläubiger des Haus Christoph vvn Schellen 
dorf, Schwäger desselben, verlangten eine Taxe seiner Allvdial- 
nud Lehngütcr.

Schellendvrf protestierte dagegen nnd gab das Urbarinm nicht 
heraus. Die Taxe, welche von den Kommissarien aufgenommen 
wurde, gründete sich daher nur anf den augenblicklichen Stand der 
Güter. Sie taxierten den Werth aller Güter demnach auf 
24681 Thaler 9 sgr.

Allodial waren das Vorwerk Sichdichfür, die große Heide, 
Teiche in der Heide, in Priebus die Schlvßäcker, die Mühle, 
Walk- und Schlcismühle, Geschösser, Erbzins, Zoll oder Manth, 
Kirchlchn; ferner Ober- nnd Niedergcrichte, hohe und niedere Wild 
bahn, ivilde Fischerei, Dörflein bei Priebus.

Lehngütcr waren: die kleine Heide, Strittheide, Jämnitz mit 
der Randlache, Welsch, Zcssendorf, Groß-Selten.

Von der Summe sind Steuern, Rodelohn, Samen, Beschwe
rungen in Abzug zu bringen.

Silber- nnd andere Zinsen, Dienste, Roboten, Kretscham 
Verlag sind in Ermangelung des Urbars ausgesetzt. Z

An Einzelheiten enthält die Taxe Folgendes:
Die große Heide. „Diese sind wir die Quer nnd Länge 

durchritten lind befunden, daß das starke Schnidt Breth und Bau
holz durch den Brand jüngsthin 1652 nicht sonderlich, das Mittel 
und junge Holz aber den größten Schaden erlitten, erachten also 
den Brandflecken nach, daß voriger nnd jetziger Brand diese 
Heide schier auf ein Drittteil verderbt habe; nun wollten wir dero 
Nutzbarkeiten an Forst- Neulündcn- und Wiesen-Zins, Eisen
stein, Hutung, Meilern, Brettschindeln und Bauholz, item der 
Pechöfeu gern nach dem Urbar formiren, allein weil die Örter, 
so sich dessen gebraucht, mehrenteils wüste und die Hämmer, 
so sich des Meilerholzes bedient, ganz eingegangen . . . halten 
also dafür, daß die Nutzung jährlich etwa 250 Thlr. abwerfen 
möchte, hierauf 5 proc. gerechnet, trüge der Erbkauf 5000 Thlr.

Teiche in der Heide.

Der neue und Mägde Wiese Teich sind theils mit Rohr, 
theils mit Fanden und etwas Strauchwerk venvachsen. Die Be-

0 Bericht der Konnmssarien, H. A. 36, 10 s. 6 — 12.
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setzung kann man eigentlich nicht wissen, weil das Wasser, so 
lebendig, nicht angefangen, auch ohne nmbreissung nicht genutzet 
oder angefangen werden kann, dahero wir einen ungefährlichen 
Überschlag auf 40 Schock machen, 3 pro 150 Thlr. angeschlagen 
thut 2000 Thlr. Der Hauschke Teich ist ganz verwachsen und 
unbranchbar geworden, daher in keinen Anschlag zu bringen.

Die Schloss-Äcker.

Der Mühlgarte» besät 6 Scheffel beträgt. . . 900 Thlr. 
Der Hammcrwerder, so meist Brandflecke hat säet

4 Scheffel....................................................................60 „
Der Nieder nnd Ober Heul 3 Scheffel ... 45 „

Die Mühle alldieweil sie eine vornehme Mahlgastung hat, 
hat hiebevor dem Bericht nach jährlich über 60 Malter getragen 
(hat 4 Gänge darunter einer mit Lauffer und Boden Mühlstein ver
sehen). Weil das Wehr aber in keinem esse und, wie die Mühle, 
nicht ohne schwere Unkosten zu ergänzen, Eisenwerk nnd Steine 
mangeln nnd die Mahlgäste so geschwind nicht zu reducircu, außer 
was das Städtlein Priebus, Gräfenhain, Dobra, Petersdorf, 
Mclleudorf und Leuthen bei anuoch geringer Bewvhnung etwa 
thun möchten, so vermögen wir keine Berechnung zu machen; das 
vornehme Regal aber schützen wir auf 12 Malter ohne des Müllers 
Antheil, der Malter auf 12 Thlr. angeschlagen, 5 proc. 2900 Thlr. 
Die Walk nnd Schleifmühle sind bis auf die Gebäude, so noch 
hangen, eingange», daher nicht zn schützen.

Geschösser.

Lant Stadtrechnung « 1611 haben solche an Walburgis 
nnd Michaelis Geschoß orckinnr getragen 54 Thlr. 10 ivg. 2 fl., 
jetzt aber laut Raths Bericht kommt jührlich ei« 12 Thlr., solche 
als gewisse Zinsen pro 4 Thlr. angeschlagen thnt 300 Thlr.

Erbzins.

Die Schuster zinseu................................1 thlr. 8 gr. 8 pf.
Die Bücker............................................ — 22 —
Die Fleischer....................................... ..... 3— —

5 6 8
thut 258 Thlr. 9 arg.

Zoll oder Mauth.

Hat laut Reittung clo 1611 iu 5 Monaten getragen 30 Thlr. 
4 wg., ist steigend nnd fallend. Weil Herr von Schellendvrf 
hierzu keinen ordentlichen Einnehmer gehalten, kann man die gegen- 
würtigen Jntraden nicht wissen. Bisher hat es Zeit der Im- 



152 Schellendvrj in Priebus.

unssiou in 3 Woche» '/z Reichsthaler getrogen. Jlem ist hier 
ei» Salzzoll, voi» Scheffel '/, Mäßel. Diese beide» Zölle als 
Kvxnlia in Pansch zu achten............................pro 600 Thlr.
Kirchlehn..........................................................................  300 „
Oder- und Niedcrgerichtc............................................... 200 „
Hohe und niedere Wildbahn, Weidewerk und Vogelfang, indem die 
Heide ratione des hohen Wilds von großer Importanx l 000 Thlr. 
Wilde Fischerei in der Ncissc...................................... 200 „

Dörslein bei Priebns 

hat weder Strumpf noch Stiel, auch darin die Herrschaft 
keine eigene Güter, es sind aber die Bauern alle verstorben und 
Dvminium der Herrschaft zugcfallcn, sind deren vorhin 4 gewesen, 
welche etwa 40 Scheffel aussäen können, liegt alles wüste.')

Die Lehngüter.

Die kleine Heide und Strittheide. Die kleine Heide ist eine 
gute Viertel Meile lang und eine halbe breit, hat anch schön 
Brettschindel und Banholz. In der Strittheide ist nur Ban nnd 
Meilerhvlz, mag seht jährliche Nutzung tragen 90 Thl., weil es 
nahe bei der Stadt, wird 6 proc. berechnet, thut I '>00 Thlr. 
H. A. 36, 10 f. 4 ff.

Den 13. September 1652 meldete Christoph von Nothkirch seine 
Forderung an die priebus'sche» Güter an: es siird mit Zinsen 
8160 Thlr. Gr sagt: Hans Christoph von Schellendorf ist dnrch 
väterliche Anordnung schuldig gewesen, der Mutter seiner (Noth 
kirchs) Frau innerhalb Jahresfrist nach vollzogener Hochzeit 3540 
(oder 3590) Thaler zu erlegen. Das ist aber seit 1632 so nnter 
blieben, daß die Mutter seiner (Nothkirchs) Frau in der hirschberg'schen 
Plünderung vor einiger Bezahlung mit Tode abging nnd seine (Noth 
kirchs) Frau, welche damals ein Kind von 2 Jahren gewesen, bei 
fremden Leuten fast kümmerlich nnd armselig unterhalten iverden mußte 
und demnach annitzo in die 1500 Thaler Alimentationsgelder be
zahlt werden sollen. H. A. 36, 10 f. 181.

Anf fol. 147. H. A. 36, 10 heißt es: Juliane Nothkirchin 
geborene Tanßdorffin mit ihrem Manne Christoph von Nothkirch 
auf Sebnitz wegen ihrer mütterlichen aus großväterliche», Testa 
ment herrühreiide» Anforderung mit 1700 Thlrn.

Vielleicht ist die Mutter Tanßdorffin die jüngste Schwester 
des Hans Christoph, Helene Sophie.

') 1666. „Dörslmi bei Priebus. Davon ist webe» Suumps >wch Stiel zu 
sehn. Herr Christoph Nicol vou Dyher, Raubes CNister, hat solches vou deu 
Herren Landständen bis Michaeli IN6N laut Landes Schlusses gemietet, gib! 
jährlich davon 8 Reichsthlr. in die Steuer Kasse." H. R :!«>, 10 s. I».
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Auch der Bruder Hans Christophs meldete sich. Am 
l 8. September 1652 schreibt Nicol von Schellendorf aus Fellen- 
dors au deu saganischen Amtsverweser: Weil sich die Gläubiger, 
welche auf die priebus'scheu Güter Ansprüche zu haben glanben, 
dieselben auf den 25. d. Mts. anmelden sollen, so meldet er: Hans 
Christoph ist gemäß der brüderlichen Teilung schuldig, ihm aus 
den priebus'scheu Gütern zu dem Gute Fellendorf 7000 Thaler 
herauszugeben, ferner sind vermöge des väterlichen Testaments 
wegen des Leibgedinges ihrer Frau Stiefmutter 4000 Thaler zu 
zahle» verblieben — macht an Kapital 11 000 Thaler, dazu die 
Jntcresscu von 18 Jahre». H. A. 86, 10 s. 179.

Die Priebusser durfte» auch nicht fehlen; am 1. Oktober 1653 
schreibt der Rat an die saganischc Regierung mit Bezug auf ein 
derselben eingereichtes Verzeichnis der Schulden, welche sie von 
dem Erbherrn Hans Christoph zu fordern haben, und bittet um 
einen AuSspruch „wessen wir uns dann der Zahlung halber zu 
getroste«". H. A. 70, 2.

Inzwischen war Hans Christoph nicht unthätig. Cr be
schwerte sich über die Immission am 14. September 1652 von 
Prag aus, wohin er wohl gereist war, um seine Sache wirksamer 
zu führen, und schreibt au den Herzog: Seine Schwäger Hütte» 
ih» wegen der Hälfte der schwesterlichen Ausstattung auf Grund 
des väterlichen Testamentes und des brüderlichen Vergleichs ge 
richtlich belangt. Er sei nur ein mal zitiert worden, habe damals 
»icht seines Vetters Wolfs Freiherr» vo» Schclleiidorf Beistand 
haben können. Städtchen Priebus mit dem Rittersitz seien ab- 
gebrannt, die Lehngüter durch das Verschweige» sei»es Vaters 
verscherzt gewesen, er habe sie »ach vieler Blühe durch Fürsprache 
Sr. Majestät iu neuem Kaufe au sich bringen müssen u. s. w. 
H. A. 36, 10 f. 190.

Der Amtsverweser Abraham vvn Dhhern, au deu die Be 
schwerde zur Beantwortung gelangte, antwortete am I4.Oktvbcr1652 
in sehr entschiedener Sprache: Hans Christoph sei auf die dritte 
Zitatiou nicht erschienen, habe keine Entschuldigung eingeschickt, 
sei vou dem ganzen Kollegium der fürstliche» Mann nnd Land
rechtsbesitzer in poenam contumaciue') verurteilt und zugleich die 
Immission tanquam in conkrtentem reum?) dezeruiert. H. A. 36, 
10 f. 190 f.

Aufs Quartal erucis oder Nattlrasi, den 5., 6. und 7. Ok
tober 1654, waren vor das Land- und Manngericht unter anderen 
Verhöre angesetzt zwischen Hans Christoph von Schellendorf und 
den priebussischeu Herren Jmmittierten, zwischen HanS Christoph 
von Schellendvrf und Carl vvn Bebran. H. A. 71, 14.

g gin Singe des Ungehorsams (wegen MchterjcheinenS vor Gericht).
g Gegen einen gestündigen Angeklagten.

20
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Bericht der Regierung an den Herzog vom 24. Januar 1059:
„Wegen der Schellendorf'schen Strafgelder hat man kein 

ander ExpedienS, weil die allbereit angcdentete Immission nicht 
fürtrüglich befunden worden, ergründen können, als das; man den 
vvn Schellendorf ins Amt herein erfordert und endlich die Sachen 
dahin eingerichtet hat, daß er die besten Teiche auf seine» Lehn 
gütern, wie auch etliche Schäfereien einräume, selbige vom fürstl. 
Rentmeister in Besitz genommen nnd so lange aufs beste geurbart 
werden sollen, bis die 100 Dukaten auö den Nntznngen ins 
fürstl. Rentamt wirklich eingebracht sind. Welches Bezahlung^ 
Mittel der von Schellendorf dann auch ganz gerne beliebt hat." 
H. A. 36, 3 f. 30.

Wofür Hans Christoph denn um ihn handelt es sich hier 
sicherlich — diese Strafe verwirkt hat, ist unbekannt.

Nun starb der Bruder des Hans Christoph, Nicol von 
Schellendorf auf Fellendorf. Hans Christoph ersuchte die Juristen- 
fakultüt in Frankfurt a. d. O. um ein Gutachten. Dasselbe wurde 
am 3. November 1661 ausgestellt. Der Anfang ist oben mit 
geteilt worden. Es nennt als zweiten Schaden, den die Herr 
schuft Priebus erlitten: 2. Da Seyfried von Kittlitz im 
Jahre 1630 als damaliger Muskauischer Tntvr das Priebus'sche 
Mühlwehr prustextu juris Oominü s unter dem Borwande des 
Rechtes der Herrschaft), als wenn dieses Wehr auf Oberlausnitzischem 
Grunde stünde, von Grund ans niederhauen ließ, ist die Nutzung 
desselben von da an bis hieher, so sich jährlich zum wenigste» 
auf 1000 Thlr. belaufen, so daß der Schaden jetzt wohl aus 
30 000 Thlr. geschätzt werden könne, erloschen.

3. Weil der älteste Brnder nicht allein in allem säumig, 
sondern auch vorsätzlich die gesamte Haud am Gute Priebus nicht 
gefördert, sodaß, weil der jüngste Bruder noch unverheirathet, 
niemand zur Anbauung desselben, als wenn es auf dem Fall 
stünde, etwas leihen wollte, so ist das Gut säst ganz iu Ab- 
nehmen kommen, so zwar, daß die Güter, welche bei der brüder
lichen Teilung auf 50000 Thaler geschützt waren, jetzt nur noch 
auf 12548 Thaler geschützt werden, und jetzt, da die Schwestern 
ihrer Abstattung halber die Immission erhalten haben, müsse» 
sie die Abstattung voll trage».

Die Fakultüt entwickelt nun ihre Ansicht, daß HanS Christoph 
für den Nachteil, den er 1. wegen der Lehnsfülligkeit, 2. wegen 
Abhauung des Wehres der Mühle') und 3. wegen der Entwertung 
der Güter erlitten, vor allen anderen Gläubigern seines ver
storbenen Bruders ein Recht au daü Gut Fellendorf habe. 
Frankfurt, den 3. November 1661. I.. 8. Dechant Ordinarius,

') Aus dem Gutachten ist ersichtlich, da» der Prozeß wegen Abhnuung 
des Wehres noch schwebte.
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Senior und andere voctorcs der Juristen-Fakultät auf der 
Churfürst!. Brandenburgischen UniverM Frankfurth a.d.O. H.A. 36, 
10 f. 71.

1663, den 7. März. Ferdinand Herr von Biberstcin zu 
Forst contra Hans Christoph von Schellendorf zn Priebus in 
puncto des entleibetcn Puschhanses setzt einen Tag auf den 
27. April an, um auf die gerichtlichen Fragen zu antworten (all 
rcsponllenllnrn all articulo8 inHui^itoriales), bittet die Regierung 
in Sagan, dem von Schellendorf zn befehlen, daß er zu dieser 
Zeit erscheine und droht, für den Fall seines Nichterscheinens, den 
Achtsprozeß gegen ihn fortzustellen. Die Regierung zitierte ihn. 

R. A. I.. Extrakt ans den Regieruugsprotokvllen.

Hans Christophs Bcrhältnisse wurden immer schwieriger und 
mißlicher; er konnte nichts zu den Landcsbedürfnissen bcitragen; 
daher erklärte der Landesausschuß am 30. April 1665: „Demnach 
die Herren Landstüude des Saganischcn Fürstenthums wahr
genommen, das der Herr Hans Christoph von Schellendorf zu 
Priebus mit deu ordinär - Steuer- und Lontributions Anlagen 
von seinen mehrentheils in Verwüstung stehenden Lehngütern, 
unerachtet ihm abgewichener Zeit eine ansehentliche quota von 
seinem Steuer Oontin^cnt abgenommen, ganz nicht sortlommen 
können, uud er »och dazu durch die oftmaligen Lxccutioncs in 
mehr schädliches Verderben gestürzct worden", so wurde Hans 
Christoph veranlaßt, sein Gut Jcmnitz auf fünf Jahre mit Vor
behalt seines Eigentumsrechts an die Stände zur Verpachtung 
von Michaelis 1665 an abzutreten. Dafür erboten sich die 
Stände, „ihn hinfüro der alten und neuen Steuern und Contri 
butivnen so lange zn benehmen". Reicht die Pacht der fünf 
Jahre nicht zu, so ist er schuldig, das Fehlende anS den anderen 
Gütern zu ersetzen. Die Stände ermähnen ihn eifrig, da es 
nicht zu verautworteu sei, wen» seine übrigen Güter in längerer 
Verwüstnng stehen, dieselben an gnte Landwirte zu vermieten, 
oder znm Teil selbst zu bebauen. Er hat sich auch anheischig 
dazu gemacht. H. A. 36, 10 f. 53.

Hans Christoph suchte die immittierten Schwäger lvSzuwerden 
uud scheint nach Prag appelliert zu haben. Am 8. Oktober 1665 
wurde in Sagan von dem Land- und Mannrecht entschieden:

. . . Zwischen Hans Christoph von Schellendorf uud Ernst 
von Scher, Thoß genannt, Obristcn auf Lisse» und Tillendorf, 
als auch Christoph von Nothkirch auf Sebnitz, als Vormünder 
ihrer Frauen, hat man vernehmen müssen, daß zu einem Vergleiche 
keine Anssicht sei. So wird hiermit intcriocutoric erkannt,

') In einem Zwischenmleile.
20'
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daß Herr Obrister von Scher schuldig sei» svll, die Admimsmuimis 
rcchnungen über die ganze Zeit der Immission innechalb einer 
doppelten, sächsischen Frist unfehlbar einzuschicken, anch das königl. 
Appellativns Urteil von Prag, welches eingezogenem Bericht 
nach schon von 2 Jahre» her fertig dort liegen soll, auf seine 
eigenen Kosten herzuschafseu. Bis dahin bleibt dasjenige, was 
der von Schellendorf uud »eben ihm Joachim vou Uechtritz uud 
Maximilian vvn Gafron wegen Exmission dcS Obristen vou 
Seher gebeten haben, billig ausgestellt. H. A. 36, 10 f. 22 f. 23.

Das Trauerspiel nahte seinem Ende. Hören wir den Bericht 
deS herzoglichen Kammerdirektors, Theophil Räthe! auf Hirsch- 
feldau, vom 20. März 1666 an den Herzog Wenzel: Er fuhr 
deu 14. Februar d. I. »ach Priebus; am 15. Bormittags war 
HauS Christoph von Schellendorf mit dem von Saga» aus dem 
Augustnierstifte mitgebrachten Beichtvater beschäftigt. „Nach der 
Bespcr mich Herr Schellendorf abermaln erfordern lassen, da wir 
alsdann von pudliois ot peivarm ne^otiis (von öffentlichen lind 
privaten Dingen) mit einander conferirt, unter denen anch auf 
die Oonfectionem Destamsnti (Anfertigung des Testaments) 
komme», darin er gleichfalls vcrwilligt, doch weil ich verspürt, 
das; er diesem wichtigen Werk bei seinen anhaltenden Lcibcs- 
schmerzen allein nicht snffizient, mich erboten, eine unvorgreifliche 
Pulictativn aufzusehen, worauf die contectio Testament! vor
züglich zu richten wäre. Ob zwar selbige noch Ulto Abends 
eonceptSweise gefertigt, er gleichwohl nicht verstatten wollen, das; 
es Jemand anders abschriebe, daher ichs nur selber abcopeit, und 
als wir nächsten Morgen allein beisambc». ich ihm es vvrgelesen, 
hernach (er) diese punetation aus meiueu Händeu genommen, in 
sein kleinisteS Küstleiu verschlossen nnd versprochen, bald »ach 
meiner Abreise sein Testament »ach Anleitung des väterlichen 
Testaments und brüderlicher Theilung selber zu verfassen, zu 
unterschreiben und dazu gewisse Zeugen zu adhibiren, wobei ich 
eS damalu, weil solcherlei TestamcutS persuasionen gar odioS 
sein, bewenden lassen und dahin sehen müssen, den Testator bei 
gutem Willen zu erhalten." Er fuhr also den 16. Februar ab. 
Den 24. Februar schrieb er an Schellendorf und „beweglich 
remvustrirt, wie nothwendig eS sei, seinen letzte» Wille» i» eine 
ordentliche Testamemtsfvrm bringen zu lassen, daher eS auch mit 
dem Fürstlichen Hofrichter verabredet, daß er neben den Hof 
schöppen unverzüglich sich nach PriebuS verfügen nnd dies 
Testamentswerk mit ihm, von Schellendorf, zur perfection ein 
richten würde. Er mir aber durch unsern Sagamscheu ('Iurundum 
den 26. Febr. hinwiederum mündlich zu entbitteu lassen, das; er 
bald nach unserer vorigen Abreise sein Testament durch deu alten 
Stadtschreiber IKasium aufsetzen lassen, welches er selbst unter 
schrieben uud besiegelt, dazu auch seine Stadtgerichten erfordert, 
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das; sie es neben ihm unterschrieben und mit dem Gerichtssigill 
Versigeln sollten : dabei begehrend, die Fürstl. Hofgerichtcn nicht 
alhicr abznvrdnen, es würde sonst unter seinen vielen vornehmen 
Freunden nur große rumoros abgcben."

Den 10. März suhr Rathet wieder nach Priebus ; am 11. 
wurde er durch den Beichtvater gerufen; „hat er (Schellendvrf) 
seine kleine vorn, Bett stehende Laden eröffnen, das aufgcrichtetc 
Testament herausnehmen und mir zustellen lassen, welches ich bald 
per t.otum percurrirt, hernach dem v. Sch. in seine Hände 
wicdergeben, der es dann in vorigen Ort legen und verwahren 
lassen." Zwischen 1 und 2 Uhr mittags starb Schelleudorf. 
Bermöge Testaments wollte er in der Augustiner-Klosterkirche zu 
Sagan begraben werden, was auch geschah.

„Das Schcllcndvrfe Testament in original, habe ich nach 
dem Todesfall in meine Verwahrung genommen, wovon Euer 
Fürstl. Gn. pro intorim iu der Stille eine Lopiam Tt. /V. zur 
Nachricht überschicke, bis nach Verlauf des 30. Tages a morro 
Htutori« der landesüblichen Ob8orvun2 nach dasselbe vor der 
fürstl. Regiernng ^juclicialitor publiciret würdet." H.A.36,10 f. 19st.

Aus diesem Berichte ergiebt sich, daß die Darstellung von 
Wvrbs, Geschichte des Herzogtums Sagan, 374: „Wenzel (der 
Herzog) ließ dem von Schellendvrf antragcn, er wolle ihn an 
seinen Hof nehmen, ihn zum Hofjunker machen nnd lebenslang 
Unterhalt geben, wenn er ihm seine Herrschaft vermachte . . . der 
Zweck des Herzogs wurde erreicht" gänzlich unbegründet, ja 
geradezu lächerlich ist.

Rüthel schreibt a» dem angegebene» Tage (20. März) an den 
Herzog weiter: „Der Einholung des Pragische» Appetlatious- 
urtcils werde es nicht mehr bedürfen, sondern man werde auf die 
Seherischen, vieljährigen Rechnungen der eingehobenen Nutzungen 
gehen nnd daraus zu entnehmen haben, ob und was die hinter- 
stelligen zwei Jmnnttirten, der von Seher und der von Rothkirch, 
noch zu bekomme» oder herauszugeben habe» möchten; mit den 
anderen Milimmittirtcn, deren Ansprüche nur pro roclimonck» vex:r2), 
sei man schon lange auf ein gewisses Quantum übercingekommen." 
„Es melden sich zwar", schreibt er ferner, „einige Schelleudorf'sche 
Partiknlarschnlden, bestehen aber noch zur Zeit iu geringen Posten, 
nnd wenn nicht mehr käme, könnte man auf deu Priebusser

') Rächet hatte schau vorher geplaudert; denn am 12. März schreit» die 
Regierung iu Sagan au den Herzog: sie habe sichere und gewisse Nachricht 
erhalten, das, HanS Christoph von Schelleudorf ein Testament gemacht und den 
Herzog zu einem Erben seiner Erbverlassenschaft, wvrnnter die Herrschaft 
Priebns mit Zubehör und Alles, was er nach Absterben seines Bruders aus 
dem Gute szellcndors beansprucht, cingescpt haben solle. H. A. 36, 10 s. 15.

1 Znr Ablösung der Ansprüche an das Lehn, welche durch die väterliche 
Nachlässigkeit entstanden waren.
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Heiden eine Anzahl Schindeln machen, dieselben verkaufen und 
davon die Schulden nach und nach bezahlen." H. A. 36, 10 f. 19.

„Zur Eröffnung des Testamentes am 12. April waren einige 
dabei interessirte Schellendvrf'schc Freunde geladen, als sein 
Schwager Joachimb von Uechteritz anf Holzkirchc und sein 
Schwestersohn Christoph Nicol von Dyhrn auf Ober- Hartmanns 
dorf." H. A. 36, 10 f. 29.

Testament Hans Christoph von Schellendvrf:
„Weil ich bis zwischen mir nnd meinen Schwägern 

keine vollständige Richtigkeit erhalten können, sondern es steht 
solcher clisputution - streit in der fürstl. Kanzlei zum Sagan und 
dann in der hvchlöbl. Kahs. ^.ppeUution zu Präge, dieweil ich 
mich dann besorge, ich möchte diesen Prozeßstreit, bis derselbe 
sei» Endschaft erreicht, nicht erleben, meine leibliche Schwester 
aber, welche mit unrechter Forderung mich in eusersten Ber- 
terb hat setzen helfen, indem sie nunmehr 14 Jahr unrechtmäßiger 
weise die Immission in meine gesamte Erbgüter gehabt und die- 
selbigen laut ihres gegebene» Reversus nicht angebant, sondern 
dermaßen Uetoriorirt und verwüstet, daß es fast einen Stein 
in der Erden darüber erbarmen möchte" — derentwegen setzt er, 
da Herzog Wenzel ohnedies der nächste Lehns - 
aller seiner Lchngüter, wornnter auch sein Lehnsansprnch im 
Liegnitz'schen Fürstentum begriffen sein soll, ist, „denselben zu 
schuldiger Dankbarkeit vor alle erwiesene hohe fürstl. Gnade 
nnd Wohlthäter: zum Universalerbe» der Leh» n»d Erbgüter 
ein, jedoch mit solchen Reservaten:

1. weil einige meine Schwestern oder derselben Kinder ver 
möge väterlichen Testaments und brüderlicher Theilnng anf gewisse 
Maß ihre väterliche Abstattnng noch zu fordern, derer praewnsione« 
mit etlichen meinen Schwäger» schon anf ein gewisses quantum 
gütlich Veraccvrdirt, die übrigen aber vor der Saganschen Regierung 
annvch in Rechtsstreit schweben und entweder gleichfalls gütlich 
zu transigircn oder fucUcialitor zu verabschiede» sei» : daß Ihr 
Fürstl. Gn. geruhen wollten, solche verglichene vder verab 
schiedet» quotas aus den Erbgütern meinen Schwestern vder 
deren Kindern abgelten zu lassen.

2. Ob zwar vvn teils meinen Schwestern lind Schwägern 
mir vielerlei schimpfliche Widerwärtigkeiten und Verfolgungen 
angethan worden, daß ich genügsame Ursache hätte, dieselben von 
aller Erbsorderung gänzlich auszuschließen, so hab mich doch anS 
Gutwilligkeit entschlossen, anstatt einer brüderlichen vor
jedwedern Schwester oder deren Kinder 50 Thaler Schlesisch, 
Herrn Christoph Nicvll von Dyhren anreichend, weil derselbe 
meiner Schwester Sohn fund er schon 5 Kinder hat und vielleicht 
noch mehr bekommt), vertestire ich 4000 Thaler Schles., bitte, daß 
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ihm solche auo meiner Verlassenschaft mögen gefolget werde».
Herrn Jochiin von Üchtritzen auf Holzkirche, welcher meine 

Schwester zur Ehe gehabt, vertestire ich meiner Schwester Kindern 
3000 Thaler Schles., welche nach den Dyhrischen abgestattct 
werden sollen.

Herr Hans von Walwitz anf Kleinkölzig nnd Strcupitz, 
welcher vor mich in dem Forstenschen Criminalhandel zu Er
langung eines sichere» Geleites meine Sache als ein ehrlicher Mann 
anszuführen vor IOOO Thaler in Bürgschaft eingelassen, hingegen 
hab ich dem von Walwitz zu seiner Gcgcnversicherung eine» 
Amts-ConsenS über das Gut Kipper, welches anizo die HH. 
der i>ooielLt Jesu imie haben, pfandcsweise eingeräumet, wie denn 
auch eine Obligation über 400 rl., welche mir Hans von Gölniz 
auf Tschecheln schuldig gewesen. So habe ich ihn auch vertröstet 
auf die Kittlitz'schc Ennzendorf'fche Post." Er bittet also den 
Herzog, den von Walwitz schadlos zu halten „und nicht nach- 
gebcn, daß mir in der Gruben übel nachgeredet werden möchte, 
hingegen den Amts-Consens, die Kittlitz'schc ausgelegte Post 
Geldes 's uud die 400 Stück Thaler Hause» von Gölnitzcs in 
dcrv Rentamt cinfordern und ihres Beliebens damit zu thun 
und zn lassen ..."

„Herr Ehristoph Ricol von Dhhren vertestire ich meine Hunde 
und Netzen, sowohl meine wenigen mobilia, als an Kleidern, 
Büxen, zwei Pferden und was vorhanden. Endlichen wann der 
Allerhöchste nach Seinem Göttlichen unwandelbaren Nath und 
Willen mich über kurz oder lang durch den zeitlichen Tod von 
dieser Welt abfordern würde, ist mein schlüßliche Bitt und Ver
langen, daß Ihre Fürstl. Gnaden mit dem Herrn Prälaten zum 
Sagan einvernehmen treffen lassen wollen, hiemit mein abgelebter 
Körper in die Klosterkirche daselbst christadclichcm und katholischem 
Gebrauch nach mit einer Leichenpredigt begnadet begraben und 
mir jährlichen mit etzlichen Seelmessen zu Hülfe gekommen 
iverden möchte.

Zu mehrer llrkuud <hat H. Ch. von Schellendorf jedes Blatt 
besonders unterschrieben, am Ende unterschrieben und besiegelt).

Jedoch rosorviro uud behalte ich mir vor alle bonotioiL 
juris dieses Testaments, wenn mirs beliebt, bei meinen Lebzeiten 
aufzuhebcn und zu cassiren, oder aber zu vermehren und zu ver
bessern jederzeit nach meinem Willen, welches rosorvrrt Ich, so 
lange nur Gott mein Leben gönnet, mir Vorbehalten haben will.

') Die Kitliz'sche Post bctr. findet sich H. A. 3V, 3. s. 85 unter den 
Xiestcnttcn an die siirstl. Rentkasse Herr Johann Sigmunt Herr von Kitliz: 
„ahn diejenige verconsentirte Schuldprütension, so vor welch Herrn Carl H. 
von Kitliz der von Schellendvrs zu Pribus in Bürgschaft hat zalen müssen."
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Geben zu Priebus, den 16. MvnatStag bvbruurii des 
Niiili. JahreS. , Hans Christoph vvn Schellendorf.

Unterschrieben und untersiegelt von ilUchter nnd Schoppen 
der Stadt Priebus:

HanS Jacob Hochberger, Stadtrichter.
Christoph Protzig. 
George Randact. 
Thomas Vvlckmar.

H. A. 46, 44; 36, I«) f 162.

Kammerdirektor Theophil Räthel von und auf Hirschfcldan 
mit RentamtS-Venvaltcr Heinrich Hofkuntze und die Hofgerichte 
eröffneten am 15. April 1666 versammelten Bürgern und Bauern 
in Priebns ihren Auftrag, die herzogliche Kammer in die Erb- 
und Lehngüter zu introduciercn und alle in Eid zu nehmen. Den 
Eid schwuren die schon oben genannten Bürger nnd Inwohner 
deS Städtchens ohne die Witwen, die abwesend waren. Der 
Kammerdirektvr berichtet, wie folgt:

1666, 16. April.
Das Städtlein, worin sich vbbeschriebene 53 Wirthe jezo 

befinden, ist noch meistentheilS wüste und haben die guten Leute 
ausser dem wenigen Ackerbau gar schlechte oder vielmehr gar keine 
Nahrnng, denn sie klagen, das; der Landvogt Freiherr vvn Calen 
berg, Erbherr zn MuSkau, ihnen die Landstraße auf die andere 
Seite der Reiße vi et kucto entzogen hätte, daß er seine 
Gränzen bis an daS Ufer dieser Seiten prütendirte und deswegen 
vor dem Stadtthore diesseits der Neiße Jahrmärkte hielte und 
ihnen die Fischerei gänzlich entzöge, daß auch kein Ealenberg'scher 
Unterthan, unerachtct selbige in das Kirchspiel PriebuS gehörten, 
bei Trauungen, Kindtanfen oder Begräbnissen bei harter Strafe 
nicht einen Trunk Bier in der Stadt thun dürften, daß wegen 
Rnin der Brücke, Mühle und WehreS alle Mahlgastung auSbliebe 
nnd also aller Vortheil vom Urbar nnd sonstcn entzogen würde.

Brücke und Wehr. Vorm Neißthore kaum einen Steinwurf 
liegt die kleine Brücke über den Mühlgraben, welchen H. vvn 
Ealenberg für die alte Reiße auSgiebt, deshalb die Gränze bis in 
die Hälfte desselben prätendirend. 50 Schritte davon liegt die 
Brücke über die Neiße, welche wie die obige an Dielen nnd 
Pramen ganz ruinirt ist. Von der ersten Brücke deS Mühl 
grabenS oberhalb ein Paar Musketenschüsse stehen die rucken», 
welche zeigen, wo das Wehr diesseits anfing nnd zu Pvdrosche 
MuSkauischer SeitS angeheftet gewesen. Ohne große Kosten nicht 
zn ergänzen.

Die Mühle ist unbrauchbar.
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Die Schloßäcker. Den Mühlgarten, Hammerwerder, Nieder- 
und Oberhail hat Jmmissus') nach Buchwald vermicthct. Die 
unten an der Stadtmauer stehenden und dazu gehörigen Scheuern 
sind sehr böse. H. A. 36, 10 f. 44. Oppelische und Spillerische 
Gütlein gehören dem von Schellendorf nicht zu, daher sie den 
nächsten Prioritätischen Oockitoron und den Bürgern wegen der 
Steuern pro rata zu distribuiren wären, allermassen sie theils 
schon eingetheilt sind. f. 46.

Theophil Räthcl schickte Leute auf die große Haide, um die 
Grenzen, die Wildbahu und die „darauf bescheheuc Holzvernösnng" 
zu besichtigen.

Die Grenzen gegen Leippaw bis an Priebus waren noch 
richtig und nnr gegen Freiwaldau und Buhrau mit Herrn von 
Rcchenberg zn reparieren. Die Wildbahn dagegen war ganz ver
wachsen und die Zäune, mit welchen sie umgeben, ganz verfallen, 
sodaß davon nichts mehr zu sehe» war.

Die „Holzvernösung" ivar gar groß, teils vou Herrn von 
Schellendorf selbst, teils von dem immittierten Obristcn von Seher 
begangen, wie die Leute sagten, durch Verkauf vou Schindel- 
bäumen nnd anderem Banholze. Der von Scher, schreibt 
Räthe!, halte keinen eigenen Schicht», sonder« bediene sich der 
benachbarten Schützen aus den Callenberg-Mnskauischen Dörfern, 
die ihm zwar zn Zeiten etwas Wildprct einbringcn, dagegen wohl 
dreimal mehr wegschießen »nd „verparthicren" sverkaufen), sodaß 
die Priebussischc Heide gleichsam allen Raubschichen offen stehe. 
Deshalb müsse ein eigener Schicht hieher gesetzt werde». Die 
beide» Teiche, der Mägdeteich und der neue Teich, seien mit 
Fanden und Weidicht, wie die Wiesen, so vcrstraucht und ver
wachsen, daß sie nicht zn erkennen seien. H. A. 36, 10 f. 32 
f. 46.

Räthel schreibt ferner: 1666. Nach Verrichtung dessen 
haben wir zu der Schellendorf'schen versiegelten ^.oton und 
vocumonton, so auch der mobilion invontirunx schreiten 
wollen: Als nun die Gerichten solche rosenrot, alles in solcher 
confusion gefunden, daß wir unumgänglich, nach Anwendung 
vieler Stunden, weil alle Arbeit vergeblich gewesen, auch 
sich Original oder andere wichtige Briefercien nicht hervor
gethan, diese briefliche Sachen alle in eine Lade zu schließen 
lind mit nach Sagan zu genauer Untersuchung zu nehmen, 
resvlvircn müssen.

Hernach sind Herrn Christoph Nicol von Dyhren die voin 
Testator lcgirte Hunde nnd Netze sowohl andere wenige Uodilia 
an Kleidern, Büchsen, zweien Pferden oto. zugestcllt worden, 
nämlich:

') Oberst von Seher.

21
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1 alte, stahlgrüne tuchene mit Silber ausgestickte Kappe, von 
Matten durchritten, 1 alt clcndshäuten Koller ahne Ärmel, 

1 Hirschhäuten Wammes,
Von gar geringem Zeuge ein Sommerkleid theils abgetragen, 
1 grauer täglicher ä In mocle Roch
1 grauer und 1 schwarzer alter Hut,
1 täglicher grauer abgetragener Regenmantel,
Die tägliche Stiefeln,
2 Wagenröhre samt den Halftern,
l Paar alte Pistolen, 1 alt Bächölein, ein alter versilberter 

Degen und abgetragenes schwarz ledernes Achselgehenk, 
l altes mit Gold gesticktes Leibwehrgehenk samt Gürtel, 
2 alte Rcitsättcl mit Zubehör, 1 alte Kalessc, 2 Pferde 
von schlechter Qualität mit 1 Paar altem Geschirr, 2 Polster. 
I Wagendecke, '/z Scheffel Hanfkörner.

So alles dem von Dyher übergeben worden.

Übrige Mobilia. An Betten ist nichts als ein Pleuhel 
vorhanden gewesen, so der Wärterin geblieben. Sonst auch 
so gar kein Vorrath, als 3 Hembde, welche bei der Leiche 
anfgegangen.

Diese Sachen sind dem Ch. R. v. Dyhern, weil alles von 
schlechter importanx nnd nnwerth gewesen, abgcfolget 
worden.

H. A. 36, lO f. 47. 38.

„Obrister von Seher genießt in, Namen seiner Frau im 
Priebussischen gewisse Güter, ruinirt dieselben vollständig, wie seine 
Frau selbst sich deswegen bei der Regierung über ihn beschwert 
hat. Desgleichen thut der von See in des Herzogs Wildbahn 
großen Schaden." So ein Bericht in H. A. 36, 3 f. 51.

In der That schreibt— Altdorf bei Sagan, de» 21. März 1668 
— Juliane geborene von Schellendorf nnd bittet als eine ver
lassene Person, daß daS fürstl. Amt die fernere Einnahme der 
priebnssischen Jmmifsions-Jntrade ponllvnw liw ihrem Ehemann 
inhibieren, dem priebnssischen Stadtgerichte anbefehlen mochte, solche 
Einnahmen zusammen zu halten, nnd ihr, soviel sie benötigt, gegen 
Quittnng auszahlen möchte.

Der Bitte der Frau Juliane von Seher geb. Schellendorf 
wnrdc entsprochen. Das sagan'sche Amt schrieb ihretwegen am 
5. Mai 1668 an den Stadtrichter Hochberger in Priebus. Den 
I8. Oktober d. I. erhielt der Richter Befehl, gedachte Einnahmen 
der Juliane Seherin geb. Schellendorfin gegen Quittung anszu- 
zahlen nnd diese Ausgabe wohl anzumerken, weil dieses in der 
Administrationsrechnung beruhe. W. D. N. 226.

Damit wird die Immission überhaupt ihr Ende erreicht haben.
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Werfen wir nun noch einen Blick auf Fellcndorf, wo der 
ältere Bruder, wie es scheint, nicht besser gewirtschaftet hat, als 
Hans Christoph in Priebus. Im I. 1666 meldete Hans Christoph 
bei dem Konkurse des Gutes Fellendorf seine Forderungen in Höhe 
von 41774 Thalern bei der Regierung in Licgnitz an nnd zwar: 

wegen der 7000 Thlr. an den Fiskal (siehe oben) die Hälfte 
mit 3500 Thlrn., 
wegen der vom Fiskal aus den priebussischen Lehen titulo 
immissionis gezogenen 6000 Thlr. die Hälfte mit 3000 Thlrn., 
Prozeßnukosten die Hälfte mit 1000 Thlrn., da die priebussischen 
Güter mit 50000 Thlrn. berechnet nnd in brüderlicher Teilung 
angenommen waren, später aber in der Taxe nicht höher als 
auf 12548 Thlr. gewürdigt wurden, so spricht er die Hälfte 
des Fehlenden an mit 19274 Thlrn., 
endlich von dem Schaden durch die Abhauuug des Mühl- 
wchres die Hälfte mit 15000 Thlru., 
ohne die Prozeßunkosten, die cr in der Aktion gegen die 
Schwestern aufwenden mußte.
Die Rechnung war in jedem einzelnen Sahe anfechtbar. 

Hans Christoph wußte natürlich, daß er so viel nicht bekommen 
könnte, sonst wäre für keinen der übrigen Gläubiger ein Heller 
übrig geblieben, aber er verfuhr nach dem Grundsätze: je mehr 
ich fordere, desto mehr bekomme ich.

Nttn hatte er zwei Eideshelfer. Ritter Nicol von Nostitz 
und Friedrich von Schkvpp bekannten schriftlich mit Anbietung 
des Cides, daß Nicol von Schellendorf im I. 1653 seinem Bruder 
Hans Christoph für seine Ansprüche außergerichtlich 12000 Thlr. 
geboten habe. Schkvpp leistete den Eid wirklich, Nostitz nicht, 
weil er als Kavalier das nicht nötig zu haben glaubte. In Folge 
dessen fiel die Sache für Hans Christoph bei der Regierung in 
Licgnitz ungünstig aus. Er appellierte uud starb darüber.

Später leistete der Obrist Hans Nicol von Nostitz deu Eid. 
So stand die Sache am 21. März 1667.

Herzog Wentzel ließ sich eiu so schönes Erbteil nicht 
entgehen. Er schrieb am 24. September an Baron Wilhelm 
von Lilgenau, fürstl. briegischen Landeshauptmann, uud dieser 
antwortete selbstverständlich dem mächtigen Herrn entgegenkommend.

Wenn der Herzog schreibt, daß cr bci solcher uction gar nicht 
cke uli^uo lucro, sondern vielmehr cko ckumno evituncko militiere 
(nicht um eines Gewinnes willen, sondern vielmehr nm Schaden 
zu vermeiden), wegen der Verpflichtungen nämlich, welche ihm 
Hans Christoph in seinem Testamente auferlegt hatte, so ist das 
ein Standpnnkt, um den er nicht zu beneiden war.

Seine Regierung that gehorsam das Übrige und legte der 
Regierung in Licgnitz an das Herz, bei dem Abschieds dem Herzoge 

21'



164 Schellendml in Priebus.

Weichet wenigstens 15500 Thaler zuzusprechen. 5. Oktober 1667. 
Am 24. Mai 1668 berichtet die sagan'sche Regierung ihrem 
Herzoge Wentzel: Sie habe nach Genehmhaltnng des Herzogs in 
Liegnitz das boneticium reZtitutioni^ in ints^rum betrieben, 
d. h. nachgesucht, daß die Sache auf den Standpunkt zurückversetzt 
werde, auf welchem sie von Anfang an stand. Die Fellendvrf'schen 
Gläubiger haben aber energisch dagegen opponiert und geltend 
gemacht, daß dieses beneticium nicht zu rechter Zeit gesucht 
worden sei, daß es bei schon verlassener Appellation keine Statt 
finde, daß es im Liegnitz'scheu unerhört sei, auf solche Weise dieses 
dsneticium zu suchen. Die lieguitzer Regierung habe darauf die 
Sache au ihre» Fürsten geschickt, und da schwebe sie nun. Doch 
habe sie (die sagan'sche Regierung) von Brieg ans einen Wink 
bekommen, daß sie sich erklären solle, ob sie einen freundschaftlichen 
Bergleich beliebe oder vorziehe, daß die Akten an eine katholische 
und lutherische Universität verschickt werde». Sie empfehle de» 
Weg des gütliche» Vergleichs.

Auf deu 13. November 1668 war ein Termiu augesctzt. Die 
Sache wurde aber noch nicht entschieden.

Am 2. Oktober 166!» schreibt der lobkvwitz'schc Rat Johann 
Friedrich Casimir von Hentschel uud Gutschdorf au deu Oberamts
kanzler Julius Freiherr» vo» Jaroschi» »»d bittet ih» »m Für
sprache bei dem Baro» vo» Lilgeuau: We»» der Herzog Wentzcl 
10 vder 9 oder auch 8 Tausend Thaler heralisbekomme, werde 
er sich erkenntlich zeigen! Jaroschin antwortete am 5. Oktober, er 
werde nicht ermangeln, dem Baron von Lilgenan das Verlangen 
durch einen Expressen zu rekommandieren. Baron von Lilgena» 
schrieb am 8. Oktober, er werde alles thun, so ohne besondere 
lueruon der Justiz geschehen könne.

Am 8. September 1670 kam endlich ein Vergleich zu liegnitz 
zustande. Herzog Wentzel erhielt 2500 Reichsthaler 3l25schles. 
Thaler und begab sich weiterer Ansprüche.

Wenigstens konnte er damit die 1700 Thalerdecke», welche Frau 
Juliaue Rothkirchin geb. Taußdorsiu wegen ihres mütterlichen, 
aus großväterlichem Testamente (des alten Nicol von Schelleudorf) 
herrührendeu Anspruchs aus dem Nachlasse deS Hans Christoph 
zu fordern hatte.

Es ist eine schmachvolle Geschichte. Das Gut Felleudvrf 
war au Hans Ernst von Hacke, dessen Frau Auua Barbara eiue 
geborene Schellendvrfiu war, für 16000 schles. Thaler verkauft 
worden. Es waren noch 6000 Thaler rückständige Fellendorf'sche 
Kaufgelder nebst Zinsen, dann 9465 Reichsthaler Schulden mit 
Zinsen zu decken, wozu die Kaufsumme der 16000 Thaler bei 
weitem nicht reichte. Gläubiger waren außer dein Herzoge: Wolf 
Friedrich von Nostitz auf UÜersdvrf, Hans Ernst von Bockh auf 
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Gläscrsdorf, Hummel und Stranpitz, freiherrlich biebranische Erben, 
HieronymnS Gabelentzes Erben, Frau Luckin, Tobiae Magiro zu Lo- 
gaw, Ehristoph Nicol von Dhhr im Saganischen, lauter Erben, denen 
wahrscheinlich an jedem Hundert, geschweige Tausend gelegen war. Und 
der Herzog nimmt diese 2500 Neichsthaler! Auf vieles „bewegliches 
bitten der bedrängten und in Gefahr (leer auszugehen oder merklichen 
Abbruch zu leiden) schwebenden Lreäiroren nnd unsere <der liegnitz'schen 
Legierung) rvcommnnckariori" hat sich sein Kvmmissarius Passerini 
dahin disponieren lassen, mit deu 2500 Reichsthalern zufrieden 
zu sein! Und er hatte nicht blos die Lehngütcr Groß-Selten, 
Wellisch, Jamnih nnd Zessendorf, sondern auch die Erbherrschaft 
Priebus in seine» Besch bekommen! H. A. 66, 10 f. 80 — 150.

Ein Überblick über „Schellendvrs-Priebusischer Allodialgüter 
Immissi und andere Lrockitoros" aus dem I. 1673 (H. A. 89. 1.) 
giebt folgendes Bild:

Ganze Prätension 

von 21 Gläubiger» 

25,871 sl.

Behandelter 

Nachlast 

>4 673 fl.

Erfolgte 
Bezahlung 

aus Kannnermitteln 
95,07 fl.

Schuldiger 
Rest bis 

8t. LUckael. 1673 
1600 fl.

„Behandelter Nachlaß" bedeutet soviel als: die betreffende 
Summe wnrde den Gläubigern vvn ihrer Forderung abgezogen.

Unter dem „schuldigen Reste" sind 1500 fl. des „Hans vvn 
Walwik ox mutun." Bergt. dazu das Testament des Hans Christoph 
von Schelleudorf.

Regster zu Priebus.U

Auchtcn 1662.
Aufhebung der Stolgebühren 
der Evangelischen an kath.

Pfarrer 1758.
August, Herzog zu Sachsen.

1543.
Ausspannung, Streit wegen 

der, nach' 1580. 89. 94. 98.

B.
Bachstcdt 1639 Sch.
Bäcker 1576. 90. 1738.
Bader uud Badcstube 1560.
Balthasar, Herzog von Sagan 

1472.
Barbara, der hl., Kapelle 1478.

1540. 1686. 1738.

dem Nachtrage über die vvn Schellendvrf 
Zahlen geben das Jahr an.

A.
Accise 1654. 1741. 42. Accise- 

uud Zollamt 1757.
Aichung f Ächtung) 1752.
Albrecht, Herzog zu Sachsen 

1413.
Alde, Johannes, Schnlmeistcr 

1406.
Altar 1406. 78. 1528, ebenso 

Altarist und 1531. 40.
Altstadt, siehe die Einleitung.
Amt, das fürstl., vom Bürger

meister versorgt 1522. 52.
Amtseinnahme von Priebus 

1552.
Amthans 1543.
Arnim, sächsischer General 1632.

') Dabei ist auch das Register zu 
durch ei» Sch. kenntlich gemacht. Die
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Bauordnung 1564.
Beatrix, Gemahlin Bolkvs I. 

vou Schweidnitz nach 1319.
Bebrau, Karl von, auf Peters

dorf 1624 Sch. 1628.
— Otto Heinrich; Carl Sieg- 

mund 1657. 58.
— Carl von, 1654 Sch.
Becker, Nitsche, Ratmanu 1406.

Kantor, Ratmanu 1804, 
Bürgermeister 1822—50.

Beiger, Johann, Dr. ^uris, 
Bürgermeister in den Jahren 
1580—1595.

Berge, Hans von, 1405.
Berger, Hans, zu Gr.-Dobcrzsch 

1578. Christoph vv«, 1606.
Beschwerden der Bürger von 

Priebus 1687. 90.
Bettler, 1747.
Beudel, I. Gottfr., Polizei- 

konsul 1754.
— I. George, Senior im 

Stadtgericht 1754.
Biberstein, Friedrich von, 1359. 

1405.
— von 1651 Sch.
Biebran'sche freiherrl. Erben, 

1670 Sch.
Bier 1530. 1736. 52.
Bargelder 1597. 1602.
Biersteuererlatz 1632. 34. 76.
Blaue, von, Bürgermeister 1733. 

49—52.
Blankstem, Nickel, zu Zesseu- 

dorf, Hans zu Gr.-Selten 
vor 1540.

— Melcher vvn, zu Licbussen, 
Hauptm. zum Sagan 1589.

Blasius, Matthäus, Bürger
meister 1680.

— alter Stadtrichtcr 1666 
Sch.
Andreas, Schulmeister 1666 
Sch.

Bock, Bürgermeister 1850—55.

Bockh, Hans Ernst von, auf 
Gläscrsdorf, Hummel und 
Straupitz 1670 Sch.

Bvlcslans Chrobry, siehe die 
Einleitung.

Bolko I., Herzog von Schwcid- 
nitz nach 1319.

Borne, Frenczil von, 1409.
Borwitz, Heinrich von, auf 

Koz. 1608 Sch.
Bosuner, Niclas, 1409.
Brandenburger in Prieb. 1632.
Brandstellen 1623.
Branntweinsteuer 1842.
Braupfannc 1669.
Brauurbar 1483. 1530. 36. 

64. 1611. 20. 21. 54.
Brescus, Gunter, zu Beins

dorf 1484.
Brenner, Freih. von, 1637 Sch. 
Bruderschaft für die Verstor

benen 1463.
Brücke 1522— 1632. 49. 52.

62. 66. 67. 75. 99. 1760.
Brückner, Stadtschreiber 1754. 
Brunner, Georg Ernst, Pfarrer 

1686—96.
Buchheim, Graf vou, 1637 Sch.
Bürger, neue, 1651.
Bürgerrecht 1542—51.
Bürgermeister soll Rechnung 

legen 1676.
Bürgermeisterwahl »ach 1580, 

1587.

C.
Callenberg, Landvogtvon, 1661.

Kurt Reinicke vvn C. 1662.
73. 74 ff. Graf Kurt Nei- 
nicke 1694. 99.

Caminüus, Balthasar, Dr. ^uris 
und Professor in Frank
furt a. d. O. 1595.

Caspar, Abt, Amtsverwalter 
1660.

Christoph, Pfarrer z. Prb. 1499.
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Clarc, Apotheker u. Ratmann 
1762.

Clemens V., Papst 1811.
Commercium zwischen Schlesien 

und Sachsen 1755.
Commissionen in Pricb. 1628. 

32. 1734. 36. 37.
Conrad, Herzog von Glogau 

1329.
Coutributivncu 1628. 29. 36. 

39. 50. 51. 1741. 1813.
Corbineau, General 1813.
Cotta, Bürgermstr. 1855—67.
Cottbus (Kottwch'?), Herren 

von, 1395.
Croaten 1632.
Cunradt, Christoff, Ratmann 

1618.

D.
Dahme, Georg von der, auf 

Ullersdorf, Promnch' scher 
Hofmeister 1594. 1608.

Danquart, schwedischer Oberst 
1640.

DeinzischeS Regiment 1635.
Dcupvld, Heinrich von, 1668.

Nickel 1629 Sch.
Diebe 1754.
Diebesstrafe 1741.
Dietrich der jüngere, Mark

graf 1301.
Dietrich, Abt in Sagan 1353.
Dobirschwch, Caspar, 1405.6.
Dvhnaw, Wilhelm von, 1601.
Donath, Rektor, Organist 1761. 

84. 88.
Dorf, das, in der Vorstadt 

von P. 1601. 2. 52. 71.
Dorothea, Herzogin v. Sagan 

1844. 45.
Drawnitz, Thomas, Bürgermstr., 

z. Z. Herzog Georgs, nach 
1539. Siehe Traubnch.

Draunch, George, Bürgermstr. 
1564. 71. 72.

— Merten, Ratmann 1572.80. 
Nicol, Ratmann 1618.

Drciling, Absalom, Prom- 
nch'scher Rat 1594. 1608.

Dreißigjähr. Krieg. Zustand von 
Pr. am Ende desselben 1649.

Durich, Augustin, Ratmauu 
1580.

Dyhr, Christoph Nicol von, 
1666. 70 Sch. 1629.37.Sch.

Dyhern, Abraham von, auf 
HartmannSdorf, nach 1629 
Sch.

— Georg Abrah. von, Saganer 
Amtsverweser 1651 Sch.

Dyhrn, Christoph von, Eltister 
Mann 1598.

— anf Streitelsdorf 1639 Sch.

E.
Egidius, der hl., 1311.
Eideslösnng 1741.
Einguartiernng 1660.61.1741.

42. 44. 46. 56. 57 — 62. 
1806.

Einwohnerzahl. 1633 ff.36.39. 
49. 52. 53. 61. 66. 83. 91. 
1704.

Exekution 1620. 30. 39.53.55.
58. 60.62. 75. 78. 79. 1741.

F-
Feiertage 1531, abgeschafft 

1754.
Feldprediger in Prieb. 1742.
Ferdinand, König von Böhmen 

1549.
— Erzherzog 1555.
Ferdinand 11., Kaiser 1617.

32. 31 Sch.
Feuersbrunst 1597. 1612. 31.

80. 1719.
Feuer - Sozietät, Proviuzial-, 

1842.
Feuer-Versicherung 1844.
Fischerei 1678.
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Fleischer-Privileg 1534. 65.
Floessel, Bürgcrmstr. 1871—78.
Forbergk, Peter, Ratm. 1564.
Franzosen in Pr. 1807. 13.
Frciwaldau 1522. 1626. 27.

28.
Friedlat, Pfarrer 1696.
Friedrich, Ratm. 1762, Polizei- 

bürgermeister 1788. 1803. 
Bürgermeister 1809. 10.

Fnhren für den Herzog 1692.
Fuhrleute, Saganer, 1642.

G.
Gabelenp', Hieronymus, Erben 

1670 Sch.
Gabler, Sebastian, Ratmanu

1572, Bürqermstr. 1587.96., 
Richter 1597.

Gafron, von, 1665 Sch.
Garnhandel 1756.
Garnspinner, durch die Ma

schinen geschädigt 1843.
Georg Podiebrad, König von 

Böhme» 1462.
Georg, Markgr. zu Branden

burg 1553.
— Herzog zu Sachsen 1522.

28. 30! 34. 36.
Gerichtsbarkeit 1697.
Gersdorf, Hans von, Haupt

mann 1393.
— von, auf Dobers in der 

Lausch 1668.
Geschoß, herzogliches, in Pr.

1522. 52. 1808.
Gestellung 1626. 1756.
Gewandhauöstelle 1754.
Gewerbe-Ordnung 1845.
Gladis, Hans von, Eltister 

Mann 1598.
Glechow, Heinrich von, 1405.
Glintz, Christoph von, 1540.
Glocke 1697. 1703.
Gölnch, Hans von, 1639 Sch. '

Görlch, nach 1319,1355.58.89.
96. 1462. Kirche n. Priester- 
schaft in Görlch 1381. 1532.

Gotwald, Johannes, Schreiber 
der von Biberstein 1405.

Göh, Graf Johann, Feld 
marschall 1643.

Golug, Bürgermeister 1779.
Grefpnhain 1388, 1405. 83.
Gregor, Prediger, Augustiner 

1483.
Groeblcr, Bürgermstr. 1671-73.
Gruschwch, Hans von, Amt

mann zu Sagan 1541.

H-
Haacke, Pastor 1884.
Hacke, Haus Ernst von, 1670 

Sch. Seine Frau Aiwa 
Barbara geb. Schellendorfin 
1670 Sch.

Hackeborn, Albrecht von, 1354. 
59.

Hakinborn, Henczil, Propst zn 
Lutenbricz, nnd Friedrich 
Gebr. 1381.

Hackenborn, Hemr. und Friedr. 
Gebr. 1388.

— Hans 1389.
Friedrich 1393 95.

Hokeborn, die von, 1404.
Hokeborn, Friedrich, Hanuß 

und Albrecht von, 1405. 6. 
7. 9. 13. 23.

— Jlczc, von, 1406.
Hänisch, Gabriel, Bürgermeister 

1726.
Hänisch, provis. Bürgermeister 

1752.54,Hanich, Bürgcrmstr. 
1758, Hoenisch 1762, jeden
falls dieselbe Person.

Hail (Nieder-u. Ober-) 1666.
Heul 1652 Sch.

Hain 1601.
Hammerwerder 1666. 96.
Handel von P. 1697.
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panisch, Michael, Bnrgermstr. 
1599.

Haßelbcrg 1695.
Hausnummern 1745.
Haubih, Balthasar von, zur 

Zeisse, Z. 1564.
Haußmann, Michael, Bürger

meister 1597. 98.
Hawgwitz, Heilige, zum Patach 

1499.
Peter vvn, Hauptmauu 

1576.
Hcbenstreit, Peter, Ratmauu 

1406.
Heide vou P. 1522. 43. 55. 

62. 1601. 52.
Heide G. A. v. d. 1699.
Heigel, Rittmeister von, 1675.
Heinrich, Herzvg vvn Jauer 

und Fürstenberg, nach 1319. 
1329. 46.
Herzog von Glogau, Herr 

von Sagan 1329.
der Fromme, Herzog zu 

Sachsen 1539. 40.
Wenzel, Herzog von Bern- 

stadt, Ober - Landeshauptm. 
1637 Sch.

Held, Magister, Pastor 1624.
Hentschel, Casimir von, 1669 

Sch.
Hermann der Lange, Mark

graf zu Brandenburg, nach 
1319.

Herold, Ratmann 1783.
Hertwig (Härtung), Hauptmann 

uud Schösscr. 1576. 77.
Heugking, Wilh., schwedischer 

Oberst 1642.
Hochberg, Rittmstr. von, 1697.
Hochberger, Hans Jakob, Rich

ter u. Primarius 1666. 68.
Hochzcitsordnung 1562.
Hocke, Bernhard, Z. 1405.
Hofmann, Pastor 1774—86.
Hof Priebns 1359.

169

Hogeniste, Hauptmanu von, 
Auf. des 15. Jahrh.

Holz u. Holzgerechtigleit 1541. 
52. 55. 62. 77., nach 80. 
97. 1601. 1612 bis 1620. 
32. 63. 1711. 30.

Horack, Silvester Maximilian. 
Bürgermeister 1684—1725.

Ratmaun 1762, dann 
Bürgermeister.

Hospital nck crucem 1715. 
Siehe Nachtrag.

Hubenzahl 1662, Hubengeld 
1742.

Hübner, Ratmann 1770. 79.
Hutung 1686. 1711. 1764. 

(Prozeß).

I.
Jagd 1522.
Jakob, Pfarrer zu Selutaw. 

1406.
Jarvschin, Julius Freih. von, 

Oberamtskanzler 1669 Sch.
Jengsch, Bernhard, Ratmann 

1406.
Immission in die Herrsch. P. 

1652. Streitigkeiten zwisch. 
den Jmmittierten und Stadt 
P. in den folgend. Jahren. 

Jobst, Markgraf von Mähren 
1396. 97/

Johann, König von Böhmen 
1329.

Johann, Abt zu Sagan 1383. 
— Herzog v.Görl. 1389.90.93. 
— Heinrich vvn Mähren 1396.

von Posen Offizial 1407. 
— I., Herz. v. Sagan 1413. 16. 
__ n„ __ >462. »3. 1534. 
— V., Bisch, v. Meißen 1478. 
—V1I. v. Schleinih, Bisch, von

Meißen 1528.
John, Johann Jakob, Bürger 

mcister 1752. 54.
Juden 1738.

22
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K.
Kalender 1742.
Kammer, hcrzvgl., Beschwerden 

über die, 1687.
Kaplan 1622. 31.
Karl, König v. Böhmen 1348, 

Kaiser 1355. 58.
Karte v. Fürstcnt. Sagan 1751.
Kaufsabrcde üb. Herrsch. Prieb. 

nnd Naumbnrg 1601.
Kern, Jost, Bürgermstr. 1406.
Keßler, Bürgermeister 1779.
Kettank 1696.
Khünlein, Michel. Ratmann 

1564. 80.
Lvrenz, Richter 1580, 

Bürgermeister 1597. 98.
Kinsky, v., Fcnerbgrmstr. 1800.
Kirche des hl. Cqydins nnd 

Nikolaus 1311.' 1670. 94. 
1754.
ev. Bauverhandlungen 1752.
53. Geringe Beiträge dazu
175 4.56. Umbau 1822 u. 23.

Kircheuvisitativu 1540. 1670. 
1696.

Kirchcnwesen, Instruktion für 
Venvaltung des, 1656.

Kirchenzinsen verkauft 1564; 
auf Mellendvrf u.Quolsdvrf 
1638. 49. 63. 71.

Kirchhöfe 1622. 96. 1707.
>686. 1738. Siehe Rachtr.

Kirchlehu 1540. Siehe Rachtr. 
Kirchl. Handlungen 1675. 77. 
Kittlitz, Karl vvn, Z. 1608 Sch. 
— Seyfried vvn, muskauischer

Tntvr 1630. 1661 Sch.
Klingspvrn, Pastvr 1743—74.
Knvel, Hans, Ratmann 1564. 

72. 80.
Kvbert, Ratmann 1754, viell. 

der kathvl. Rektvr -f 1761.
Kolb, frstl.Amtssekret.1624 Sch.
Kvsthmann, Jurge, Z. 1405, 

vielleicht zu Selten.

Kvttwitz, Günther von, zu 
Lodenau 1390.

— Wittche von, 1390.
Nickel 1406.
Hans zu Lodeiiau 1407.

Kottnützin Frau 1631.
Krämer, Lorcnz, Richter, Natm. 

1610.
Krause, Martiu, prot. Kaplau 

1609.
Kürschner, Jodocus, 1407.
— Donat, Kirchlehnsinhaber 

1540.

L.
Landrat wird eingesetzt 1741.
Landtag 1630.
Laubalt, Friedrich, Kirchlehns 

inhaber 1540.
Lansitz, Nieder-, Herren nnd 

Städte 1397.
Lehemann, Lorenz, Ratmann 

1580.
Lest, Abraham Adam vvn, 

1652 Sch.
Lenthen 1359.
Leuthner, Michael, Schösser 

lind Amtsverwalter 1554.
Lewben, Peter, Ratmann 1580. 
Lewtener.HanS, Ratmann 1406. 
Lichtenstein - Dragvner 1628. 
LiebeSwerke d. Priebusser 1730.

32.
Liebhvld, Andreas, Kriegs 

Kvmmissar 1628.
Lilgenau, Will), vvn, brieg'scher 

Landeshptm. 1667. 69. Sch.
List, Nicki! vvn, herzogl. Hof

richter in P. 1466.
Löben, Hans von, auf Liebseu 

1624 Sch.
Löhne 1632.
Lobin, Johannes, August. 1413.
Lvbkvwitz, Fürst Wenzel Euseb., 

Herzog von Sagan 1646 
nnd öfter.
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Lomboh (Lambo) von, 1680. 
Ludvlf, Abt v.Sagan 1405.7.9. 
Ludwig u. Ludwig der Römer,

Markgrafen von Branden
burg 1354.

Ludwig Valentin, prvmnitz'schcr 
Sekretär. 1594.

Lyst, Berchter, Z. 1388. 1405. 
6.

M.
Magiro, Tobias, zu Logaw. 

1670 Sch.
Mahlgrvschcu 1619.
Manifest d. Kgs. Friedr. 1740. 
Markt 1624. 61.67. 90. 1749. 
Matthias, .Cönig 1611.
Manth-Patent, <Privat->, des 

Herzogs 1748.
Maximilian, Erzherzog 1564. 
Meczinrode, Lorcnz, Hofrichter 

in P. 1517.
Mehrode, Balthasar von, zu 

Patach und Jemnitz z. Z. 
Herzog Georgs.

1543. 48. Caspar von 
M. vvn der Jemnitz 1564. 
Gevrg und Johann M. 
nach 1580.

Melhose, Hannes, 1388. Otto 
1405.9. Christoph, zu Ried.
Hartmsdrf., Z. 1564. Wittich 
zu Hartmaunsdorf, vor 1540.
Heinrich in P. 1601.

Mcllendvrs 1620. 70.
Milatz, Jochim, Oberstwachtmstr. 

I637.
Missiqbrodt, Matthias, Rektor 

in P. 1671.
Mitlacher, Schulmeister und 

Notar 1672.
Möler, Johann, Schulm., 1646. 
Möller, Martin, Ratm. 1580. 
Moritz, Herzog zu Sachsen 

1542. 43. 52.
Mosskc, Nievlaus, gewcs. prot. 

Kaplan z. P. 1552.

Aiummert, Ratmann 1754.62. 
Mühle 1522. 1620. 53. 66.

73. 84. 94. 99. 1700. 2.
15. 19.

Mühlfuhren 1620.
Mühlen, Martin, Lehrer 1666, 

Diakon 1668 (Millius).
Muskauer Einfall in P. 1630. 
Musketiere 1631.
Musterrolle 1619. 22. 63.

N.
Nätisch (Nötisch), Haus, Richter 

bczw. Ratmauu 1580. 81.
Namen der Bürger 1666.
Nebilschicz, HannnS v., 1409. Z.
Nechen, Petz, Hanptm. zu P. 

1353.
Nechern, Seifried von, Ver

weser von Sagan 1530.
— Grabus von, 1627. 1628 

Sch.
Neugebauer, Bürgermstr. 1867 

bis 1871.
Nculände 1674. 75. 1702. 
Nieolanö, Pfarrer zu Gräfen- 

haiu. 1406.
Nieolaus, St., 1696. zrirchhof 

von, 1696.
Noske, Bürgermstr. 1790 95. 
Nostitz, Nicol von, auf Wendisch-

Mustau 1628. 1624 Sch. 
1659 Sch.

— Wolf Friedrich von, auf 
Ullersdorf 1670 Sch.

O.
Oberste Hauptmaunschaft 1619. 

Herzog Johann Christian zu 
Liegnitz nnd Brieg; 1621 
Georg Rudolf, Herzog zur 
Liegnitz, Brieg und Gold
berg. 1637 Heinrich Wenzel, 
Herzog zn Münsterberg.

Ofsertorium, Prozeß um das, 
zu P. 1816.

22»
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Opel, Hans, zum Satze 1483. 
Oppel», Melchior von, Haupt- 

mann in P. 1515. 18.
Melcher, zli Petersdorf, 

vor 1540. Ernst aufQuols- 
dorf 1629 Sch. Die Oppel 
zu Petersdvrf 1589. Wolfs 
1594. 98. Nicol zu Peters
dorf 1594, Nicol 1598. 
Ernst zu Ouvlsdorf 1594, 
Seifried im Urbar von 1601, 
Anm. bei I602. Melcher 
1631. Ernst auf Qnolsdvrf 
1638. Oppel'schc Wohnung 
bei Priebns 1697.

Ordan, Nickel, Hvptmann zu 
der Trebel 1388.

Otto der Lauge, Markgraf 
von Brandeubg. nach 1319.

P-
Pachalp, Kantor 1826. 
Pack, Ulrich von, 1353. 
Pmwwicz, Werner von, zu 

Kvnyn 1388.
Papier, gesiegeltes, 1692.
Passerini, fnrstl.Nat 1670 Sch. 
Patroczki v. Patronow, Pfarrer 

vou P. 1670.
Patronatsrecht der Stadt P. 

1776.
Pauli, prvt. Pfarrer. Anm. zu 

1609.
Paulsdvrf, John von, 1393. 
Pechern, Hammer in, 1695. 
Pechmann'sche Kontribnt. 1623. 
Pechsieden 1707.
Peinliche Gerichtsbarkeit 1678. 

97.
Pcnzk, Hans von, in Muskau 

1390. 95.
Peschel, Gallns, Schösser nnd 

Amtsverwalter 1562.
Pest 1586. 1633.
Peter, Nichteriu Gräfenh. 1483. 
Peter, Herzog von Sagan 1795.

Pfarrer von P. 1661. 
Pfarrhaus 1728. 1828.
Pfeiffer, Douatus, Pfarrer 

von P. 1525.
Pferdezvll 1590. 1622.
Pflasterung 1842.
Philipp, Herzog von Sagan 

1726. 29.
Plünderung 1637. 39. 40.
Podrosche 1628 ff. 32.
Poleck l Pohlack), Bürgermstr. 

1810-1816.
Poschkau, von, Hanptmann 

von P. 1426.
Post 1751.
Probende 1522.
Preise, hohe, 1762.
Preluz 1301.
Primco, Herzog v.Schles. 1311. 
Primislaw, Herzog v. Teschcn- 

Glogan 1404.
Prittwitz und Gaffrvn, von, 

Bürgermeister 1896.
Protzig, Christoph, Bürgermstr. 

1653.
Prokop, Markgraf 1397.
Prvmnitz, Balthas. von, Bischof 

von Breslan 1558.
Seifried von, Pfandcs- 

inhaber 1562. 64. 78. 80. 
89. 97.

— Heinrich Anselm 1590.94. 
98. 1601. 2. 8.
Balthasar Hermann, Amts

verwalter 1639. 1639 Sch. 
Prozeß zwischen Bürgermstr. 

und Gemeinde 1728.
Puschhans, der entleibte, 1663 

Sch.
Q.

Ouolsdorf 1620.
Qnoß, Christoph von, 1620Sch.

R.
Nabenau, Friedr.v., z. Rietschen 

1390.
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Rackel, Baltzer vo», zu Küpper, 
Hauptmcmn zu Sagan 1598. 

— Hans von, zu Pechern 
und Gr.-Seltcn 1601 (Urbar 
Heide).

- Balthasar von, anf Dau- 
bitz 1630.

Raethel, Thevphil, >ianuner 
dircktvr 1666 Sch.

Ragewitz, Heinze von, Hanpt- 
mann zu P. 1450. 66.

Rathaus 1564. 1655.
Ratsdesoldnng 1628. 1713.
Ratsturm und -Glocke 1703. 
Rauchfangstener 1670. 94. 
Raußcndvrf, Wolf Conrad v., 

zu Leippe 1602. Anm.
Rebellion 1617. 21. 91.
Reformation 1629. 68.
Rengersdorf 1405. 9.
Restanten 1631.
Reste (Steuer-) 1653. 64. 69. 

71.
Rethel, Jakob, Ratm. 1564.
Retell, Stadtschreibrr I572.
Ritterdienste 1588.
Nvchow, Oberst von, 1634.
Rogewicz, Sigmunt von, 1405

Ronan, Anshelm von, Vogt 
der Oberlausitz I393. 97. f.

Roth, Hans, Schulmstr. 1668. 
Rothenbnrg, Thhme ».Nickel v., 

1390.
Rvthc»burg 1392.
Rotkirch, Christoph vo», 1652. 

65 Sch.
Rotkirch, Juliane von, geb. 

Taußdvrffin 1652 Sch.
Rotschnster, Melcher, Richter 

1571.
Rudolf II., Kaiser 1577. 97.
Rudolf, Herzog von Sachsen 

1359. 1413.'
Rntschicz, Hans, 1406, Heinrich, 

1406. Casp.znr Trcbulte 1483.

S.

Saltzcn, Matthias von, zu 
Nickelsdorf 1594.

Salve 1522. 1540.
kKUva ^uarckia 1628. 39. 43.
Salz 1843.
Salzmarkt 1406. 1522. 62 

nach 80. 1625. 28. 29. 63. 
70.

Sandmann, Peter, Richter 
1572, Bürgermeister 1580 
bis 1618.

Schafhntnng I7II.
Schankordnung 1564.
Schatznng 1527. 1619. 29.

38. Selbstschätzung 1653. 
61.

Scheffelgeld 1620.
Schefler, Johann, Pastor 1629, 

Gottfried, Pastor 1646. 67. 
68.

Schellendorf, Christoff von 
Adclsdorf, zum Satze 1564. 

— Christoph, Freiherr 1616. 
21.

Carl Magnus von, 1601.
Schellendorf, Nicol von, 1608. 

12. 16. 17. 20. 21 —26. 
29. und im Nachtrage.

Schellendorf, Heinrich von, anf 
Gvllschen. Z. 1608 Sch.

— Friedrich von, auf Herns- 
perge 1608 Sch.

— Nicol von, 1635. Hans 
Christoph 1629-1670. Beide 
im Nachtrage.

Schellendorf, Barbara, Susanne, 
Elinor, Sophie, Juliane, im 
Nachtrage. Ursula geb.Gabe- 
lentzin 1629 Sch.

Schellendorf, Christoph Freih. 
von, 1635. 1637 Sch. 

Wolf I645 Sch.
Schellenpergk, Simon, Offizial 

d. Propstes v. Bautzen 1525.
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Schiedsäniter 1832.
Schießgewehre 1754.
Schkvpp, Bernhard von, anf 

Kozenau 1608 Z.
- Friedrich, 1659 Sch.

Schlcsier, Christoph, Ratmanu 
1580. 1618.

Schloß Priebns 1329. 93. 95. 
1404.23. Schloßtnrm 1472. 
1522. 1540. 1597. 1601. 
2. 31.

Schmidt, Lucas, Schösser im 
Amte P. 1564.

Schmiede 1578.
Schneider, Rektor 1734. 41.
Schneiderinnung 1558 ; nach 

1580.
Schönaich, Fabian von, anf 

Wittgeudorf, Hauptmau» 
1555, auf Muskau 1588. 
Caspar Sch. 1629 Sch.

Schönbach, Bürgermeister 1878 
bis 1896.

Scholastika, Herzogin v. Saqau 
1413.

Schrotthammer, Krippen nieder- 
gerissen 1590. 94. 1628. 
57. 58.

Schubert, Wenzel, Bürgermstr. 
1673.

Schüller, Bürgermeister 1805 
bis 1809.

Schuhmacher - Privileg 1534.
Gnaden -Schuhbänke 1718.

Schuhmacher, Pfarrer 1725.
Schul Haus, kath., 1731.
Schulmeister 1406. 1522. 40. 

1631. 61.
Schurgelein, Ratmanu 1406. 
Schützcuklemod 1726. 43.
Schwauitz, Hans Balthasar vou, 

1668.
Schwarz, Haus vvn, Haupt 

mauu zu P. 1485. Gregor 
Sch.z..M.-Selt. 1578-1620.

ScribouiuS, Paul, Pastor 1624.

Sechsstädte 1396. 1423.
Seher, Major von, 1655 und 

im Nachtrage.
Selbsthilfe von saganer Fuhr

leuten 1642.
Selten, Kirche 1620.
Servis 1742.
Seuche an Mensch. u.Bieh 1759.
Siegmund, König von Ungarn 

1396.
Sequestration der Schellen- 

dvrs'schen Güter 1631.
Solf, Pfarrer 1733. 41.
Sorau I348. 59.
Sore, Johann, Augustiner 

1485.
Specht, Hans, Ratmann 1564.

Nicvl, Richter 1610, 
Bürgermeister 1618.

Spiller, Christoph von, 1601, 
Frau Spillen» 1631. Spiller 
I696.

Spiller'sche Äcker 1661.
Spork'scher Generalstab 1660.
Stadtknccht 1522.
Stadtmauer 1756.
Stadtrechttuugen 1599. 1718.
Statistisches 1637. 1754. 80.

95. 1819. 45. 55. 63.87.
91. 1666 Sch.

Steig über die Neiße 1652.
Stcinbvck, schwedischer Oberst- 

Lieutenant 1640.
Stephani, Martin, Ratmann 

1618, Bürgermeister 1622 
bis 1627 ; 29 Sch.

Steuer 1599. 1678. 79. 93.
Steuererlaß 1601. 55. 70. 

1710. 1742.
Steuerreste 1505. 11. 12. 15.

19. 22. 23. 24. 29. 30.
33. 35. 39.

Stosch, von, Landeshauptmann 
1631 Sch.

Stissel, George von, Eltister 
Mann 1598.
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Strafen für Besuch verbotener 
Schulen 173».

Straße 1358. 1462. 1564. 
88. 92. 98. 1600. 28. 29. 
57. 58. 1749. 1843.

Strehmann, Johannes, Pfarrer 
1540.

Stndow, Hans, Z. 1405.
Subsidiengelder 1661. 62.
Sugk (Sogk), Melchior, Bürger

meister 1572.
— Abraham, Bürgermeister 

1599. 1605. 7. 9. Rat
mann 1618.

T.
Tanzlustbarkciten, Abgaben von, 

1841.
Taufpaten, Zahl derselb., 1750.
Taxe von P. 1652.
Themmericz, Petrus, präsen

tierter Pfarrer von P. 1525. 
Thor 1632.
Turm 1693.
Tiefenbach'sches Regim. 1626 

27.
Tip, Bürgermeister 1801 bis 

1805.
Toleranz 1756.
Traubnitz, Georg, Bürgermstr. 

Siehe Drawnip 1562. 64.
Trenk, Bürgermstr. 1816 bis 

1822.
Triebe! 1348. 54. 58. 81. 

83. 88.
Tschasch, Baltzer von, zu 

Wüsten Dobritsch 1578.
Türkensteuer 1541. 43. 97.
Tunkel, Bürgermeister 1795 

bis 1798.

II.
Überschwemmung 1804. 45.
Uechtritz, Joachim von, 1637.

Sch. 1652 Sch.
Hhsc, Polizei-Konsul 1762.

Unruhe, von, 1650. 51. 
Joachim von U. auf Gorpe 
1624 Sch.

Umvirde, Albrecht von der, 
1405. Z.

— Christoph von, Adam 
von, in P. 1601.

Urbar des Fürstentums Sagan 
1601.

V.
Vergleich zwischen Herzogl. 

Kammer und Baron von 
Eallenberg, betr. das Wehr, 
1684.

Vertrag zwisch. Herzog Georg 
zu Sachsen und der Stadt 
Priebus 1522. 1552.

Vertrag zwischen Herzog Fer
dinand und Grafen von 
Eallenberg. 1715. Brnch 
desselben 1719.

Volkmann, Oberst 1635.
Volkmar, Thomas, Ratmann 

1618.
Vor, Cuncze vom, Z. 1388.

W.
Wachaw, Heinich von, Z. 1388.
Wagener, Hans, Natm. 1572.
Wagenspur verbreitert 1844.
Wald vvn Priebus 1355.
Waldaw, Hans Vvn, 1624 

Sch.
Waldemar, Markgraf, 1301.

19. Der falsche 1348.
Wallcnstein 1629. 31 Sch., 
Walther, Bürgermeister 1783.

88. 90.
Walwitz, Haus vvn, 1666 

Sch. 1673 Sch.
Wappenänderung 1741
Warnesdorf, her, der erbare 

Ritter Z. 1409.
Wartenbcrg, Johannes v., 1423.
Wasserschaden 1692. 1804. 45.
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Wchr 1612, Wchrfnhren 1612 
bis 1617. 31. 63. 66. 73. 
74. 75. 84. 1711.

Wein, priebusser, 1750. Wein 
berg1540. Weinschank 1564. 
76.' 1601. 1602. 1662. 63. 
70.

Wenden und wendische Kirche 
1528.

Wense, Otto Friedrich von der, 
Fcuerbürgermeister 1788.

Wenzel, König von Böhmen 
1393. 96. 1404.

— Herzog von Sagan 1463.
Werbung 1741.
Wevelischcö Regiment 1639.
Wiedebach, Philipp von, El- 

tister Mann 1598.
Wiesener, Amtssekretär 1638 

Sch.
Willkür der Stadt Prieb. 1562.

Wind, Johann George, Bürger
meister 1756. 57.

Windisch-Mnstan 1548.
Winkler, Ratmann 1767.
Wochenmarkt 1748.
Worbs, Pastor 1786. 
Wüsteneien 1627. 38. 39. 
Wnrch, cv. Lehrer 1743.

Z-
Zedlitz, Wenzel von, Haupt

mann vvn Sagan 1616.
Zeller, Schulmeister 1672.
Ziegelbrennen-Priv. nach 1580.
Ziegelheim, Lorenz u. Hans, 

zu Jänkendorf 1483.
Zinse 1522, geistliche 1620, 

Erbzinsen 1649.
Zoll 1628. 62.
Zollprivileg 1564. 92. 98. 

1611—15. 16.



Nachtrag zu Priebus.

Der Mine Priebns stammt aus dem Slavischen. Nach 
G. S. Baudtkc, vollständiges polnisch-deutsches Wörterbuch, hecht 
prz.ewor die Überfuhr, der Ort, ivv man über ein Wasser führt.

1448. 8a^an, den nosten b'ro/ta^ naob vnsir lieben 
brauen ta^o Visitation!«. 5. ^uli.

„Wir Ualtbarar Kudoff Wonorilaw vncl ^obann 6obrudor 
von Oot« gnadon l iere/o^en in ^lesion vncl l lerren c^um 
8a^an beirennen olbntliob mit dmsim brioffo allen d^ en 
»eben, boron adir lexon, das vor vn« lromen sind vnsere 
liebin ^etruwen die erkarn ffitoxo vnd Lristoff Knobolsdorff 
Gebrüder /.cu birsobtold vnd babin vns gebeten, nocb dem« 
als wir en denen vorzeiten vnsir 8Ios vnd 8tad probus ete. 
vor ^olt vorsatex vnd wodir von en gelüst liabin, dasselbin 
^elds wir dem genanten Oristoff Knobolsdorf liundirt scboelr 
off das genante ^ut vor seinen Oinst vorsebrebin battin 
vnd sie vns den lelmbrieff en darobir ^e^ebin ouob 
antword babin, das wir en oz-n belcentnis ^eben weldin, 
ab wir em bohneren Knobelsdorff erem Urudsr dem ^ot 
^nade vnd en dar genante 8Ios null 8tad ete. I^rebus ^o- 
le^en babin als vn^osundirton Urudorn vnd das is von 
e^me off den andern lromen sal, babin wir an^eseben ere 
lleissi^e bete vnd kelrennen lneraff dises krieffs da« d^ 
genanten llr lievnexe des^ot ^node, fritexe vnd Oristoff 
Knobelsdorff Gebrüder /.en Irirsebkeld vor vns lromen sind 
vnd baben vns gebeten, da« wir en das genante 8los vnd 
8tad probus ete. le^en weldin als vn^esundirten llrudern 
vnd von e^me an den andirn reu lromen noeb eren toden 
xo als sie denne mit andern eren Eutern vn^esundirt weren, 
das wir umb erer bete wille also ^etban vnd en ^ele^en 
babin als vor ^esebrebin stet. Le^ den selbten lebn sind 
^ewest vn«ere lieben ^etruwen die Erkarn (lotsebe 8cboff 
xeur ^ledenitex bezmexe promnite? xeu liirselffeld nilrel 
Knobelsdorff zeu bardmansdorff. Oxu merem belrentnis 
babin wir vnsir ^eme^ne in^esi^el an diesin lirieff lassin 
bongen xoum 8a^an noeb Orists ^ebortb virexenbundirt 
dornocb im aebt vnd viremchsten den nesten ete." Original 
im saganer Gpmuasial Archiv, Scmiuar. N. l6. H. I lb.

Die Sachlage ist diese: die vier Herzoge haben dem Christoph 
.NnvbelSdorf für seinen Dienst hundert Schock auf Schloß und 
Stadt ?c. Priebus verschrieben. Wahrscheinlich haben dann die 
Knvbelsdvrf irgend eine Stimme den Herzogen, welche nur allzu
oft an Geldmangel litten, vorgestreckt, nnd für alles zusammen 
haben die Herzoge deu .UnvbelSdvrscu Priebns verpfändet. Der 
Schuldbrief, den sie darüber ausstellten, wird in unserer Urkunde 
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auffallenderwcise Lehnbrief genannt. Dann haben die Herzoge 
Priebus wieder eingelöst und den Brief zuriiekerhalten. Wer weiß, 
wie das zuging; vielleicht haben die KnobelSdorf das Geld den 
Herzogen geschenkt und sich nnr diesen unsern Brief dafür aus
gebeten. In demselben bekennen die Herzoge, daß sie den Knobels- 
dorfcn Schloß und Stadt Priebus als ungesonderten Brüdern 
zum Lehn gegeben haben, so daß „Priebus vvn einem auf den 
anderen nach ihren Toden" kommen solle, wie sie auch mit ihren 
anderen Gütern ungcsondert seien. — Den Zweck des Briefes 
kann man kaum vermuten.

1652. Die Taxations-Kommission taxiert sämtliche Allodial- 
und Lehngüter des Hans Christoph von Schelleudorf auf 24681 
Thaler. Mod sind Priebus, Sichdichfür, die Heide, Dörflein bei 
Priebus; Lehngüter sind: Kleine und Strittheide, Jemnitz mit der 
Randlachc, Welsch, Zessendorf, Groß-Selten.

1658, den 17. Juni. Albrecht von Seelstrang nnd Elias 
Rätzsch berichten, daß sie auf Amtsbefehl infolge der Klagen der 
Jmmittierten gegen Hans Christoph, daß er durch übermäßiges 
Schindclmachcn der Heide Schaden zugcfügt habe, mit Zuziehung 
von Personen, welche die Jmmittierten ihnen zugcwiesen, die kleine 
Heide durchgemustert und über 125 abgehauene Stämme gesunden 
haben, wovon die Schindelmacher kaum den halben Teil verarbeitet, 
sondern nur das Beste von den Stammenden gebraucht, das andere 
liegen gelassen haben. So ist die Heide verwüstet. Amtsgericht 
Sagan, vol. I., Grund- und Hypoth.-Acta, betr. die prieb. Kammer- 
güter.

1679. „Herr vo» Callenberg verlangt zu Wiedererbauung 
des durch Ausreißung des priebusser Wehres ihm auf lausnitzcr 
Seite zu Podrosche weggeschwemmtcn Landes (von der saganischcn 
Herrschaft)

an baarem Gelde für Zimmerleute und Arbeiter 
Bau und Pfahlholz.......................................  
Reisigfuhren.................................................. .....
an Eisen zum Pfahlschuen............................ 
und Handarbeiter zum Pfahlstoßen . . .

R. A. 1^.'o. Extrakt ans de» Regiernngs-Prvtok.

Sagan. 1688, den 12.-Jnni. Klöckler von Münchenstcin 
als Kommissar des Herzogs an den Rat von Priebus: der Herzog 
habe in Erfahrung gebracht, daß die Gemeinde in Priebus früher 
zwischen dem Mühlgraben und der Neisse auf herzogl. Grunde 
ihre Bleiche aufgeschlagen, seit einiger Zeit aber daselbst nicht 
mehr gebleicht habe. Es wird befohlen: Jeder, welcher zu bleichen 
hat, soll sich dieses Platzes bedienen bei willkührlicher Strafe. 
H. A. 70, 1.

200 Rchsthlr., 
5 Schock, 
600, 
10 Centn.
600 Personen."
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1688, den 18. Juni. Klöckler befiehlt von wegen des Herzogs: 
da ihm berichtet worden, daß am 16. d. M. die priebusser Gemeinde 
von gräfl. Callenberg'schcr Seite mittels einer ziemlichen und be
wehrten Mannschaft in ihrer Leinwand-Bleiche zwischen dem 
Mühlgraben und der Neisse an ihrer Blcichgerechtigkcit ungeachtet 
alles Widerspruchs freventlich hat verhindert werden wollen, so 
sollen auf Erfordern des Bürgermeisters Horak von Priebus oder 
eines ihm zugeordneten fürstlichen Beamten alle Schulzen und 
Gerichte des priebusser Kreises selbst und so viele Unterthanen, Förster 
nnd Heger eingcschlosscn, wie verlangt werden, ungesäumt auch 
mit gewehrter Hand erscheinen, um etwaiger Callenberg'schcr 
Gewalt genügsamen Widerstand entgegenzusehen, bei Strafe. 
H. A. 70, 1.'

Muskau. 1689, den 6. Mai. Callenberg'schcr Direktor Johann 
Zacharias Neffe befiehlt: der Förster soll neben den Gerichten zu 
Podrosche die saganscheu Unterthanen, wenn sie weiter Fichten (?) 
hierüber fahren sollten, anhalten und sie wieder umzukehren oder 
bei dem Kretscham abzuladen zwinge», desgleichen die Bürger zu 
Priebus des Bleichens halber warnen und wann dergleichen mehr 
geschieht, es sofort ausagen. Auf Befehl der Herrschaft. H. A. 71,1.

1737, den 9. April. Herr von Arnold auf Petersdorf bei 
Sagan als Accise-Kommissar in Priebus. B. P. D. 207.

1787—1789. In Priebus waren Häuser 133 (Ziegeldächer 9, 
Schindeldächer 124, Wüstungen 66), Zivilpersonen 664 (keine 
Juden); Ackerbau. B. St. Ä.
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